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Hessische Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB) 
(Umsetzung der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 
Ausgabe 2023/1) 
Erlass vom 29. September 2022 (StAnz. S. 1189) 
 
 
Auf Grund des § 90 Abs. 5 der Hessischen Bauordnung (HBO) werden die in der         
Anlage des Erlasses enthaltenen Technischen Baubestimmungen bekannt gemacht. 

Die Anlage basiert auf der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmun-
gen (MVV TB) Ausgabe 2023/1 (angehört als MVV TB 2022/1), die vom Deutschen 
Institut für Bautechnik nach Anhörung der beteiligten Kreise im Einvernehmen mit den 
Obersten Bauaufsichtsbehörden der Länder in den Amtlichen Mitteilungen vom    
17. April 2023 einschließlich Druckfehlerberichtigung vom 10. Mai 2023 veröffentlicht 
wurden. Die erforderlichen Anpassungen an das Landesrecht sind in der Anlage durch 
Fettdruck kenntlich gemacht. Die Änderungen gegenüber der H-VV TB 2021/1 (Erlass 
vom 29. September 2022 (StAnz. S. 1189) sind in Rot dargestellt, sofern sie auf Ände-
rungen der MVV TB 2023/1 beruhen und in Blau, sofern sie sich aus dem Landesrecht 
ergeben. 

Soweit sich gegenüber dem Mustertext in dieser Bekanntmachung Änderungen und 
Ergänzungen ergeben, handelt es sich um erläuternde Hinweise oder um Angleichun-
gen an das hessische Landesrecht. 

Die zum 22. Februar 2022 aktualisierte Fassung des Musters der Verordnung über den 
Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen wird als Technische Regel unter der 
lfd. Nr. A 2.2.1.10 bekannt gemacht und als Anhang HE 5 übernommen. 

Die Technische Regel zur Verwendung von normalentflammbaren Verglasungen in 
Außenwänden wird unter der lfd. Nr. A 2.2.1.17 eingeführt und erstmals als Anhang 18 
eingeführt. 

Der vorliegende Erlass tritt zum 1. September 2023 in Kraft. Gleichzeitig wird der         
Erlass vom 29. September 2022 (StAnz. S. 1189) aufgehoben. 

Von einer Veröffentlichung der Anlage wird im Hinblick auf ihren Umfang abgesehen. 
Sie kann unter https://wirtschaft.hessen.de/Wohnen-Bauen/Bauvorschriften/Techni-
sche-Baubestimmungen-Planung-Bemessung-und-Ausfuehrungsregeln-baulicher-
Anlagen abgerufen werden. 

    

          1. August 2023 
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Technische Baubestimmungen, die bei der Erfüllung 
der Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten 
sind 

 

 

 

 

 

A 1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit 
A 2 Brandschutz 
A 3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz 
A 4 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung 
A 5 Schallschutz 
A 6 Wärmeschutz 
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A 1.2.2.6 Ausführung von 
besonderen 
geotechnischen Arbeiten 
(Spezialtiefbau) - Pfähle 
mit kleinen Durchmessern 
(Mikropfähle) 

DIN EN 14199:2012-01    *) 

DIN SPEC 18539:2012-02 *) 

A 1.2.2.7 Ausführung von 
besonderen geotech-
nischen Arbeiten (Spezial-
tiefbau) - Injektionen, 
Düsenstrahlverfahren 

DIN EN 12715:2000-10  
DIN SPEC 18187:2015-08  
DIN EN 12716:2019-03 

Anlage A 1.2.2/4 *) 
*) 
*) 

  Bemessung von 
verfestigten Bodenkörpern 
- Hergestellt mit 
Düsenstrahl-, Deep-Mixing- 
oder Injektions-Verfahren 

DIN 4093:2015-11    *) 

A 1.2.3 Bauliche Anlagen im Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau 

A 1.2.3.1 Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken 
 

Allgemeine Bemessungs-
regeln und Regeln für den 
Hochbau 

DIN EN 1992-1-1:2011-01  Anlagen  
A 1.2.3/1 und  
A 1.2.3/2 

*) 
DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 *) 
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 *) 

DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 *) 

  Tragwerksbemessung für 
den Brandfall 

DIN EN 1992-1-2:2010-12  Anlage A 1.2.3/3 *) 
DIN EN 1992-1-2/NA:2010-12 *) 
DIN EN 1992-1-2/NA/A1:2015-09  *) 

  Beton, Stahlbeton und 
Spannbeton 

DIN 1045-2:2008-08  Anlage A 1.2.3/4 *) 
DIN EN 206-1:2001-07 *) 

  DIN EN 206-1/A1:2004-10    *) 

  DIN EN 206-1/A2:2005-09   *) 

  DIN EN 206-9:2010-09   *) 

  Ausführung von 
Tragwerken aus Beton 

DIN 1045-3:2012-03  Anlage A 1.2.3/4 *) 
DIN 1045-3 Ber. 1:2013-07 *) 

    DIN EN 13670:2011-03    *) 

  Fertigteile DIN 1045-4:2012-02    *) 

  Ziegeldecken DIN 1045-100:2017-09   *) 

A 1.2.3.2 Schutz und Instandsetzung 
von Betonbauteilen 

Technische Regel (DIBt) 
Instandhaltung von 
Betonbauwerken (TR 
Instandhaltung):2020-05 
Teil 1 - Anwendungsbereich und 
Planung der Instandhaltung 
Teil 2 - Merkmale von Produkten 
oder Systemen für die 
Instandsetzung und Regelungen 
für deren Verwendung 

Anlage A 1.2.3/5 **) 

 
DAfStb-Richtlinie - Schutz und 
Instandsetzung von 
Betonbauteilen: 2001-10 

*) 

Ber. 1:2002-01 *) 

Ber. 3:2014-09 *) 
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A 1.2.3.3 Spritzbeton DIN EN 14487-1:2006-03    *) 

    DIN EN 14487-2:2007-01    *) 

    DIN 18551:2014-08    *) 

A 1.2.3.4 Schweißen von Betonstahl DIN EN ISO 17660-1:2006-12  Anlage A 1.2.3/6 *) 

    DIN EN ISO 17660-1 Ber. 1:2007-
08 

  *) 

    DIN EN ISO 17660-2:2006-12   *) 

    DIN EN ISO 17660-2 Ber. 1:2007-
08 

  *) 

A 1.2.3.5 Anwendung von vor-
gefertigten bewehrten 
Bauteilen aus dampf-
gehärtetem Porenbeton 

DIN 4223-101:2014-12  Anlage A 1.2.3/1 
Abschnitte 1, 
2.2, 2.3, 4 

*) 
DIN 4223-102:2014-12  *) 
DIN 4223-103:2014-12 *) 

A 1.2.3.6 Anwendung von vor-
gefertigten Bauteilen aus 
haufwerksporigem Leicht-
beton mit statisch 
anrechenbarer oder nicht 
anrechenbarer Bewehrung 
in Bauwerken 

DIN 4213:2015-10  Anlage A 1.2.3/1 
Abschnitte 1, 
2.2, 2.3, 4 

*) 

A 1.2.3.7 Nachträgliche 
Bewehrungsanschlüsse  
mit eingemörtelten 
Bewehrungsstäben 

Anforderungen an Planung, 
Bemessung und Ausführung von 
nachträglichen Bewehrungs-
anschlüssen mit eingemörtelten 
Bewehrungsstäben:2020-05 

  Anhang 1 

A 1.2.3.8 Verankerungen in Beton 
mit einbetonierten oder 
nachträglich gesetzten 
Befestigungsmitteln 

DIN EN 1992-4:2019-04 
DIN EN 1992-4/NA:2019-04 
und 
Anforderungen an Planung, 
Bemessung und Ausführung von 
Verankerungen in Beton mit 
einbetonierten oder nachträglich 
gesetzten Befestigungs-
mitteln:2021-10 

  Anhang 2 

A 1.2.4 Bauliche Anlagen im Metall- und Verbundbau 
A 1.2.4.1 Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten 
 Allgemeine Bemessungs-

regeln und Regeln für den 
Hochbau 

DIN EN 1993-1-1:2010-12 
DIN EN 1993-1-1/A1:2014-07 
DIN EN 1993-1-1/NA:2018-12 

Anlagen  
A 1.2.3/2 und  
A 1.2.4/1 

*) 
*) 
*) 

  Tragwerksbemessung für 
den Brandfall 

DIN EN 1993-1-2:2010-12  Anlagen  
A 1.2.3/3 und  
A 1.2.4/9 

*) 
DIN EN 1993-1-2/NA:2010-12 *) 

  Ergänzende Regeln für 
kaltgeformte Bauteile und 
Bleche 

DIN EN 1993-1-3:2010-12  Anlage A 1.2.4/2 *) 
DIN EN 1993-1-3/NA:2017-05 *) 

  Ergänzende Regeln zur 
Anwendung von 
nichtrostenden Stählen 

DIN EN 1993-1-4:2015-10 
DIN EN 1993-1-4/A2:2021-02  

  *) 

DIN EN 1993-1-4/NA:2020-11 *) 
  

  Plattenförmige Bauteile DIN EN 1993-1-5:2019-10  Anlage  
A 1.2.4/10 

*) 

    DIN EN 1993-1-5 
Berichtigung 1:2020-07  
DIN EN 1993-1-5/NA:2018-11 

 
*) 
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 Festigkeit und Stabilität 
von Schalen 

DIN EN 1993-1-6:2010-12 
DIN EN 1993-1-6/NA:2010-12 

 *) 
*) 

 Plattenförmige Bauteile mit 
Querbelastung 

DIN EN 1993-1-7:2010-12 
DIN EN 1993-1-7/NA:2010-12 

 *) 
*) 

  Bemessung von 
Anschlüssen 

DIN EN 1993-1-8:2010-12  
DIN EN 1993-1-8/NA:2020-11 

Anlage  
A 1.2.4/11 

*) 
*) 

  Ermüdung DIN EN 1993-1-9:2010-12  
DIN EN 1993-1-9/NA:2010-12 

  *) 
*) 

  Stahlsortenauswahl im 
Hinblick auf Bruchzähigkeit 
und Eigenschaften in 
Dickenrichtung 

DIN EN 1993-1-10:2010-12    *) 
DIN EN 1993-1-10/NA:2016-04 *) 
  

 
Bemessung und 
Konstruktion von 
Tragwerken mit 
Zuggliedern aus Stahl 

DIN EN 1993-1-11:2010-12  Anlage A 1.2.4/3 *) 
DIN EN 1993-1-11/NA:2010-12 *) 
  

  Zusätzliche Regeln zur 
Erweiterung von EN 1993 
auf Stahlgüten bis S700 

DIN EN 1993-1-12:2010-12    *) 
DIN EN 1993-1-12/NA:2011-08 *) 
  

  Türme und Maste DIN EN 1993-3-1:2010-12    *) 

    DIN EN 1993-3-1/NA:2015-11   *) 

  Schornsteine DIN EN 1993-3-2:2010-12  Anlage A 1.2.4/4 *) 

    DIN EN 1993-3-2/NA:2017-01   *) 

  Silos DIN EN 1993-4-1:2017-09    *) 

    DIN EN 1993-4-1/NA:2018-11   *) 

  Pfähle und Spundwände DIN EN 1993-5:2010-12    
 

*) 
DIN EN 1993-5/NA:2010-12 *) 

  Kranbahnen DIN EN 1993-6:2010-12    *) 

    DIN EN 1993-6/NA:2017-11   *) 

  Ausführung von 
Stahltragwerken 

DIN EN 1090-2:2018-09  
DIN EN 1090-4:2018-09 

Anlage A 1.2.4/5 *) 
*) 

 Oberirdische zylindrische 
Flachboden-Tankbauwerke 

DIN EN 1993-4-2:2017-09 
DIN EN 1993-4-2/NA:2018-12 

Anlage A 1.2.4/8 *) 

A 1.2.4.2 Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton 

 Allgemeine Bemessungs-
regeln und Anwendungs-
regeln für den Hochbau 

DIN EN 1994-1-1:2010-12 
DIN EN 1994-1-1/NA:2010-12 

Anlagen  
A 1.2.3/2 und  
A 1.2.4/1 

*) 
*) 

  Tragwerksbemessung für 
den Brandfall 

DIN EN 1994-1-2:2010-12  Anlagen  
A 1.2.3/3 und  
A 1.2.4/9 

*) 
DIN EN 1994-1-2/A1:2014-06 *) 

    DIN EN 1994-1-2/NA:2010-12    *) 

A 1.2.4.3 Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken 
  Allgemeine 

Bemessungsregeln 
DIN EN 1999-1-1:2014-03  
DIN EN 1999-1-1/NA:2021-03 

Anlage A 1.2.4/1 *) 
*) 

  Tragwerksbemessung für 
den Brandfall 

DIN EN 1999-1-2:2010-12  Anlage A 1.2.3/3 *) 
DIN EN 1999-1-2/NA:2011-04 *) 

  Ermüdungsbeanspruchte 
Tragwerke 

DIN EN 1999-1-3:2011-11    *) 
DIN EN 1999-1-3/NA:2013-01 *) 

  Kaltgeformte Profiltafeln DIN EN 1999-1-4:2010-05  
DIN EN 1999-1-4/A1:2011-11 
DIN EN 1999-1-4/NA:2017-10 

Anlage A 1.2.4/2 *) 
*) 
*) 
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  Zusatzanforderungen an 
absturzsichernde 
Verglasungen 

DIN 18008-4:2013-07  Anlage A 1.2.7/4 *) 

  Zusatzanforderungen an 
begehbare Verglasungen 

DIN 18008-5:2013-07  Anlage A 1.2.7/4 *) 

 Zusatzanforderungen an 
zu Instandhaltungs-
maßnahmen betretbare 
Verglasungen und an 
durchsturzsichere 
Verglasungen 

DIN 18008-6:2018-02  *) 

A 1.2.8 Sonderkonstruktionen 
A 1.2.8.1 Freistehende Schornsteine DIN 1056:2009-01  Anlagen  

A 1.2.4/4 und  
A 1.2.8/1 

*) 

    DIN EN 13084-1:2007-05  Anlage A 1.2.8/1 *) 

    DIN EN 13084-2:2007-08    *) 

    DIN EN 13084-4:2005-12    *) 

    DIN EN 13084-6:2005-03  Anlage A 1.2.8/2 *) 

    DIN EN 13084-8:2005-08  Anlage A 1.2.8/2 *) 

A 1.2.8.2 Glockentürme DIN 4178:2005-04    *) 

A 1.2.8.3 Gewächshäuser DIN V 11535-1:1998-02  Anlage A 1.2.7/2 *) 

A 1.2.8.4 Traggerüste DIN EN 12812:2008-12  Anlagen  
A 1.2.8/3 und  
A 1.2.8/4 

*) 

A 1.2.8.5 Arbeitsgerüste DIN EN 12811-1:2004-03  Anlagen  
A 1.2.8/4 und  
A 1.2.8/5 

*) 

  Schutzgerüste DIN 4420-1:2004-03  Anlage A 1.2.8/5 *) 

A 1.2.8.6 Gärfuttersilos und 
Güllebehälter 

DIN 11622-2:2015-09   *) 

A 1.2.8.7 Windenergieanlagen; 
Einwirkungen und 
Standsicherheitsnachweise 
für Turm und Gründung 

Richtlinie für Windenergieanlagen; 
Einwirkungen und 
Standsicherheitsnachweise für 
Turm und Gründung, März 2015 

Anlage A 1.2.8/6 **) 

A 1.2.8.8 Lehmbauten für 
Wohngebäude der 
Gebäudeklasse 1 und 2 mit 
höchstens zwei 
Vollgeschossen 

Lehmbau Regeln, Februar 2008   ***) 

A 1.2.8.9 Ortsfeste liegende 
zylindrische ein- und 
doppelwandige Behälter 
(Tanks) aus Stahl zur 
oberirdischen Lagerung 
von wassergefährdenden 
flüssigen Brennstoffen für 
die energetische 
Versorgung von Heiz- und 
Kühlanlagen für Gebäude 

  Anlage A 1.2.8/7  
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A 1.2.8.10 Ortsfeste Tanks aus 
Thermoplasten zur 
oberirdischen Lagerung 
von flüssigen Brennstoffen 
für die energetische 
Versorgung von Heiz- und 
Kühlsystemen in 
Gebäuden 

  Anlage A 1.2.8/8  

A 1.2.9 Bauliche Anlagen in Erdbebengebieten 
A 1.2.9.1 Bauten in deutschen 

Erbebengebieten 
DIN 4149:2005-04  Anlage A 1.2.9/1 *) 

 
 
 
*) Normausschuss Bauwesen im DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Vertrieb: Beuth Verlag 

GmbH, Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin 
**) Deutsches Institut für Bautechnik, "Mitteilungen" bzw. "DIBt-Mitteilungen" bzw. www.dibt.de  
***) Dachverband Lehm e. V. 
 
 
 
 

http://www.dibt.de/
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Anlage A 1.2.1/1 
 
Zu DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA 
 
Die informativen Anhänge B, C und D sind nicht anzuwenden. 
 
 
Anlage A 1.2.1/2 
 
Zu DIN EN 1991-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA 
 
Zu Abschnitt 6.4: 
Ergänzend gilt für Horizontallasten für Hubschrauberlandeplätze auf Dachdecken: 
 
1 In der Ebene der Start- und Landefläche und des umgebenden Sicherheitsstreifens ist eine 
horizontale Nutzlast qk= 1,0 kN/m an der für den untersuchten Querschnitt eines Bauteils jeweils 
ungünstigsten Stelle anzunehmen. 
 
2 Für den mindestens 10 cm hohen Überrollschutz ist am oberen Rand eine Horizontallast von 
10 kN anzunehmen. 
 
 
Anlage A 1.2.1/3 
 
Zu DIN EN 1991-1-2 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-2/NA 
 
Bei Anwendung von Naturbrandmodellen ist zu beachten: 
 
1 Das Ergebnis der Bemessung des Feuerwiderstands (Brandeinwirkung und Nachweis) 
tragender oder aussteifender Bauteile auf der Grundlage von Naturbrandmodellen (Abschnitt 3.3 
DIN EN 1991-1-2:2010-12) bedarf einer Abweichung nach § 73 Abs. 1 HBO es kann auch im Rahmen 
des § 53 HBO zugelassen werden. 
 
Anmerkung:  
Die Beurteilung der Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen in bauaufsichtlichen Verfahren erfolgt auf 
der Grundlage von Brandprüfungen nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) und führt zu 
Einstufungen in Feuerwiderstandsklassen (DIN 4102-2:1977-09, DIN EN 13501-2:2016-12), die den 
bauaufsichtlichen Anforderungen zugeordnet werden.  
Bauteilbemessungen auf der Grundlage von Naturbrandmodellen stellen auf die jeweilige konkrete 
Nutzung und Ausgestaltung eines Raums oder Gebäudes unter Berücksichtigung der vorhandenen 
brandschutztechnischen Infrastruktur ab.  
Eine solche Bauteilbemessung deckt das auf Feuerwiderstandsklassen ausgerichtete globale 
bauaufsichtliche Anforderungssystem (Gebäudeklassen, Höhenlage der Geschosse, Gebäudeart) nicht 
vollständig ab.  
Über die Anwendbarkeit von Naturbrandmodellen ist daher im Rahmen einer Abweichung nach § 73 
bzw. einer Erleichterung nach § 53 HBO zu entscheiden. Dazu ist im Bauantrag oder in den 
Bauvorlagen anzugeben, weshalb es einer ETK-Brandbeanspruchung nicht bedarf und darzustellen, 
dass (und weshalb) das gewählte Brandmodell für das Vorhaben geeignet ist und wie die damit 
zwangsläufig verbundene eingeschränkte Nutzung der Anlage (z. B. aufgrund begrenzter Brandlasten) 
sichergestellt werden soll (§ 73 Abs. 1 HBO, Anlage 2 Nr. 7.4 zum Bauvorlagenerlass (BVErl) vgl. 
Nr. 5). 
 





https://www.is-argebau.de/
https://www.dibt.de/de/wir-bieten/technische-baubestimmungen


https://www.is-argebau.de/
https://www.dibt.de/de/wir-bieten/technische-baubestimmungen








https://www.dibt.de/
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Anlage A 1.2.3/6 
 
Zu DIN EN ISO 17660-1 und -2 
 
1 Zu Abschnitt 7: 
1.1 Es sind schweißgeeignete Betonstähle nach DIN  488-1 und -2:2009-08 zu verwenden. 
1.2 Es sind Baustähle nach EN 10025-1:20041 zu verwenden. 
1.3 Es sind Schweißzusätze nach EN 13479:20042 zu verwenden. 
 
2 Zu den Abschnitten 8 und 9: 
Es ist die DVS-Richtlinie DVS 1708:2009-09 zu beachten. 
___________ 
1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 10025-1:2005-02. 
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13479:2005-03. 
 
 
Anlage A 1.2.4/1 
 
Bei der Ausführung von Bauteilen oder Bausätzen aus Stahl nach DIN EN 1993-1-1:2010-12 und 
DIN EN 1993-1-1/A1:2014-07 im Zusammenhang mit DIN EN 1993-1-1/NA:2018-12, aus Aluminium 
nach DIN EN 1999-1-1:2014-03 im Zusammenhang mit DIN EN 1999-1-1/NA:2021-03 oder von 
Verbundtragwerken oder -bauteilen nach DIN EN 1994-1-1:2010-12 im Zusammenhang mit DIN EN 
1994-1-1/NA:2010-12 gilt Folgendes: 
 
1 Werden Tragfähigkeitsmerkmale von Bauteilen oder Bausätzen in Form von rechnerisch 
ermittelten Tragfähigkeitswerten, mechanischen Festigkeiten oder komplette statische Berechnungen 
im Rahmen der Leistungserklärung angegeben, so gehören diese zu den bautechnischen Nachweisen. 
 
2 Die Bemessung von Tragwerken auf der Grundlage von Versuchen ist nicht anzuwenden. 
Ausgenommen hiervon sind Trapezprofile und Wellprofile aus Stahl und Aluminium, deren Tragfähigkeit 
auch nach Anhang A von DIN EN 1993-1-3:2010-12 oder Anhang A von DIN EN 1999-1-4:2010-05 auf 
Basis von Versuchen ermittelt werden darf. Die Versuchsberichte sowie deren Auswertung nach 
Anhang A von DIN EN 1993-1-3:2010-12 oder Anhang A von DIN EN 1999-1-4:2010-05 gehören zu 
den bautechnischen Nachweisen. 
 
 
Anlage A 1.2.4/2 
 
1 Für die Herstellung und konstruktive Ausbildung von tragenden, kaltgeformten Bauelementen 
und tragenden, kaltgeformten Bauteilen für Dach-, Decken-, Boden- und Wandanwendungen aus Stahl 
gilt DIN EN 1090-4:2018-09. 
Die in DIN EN 1090-4:2018-09 enthaltene Formulierung "sofern nicht anders festgelegt" (siehe 
Tabelle F.2 der Norm) ist nicht anzuwenden. 
Für den Korrosionsschutz nach Anhang E von DIN EN 1090-4:2018-09 gelten DIN 55634-1:2018-03 
und DIN 55634-2:2018-03. 
 
2 Für die Herstellung und konstruktive Ausbildung von tragenden, kaltgeformten Bauelementen 
und tragenden, kaltgeformten Bauteilen für Dach-, Decken-, Boden- und Wandanwendungen aus 
Aluminium gilt DIN EN 1090-5:2017-07. 
Die in DIN EN 1090-5:2017-07 enthaltende Formulierung "sofern nicht anders festgelegt" (siehe 
Tabelle F.2 der Norm) ist nicht anzuwenden. 
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Dürfen Überströmöffnungen in raumabschließenden Wänden ausgeführt werden, müssen die 
Verschlüsse dieser Öffnungen mit einer Rauchauslöseeinrichtung versehen sein und mindestens bei 
Zugrundelegung des Normbrandes nach DIN 4102-2:1977-09 den Durchtritt von Feuer und Rauch 
entsprechend der Feuerwiderstandsdauer der raumabschließenden Wände verhindern. Zur Erfüllung 
dieser Anforderungen ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. In 
Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik für die Planung, Bemessung und 
Ausführung unter Verwendung dieser Verschlüsse ist ein Nachweis gemäß § 17 HBO erforderlich. 
 
Fugen der Bauteile müssen zur Sicherung des Raumabschlusses während der Brandeinwirkung 
geschlossen bleiben. Diese Anforderung kann mit nichtbrennbaren mineralischen Baustoffen (wie 
Mörtel, Beton) oder mineralischen Dämmstoffen mit einem Schmelzpunkt von mindestens 1000 °C nach 
DIN 4102-17:2017-12 sowie mit Produkten, die bei Brandeinwirkung den Restquerschnitt sicher 
verschließen, erfüllt werden. 
 
A 2.1.3.3.2 Feuerbeständig 

Der Raumabschluss muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemäß DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 
6.2.4, über mindestens 90 Minuten gewährleistet sein. Damit ist auch die Standsicherheit von 
nichttragenden Bauteilen im Brandfall unter Eigengewicht nachgewiesen. Bei den Beobachtungen zur 
Rauchentwicklung nach DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 8.6, muss festgestellt sein, dass höchstens 
eine geringe Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flächiger Rauchaustritt auf der 
Bauteiloberfläche, nur einzelne Rauchfähnchen auch aus Fugen). 
 
Eine in Bauteilebene liegende durchgehende Schicht liegt vor, wenn sie über die gesamte Ausdehnung 
des raumabschließenden Teils senkrecht zur Brandeinwirkungsrichtung angeordnet wird und keinen 
Beitrag zum Brand leistet (nichtbrennbar). 
 
Bestandteile von raumabschließenden Bauteilen, die nicht zu den tragenden und aussteifenden Teilen 
und nicht zur durchgehenden Schicht des Bauteils zählen, müssen mindestens normalentflammbar 
sein. 
 
A 2.1.3.3.3 Hochfeuerhemmend 

Der Raumabschluss muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemäß DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 
6.2.4, über mindestens 60 Minuten gewährleistet sein. Damit ist auch die Standsicherheit von 
nichttragenden Bauteilen im Brandfall unter Eigengewicht nachgewiesen. 
 
Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nach DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 8.6, muss 
festgestellt sein, dass höchstens eine geringe Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flächiger 
Rauchaustritt auf der Bauteiloberfläche, nur einzelne Rauchfähnchen auch aus Fugen). 
 
Für hochfeuerhemmende raumabschließende Bauteile mit brennbaren tragenden und aussteifenden 
Teilen aus Holz sind die Konkretisierungen der unter lfd. Nr. A 2.2.1.4 genannten technischen Regel zu 
beachten. 
 
A 2.1.3.3.4 Feuerhemmend 

Der Raumabschluss muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemäß DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 
6.2.4, über mindestens 30 Minuten gewährleistet sein. Damit ist auch die Standsicherheit von 
nichttragenden Bauteilen im Brandfall unter Eigengewicht nachgewiesen. Bei den Beobachtungen zur 
Rauchentwicklung nach DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 8.6, muss festgestellt sein, dass höchstens 
eine geringe Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flächiger Rauchaustritt auf der 
Bauteiloberfläche, nur einzelne Rauchfähnchen auch aus Fugen). 
 
Hinsichtlich des Brandverhaltens sind Bestandteile zulässig, die einen Beitrag zum Brand leisten 
(schwerentflammbar, normalentflammbar).  













Teil 

 
51 

sind im Brandfall nur standsicher und raumabschließend, wenn sie ohne zusätzliche Maßnahmen den 
Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 entsprechen und ergänzend die Kriterien nach 
DIN 4102-3:1977-09, Abschnitte 4.2.2 bis 4.2.4, einhalten, jedoch nur für eine Zeitdauer der 
Brandeinwirkung von 60 Minuten. Für hochfeuerhemmende Wände gelten zusätzlich die Anforderungen 
nach Abschnitt A 2.1.3.1 Satz 6 Buchst. b. Für Wände nach Abschnitt A 2.1.3.3.7 gelten zusätzlich die 
Anforderungen gemäß Abschnitt 5.2 der unter der lfd. Nr. A 2.2.1.4 bekannt gemachten technischen 
Regel. Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nach DIN 4102-3:1977-09, Abschnitt 5.4, muss 
festgestellt sein, dass höchstens eine geringe Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flächiger 
Rauchaustritt auf der Bauteiloberfläche, nur einzelne Rauchfähnchen auch aus Fugen).  
 
Für andere Wände anstelle von Brandwänden gemäß § 33 Abs. 3 Satz 2 Nrn. 2 und 3 HBO sind die 
Anforderungen gemäß Abschnitt A 2.1.6 einzuhalten. 
 
In Brandwände und Wände anstelle von Brandwänden eingreifende andere Bauteile, Anschlüsse 
einschließlich von Fugenausbildungen, Durchdringungen von Leitungen sowie 
Querschnittsverringerungen bei Einbau von Steckdosen, Schaltkästen, Leitungsverteilern etc. dürfen 
den Raumabschluss und die Standsicherheit nicht beeinträchtigen.  
 
In inneren Brandwänden und inneren Wänden anstelle von Brandwänden sind Öffnungen nur für Türen, 
Tore und Abschlüsse für Leitungsdurchführungen und Förderanlagen nach § 33 Abs. 8 HBO zulässig; 
sie müssen dauerhaft dicht- und selbstschließende Abschlüsse in der der Wand entsprechenden 
Feuerwiderstandsdauer haben und auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt 
werden, damit der Raumabschluss dieser Wände gewährleistet wird. Im Übrigen gelten die 
Anforderungen nach Abschnitt A 2.1.6.  
 
Für Verglasungen nach § 33 Abs. 9 HBO sind die Anforderungen erfüllt mit Brandschutzverglasungen, 
die bei Brandeinwirkung nach DIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 6.1, über die mindestens erforderliche 
Zeitdauer die Ausbreitung von Feuer und Rauch sowie der Durchtritt der Wärmestrahlung verhindern 
und die Kriterien gemäß DIN 4102-13:1990-05 einhalten. Bei den Beobachtungen zur 
Rauchentwicklung nach DIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 8.1, muss festgestellt sein, dass höchstens 
eine geringe Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flächiger Rauchaustritt auf der 
Bauteiloberfläche, nur einzelne Rauchfähnchen auch aus Fugen). 
 
Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu 
beachten. 
 
A 2.1.8 Decken 

Die einschlägigen Anforderungen ergeben sich je nach Gebäudeklasse aus § 34 HBO. 
 
Decken zwischen Geschossen müssen in baulichen Anlagen gemäß § 34 HBO ausreichend lang 
standsicher und raumabschließend sein und den Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 
entsprechen.  
 
Anschlüsse einschließlich von Fugenausbildungen an andere Bauteile, auch an Außenwände, müssen 
so ausgebildet sein, dass die Standsicherheit und der Raumabschluss gewahrt bleiben, um die 
Brandausbreitung zu verhindern.  
 
Müssen Öffnungen in Decken nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 HBO dauerhaft dicht- und selbstschließende 
Abschlüsse (Klappen, Schiebeblätter u. a.) in der Feuerwiderstandsfähigkeit der Decke haben, muss 
der Raumabschluss der Decken gesichert sein. Im Übrigen gelten die Anforderungen nach Abschnitt 
A 2.1.6, auch hinsichtlich des Offenhaltens dieser Feuerschutzabschlüsse; hinsichtlich der 
Dauerfunktion genügen 10.000 Schließvorgänge. Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die unter lfd. 
Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. 
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Wände notwendiger Flure müssen gemäß § 39 Abs. 4 Satz 1 HBO zur Gewährleistung der Schutzziele 
bei Brandeinwirkung ausreichend lang den Raumabschluss gewährleisten, soweit erforderlich 
standsicher sein und den Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 entsprechen. 
 
Unter Berücksichtigung des Schutzzieles nach § 39 Abs. 1 HBO sollen in den Wänden notwendiger 
Flure nur für die Nutzung erforderliche Türöffnungen sein. Die Türen müssen gemäß § 39 Abs. 4 Satz 4 
HBO dicht schließen, damit in einer oder in einer angrenzenden Nutzungseinheit ein Raucheintritt durch 
konstruktive Maßnahmen an den Türen über einen gewissen Zeitraum erschwert wird. Diese 
Anforderung gilt als ausreichend, weil davon ausgegangen wird, dass diese nicht selbstschließenden 
Türen geschlossen gehalten werden. Die Türen schließen dicht, wenn die Anforderungen hinsichtlich 
der Ausbildung des Türflügels und der Dichtung nach Abschnitt 2.1.11 erfüllt sind. 
 
Bei offen stehenden Türen bzw. nach dem Durchbrand geschlossener Türen darf es auf den 
Oberflächen der Decken und Wände des notwendigen Flures nicht zu einer Brandausbreitung kommen, 
um Rettungs- und Löschmaßnahmen nicht zu erschweren. Für den Fall, dass die Decken und Wände 
aus brennbaren Baustoffen bestehen, ist eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen 
ausreichender Dicke erforderlich, z. B. in Form einer 12,5 mm dicken Gipsplatte.  
 
Sofern Wände notwendiger Flure als Brandschutzverglasungen ausgeführt werden sollen, sind die 
Anforderungen mit Brandschutzverglasungen erfüllt, die bei Brandeinwirkung nach 
DIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 6.1, über die mindestens erforderliche Zeitdauer die Ausbreitung von 
Feuer und Rauch sowie den Durchtritt der Wärmestrahlung verhindern und die Kriterien gemäß 
DIN 4102-13:1990-05 einhalten. Zur Gewährleistung des Raumabschlusses der 
Brandschutzverglasung müssen abweichend von § 39 Abs. 4 Satz 4 HBO die Türen der 
Brandschutzverglasung dicht- und selbstschließend sein und der Feuerwiderstandsdauer der 
Brandschutzverglasung entsprechen. Im Übrigen gelten die Anforderungen nach Abschnitt A 2.1.6, 
auch hinsichtlich des Offenhaltens dieser Feuerschutzabschlüsse. Zur Erfüllung dieser Anforderungen 
ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. 
 
Um eine Rauchausbreitung über notwendige Flure zu behindern und eine Selbstrettung von Personen 
zu ermöglichen, sollen notwendige Flure gemäß § 39 Abs. 3 HBO mit nichtabschließbaren, 
rauchdichten und selbstschließenden Abschlüssen ( 
 
Rauchschutzabschlüsse innerhalb notwendiger Flure gemäß § 39 Abs. 3 HBO dürfen raumhoch und in 
Flurbreite ausgeführt werden und über feststehende Seitenteile und Oberlichter verfügen und im 
Übrigen gelten die Anforderungen an Rauchschutzabschlüsse nach Abschnitt A 2.1.11. Zur Erfüllung 
dieser Anforderungen ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. 
 
- Text in der MVV TB 2019/1 entfallen - 
 
A 2.1.13  Fahrschachtwände und Fahrschachttüren für Aufzüge 

Die einschlägigen Anforderungen ergeben sich je nach Gebäudeklasse aus § 42 HBO. 
 
Müssen gemäß § 42 Abs. 2 HBO Aufzüge im Innern von Gebäuden eigene Fahrschächte haben, so 
soll damit eine Brandausbreitung in andere Geschosse ausreichend lang behindert werden. Die 
Fahrschachtwände müssen zur Gewährleistung der Schutzziele bei Brandeinwirkung ausreichend lang 
den Raumabschluss gewährleisten, soweit erforderlich standsicher sein und den Anforderungen der 
Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 entsprechen. Fahrschachtwände aus brennbaren Baustoffen müssen 
schachtseitig eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke (z. B. in Form 
einer 12,5 mm dicken Gipsplatte) haben, damit es bei offen stehenden Fahrschachttüren bzw. nach 
dem Durchbrand geschlossener Türen auf den Oberflächen der Fahrschachtwände nicht zu einer 
Brandausbreitung kommt. 
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Zur Erfüllung des Schutzzieles nach § 42 Abs. 2 HBO und der Anforderungen nach § 42 Abs. 3 Satz 2 
HBO müssen Fahrschachttüren im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.  
 
Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu 
beachten. 
 
A 2.1.14 Installationsschächte und -kanäle, Systemböden und elektrische Betriebsräume  

In baulichen Anlagen dürfen Installationsschächte und -kanäle gemäß § 43 HBO durch 
raumabschließende Bauteile, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur 
hindurchgeführt werden, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder 
Vorkehrungen hiergegen getroffen werden und sich die hierzu notwendigen Öffnungen auf das für die 
Nutzung erforderliche Maß beschränken. Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die unter lfd. Nr. 
A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. 
 
Werden in baulichen Anlagen Installationen in Hohlräumen von Systemböden geführt, ist die unter 
lfd. Nr.  A 2.2.1.9 genannte technische Regel zu beachten; unabhängig von tatsächlichen 
Verkehrslasten ist bei der Bemessung der Feuerwiderstandsdauer im Brandfall bei Doppelböden eine 
Verkehrslast von mindestens 1,5 kN/m2 zu berücksichtigen. Bei Brandprüfungen ist ebenfalls eine 
Verkehrslast von 1.5 kN/m² zu berücksichtigen. Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die unter lfd. Nr. 
A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. 
 
Zum Schutz anderer Räume vor Bränden aus elektrischen Betriebsräumen für Transformatoren oder 
Schaltanlagen ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.10 genannte technische Regel zu beachten.  
 

A 2.1.15  Anlagen und Bauprodukte der Technischen Gebäudeausrüstung 

A 2.1.15.1 Allgemeines 

Die bauaufsichtlichen Anforderungen aus der HBO, der GaV und den Sonderbauvorschriften 
aufgrund der HBO an die Anlagen und Bauprodukte der Technischen Gebäudeausrüstung werden 
durch die unter den lfd. Nrn. A 2.2.1.8, A 2.2.1.9, A 2.2.1.10, A 2.2.1.11, A 2.2.1.12 und A 2.2.1.16, 
genannten technischen Regeln konkretisiert. Zur Erfüllung der Anforderungen ist auch die unter lfd. Nr. 
A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. 
 
Im Übrigen sind die Anforderungen der nachfolgenden Nummern A 2.1.15.2 bis 2.1.15.6 zu beachten.  
 
A 2.1.15.2 Blitzschutzanlagen 

Blitzschutzanlagen nach § 49 HBO sollen die Brandentstehung an der baulichen Anlage und eine 
Gefährdung von Personen durch Blitzeinschläge verhindern (äußerer Blitzschutz). 
 
Sofern sicherheitstechnische Einrichtungen und Anlagen vorhanden sind, sind sie gegen Auswirkungen 
des Blitzstromes und der Blitzspannung auf Installationen sowie elektrische und elektronische Teile der 
anderen Einrichtungen und Anlagen in der baulichen Anlage bei unmittelbarem oder mittelbarem 
Blitzeinschlag zu schützen (zusätzlicher innerer Blitzschutz). 
 
Dazu sind Maßnahmen gegen Überspannung und gefährliche Funkenbildung zu treffen. 
 
A 2.1.15.3 Brandfallsteuerung von Aufzügen 

Die Brandfallsteuerung muss sicherstellen, dass die Aufzüge ein Geschoss mit Ausgängen ins Freie 
oder das diesem nächstgelegene, nicht von der Brandmeldung betroffene Geschoss unmittelbar 
anfahren und dort mit geöffneten Türen außer Betrieb gehen. 
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Brandfallsteuerungen bestehen mindestens aus automatischen Brandmeldern zur Branderkennung in 
jedem Geschoss, den automatischen Übertragungseinrichtungen der Brandmeldung und dem 
Auswerte- und Steuerungssystem für den Aufzug. Das Auslösen der Brandfallsteuerung ist auch durch 
eine automatische Brandmeldeanlage zulässig. 
 
A 2.1.15.4 Wärmeabzugsgeräte 

Sofern Wärmeabzugsgeräte verlangt werden, soll der Brandausbreitung im Hinblick auf einen Vollbrand 
in bestimmten Bereichen einer baulichen Anlage entgegen gewirkt werden, um eine Entzündung 
brennbarer Teile der baulichen Anlage außerhalb des eigentlichen Brandbereiches durch heiße 
Brandgase zu verhindern. Für vorhandene Bauteile im Brandbereich soll eine Reduzierung der 
thermischen Einwirkungen erreicht werden, damit die Standsicherheit oder der Raumabschluss im 
Brandfall gewährleistet bleibt. Damit können auch wirksame Löscharbeiten unterstützt werden. 
 
Erforderliche Wärmeabzugsgeräte sind in Abhängigkeit von Lage in der baulichen Anlage, 
vorgeschriebener geometrischer Abmessungen, der erforderlichen geometrischen Öffnungsfläche und 
des Standortes der baulichen Anlage hinsichtlich des Funktionserhalts und der Einwirkungen u.a. von 
Wind, Schnee, den Umgebungstemperaturen auszuwählen und zu verwenden. Elektrisch betriebene 
Wärmeabzugsgeräte bedürfen einer Sicherheitsstromversorgung. 
 
Dies ist im Brandschutznachweis auszuweisen. Für die Verwendung gilt die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 
genannte technische Regel mit den dort genannten Leistungsanforderungen.  
 
A 2.1.15.5 Feuerwehraufzüge 

Feuerwehraufzüge dienen insbesondere bei baulichen Anlagen großer Höhe der Unterstützung 
wirksamer Löscharbeiten. Feuerwehraufzüge müssen im Brandfall durch die Feuerwehr nutzbar 
bleiben.  
 
Daher dürfen in Fahrschächten von Feuerwehraufzügen keine anderen Aufzüge angeordnet sein. Die 
Fahrschächte von Feuerwehraufzügen in Verbindung mit Fahrschachttüren gemäß A 2.1.13 müssen im 
Brandfall ausreichend lang sicher benutzbar bleiben. In den Fahrschächten dürfen nur die für den 
Betrieb des Feuerwehraufzuges notwendigen technischen Anlagen und Einrichtungen angeordnet sein. 
Feuerwehraufzüge dürfen jeweils nur über einen Vorraum zugänglich sein. Die Wände und Decken des 
Vorraumes müssen ausreichend lang im Brandfall raumabschließend und nichtbrennbar sein. Die 
Abschlüsse notwendiger Öffnungen in den Vorräumen müssen ausreichend lang raumabschließend 
und rauchdicht sein. Die Vorräume dürfen nur über notwendige Flure zugänglich sein. Damit die 
Fahrschächte nicht durch Rauch beeinträchtigt werden können, müssen die Vorräume und 
Fahrschächte durch Druckbelüftungsanlagen im Brandfall von Rauch freigehalten werden. Für 
Feuerwehraufzüge müssen automatische Branderkennungseinrichtungen vorhanden sein, damit diese 
so gesteuert werden können, dass im Brandfall die Aufzüge außerhalb des Brandbereiches außer 
Betrieb gehen (Brandfallsteuerung) und danach nur noch durch die Feuerwehr wieder in Betrieb 
genommen und genutzt (Feuerwehrschaltung) werden können. Die Auslösung der Brandfallsteuerung 
ist auch durch eine automatische Brandmeldeanlage zulässig.  
 
Die Nutzung zur Personen- und Lastenbeförderung ist allgemein zulässig, soweit ein Brandfall nicht 
vorliegt. 
 
Feuerwehraufzüge müssen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ausreichend lang mit 
Strom versorgt werden und funktionsfähig bleiben (Sicherheitsstromversorgung).  
 
Für die Funktion von Feuerwehraufzügen notwendige elektrische Leitungsanlagen müssen so 
beschaffen oder durch Bauteile abgetrennt sein, dass die Anlagen im Brandfall ausreichend lang 
funktionsfähig bleiben. 
  

DraserD
Textfeld
Entfall: Alle notwendigen Angaben sind im Brandschutznachweis darzustellen.



Teil 

 
57 

 

A 2.1.15.6 Objektfunkanlagen für die Feuerwehr  

Objektfunkanlagen für die Feuerwehr dienen der Unterstützung wirksamer Löscharbeiten. Die Anlagen 
sollen die Funkkommunikation der Einsatzkräfte der Feuerwehr untereinander in der baulichen Anlage 
und mit den unmittelbar an der baulichen Anlage vorhandenen Einsatzkräften der Feuerwehr während 
des Einsatzes unterstützen, wenn dies wegen der räumlichen Struktur, der Ausdehnung oder wegen 
der die Funkkommunikation abschirmender Eigenschaften der baulichen Anlage mit den von der 
Feuerwehr mitgeführten Geräte zur Funkkommunikation nicht ausreichend möglich ist. Sie bestehen 
mindestens aus Sende-, Empfangs- und Übertragungseinrichtungen. 
 
Objektfunkanlagen müssen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ausreichend lang mit 
Strom versorgt werden und funktionsfähig bleiben (Sicherheitsstromversorgung).  
 
Für die Funktion von Objektfunkanlagen notwendige elektrische Leitungsanlagen zur Stromversorgung 
müssen so beschaffen oder durch Bauteile abgetrennt sein, dass die Anlagen im Brandfall ausreichend 
lang funktionsfähig bleiben. Die unter der lfd. Nr. A 2.2.1.8 genannte technische Regel ist zu beachten. 
 
 
A 2.1.16  Bauliche Anlagen zur Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff 

Dienen bauliche Anlagen zur Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff, muss der Ausbreitung von 
Feuer vorgebeugt und wirksame Löscharbeiten ermöglicht werden. Die unter lfd. Nr. A 2.2.1.14 
genannte technische Regel ist zu beachten. 
 
A 2.1.17  Garagen 

Zur Erfüllung der Grundanforderungen werden an bauliche Anlagen, die als Garage genutzt werden, 
besondere Anforderungen gestellt. Die unter lfd. Nr. A 2.2.2.1 genannte technische Regel ist zu 
beachten. 
 
A 2.1.18  Anforderungen an Sonderbauten 

Besondere Anforderungen oder Erleichterungen von Brandschutzanforderungen der HBO für das 
Standardgebäude können sich aus der besonderen Art oder Nutzung der baulichen Anlage für die 
Errichtung, Änderung, Unterhaltung, Betrieb und Nutzung gemäß § 53 HBO ergeben. Für bestimmte 
Sonderbauten nach § 2 Abs. 9 HBO sind hinsichtlich Planung und Ausführung die konkretisierenden 
Anforderungen aus den in den lfd. Nrn. A 2.2.2.2 bis A 2.2.2.8 genannten technischen Regeln zu 
beachten.  
 
Hinweis:  
Besondere Brandschutzanforderungen oder Erleichterungen können auch im Rahmen einer 
bauordnungsrechtlichen Abweichungsentscheidung gemäß § 73 HBO oder in der Baugenehmigung 
gemäß § 66 HBO für einen Sonderbau gemäß § 66 HBO gestellt werden. Sofern die Schutzziele nach 
§ 14 Abs. 1 HBO auf andere Art und Weise nicht mit der unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannten technischen 
Regel erfüllt werden können, sind die dafür notwendigen technischen Angaben in den Bauvorlagen 
darzustellen. 
 

 

DraserD
Textfeld
Entfall: Alle notwendigen Angaben sind im Brandschutznachweis darzustellen.





https://umwelt.hessen.de/Wasser/Gewaesserschutz/Wassergefaehrdende-Stoffe/Rueckhaltung-bei-Brandereignissen
https://umwelt.hessen.de/Wasser/Gewaesserschutz/Wassergefaehrdende-Stoffe/Rueckhaltung-bei-Brandereignissen


http://www.wirtschaft.hessen.de/
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Lfd. Nr. 
Anforderungen an Planung, 
Bemessung und Ausführung 

gem. § 90 Abs. 2 HBO 
Technische Regeln/Ausgabe 

Weitere 
Maßgaben gem. 
§ 90 Abs. 2 HBO 

Bezugs- 
quelle/ 

Fundstelle 

A 3.2.7 Bewertung und Sanierung 
Pentachlorphenol (PCP)-
belasteter Baustoffe und 
Bauteile in Gebäuden 

Richtlinie für die Bewertung und 
Sanierung Pentachlorphenol 
(PCP)-belasteter Baustoffe und 
Bauteile in Gebäuden, Ausgabe 
Oktober 1996, Abschnitte 1, 2, 3, 4, 
5 und 6 

 ****) 
1998, S. 3932 
2000, S. 1665 

A 3.2.8 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 -  

A 3.2.9 Anforderung an die 
Lüftung von Pellet-
lagerräumen vor dem 
Betreten  

DIN EN ISO 20023:2019-04, 
Abschnitt 7.1 

Anlage A 3.2/5 *) 

 
*) Normausschuss Bauwesen im DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Vertrieb: Beuth Verlag 

GmbH, Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin 
***) www.wirtschaft.hessen.de   
****) Staatsanzeiger für das Land Hessen, Verlag Kultur und Wissen GmbH, Marktplatz 13, 

65183 Wiesbaden 
 
 

http://www.wirtschaft.hessen.de/
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Anlage A 4.2/1 
 
Zu DIN 18065 
 
1 Von der Einführung ausgenommen ist die Anwendung auf Treppen in Wohngebäuden der 
Gebäudeklassen 1 und 2 und in Wohnungen. 
 
2 Bauaufsichtliche Anforderungen an den Einbau von Treppenliften in Treppenräumen 
notwendiger Treppen in bestehenden Gebäuden: 
Durch den nachträglichen Einbau eines Treppenlifts im Treppenraum darf die Funktion der notwendigen 
Treppe als Teil des ersten Rettungswegs und die Verkehrssicherheit der Treppe grundsätzlich nicht 
beeinträchtigt werden. Der nachträgliche Einbau eines Treppenlifts ist zulässig, wenn folgende Kriterien 
erfüllt sind: 
 
1. Die Treppe erschließt nur Wohnungen und/oder vergleichbare Nutzungen. 
2. Die Mindestlaufbreite der Treppe von 100 cm darf durch die Führungskonstruktion nicht 
wesentlich unterschritten werden; eine untere Einschränkung des Lichtraumprofils (s. Bild A.8) von 
höchstens 20 cm Breite und höchstens 50 cm Höhe ist hinnehmbar, wenn die Treppenlauflinie (s. Ziffer 
3.6) oder der Gehbereich (s. Ziffer 8) nicht verändert wird. Ein Handlauf muss zweckentsprechend 
genutzt werden können.  
3. Wird ein Treppenlift über mehrere Geschosse geführt, muss mindestens in jedem Geschoss 
eine ausreichend große Wartefläche vorhanden sein, um das Abwarten einer begegnenden Person bei 
Betrieb des Treppenlifts zu ermöglichen. Das ist nicht erforderlich, wenn neben dem benutzten Lift eine 
Restlaufbreite der Treppe von 60 cm gesichert ist. 
4. Der nicht benutzte Lift muss sich in einer Parkposition befinden, die den Treppenlauf nicht 
einschränkt. Im Störfall muss sich der Treppenlift auch von Hand ohne größeren Aufwand in die 
Parkposition fahren lassen. 
5. Während der Leerfahrten in die bzw. aus der Parkposition muss der Sitz des Treppenlifts 
hochgeklappt sein. Neben dem hochgeklappten Sitz muss eine Restlaufbreite der Treppe von 60 cm 
verbleiben. 
6. Gegen die missbräuchliche Nutzung muss der Treppenlift gesichert sein. 
7. Der Treppenlift muss aus nichtbrennbaren Materialien bestehen, soweit das technisch möglich 
ist. 
 
3 Bei einer notwendigen Treppe in einem bestehenden Gebäude darf durch den nachträglichen 
Einbau eines zweiten Handlaufs die nutzbare Mindestlaufbreite um höchstens 10 cm unterschritten 
werden. Diese Ausnahmeregelung bezieht sich nur auf Treppen mit einer Mindestlaufbreite von 100 cm 
nach den Festlegungen der DIN 18065:2020-08. Abweichende Festlegungen und Anforderungen an die 
Laufbreite bleiben davon unberührt. 
 
 
Anlage A 4.2/2 
 
Zu DIN 18040-1 
 
Die Einführung bezieht sich auf die baulichen Anlagen oder die Teile baulicher Anlagen, die nach § 54 
Abs. 2 HBO barrierefrei sein müssen.  
Bei Anwendung der Technischen Baubestimmung gilt Folgendes: 
 
1 Abschnitt 4.3.7 ist von der Einführung ausgenommen.  
 
2 Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Treppen angewendet werden. 









http://www.rp-darmstadt.hessen.de/
http://www.vmpa.de/
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Technische Baubestimmungen für Bauteile und 
Sonderkonstruktionen, die zusätzlich zu den in Teil 
A aufgeführten Technischen Baubestimmungen zu 

beachten sind 

 

 

 

B 1 Allgemeines 
B 2 Technische Regelungen für Sonderkonstruktionen und Bauteile 

gem. § 90 Abs. 2 HBO  
B 3 Technische Gebäudeausrüstungen und Teile von Anlagen zum 

Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen, 
die die CE-Kennzeichnung nicht nach der Bauproduktenverordnung 
tragen 

B 4 Bauprodukte und Bauarten, die Anforderungen nach anderen Rechts-
vorschriften unterliegen, für die nach § 89 Abs. 9 HBO eine Rechts-
verordnung erlassen wurde 
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Lfd. Nr. 
Anforderungen an die Planung, Bemessung und 

Ausführung gem. § 90 Abs. 2 HBO 
Bestimmungen/Festlegungen gem. 

§ 90 Abs. 2 HBO 

1 2 3 

 

______________ 

3 nach EAD/ETAG/CUAP 
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B 2.2.1.8 Bausätze für Gebäude aus Holz, Metall und 
Stahlbeton3 

Anlage B 2.2.1/3 

B 2.2.1.9 Vorgefertigte Raumzellen für Gebäude3 Anlage B 2.2.1/3 

B 2.2.1.10 Bauteile aus Gipsplatten, Gipsplattenprodukten aus der 
Weiterverarbeitung, Gipsplatten mit Vliesarmierung, 
Gipsfaserplatten und Gipsplatten-Wandbaufertigtafeln 
mit einem Kartonwabenkern 

Anlage B 2.2.1/7 

B 2.2.1.11 Leichte tragende Stahl- / Holz-Dachelemente3 Anlage B 2.2.1/8 

B 2.2.1.12 Dachelemente für Dacheindeckungen, Dach-
lichtbänder, vorgefertigte Lichtkuppeln aus Kunststoff 

Anlage B 2.2.1/9 

B 2.2.2 Unterdeckenkonstruktionen 

B 2.2.2.1 Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterdecken DIN 18168-1:2007-04 

B 2.2.2.2 Abgehängte Decken mit Bauprodukten aus 
Faserzement bzw. mit zementgebundenen Bauplatten 

Anlage B 2.2.2/1 

B 2.2.3 Bauteile aus Dämmstoffen für den Wärme- und Schallschutz 

B 2.2.3.1 Werkmäßig hergestellte Schüttungen aus 
Schaumglasschotter 

Anlage B 2.2.3/1 

B 2.2.4 Lager 

B 2.2.4.1 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

B 2.2.5 Bauteile zur Abdichtung von baulichen Anlagen 

Bauliche Anlagen müssen nach § 13 HBO so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass durch 
Wasser und Feuchtigkeit Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. 

B 2.2.5.1 Dachabdichtungen aus Bitumenbahnen mit 
Trägereinlage 

DIN SPEC 20000-201:2018-08 
Abschnitt 5.1 

B 2.2.5.2 Dachabdichtungen aus Kunststoff- und 
Elastomerbahnen  

DIN SPEC 20000-201:2018-08 
Abschnitt 5.3 

B 2.2.5.3 Bauwerksabdichtungen aus Kunststoff- und Elastomer-
Mauersperrbahnen 

DIN/TS 20000-202:2020-11 
Abschnitt 5.3 

B 2.2.5.4 Bauwerksabdichtungen aus Bitumen- und 
Mauersperrbahnen 

DIN/TS 20000-202:2020-11 
Abschnitt 5.2 

B 2.2.5.5 Bauwerksabdichtungen gegen Bodenfeuchte und 
Wasser aus Kunststoff- und Elastomerbahnen 

DIN/TS 20000-202:2020-11 
Abschnitt 5.3 

B 2.2.5.6 Bauwerksabdichtungen gegen Bodenfeuchte und 
Wasser aus Bitumenbahnen 

DIN/TS 20000-202:2020-11 
Abschnitt 5.2 

B 2.2.5.7 Abdichtungen von Betonbrücken und anderen 
Verkehrsflächen aus Beton aus Bitumenbahnen mit 
Trägereinlage 

DIN/TS 20000-203:2021-03 
Abschnitt 5 

B 2.2.5.8 Flächenabdichtungen für Behälter und Nassräume aus 
flüssig zu verarbeitenden wasserundurchlässigen 
Produkten im Verbund mit keramischen Fliesen und 
Plattenbelägen 

Anhang 15:2019-11, Abschnitt 2.5.1 
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Lfd. Nr. 
Anforderungen an die Planung, Bemessung und 
Ausführung gem. § 90 Abs. 2 HBO 

Bestimmungen/Festlegungen gem. 
§ 90 Abs. 2 HBO 

1 2 3 

B 2.2.5.9 Bauwerksabdichtungen aus polymermodifizierten 
Bitumendickbeschichtungen 

DIN 18533-3:2017-07, Tabelle 2 

B 2.2.5.10 Dachabdichtungssysteme aus flüssig aufzubringenden 
Stoffen 

Anhang 15:2019-11, Abschnitt 2.2.1 

B 2.2.5.11 Dachabdichtungssysteme aus mechanisch befestigten 
Dachabdichtungsbahnen 

Dachabdichtungsbahn nach DIN SPEC 
20000-201:2018-08, Abschnitt 5.1 
oder 5.3 

B 2.2.5.12 Abdichtung von Wänden und Böden in Nassräumen Anhang 15:2019-11, Abschnitt 2.6.1 

B 2.2.5.13 Brücken- und Parkdeckabdichtungen aus flüssig 
aufzubringenden Stoffen 

Anhang 15:2019-11, Abschnitt 2.3.1 

B 2.2.5.14 Dachabdichtungen aus flüssigen und bahnenförmigen 
Stoffen im Verbund 

Anhang 15:2019-11, Abschnitt 2.2.2 

B 2.2.5.15 - gestrichen in der MVV TB 2020/1 - 

B 2.2.5.16 Abdichtungen von vertikalen Wandanschlüssen bei 
Bitumendachabdichtungen mit einkomponentiger 
Bitumen-Polyurethan-Mischung 

Anhang 15: 2019-11, Abschnitt 2.2.3 

B 2.2.5.17 Fugenabdichtungen mit beschichteten Fugenblechen 
in WU-Betonkonstruktionen 

Anhang 15:2019-11, Abschnitt 2.7.1 

B 2.2.5.18 Bauwerksabdichtungen mit Klebemassen und 
Deckaufstrichmassen aus Straßenbaubitumen oder 
Elastomerbitumen 

DIN 18533-2:2017-07, Tabelle 4 
(EN 12591 und EN 14023) 
Zusätzlich gilt: 
DIN EN ISO 11925-2:2011-02 
in Verbindung mit Anlage C 3.7 unter 
Beachtung von A 2.2.1.2, Tabelle 1.2.1 

B 2.2.5.19 Bauwerksabdichtungen aus flexiblen 
polymermodifizierten Dickbeschichtungen 

Anhang 15, 2019-11, Abschnitt 2.4.1 

B 2.2.5.20 Fugenabdichtungen mit Quellfugenbändern in 
WU-Betonkonstruktionen 

Anhang 15, 2019-11, Abschnitt 2.7.2 

B 2.2.6 Grundstücksentwässerungsanlagen 

Grundstücksentwässerungsanlagen müssen so beschaffen sein, dass sie standsicher sind und von ihrer 
Nutzung keine Gefahren oder unzumutbare Belästigungen ausgehen, insbesondere keine gesundheits- oder 
umweltgefährdenden Stoffe entweichen. Zur Erfüllung der Anforderungen an die Beschaffenheit von 
Grundstückentwässerungsanlagen müssen für Bauprodukte nach harmonisierten technischen Spezifikationen 
alle in der hEN enthaltenen Merkmale in der Leistungserklärung angegeben sein. 

B 2.2.6.1 Rückstauverschlüsse für Gebäude Anlage B 2.2.6/1 

B 2.2.6.2 Rohre und Formstücke aus Beton, 
Stahlfaserbeton und Stahlbeton 

Anlage B 2.2.6/2 

B 2.2.6.3 Einstieg- und Kontrollschächte aus Beton, 
Stahlfaserbeton und Stahlbeton 

Anlage B 2.2.6/3 

B 2.2.6.4 Rohre und Fittings aus unlegiertem Stahl für den 
Transport von Wasser und anderen wässrigen 
Flüssigkeiten 

Anlage B 2.2.6/4 



http://www.nabau.din.de/
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Lfd. Nr. Bauprodukt 
Maßgebende 
Harmonisierungs-
rechtsvorschriften 

a: Konkreter Verwendungszweck 
b: Gemäß HBO bestehende Grundan-

forderung, ggf. mit Konkretisierung 
c: Fehlendes Wesentliches Merkmal 
d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden 

Wesentlichen Merkmals 

1 2 3 4 
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B 3.2.1.4 Anlagen zur Begrenzung von 
abfiltrierbaren Stoffen, Arsen, 
Antimon, Barium, Blei und 
anderen Schwermetallen, die 
für einen Anfall von bei der 
Herstellung und Verarbeitung 
von Glas und künstlichen 
Mineralfasern anfallenden 
Abwässern bis zu acht 
Kubikmetern pro Tag 
bemessen sind und die mit 
motorischen Antrieben 
ausgestattet sind 

2014/35/EU 
2014/30/EU 
2006/42/EG 

a: Verwendung in der 
Gebäudeentwässerung 

b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 
b.2: Nutzungssicherheit 
c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkung 
c.2: Funktionssicherheit der Mess-, Steuer- 

und Regelungseinrichtungen 

B 3.2.1.5 Anlagen zur Begrenzung von 
Kohlenwasserstoffen in 
mineralölhaltigen Abwässern, 
die mit motorischen Antrieben 
ausgestattet sind 

2014/35/EU 
2014/30/EU 
2006/42/EG 

a: Verwendung in der 
Gebäudeentwässerung 

b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 
b.2: Nutzungssicherheit 
c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkung 
c.2: Funktionssicherheit der Mess-, Steuer- 

und Regelungseinrichtungen 

B 3.2.1.6 Anlagen zur Begrenzung des 
Silbergehaltes in Abwässern 
aus fotografischen Verfahren, 
die mit motorischen Antrieben 
ausgestattet sind 

2014/35/EU 
2014/30/EU 
2006/42/EG 

a: Verwendung in der 
Gebäudeentwässerung 

b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 
b.2: Nutzungssicherheit 
c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkung 
c.2: Funktionssicherheit der Mess-, Steuer- 

und Regelungseinrichtungen 

B 3.2.1.7 Anlagen zur Begrenzung von 
Halogenkohlenwasserstoffen 
in Abwässern von chemischen 
Reinigungen, die mit 
motorischen Antrieben 
ausgestattet sind 

2014/35/EU 
2014/30/EU 
2006/42/EG 

a: Verwendung in der 
Gebäudeentwässerung 

b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 
b.2: Nutzungssicherheit 
c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkung 
c.2: Funktionssicherheit der Mess-, Steuer- 

und Regelungseinrichtungen 

B 3.2.1.8 Brandschutzklappen für 
Lüftungsleitungen, die nicht 
vom Anwendungsbereich der 
DIN EN 15650 erfasst werden 

2014/35/EU 
2014/30/EU 
2006/42/EG 

a: Verwendung in Lüftungsanlagen 
b: Brandschutz 
c: Dichtheit, Oberflächentemperatur, 

Auslöseeinrichtung und Rauchmelder 

B 3.2.1.9 Rauchschutzklappen für 
Lüftungsleitungen 

2014/35/EU 
2014/30/EU 
2006/42/EG 

a: Verwendung in Lüftungsanlagen 
b: Brandschutz 
c: Dichtheit, Rauchmelder und Schließen 

bei Unterbrechung der 
Hilfsenergiezufuhr 
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Lfd. Nr. Bauprodukt 
Maßgebende 
Harmonisierungs-
rechtsvorschriften 

a: Konkreter Verwendungszweck 
b: Gemäß HBO bestehende Grundanfor-

derung, ggf. mit Konkretisierung 
c: Fehlendes Wesentliches Merkmal 
d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden 

wesentlichen Merkmals 

1 2 3 4 
 

 

________________ 

5 Hinweis: Bei Verwendung über Verkehrsflächen, die durch herabfallende Glasteile gefährdet werden können 
(Überkopfverglasung), sind die Bestimmungen von Abschnitt  A 1.2.7 zu beachten. 
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B 3.2.1.23 Solarkollektoren abweichend 
von B 3.2.1.22 

2014/68/EU a: Energiegewinnung zur Erwärmung von 
Heizwasser 

b.1: Mechanische Festigkeit und 
Standsicherheit 

c.1: Je nach Einbausituation sind die 
Bestimmungen von A 1.2.7 zu erfüllen 

B 3.2.1.24 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

B 3.2.1.25 Photovoltaische Module mit 
mechanisch gehaltenen Glas-
deckflächen mit einer maxi-
malen Einzelmodulfläche bis 
3,0 m2 für die Verwendung: 
- im Dachbereich mit einem 
Neigungswinkel < 75°5 

- bei gebäudeunabhängigen 
Solaranlagen im öffentlich 
unzugänglichen Bereich 

2014/35/EU a: Stromerzeugung für Gebäude 
b: Brandschutz 
c: Brandverhalten der Bauteile, wenn 

schwerentflammbar oder nichtbrennbar 
gefordert 

B 3.2.1.26 Photovoltaische Module ohne 
Glasdeckflächen für die 
Verwendung im Dachbereich 

2014/35/EU a: Stromerzeugung für Gebäude 
b: Brandschutz 
c: Brandverhalten der Bauteile, wenn 

schwerentflammbar oder nichtbrennbar 
gefordert 

B 3.2.1.27 Photovoltaische Module 
abweichend von 
B 3.2.1.25 oder 
B 3.2.1.26 

2014/35/EU a: Stromerzeugung für Gebäude 
b.1: Mechanische Festigkeit und 

Standsicherheit 
b.2: Brandschutz 
c.1: Je nach Einbausituation sind die 

Bestimmungen von A 1.2.7 zu erfüllen  
c.2: Brandverhalten der Bauteile, wenn 

schwerentflammbar oder nichtbrennbar 
gefordert 

B 3.2.1.28 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

B 3.2.1.29 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

B 3.2.1.30 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 
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Lfd. Nr. Bauprodukt 
Maßgebende 
Harmonisierungs-
rechtsvorschriften 

a: Konkreter Verwendungszweck 
b: Gemäß HBO bestehende Grundanfor-

derung, ggf. mit Konkretisierung 
c: Fehlendes Wesentliches Merkmal 
d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden 

wesentlichen Merkmals 

1 2 3 4 
 

 

________________ 

6  Heizseitig Warmwasser als Wärmeträgermedium 
7  Für Leckanzeiger bzw. Leckageerkennungssysteme gibt es für die Anwendung in Einrichtungen zur Lagerung von 

Brennstoffen mit einem Flammpunkt > 55 °C, die für die Versorgung von Heizsystemen in Gebäuden bestimmt sind, eine 
technische Spezifikation nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011. Die Verwendung bereits in Verkehr gebrachter Bauprodukte 
bleibt unberührt. 

 

 
97 

B 3.2.1.31 Abgaswärmeübertrager6 2014/68/EU a: Wärmerückgewinnung zur Beheizung 
von Gebäuden 

b.1: Brandschutz 
b.2: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der 

Nutzung 
c.1: Brandverhalten des 

Abgaswärmerübertragers 
c.2: Funktionssicherheit der 

Feuerungsanlage mit 
Abgaswärmeübertrager 

B 3.2.1.32 Verteiler in elektrischen 
Leitungsanlagen mit 
Anforderungen an den 
Funktionserhalt im Brandfall 

2014/35/EU 
2014/30/EU 
2006/42/EG 

a: Verwendung in elektrischen 
Leitungsanlagen 

b: Brandschutz 
c: Funktionserhalt im Brandfall 

B 3.2.2 Teile von Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen, die 
Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen 

B 3.2.2.1 Überfüllsicherungen für 
Behälter 

2014/35/EU 
2014/30/EU 
2014/34/EU 

a: Lagern, Abfüllen und Umschlagen von 
wassergefährdenden Flüssigkeiten 

b: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 
c: Funktionssicherheit, Erkennbarkeit der 

Alarmanzeige, Korrosionsbeständigkeit 
und Störungsanzeige 

B 3.2.2.2 Leckanzeigegeräte für 
Behälter und Rohrleitungen7 

2014/35/EU 
2014/30/EU 
2014/34/EU 

a: Lagern, Abfüllen und Umschlagen von 
wassergefährdenden Flüssigkeiten 

b.1: Festigkeit und Standsicherheit 
b.2: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 
c.1: Standsicherheit des 

Überwachungsraums 
c.2: Eignung des Leckanzeigemediums, 

Korrosionsbeständigkeit, 
Durchgängigkeit und Dichtigkeit des 
Überwachungsraums und 
Funktionssicherheit des Leckanzeigers 

B 3.2.2.3 Leckageerkennungssysteme7 2014/35/EU 
2014/30/EU 

a: Lagern, Abfüllen und Umschlagen von 
wassergefährdenden Flüssigkeiten 

b: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 
c: Funktionssicherheit, Erkennbarkeit der 

Alarmanzeige, Korrosionsbeständigkeit 
und Störungsanzeige 
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Lfd. Nr. Bauprodukt 
Maßgebende 
Harmonisierungs-
rechtsvorschriften 

a: Konkreter Verwendungszweck 
b: Gemäß HBO bestehende Grundanfor-

derung, ggf. mit Konkretisierung 
c: Fehlendes Wesentliches Merkmal 
d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden 

wesentlichen Merkmals 

1 2 3 4 
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B 3.2.2.7 Kupplungen mit 
Nottrennfunktion 
(Abreißkupplungen) für 
flexible Rohrleitungen mit auf 
den Atmosphärendruck 
bezogenen Überdrücken über 
0,5 bar 

2014/68/EU a: Lagern, Abfüllen und Umschlagen von 
wassergefährdenden Flüssigkeiten 

b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 
b.2: Nutzungssicherheit 
c.1: Leckagemenge 
c.2: Nottrennfunktion 

B 3.2.3 Zubehörteile für den Brandschutz, die Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen 

B 3.2.3.1 Elektrische Kabelanlagen mit 
Anforderungen an den 
Funktionserhalt im Brandfall 

2014/35/EU a: Verwendung in elektrischen 
Leitungsanlagen 

b: Brandschutz 
c: Funktionserhalt unter Brandeinwirkung 
d: Übereinstimmungserklärung nach C 4.9 
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Ablaufraum. Für den rechnerischen Nachweis des Mindestvolumens des Fettsammelraumes ist von 
einer Dichte der abgeschiedenen Fettstoffe von 1,0 g/cm3 auszugehen. 

__________ 
1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1825-1:2004-12. 
 
 
Anlage B 4.2/4 
 
Durch mechanische Prozesse in der Anlage entstehende elektrische Ladungen sind aus der Anlage abzuleiten und 
Maßnahmen zum Potentialausgleich zu treffen. 
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Technische Baubestimmungen für Bauprodukte, 
die nicht die CE-Kennzeichnung tragen,  

und für Bauarten 

 

 

C 1 Allgemeines 
C 2 Voraussetzungen zur Abgabe der Übereinstimmungserklärung 

für Bauprodukte nach § 25 HBO 
C 3 Bauprodukte, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen 

Prüfzeugnisses nach § 22 Abs. 1 Satz 2 HBO bedürfen 
C 4 Bauarten, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen 

Prüfzeugnisses nach § 17 Abs. 3 HBO bedürfen 
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Die werkseigene Produktionskontrolle ist die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche 
Überwachung der Produktion, die sicherstellen soll, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den 
maßgebenden technischen Regeln entsprechen. Sie erfolgt nach DIN 18200:2021-04, Abschnitt 4.2. Im 
Übrigen sind für die werkseigene Produktionskontrolle die in den technischen Regeln enthaltenen 
Bestimmungen maßgebend. Dabei gelten Bestimmungen für die Eigenüberwachung als Bestimmungen 
für die werkseigene Produktionskontrolle. 
 
Werden Bauprodukte nicht in Serie von Betrieben hergestellt, deren Betreiber in die Handwerksrolle 
eingetragen sind, gelten die Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle im Sinne von 
DIN 18200:2021-04, Abschnitt 4.2, bei Einhaltung der handwerklichen Regeln als erfüllt. 
 
Die Fremdüberwachung erfolgt nach DIN 18200:2021-04, Abschnitte 4.3 und 4.4 für System A. Im 
Übrigen sind die für die Fremdüberwachung in den technischen Regeln enthaltenen Bestimmungen 
maßgebend. 
 
Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen wesentlich abweichen oder für die es allgemein 
anerkannte Regeln der Technik im Hinblick auf Planung, Bemessung und Ausführung nicht gibt, dürfen 
nur angewendet werden, wenn eine allgemeine Bauartgenehmigung oder eine vorhabenbezogene 
Bauartgenehmigung vorliegt.  
 
Davon ausgenommen sind die in Kapitel C 4 aufgeführten Bauarten, für die anerkannte Prüfverfahren 
(Spalte 2) vorliegen und anstelle einer allgemeinen Bauartgenehmigung nur eines allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses bedürfen. Der Anwender hat die Übereinstimmung der Bauart mit 
dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis durch Übereinstimmungserklärung zu bestätigen.  
 
In Kapitel C 4 werden die bisher in Bauregelliste A Teil 3 getroffenen Regelungen fortgeführt.  
 
Nach dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gilt ein Bauprodukt, das nicht Gegenstand 
gemeinschaftsweiter Harmonisierung ist und in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
des Europäischen Wirtschaftsraums, in der Türkei oder in der Schweiz nach deren nationalen 
technischen Vorschriften rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden ist, als den in und aufgrund der 
HBO gestellten Anforderungen entsprechend, sofern die nach den anderen nationalen technischen 
Vorschriften gestellten und erfüllten Anforderungen den in Deutschland in und aufgrund der HBO 
gestellten Anforderungen für die vorgesehene Verwendung entsprechen. Dies schließt Anforderungen 
an das Verfahren und die Stellen der Konformitätsbewertung ein.  
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Lfd. Nr. Bauprodukt Technische Regeln/Ausgabe 
Überein-
stimmungs-
bestätigung 

1 2 3 4 

C 2.1.4.2 Standardbeton DIN EN 206-1:2001-07 
DIN EN 206-1/A1:2004-10 
DIN EN 206-1/A2:2005-09,  
DIN 1045-2:2008-08 
Zusätzlich gilt: 
DIN 1045-3:2012-03,   
DIN EN 1008:2002-10 und 
DAfStb-Richtlinie Anforderungen an 
Ausgangsstoffe zur Herstellung von 
Beton nach DIN EN 206-1 in Verbindung 
mit DIN 1045-2 (2019-08) 

ÜH 

C 2.1.4.3 Beton nach Eigenschaften, Beton nach 
Zusammensetzung 

DIN EN 206-1:2001-07, 
DIN EN 206-1/A1:2004-10, 
DIN EN 206-1/A2:2005-09, 
DIN EN 206-9:2010-09 und 
DIN 1045-2:2008-08 
Zusätzlich gilt:  
DIN 1045-3:2012-03, 
DIN EN 1008:2002-10 und 
DAfStb-Richtlinie Anforderungen an 
Ausgangsstoffe zur Herstellung von 
Beton nach DIN EN 206-1 in Verbindung 
mit DIN EN 1045-2 (2019-08)  
Anlagen C 2.1.2 und C 2.1.3  
Je nach Bauprodukt gilt: 
DAfStb-Richtlinie für Beton mit 
verlängerter Verarbeitbarkeitszeit 
(Verzögerter Beton) (2006-11), 
DAfStb-Richtlinie für vorbeugende 
Maßnahmen gegen schädigende 
Alkalireaktion im Beton (Alkali-Richtlinie) 
- AlkR - (2013-10), 
DAfStb-Richtlinie Beton nach 
DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit 
rezyklierten Gesteinskörnungen nach 
DIN EN 12620; Teil 1 - RBrezG/1 - 
(2010-09) einschließlich Berichtigung 1 
(2019-09), 
DAfStb-Richtlinie für die Herstellung und 
Verwendung von Trockenbeton und 
Trockenmörtel (Trockenbeton-Richtlinie) 
- TrBMR - (2005-06),  
DAfStb-Richtlinie Selbstverdichtender 
Beton - SVBR - (2012-09),  
DAfStb-Richtlinie Massige Bauteile aus 
Beton (2010-04) und  
DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton 
(2021-06), Teil 2 

ÜZ 
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Lfd. Nr. Bauprodukt Technische Regeln/Ausgabe 
Überein-

stimmungs-
bestätigung 

1 2 3 4 
 

_____________ 
8 Gilt nur in den Ländern Bremen, Niedersachsen und Saarland (Stand 30.8.2010). In den Ländern, in denen die 

Verordnungen über die Anforderungen an Hersteller von Bauprodukten und Anwender von Bauarten und über 
die Überwachung von Tätigkeiten mit Bauprodukten und Bauarten erlassen wurden, wird der Übereinstimmungs-
nachweis ÜZ durch die Prüfung bzw. Überwachung durch anerkannte Stellen nach Maßgabe der genannten 
Verordnungen und der jeweils betreffenden Norm ersetzt. 
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C 2.1.4.4 Einpressmörtel für Spannglieder DIN EN 447:1996-07 
Zusätzlich gilt: 
DIN EN 445:1996-07, 
DIN EN 446:1996-07 und  
Anlagen C 2.1.4 und C 2.1.5 

ÜZ8 

C 2.1.4.5 Vergussmörtel, Vergussbeton DAfStb-Richtlinie für die Herstellung und 
Verwendung von zementgebundenem 
Vergussbeton und Vergussmörtel 
- VeBMR - (2019-07) 
Zusätzlich gilt: 
DAfStb-Richtlinie Anforderungen an 
Ausgangsstoffe zur Herstellung von 
Beton nach DIN EN 206-01 in 
Verbindung mit DIN 1045-2 (2019-08) 

ÜZ 

C 2.1.5 Vorgefertigte Bauteile aus Beton und Stahlbeton, Betongläser und Ziegel 

C 2.1.5.1 Betonfenster DIN 18057:2005-08 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.1.6 

ÜZ 

C 2.1.5.2 Statisch mitwirkende Ziegel für Decken 
mit nicht vorgefertigten Trägern 

DIN 4159:2014-05 ÜZ 

C 2.1.5.3 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

C 2.1.5.4 Tragende Fertigteile aus Beton, 
Stahlbeton oder Spannbeton, welche 
nicht den harmonisierten Produktnormen 
entsprechen 

DIN 1045-4:2012-02 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.1.7 

ÜZ, 
gilt auch für 
Nichtserien- 
fertigung 

C 2.1.5.5 Vorgefertigte Ziegeldecken DIN 1045-100:2017-09 in Verbindung mit 
DIN 1045-101:2017-09 

ÜZ, 
gilt auch für 
Nichtserien- 
fertigung 

C 2.1.5.6 Tragende Fertigteile aus Stahlfaserbeton DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton (2021-
06), 
DIN 1045-4:2012-02 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.1.7 

ÜZ, 
gilt auch für 
Nichtserien- 
fertigung 

C 2.2 Bauprodukte für den Mauerwerksbau 

C 2.2.1 Statisch mitwirkende Ziegel für 
Vergusstafeln 

DIN 4159:2014-05 ÜZ 

C 2.2.2 Mauertafeln und Vergusstafeln DIN 1053-4: 2018-05 
in Verbindung mit DIN 1053-41:2018-05 

ÜZ, 
gilt auch für 
Nichtserien- 
fertigung 

 



Teil 
 
 

Lfd. Nr. Bauprodukt Technische Regeln/Ausgabe 
Überein-

stimmungs-
bestätigung 

1 2 3 4 
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C 2.2.3 Keramikklinker DIN 105-4:2019-01  
DIN 105-4/A1:2021-04 
in Verbindung mit DIN 105-41:2019-01 

ÜZ 

C 2.3 Bauprodukte für den Holzbau 

C 2.3.1 Vorgefertigte Bauteile 

C 2.3.1.1 Geklebte tragende Holzbauteile nach  
DIN 1052-10:2012-05, Abschnitte 6.2 bis 
6.5 und 6.7 außer Bauprodukte nach  
lfd. Nr. C 2.3.1.5 

DIN 1052-10:2012-05 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.3.1 
Je nach Bauprodukt gilt: 
DIN 4102-4:2016-05 

ÜH 

C 2.3.1.2 Tragwerke aus Balkenschichtholz, 
Brettschichtholz oder Furnierschichtholz 
aus Nadelholz mit 
Nagelplattenverbindungen 

DIN 1052:2008-12 und 
DIN 1052/Berichtigung 1:2010-05 
Je nach Bauprodukt gilt: 
DIN 4102-4: 2016-05  

ÜZ, 
gilt auch für 
Nichtserien- 
fertigung 

C 2.3.1.3 Geklebte Verbundbauteile aus 
Brettschichtholz, sofern nicht durch 
DIN EN 14080 erfasst, und 
Brettsperrholz 

DIN 1052-10:2012-05 
Je nach Bauprodukt gilt: 
DIN 4102-4: 2016-05 

ÜZ 

C 2.3.1.4 Beidseitig bekleidete oder beplankte 
nicht geklebte Wand-, Decken- und 
Dachelemente, z. B. Tafelelemente für 
Holzhäuser in Tafelbauart 

DIN 1052:2008-12 und 
DIN 1052/Berichtigung 1:2010-05 
Zusätzlich gilt sinngemäß: 
Richtlinie für die Überwachung von 
Wand-, Decken- und Dachtafeln für 
Holzhäuser in Tafelbauart nach 
DIN 1052 Teil 1 bis Teil 3 (1992-06) 
Je nach Bauprodukt gilt: 
DIN 4102-4: 2016-05 

ÜZ, 
gilt auch für 
Nichtserien- 
fertigung 

C 2.3.1.5 Beidseitig bekleidete oder beplankte 
geklebte Wand-, Decken- und 
Dachelemente, z. B. Tafelelemente für 
Holzhäuser in Tafelbauart 

DIN 1052-10:2012-05 
Zusätzlich gilt sinngemäß: 
Richtlinie für die Überwachung von 
Wand-, Decken- und Dachtafeln für 
Holzhäuser in Tafelbauart nach 
DIN 1052 Teil 1 bis Teil 3 (1992-06)  
Je nach Bauprodukt gilt: 
DIN 4102-4: 2016-05 

ÜZ, 
gilt auch für 
Nichtserien- 
fertigung 

C 2.3.2 Verbindungsmittel 

C 2.3.2.1 Betonrippenstähle, Gewindestangen und 
Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde 
für den Holzbau 

DIN 1052-10:2012-05  
Zusätzlich gilt:  
Anlage C 2.3.2 

ÜH 

C 2.3.2.2 Klammern, sofern nicht durch  
DIN EN 14592 erfasst 

DIN 1052-10:2012-05 ÜHP 

C 2.3.3 Klebstoffe für tragende Holzbauteile 

C 2.3.3.1 Phenoplaste und Aminoplaste des 
Klebstofftyps I für geklebte tragende 
Verbindungen in und von Holzbauteilen 

DIN EN 301:2018-01, 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.3.3 

ÜHP 
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1 2 3 4 
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C 2.4 Bauprodukte für den Metallbau 

C 2.4.1 Bauprodukte aus unlegierten Baustählen 

C 2.4.1.1 Blankstahl DIN EN 10278:1999-12 
Zusätzlich gilt: 
DIN EN 10277-2:2008-06 und 
Anlagen C 2.4.1 und C 2.4.2 

ÜHP 

C 2.4.1.2 Blanker gleichschenkliger scharfkantiger 
Winkelstahl 

DIN 59370:2008-06 
Zusätzlich gilt: 
DIN EN 10277-2:2008-06 und 
Anlagen C 2.4.1, C 2.4.2 und C 2.4.3 

ÜHP 

C 2.4.1.3 Warmgewalzte nahtlose Stahlrohre aus 
unlegierten Stählen für die Verwendung 
bei Tankbauwerken 

DIN 1629:1984-10 
Zusätzlich gilt: 
Anlagen C 2.4.2, C 2.4.3 und C 2.4.4 

ÜHP 

C 2.4.1.4 Kaltgewalztes Band und Blech  DIN 1623:2009-05 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.4.2 

ÜHP 

C 2.4.1.5 Drahtseile aus Stahldrähten DIN 3051-4:1972-03 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.4.2 

ÜHP 

C 2.4.1.6 Warmgewalzte Spundbohlen aus 
unlegierten Stählen 

DIN EN 10248-1:1995-08 
Zusätzlich gilt: 
Anlagen C 2.4.2 und C 2.4.3 

ÜHP 

C 2.4.1.7 Kaltgeformte Spundbohlen aus 
unlegierten Stählen 

DIN EN 10249-1:1995-08 
Zusätzlich gilt: 
Anlagen C 2.4.2 und C 2.4.3 

ÜHP 

C 2.4.2 Bauprodukte aus geschmiedetem Stahl 

C 2.4.2.1 Schmiedestücke aus Stahl DIN EN 10222-4:2001-12 
DIN EN 10250-2:1999-12 
Zusätzlich gilt: 
Anlagen C 2.4.2 und C 2.4.5 

ÜHP 

C 2.4.3 Bauprodukte aus Gusswerkstoffen 

C 2.4.3.1 Erzeugnisse aus Stahlguss DIN EN 10293:2015-04 
DIN 18800-1:2008-11 
Zusätzlich gilt:  
Anlage C 2.4.2 

ÜHP 

C 2.4.4 Bauprodukte aus nichtrostendem Stahl 

C 2.4.4.1 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

C 2.4.4.2 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

C 2.4.4.3 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

C 2.4.4.4 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

C 2.4.4.5 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 
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C 2.4.5.17 Spannschlösser aus Stahlrohr oder 
Rundstahl 

DIN 1478:2005-09 ÜZ 

C 2.4.5.18 Spannschlossmuttern geschmiedet 
(offene Form) 

DIN 1480:2005-09 ÜZ 

C 2.4.5.19 Anschweißenden für Spannschlösser DIN 34828:2005-09 ÜZ 

C 2.4.5.20 Sechskantspannschlossmuttern DIN 1479:2005-09 ÜZ 

C 2.4.5.21 Feuerverzinkte Garnituren aus 
hochfesten Sechskantschrauben mit 
großen Schlüsselweiten der Größen  
M 39 bis M 72 

DASt-Richtlinie 021 (2013-09) 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.4.11, 
DIN EN 1090-2: 2018-09 und 
DIN EN ISO 10684:2011-09 

ÜZ 

C 2.4.5.22 Senkschrauben mit Innensechskant der 
Festigkeitsklassen 8.8 und 10.9 

DIN EN ISO 10642:2004-06 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.4.11 

ÜZ 

C 2.4.5.23 Gewindestangen aus Stahl der 
Festigkeitsklassen 5. 6, 8.8 und 10.9 

DIN 976-1:2016-09   
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.4.11 

ÜZ 

C 2.4.6 Korrosionsschutzstoffe und korrosionsgeschützte Bauprodukte (ohne mechanische 
Verbindungsmittel) 

C 2.4.6.1 Bauteile aus Stahl und Stahlguss mit 
thermisch gespritzten Schichten aus Zink 
und Aluminium und ihren Legierungen 

DIN EN ISO 2063-1:2019-07 
DIN EN ISO 2063-2:2018-02 

ÜHP 

C 2.4.6.2 Feuerverzinkte tragende Bauteile aus 
Stahl und Stahlguss (Stückverzinken) 

DASt-Richtlinie 022 (2016-06)  
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.4.13 

ÜZ 

C 2.4.7 Vorgefertigte Bauteile aus Metall 

C 2.4.7.1 Vorgefertigte lastabtragende Bauteile 
aus Stahl, die nicht von DIN EN 1090-1 
erfasst sind  

DIN EN 1090-2:2018-09 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.4.14 

ÜH 

C 2.4.7.2 Vorgefertigte lastabtragende Bauteile 
aus Aluminium, die nicht von 
DIN EN 1090-1 erfasst sind  

DIN EN 1090-3:2019-07 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.4.15 

ÜH 

C 2.5 Dämmstoffe für den Wärme- und Schallschutz 

C 2.5.1 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

C 2.6 Türen und Tore 

C 2.6.1 Mineralfaserplatten als Einlagen für 
Feuerschutztüren 

DIN 18089-1:1984-01 ÜZ 

C 2.6.2 Fahrschacht-Dreh- und -Falttüren für 
Aufzüge in Fahrschächten mit Wänden 
der Feuerwiderstandsklasse F 90 

DIN 18090:1997-01 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.6.1 

ÜZ, 
gilt auch für 
Nichtserien- 
fertigung 
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C 2.6.3 Horizontal- und Vertikal-Schiebetüren für 
Aufzüge in Fahrschächten mit 
feuerbeständigen Wänden 

DIN 18091:1993-07 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.6.1 

ÜZ, 
gilt auch für 
Nichtserien- 
fertigung 

C 2.6.4 Vertikal-Schiebetüren für 
Kleingüteraufzüge in Fahrschächten mit 
Wänden der Feuerwiderstandsklasse 
F 90  

DIN 18092:1992-04 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.6.1 

ÜZ, 
gilt auch für 
Nichtserien- 
fertigung 

C 2.6.5 Einsteckschlösser für Feuerschutz- und 
Rauchschutztüren 

DIN 18250:2003-10 ÜZ 

C 2.6.6 Türschließmittel mit kontrolliertem 
Schließablauf - Obentürschließer mit 
Kurbeltrieb und Spiralfeder 

DIN 18263-1:2015-04 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.6.2 

ÜZ 

C 2.6.7 Türschließmittel mit kontrolliertem 
Schließablauf - Drehflügelantriebe mit 
Selbstschließfunktion 

DIN 18263-4:2015-04 ÜZ 

C 2.6.8 Federband und Konstruktionsband für 
Feuerschutztüren 

DIN 18272:1987-08 ÜZ 

C 2.6.9 Türdrückergarnituren für 
Feuerschutztüren und Rauchschutztüren 

DIN 18273:1997-12 ÜZ 

C 2.6.10 Automatische Schiebetüren in 
Rettungswegen 

Richtlinie über automatische 
Schiebetüren in Rettungswegen  
- AutSchR - (1997-12) 

ÜHP 

C 2.6.11 Elektrische Verriegelungssysteme für 
Türen in Rettungswegen 

Richtlinie über elektrische 
Verriegelungssysteme von Türen in 
Rettungswegen  
- EltVTR - (1997-12) 

ÜHP 

C 2.6.12 Innentüren an die Anforderungen 
hinsichtlich des Schallschutzes gestellt 
werden, ausgenommen Feuer- und 
Rauchschutzabschlüsse 

Anlage C 2.6.3 ÜHP 

C 2.6.13 Automatische Türsysteme für 
Schiebetüren in Rettungswegen 

DIN 18650-1, -2:2005-12 
Zusätzlich gilt: 
lfd. Nr. C 2.6.10 

ÜHP 

C 2.7 Lager 

C 2.7.1 Gleitpaarung Stahl/Stahl 
bei Führungslagern und 
Festhaltekonstruktionen 

DIN 4141-13:2010-07 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.7.1 

ÜZ 

C 2.8 Sonderkonstruktionen 

C 2.8.1 Rollladenkästen mit Anforderungen an 
den Wärme- und Schallschutz 

Richtlinie über Rollladenkästen (RokR): 
(2021-09) (s. Anhang 13) 

ÜHP 

C 2.8.2 PVC-beschichtete Polyestergewebe DIN 18204-101:2018-11 ÜZ 

C 2.8.3 Textile Flächengebilde (Planen) für 
Hallen und Zelte 

DIN 18204-1:2018-11 ÜHP 
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C 2.8.4 Kunststoffgitterroste nach DIN 24537-3 Anlage C 2.8.1 - 

C 2.9 Bauprodukte für Dächer und Bedachungen, Wände und Wandbekleidungen sowie Decken und 
Deckenbekleidungen und nichttragende innere Trennwände 

C 2.9.1 Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-
Planbauplatten, die nicht in den 
Geltungsbereich der EN 12602 fallen 

DIN 4166:1997-10 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.1.5 

ÜH 

C 2.9.2 Hohlwandplatten aus Leichtbeton DIN 18148:2000-10 
mit Ausnahme der Bestimmungen für die 
Fremdüberwachung 
Zusätzlich gilt:  
Anlagen C 2.1.5, C 2.1.6 und C 2.9.1 

ÜH 

C 2.9.3 Unbewehrte Wandbauplatten aus 
Leichtbeton 

DIN 18162:2000-10 
mit Ausnahme der Bestimmungen für die 
Fremdüberwachung 
Zusätzlich gilt: 
Anlagen C 2.1.6 und C 2.9.2 

ÜH 

C 2.9.4 Betonwerksteinplatten für hinterlüftete 
Außenwandbekleidungen 

DIN 18516-5:2013-09 ÜHP 

C 2.9.5 Werksmäßig im Nassverfahren 
hergestellte Mineralplatten 

DIN 18177:2012-11 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.9.3 

ÜH 

C 2.9.6 Verlegeunterlagen zur Verwendung 
unter Laminatböden 

DIN EN 16354:2019-01  
Zusätzlich gilt Anlage C 2.9.4 

ÜH 

C 2.9.7 Normalentflammbare Bodenbeläge aus 
lignifizierten Materialien, die kein Holz 
sind 

DIN EN 17009:2019-06: 
Zusätzlich gilt Anlage C 2.9.10 

ÜHP 

C 2.10 Bauprodukte für die Bauwerksabdichtung und Dachabdichtung 

C 2.10.1 Nackte Bitumenbahnen DIN 52129:2014-11 
Zusätzlich gilt: 
DIN 52144:2014-11 

ÜH 

C 2.10.2 Normalentflammbare Elastomer-
Fugenbänder zur Abdichtung von Fugen 
in Beton 

DIN 7865-1, -2:2015-02 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.10.1 und 
DIN 4102-1:1998-05  
DIN EN ISO 11925-2:2011-02  
in Verbindung mit Anlage C 3.7 

ÜH 

C 2.10.3 Normalentflammbare Fugenbänder aus 
thermoplastischen Kunststoffen zur 
Abdichtung von Fugen in Ortbeton 

DIN 18541-1, -2:2021-01 und 
DIN 18541-3:2021-07 
Zusätzlich gilt: 
DIN 4102-1:1998-05  
DIN EN ISO 11925-2:2011-02 
in Verbindung mit Anlage C 3.7  

ÜH 

C 2.10.4 Normalentflammbare Klebemassen und 
Deckaufstrichmittel für 
Bauwerksabdichtungen aus Bitumen 
nach DIN EN 13304 

DIN 18533-2:2017-07, Tabelle 4 
Zusätzlich gilt: 
DIN 4102-1:1998-05 
DIN EN ISO 11925-2:2011-02 
in Verbindung mit Anlage C 3.7  

ÜH 
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C 2.10.5 Asphaltmastix  für 
Bauwerksabdichtungen 

DIN EN 12970:2001-02 ÜH 

C 2.10.6 Kalottengeriffelte Metallbänder für 
Bauwerksabdichtungen 

DIN 18533-2:2017-07, Tabelle 2  ÜH 

C 2.11  Bauprodukte aus Glas 

C 2.11.1 Vorgefertigte absturzsichernde 
Verglasung 

DIN 18008-4:2013-07 Anhang B  ÜH 

C 2.11.2 Vorgefertigte begehbare Verglasung DIN 18008-5:2013-07,  
mit Ausnahme Anhang A 

ÜH 

C 2.12  Bauprodukte der Grundstücksentwässerung 

C 2.12.1 Rohre, Formstücke und Dichtmittel für Leitungen und Kanäle 

C 2.12.1.1 Kalt verarbeitbare plastische Dichtstoffe 
für Abwasserkanäle und -leitungen aus 
Beton 

DIN 4062:1978-09 ÜZ 

C 2.12.1.2 Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus 
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U) zum Ableiten von Abwasser 
innerhalb von Gebäuden 

DIN EN 1329-1:2014-07 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 1329-2:2012-09 
Zusätzlich gilt: 
DIN 4102-1:1998-05  
DIN EN ISO 11925-2:2011-02  
in Verbindung mit Anlage C 3.7 

ÜZ 

C 2.12.1.3 Rohre, Formstücke und Rohrleitungen 
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U) für erdverlegte drucklose 
Abwasserkanäle und -leitungen und für 
Anlagen zum Lagern und Abfüllen von 
Jauche, Gülle und Silagesickersäften 

DIN EN 1401-1:2009-07 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 1401-2:2012-09 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.12.2 

ÜZ 

C 2.12.1.4 Rohre und Formstücke aus Polyethylen 
hoher Dichte (PE-HD) für 
heißwasserbeständige 
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von 
Gebäuden 

DIN EN 1519-1:2000-01 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 1519-2:2012-05 
Zusätzlich gilt: 
DIN 4102-1:1998-05  
DIN EN ISO 11925-2:2011-02  
in Verbindung mit Anlage C 3.7  

ÜZ 

C 2.12.1.5 Rohre und Formstücke aus Polyethylen 
hoher Dichte (PE) für Abwasserkanäle 
und -leitungen 

DIN EN 12666-1:2011-11 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 12666-2:2012-11 

ÜZ 

C 2.12.1.6 Schächte und Zubehörteile aus 
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U), Polypropylen (PP) und 
Polyethylen (PE) für erdverlegte 
drucklose Abwasserkanäle 
und -leitungen 

DIN EN 13598-1:2011-02 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 13598-3:2012-07 

ÜZ 
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C 2.12.1.7 Einsteig- und Kontrollschächte aus 
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U), Polypropylen (PP) und 
Polyethylen (PE) für erdverlegte 
drucklose Abwasserkanäle 
und -leitungen 

DIN EN 13598-2:2010-05 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 13598-3:2012-07 

ÜZ 

C 2.12.1.8 Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus 
chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) 
zum Ableiten von Abwasser innerhalb 
von Gebäuden 

DIN EN 1566-1:1999-12 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 1566-2:2012-09 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.12.1 und 
DIN 4102-1:1998-05 
DIN EN ISO 11925-2:2011-02 
in Verbindung mit Anlage C 3.7 

ÜZ 

C 2.12.1.9 Rohre und Formstücke aus 
glasfaserverstärktem Polyesterharz 
(UP-GFK) für erdverlegte 
Abwasserkanäle und -leitungen und für 
Anlagen zum Lagern und Abfüllen von 
Jauche, Gülle und Silagesickersäften 

DIN EN 14364:2013-05 
in Verbindung mit  
DIN CEN/TS 14632:2012-05 

ÜZ 

C 2.12.1.10 Einsteig- und Kontrollschächte aus 
glasfaserverstärkten duroplastischen 
Kunststoffen (GFK) auf der Basis von 
Polyesterharz (UP) 

DIN EN 15383:2014-02 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 14632:2012-05 

ÜZ 

C 2.12.1.11 Faserzementrohre, -formstücke für 
Hausentwässerungssysteme 

DIN EN 12763:2000-10 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.1.5 

ÜZ 

C 2.12.1.12 Faserzement-Rohre und -Formstücke für 
Abwasserkanäle 

DIN EN 588-1:1996-11 
Zusätzlich gilt: 
DIN 19850-1:1996-11 und 
Anlagen C 2.1.5 und C 2.12.3 

ÜZ 

C 2.12.1.13 Faserzementschächte für erdverlegte 
Abwasserkanäle und -leitungen 

DIN 19850-3:1990-11 
Zusätzlich gilt:  
Anlage C 2.1.6 

ÜZ 

C 2.12.1.14 Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus 
Polypropylen (PP) zum Ableiten von 
Abwasser innerhalb von Gebäuden 

DIN EN 1451-1:1999-03 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 1451-2:2012-05 
Zusätzlich gilt: 
DIN 4102-1:1998-05  
DIN EN ISO 11925-2:2011-02 
in Verbindung mit Anlage C 3.7  

ÜZ 

C 2.12.1.15 Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus 
Acrylnitril-Butadienstyrol (ABS) zum 
Ableiten von Abwasser innerhalb von 
Gebäuden 

DIN EN 1455-1:1999-12 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 1455-2:2012-09 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.12.1 und 
DIN 4102-1:1998-05  
DIN EN ISO 11925-2:2011-02 
in Verbindung mit Anlage C 3.7  

ÜZ 
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C 2.12.1.16 Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus 
Styrol-Copolymer-Blends (SAN+PVC) 
zum Ableiten von Abwasser innerhalb 
von Gebäuden 

DIN EN 1565-1:1999-12 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 1565-2:2012-09 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.12.1 und 
DIN 4102-1:1998-05  
DIN EN ISO 11925-2:2011-02 
in Verbindung mit Anlage C 3.7  

ÜZ 

C 2.12.1.17 Kunststoff-Rohrleitungssysteme mit 
Rohren mit profilierter Wandung und 
glatten Rohroberflächen aus 
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U) zum Ableiten von Abwasser 
innerhalb von Gebäuden 

DIN EN 1453-1:2017-09 
in Verbindung mit  
DIN CEN/TS 1453-2 (DIN SPEC 
19942):2017-06 
Zusätzlich gilt: 
DIN 4102-1:1998-05, 
DIN EN ISO 11925-2:2011-02 
in Verbindung mit Anlage C 3.7 

ÜZ 

C 2.12.1.18 Abwasserrohre und Formstücke aus 
Polypropylen für erdverlegte 
Abwasserkanäle und -leitungen 

DIN EN 1852-1:2009-07 
in Verbindung mit 
DIN CEN TS 1852-2:2016-04 

ÜZ 

C 2.12.1.19 Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus 
Polypropylen mit mineralischen Additiven 
(PP-MD) zum Ableiten von Abwasser 
außerhalb von Gebäuden 

DIN EN 14758-1:2012-05 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 14758-2: (DIN SPEC 
19647):2016-11  
Zusätzlich gilt:  
Anlage C 2.12.4 

ÜZ 

C 2.12.1.20 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für 
drucklose erdverlegte Abwasserkanäle 
und -leitungen mit profilierter Wandung 
aus Polyvinylchlorid (PVC-U), 
Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) 
- Rohre und Formstücke mit glatter 
Innen- und Außenfläche, Rohrtyp A - 

DIN EN 13476-2:2007-08 
in Verbindung mit  
DIN CEN/TS 13476-4:2013-07 

ÜZ 

C 2.12.1.21 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für 
drucklose erdverlegte Abwasserkanäle 
und -leitungen mit profilierter Wandung 
aus Polyvinylchlorid (PVC-U), 
Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) 
- Rohre und Formstücke mit glatter 
Innen- und profilierter Außenfläche,  
Rohrtyp B -  

DIN EN 13476-3:2009-04 
in Verbindung mit  
DIN CEN/TS 13476-4:2013-07 

ÜZ 

C 2.12.1.22 Rohre und Formstücke aus 
Polyesterharzformstoff für erdverlegte 
Abwasserkanäle und -leitungen 

DIN EN 14636-1:2010-04 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.12.5 

ÜZ 

C 2.12.1.23 Einsteig- und Kontrollschächte aus 
Polyesterharzformstoff für erdverlegte 
Abwasserkanäle und -leitungen 

DIN EN 14636-2:2010-04 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.12.5 

ÜZ 

C 2.12.1.24 Halbzeuge für das Close-Fit-Lining zur 
Renovierung von erdverlegten 
Entwässerungsnetzen 
(Freispiegelleitungen)  

DIN EN ISO 11296-3:2011-07 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.12.6 

ÜZ 
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C 2.12.1.25 Halbzeuge für das vor Ort härtende 
Schlauch-Lining zur Renovierung von 
erdverlegten Entwässerungsnetzen 
(Freispiegelleitungen) 

DIN EN ISO 11296-4:2018-09 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.12.6 

ÜZ 

C 2.12.1.26 Halbzeuge für das Wickelrohr-Lining zur 
Renovierung von erdverlegten 
Entwässerungsnetzen 
(Freispiegelleitungen) 

DIN EN ISO 11296-7:2013-05 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.12.6 

ÜZ 

C 2.12.1.27 Halbzeuge für das Lining mit fest 
verankerten Kunststoffauskleidungen zur 
Renovierung von erdverlegten 
Entwässerungsnetzen 
(Freispiegelleitungen) 

DIN EN 16506:2014-12 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.12.6 

ÜZ 

C 2.12.2 Sanitärausstattungsgegenstände und Absperreinrichtungen 

C 2.12.2.1 Ablaufgarnituren für 
Sanitärausstattungsgegenstände 

DIN EN 274-1, -2, -3:2002-05  
mit Ausnahme der Bestimmungen für die 
Fremdüberwachung 

ÜHP 

C 2.12.2.2 Urinalanschlussstücke DIN 1380:2001-05 ÜHP 

C 2.12.2.3 Klosettanschlussstücke DIN 1389:2015-12 ÜHP 

C 2.12.2.4 Geruchsverschlüsse für besondere 
Verwendungszwecke 

DIN 19541:2004-12 
mit Ausnahme der Bestimmungen für die 
Fremdüberwachung 

ÜHP 

C 2.12.2.5 Abläufe für Gebäude DIN EN 1253-1:2015-03, 
DIN EN 1253-2:2015-03 und 
DIN EN 1253-4:2016-07 
in Verbindung mit 
DIN EN 1253-3:2016-09 mit Ausnahme 
der Bestimmungen für die 
Fremdüberwachung 
Zusätzlich gilt: 
DIN 4102-1:1998-05 und 
DIN 4102-4:2016-05, 
DIN EN ISO 11925-2:2011-02 
in Verbindung mit Anlage C 3.7 

ÜHP 
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C 2.12.2.6 Abläufe mit Leichtflüssigkeitssperren DIN EN 1253-5: 2017-05 
in Verbindung mit 
DIN EN 1253-3:2016-09 
mit Ausnahme der Bestimmungen für die 
Fremdüberwachung 
Zusätzlich gilt: 
DIN 4102-1:1998-05 
DIN EN ISO 11925-2:2011-02 
in Verbindung mit Anlage C 3.7  

ÜHP 

C 2.13 Technische Gebäudeausrüstung 

C 2.13.1 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

C 2.13.2 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

C 2.13.3 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

C 2.13.4 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

C 2.13.5 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

C 2.13.6 Lüftungsgeräte nach DIN 4719:2009-07 Anlage C 2.6.4 - 

C 2.14  Feuerungsanlagen 

C 2.14.1 Feuerstätten und Feuerungseinrichtungen 

C 2.14.1.1 Ölheizeinsätze mit 
Verdampfungsbrennern 

DIN 4731:1989-07 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.14.1 

ÜHP 

C 2.14.1.2 Ölherde mit Verdampfungsbrennern DIN 4732:1990-01 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.14.1 

ÜHP 

C 2.14.1.3 Öl-Speicher-Wasserheizer mit 
Verdampfungsbrennern 

DIN 4733:1990-01 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.14.1 

ÜHP 

C 2.14.1.4 Speicher-Kohle-Wasserheizer DIN 18889:1956-11 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.14.1 

ÜHP 

C 2.14.1.5 Raumluftunabhängige Feuerstätten für 
feste Brennstoffe 

DIN EN 16510-1:2018-11  
Anlage C 2.14.5 

ÜZ 

C 2.14.1.6 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

C 2.14.1.7 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

C 2.14.1.8 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

C 2.14.1.9 Heizkessel ohne motorischen Antrieb für 
feste Brennstoffe 

DIN EN 303-5:2012-10 ÜHP 

C 2.14.2 Abgasanlagen 

C 2.14.2.1 Nebenluftvorrichtungen für 
Hausschornsteine ohne motorischen 
Antrieb 

DIN 4795:1991-04 ÜHP 
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C 2.14.2.2 Elastomere Dichtungen für 
Abgasanlagen 

DIN EN 14241-1:2013-11 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.14.4, 
DIN 4102-1:1998-05,  
DIN EN ISO 11925-2:2011-02 
in Verbindung mit Anlage C 3.7  

ÜZ 

C 2.15 Bauprodukte für ortsfest verwendete Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von 
wassergefährdenden Stoffen 

C 2.15.1 - gestrichen in der MVV TB 2020/1 - 

C 2.15.2 - gestrichen in der MVV TB 2020/1 - 

C 2.15.3 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

C 2.15.4 Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, 
einwandig, mit weniger als 1000 Liter 
Volumen für die oberirdische Lagerung 
wassergefährdender Flüssigkeiten 

DIN 6623-1:2017-06 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.15.3 

ÜZ 

C 2.15.5 Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, 
doppelwandig, mit weniger als 
1000 Liter Volumen für die oberirdische 
Lagerung wassergefährdender 
Flüssigkeiten 

DIN 6623-2:2017-06 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.15.3 

ÜZ 

C 2.15.6 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

C 2.15.7 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

C 2.15.8 Einwandige vorgefertigte Behälter mit 
ebenen Wänden und Böden für 
die oberirdische Lagerung von 
wassergefährdenden Flüssigkeiten mit 
Flammpunkten > 55°C 

DIN 6625-1, -2:2013-06 
Zusätzlich gilt: 
Anlage 2.15.3 

ÜZ 

C 2.15.9 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

C 2.15.10 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

C 2.15.11 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

C 2.15.12 Auffangwannen und -vorrichtungen aus 
Stahl mit Rauminhalten bis 1000 l 

Richtlinie über die Anforderungen an 
Auffangwannen aus Stahl mit einem 
Rauminhalt bis 1000 Liter - StawaR - 
(September 2020) (s. Anhang 17) 

ÜHP 

C 2.15.13 Einwandige metallische Rohre, 
zugehörige Formstücke, Dichtmittel, 
Armaturen für Rohrleitungen in Anlagen 
zur Lagerung wassergefährdender 
Flüssigkeiten mit Ausnahme der Bauteile 
für Ölversorgungsanlagen für Ölbrenner 

TRbF 50 (2002-06), Anhang A 
Zusätzlich gilt: 
Anlagen C 2.15.3, C 2.15.9 und 
C 2.15.10 

ÜH 

C 2.15.14 - gestrichen in der MVV TB 2020/2 -   
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C 2.15.24 Leckdetektoren für Unter- und 
Überdrucksysteme zur Lagerung 
wassergefährdender Flüssigkeiten9 

Anlage C 2.15.15 ÜHP 

C 2.15.25 Leckdetektoren für Flüssigkeitssysteme 
zur Lagerung wassergefährdender 
Flüssigkeiten9 

Anlage C 2.15.16 ÜHP 

C 2.15.26 Beton als Abdichtungsmittel in Anlagen 
zum Lagern und Abfüllen von 
Gärsubstraten und Gärresten aus 
landwirtschaftlicher Herkunft sowie 
Jauche, Gülle und Silagesickersäften, 
mit einem Gemischanteil mit maximal 
jeweils 10 Vol.-% Silagesickersäften 

DIN 11622-2:2015-09,  
Abschnitte 4, 6.1, 6.2.1 und 6.2.5 

ÜZ 

C 2.15.27 Stahlbeton- und Spannbetonfertigteile 
als Teil von Dichtkonstruktion in Anlagen 
zum Lagern und Abfüllen von 
Gärsubstraten und Gärresten aus 
landwirtschaftlicher Herkunft sowie 
Jauche, Gülle und Silagesickersäften, 
mit einem Gemischanteil mit maximal 
jeweils 10 Vol.-% Silagesickersäften 

DIN 11622-2:2015-09,  
Abschnitte 4, 6.1, 6.2.1 und 6.2.5 

ÜZ 

C 2.15.28 Fugenbleche zur Abdichtung in 
Ortbetondichtkonstruktionen in Anlagen 
zum Lagern und Abfüllen von 
Gärsubstraten und Gärresten aus 
landwirtschaftlicher Herkunft sowie 
Jauche, Gülle und Silagesickersäften 

DIN 11622-2:2015-09,  
Abschnitt 6.4.1 

ÜZ 

C 2.15.29 Beton für Fahrsilos (einschließlich 
zugehöriger Abfüllflächen) in Anlagen 
zum Lagern von Gärsubstraten aus 
landwirtschaftlicher Herkunft und 
Gärfutter sowie zur Ableitung 
entstehender Silagesickersäfte 

DIN 11622-5:2015-09,  
Abschnitt 4, Absätze 2 und 3 

ÜZ 

C 2.15.30 Stahlbeton- und Spannbetonfertigteile 
als Teil von Fahrsilos (einschließlich 
zugehöriger Abfüllflächen) in Anlagen 
zum Lagern von Gärsubstraten aus 
landwirtschaftlicher Herkunft und 
Gärfutter sowie zur Ableitung 
entstehender Silagesickersäfte 

DIN 11622-5:2015-09,  
Abschnitt 4, Absätze 2 und 3 

ÜZ 

C 2.15.31 Liegende zylindrische ein- und 
doppelwandige Behälter (Tanks) aus 
Stahl zur oberirdischen Lagerung 
wassergefährdender Flüssigkeiten, 
außer flüssige Brennstoffe zur 
energetischen Versorgung von Heiz- und 
Kühlanlagen für Gebäude 

Anlage C 2.15.17 
Zusätzlich gilt Anlage C 2.15.3 

ÜZ 
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10 Dieses Kapitel gilt nicht im Freistaat Bayern 
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C 2.15.32 Liegende zylindrische ein- und 
doppelwandige Behälter (Tanks) aus 
Stahl für die unterirdische Lagerung 
wassergefährdender Flüssigkeiten 

DIN EN 12285-1:2018-12 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.15.3 und C 2.15.18 

ÜZ 

C 2.16 Gerüstbauteile10 

C 2.16.1 Baustützen aus Stahl mit 
Ausziehvorrichtung mit rechnerisch 
ermittelter Tragfähigkeit 

DIN EN 1065:1998-12 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.16.1 

ÜZ 

C 2.16.2 Systemunabhängige Stahlrohre für die 
Verwendung in Trag- und 
Arbeitsgerüsten 

DIN EN 39:2001-11 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.16.2 

ÜHP 

C 2.16.3 Leichte Gerüstspindeln DIN 4425:2017-04 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.16.2  

ÜHP 

C 2.16.4 Kupplungen DIN EN 74-1:2005-12 
Zusätzlich gilt: 
Anlagen C 2.16.2 und C 2.16.4 

ÜZ 

C 2.16.5 - gestrichen in der MVV TB 2020/1 - 

C 2.16.6 Gerüstbretter und -bohlen aus Holz zur 
Verwendung in Schutzgerüsten 

DIN 4420-1:2004-03 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.16.2 

ÜH 

C 2.16.7 Vorgefertigte Gerüstbauteile aus Stahl, 
Aluminium und Holz 

DIN EN 12812:2008-12 
Zusätzlich gilt: 
Anlagen C 2.16.2 und C 2.16.6 

ÜH 

C 2.16.8 - gestrichen in der MVV TB 2020/1 - 

C 2.16.9 Erzeugnisse aus Stahlguss zur 
Verwendung bei Traggerüsten 

DIN EN 10293:2015-04 
Zusätzlich gilt: 
Anlagen C 2.4.2, C 2.16.2 und C 2.16.8 

ÜHP 

C 2.16.10 Industriell gefertigte Schalungsträger aus 
Holz 

DIN EN 13377:2002-11 
in Verbindung mit 
DIN 20000-2:2013-12 

ÜZ 

C 2.16.11 Fußplatten und Zentrierbolzen DIN EN 74-3:2007-07 und 
DIN EN 74-3/Berichtigung 1:2007-10 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.16.2 

ÜH 

C 2.16.12 Spezialkupplungen DIN EN 74-2:2009-01 
Zusätzlich gilt: 
Anlagen C 2.16.2, C 2.16.9 und 
C 2.16.10 

ÜZ 

C 2.16.13 Baustützen aus Aluminium mit 
Ausziehvorrichtung 

DIN EN 16031:2012-09 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.16.10 
 

ÜZ 
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C 2.16.14 Tragwerke aus Vollholz aus Nadelholz 
mit Nagelplattenverbindungen 

DIN 1052:2008-12 und 
DIN 1052/Berichtigung 1:2010-05 

ÜZ, 
gilt auch für 
Nichtserien- 
fertigung 

C 2.16.15 Vorgefertigte Gerüstbauteile aus Stahl, 
Aluminium und Holz, mit Ausnahme von 
Grundbauteilen, Durchstiegstafeln und 
Belägen von Konsolen und 
Durchgangsrahmen 

DIN EN 12811-1:2004-03 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.16.11 

ÜZ 

C 2.16.16 - gestrichen in der MVV TB 2020/1 - 

C 2.16.17 - gestrichen in der MVV TB 2020/1 - 
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1.11 zu Tabelle F.3.2 
Es ist vor der letzten Zeile eine neue Zeile und eine Fußnote j einzufügen: (Siehe Auszug aus Tabelle 
F.3.2)  
 
Auszug aus Tabelle F.3.2 aus DIN 1045-2:2008 
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Tabelle A:  Zuordnung der Betoneigenschaften nach DIN 1045:1988-07 zu Beton nach DIN EN 206-12 
 

Lfd. Nr. Abschnitt DIN 1045:1988-07 

DIN EN 206-1 bzw. 
DIN 1045-2 
Expositionsklasse bzw. 
Abschnitt 

1 2 3 4 
1 6.5.5.1 Unbewehrter Beton X0 
2 6.5.1, 6.5.5.1 Innenbauteil XC1 
3 6.5.1, 6.5.5.1 Außenbauteil XC4/XF1 
4 6.5.7.2 Wasserundurchlässiger Beton DIN 1045-2, 5.5.3 
5 6.5.7.3 Beton mit hohem Frostwiderstand XC4/XF1 
6 6.5.7.4 Beton mit hohem Frost- und Tausalzwiderstand XF4 
7 6.5.7.4 Beton mit hohem Frost- und Tausalzwiderstand, sehr 

starker Frost-, Tausalzangriff 
XF4 

8 6.5.7.5 Beton mit hohem Widerstand gegen schwachen 
chemischen Angriff 

XA1 

9 6.5.7.5 Beton mit hohem Widerstand gegen starken 
chemischen Angriff 

XA2 

10 6.5.7.5 Beton mit hohem Widerstand gegen sehr starken 
chemischen Angriff 

XA2 

11 6.5.7.6 Beton mit hohem Verschleißwiderstand XM1 
12 6.5.7.7 Beton für hohe Gebrauchstemperaturen bis 250°C DIN 1045-2, 5.3.6 
13 6.5.7.8 Beton für Unterwasserschüttung (Unterwasserbeton) DIN 1045-2, 5.3.4 

 
2 Hartz, U.: Neues Normenwerk im Betonbau, veröffentlicht in den DIBt Mitteilungen Nr. 1/2001, S. 2 

 
 
Anlage C 2.1.6 
 
Dem Beton dürfen Betonzusatzmittel nur zugegeben werden, wenn deren Verwendbarkeit gemäß 
EN 934-2:2009+A1:20121 oder durch eine Europäische Technische Zulassung/Bewertung 
nachgewiesen ist.  
________ 
1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 934-2:2012-08. 
 
 
Anlage C 2.1.7 
 
Bei der Herstellung von Fertigteilen aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton oder Stahlfaserbeton gelten 
für den Beton die technischen Regeln der lfd. Nr. C 2.1.4.3. 
 
 
Anlage C 2.1.8 

 
Portlandkompositzement CEM II/C-M (S-LL) nach DIN EN 197-5 darf für die Herstellung von Beton nach 
DIN EN 206-1:2001-07 +A1:2004-10+A2:2005-09 in Verbindung mit DIN 1045-2:2008-08 in allen 
Expositionsklassen außer XF2 bis XF4 verwendet werden. Die Spannstahlverträglichkeit gilt als 
nachgewiesen. 
 
Andere Portlandkompositzemente CEM II/C-M und Kompositzement CEM VI (CEM VI (S P), CEM VI 
(S-V), CEM VI (S-L) und CEM VI (S-LL)) nach DIN EN 197-5 dürfen für die Herstellung von Beton nach 
DIN EN 206-1:2001-07 +A1:2004-10+A2:2005-09 in Verbindung mit DIN 1045-2:2008-08 nur in den 
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Anlage C 2.4.10 
 
Prüfungsumfang und -art bei Nieten im Rahmen der Fremdüberwachung 
 

Zeitpunkt Prüfungsart Prüfungsumfang 
Erstprüfung verschärfte Prüfung übliche und besondere Eigenschaften 
Fremdüberwachung im 1. Jahr normale Prüfung übliche Eigenschaften 
Fremdüberwachung ab 2. Jahr reduzierte Prüfung  übliche Eigenschaften 

 
Im Rahmen der Fremdüberwachung werden im Abstand von 6 Monaten Proben so entnommen, dass 
wechselweise alle Produktarten geprüft werden. 
 
Übliche Eigenschaften 
 

Merkmal geprüftes Produkt Charakter des Prüfumfanges 
  reduziert normal Verschärft 
  L    P   Pr L    P   Pr L    P   Pr 
Maße alle 1 x 3 x 1 2 x 3 x 1 4 x 3 x 1 
Scherversuch alle 1 x 3 x 1 2 x 3 x 1 4 x 3 x 1 
Härteprüfung alle 1 x 3 x 3 2 x 3 x 3 4 x 3 x 3 
Kopfschlagzähigkeit alle 1 x 3 x 1 2 x 3 x 1 4 x 3 x 1 

 
Besondere Eigenschaften 
 

Merkmal Charakter des Prüfumfangs verschärft 

 L P Pr 
Schichtdicke 1 x 3 x 3 
Zugversuch 1 x 3 x 1 
Kerbschlagarbeit 1 x 3 x 1 

L = Los 
P = Probe 
Pr = Prüfung 
 
 

Anlage C 2.4.11 
 
Prüfungsumfang und -art bei Schrauben und Muttern im Rahmen der Fremdüberwachung 
 

Zeitpunkt Prüfungsart Prüfungsumfang 
Erstprüfung verschärfte Prüfung übliche und besondere Eigenschaften 
Fremdüberwachung im 1. Jahr normale Prüfung übliche Eigenschaften 
Fremdüberwachung ab 2. Jahr reduzierte Prüfung  übliche Eigenschaften 

 
Im Rahmen der Fremdüberwachung werden im Abstand von 6 Monaten Proben so entnommen, dass 
wechselweise alle Produktarten geprüft werden. 
  







Anlagen  |  Teil 
 

 
139 

 
Anlage C 2.6.1 
 
Bei Verwendung von Fahrschachttüren nach 
 
DIN 18090:1997-01 
DIN 18091:1993-07 
DIN 18092:1992-04 
 
gilt Anhang 4 Nr. 5.3. 
 
 
Anlage C 2.6.2 
 
Türschließer nach DIN 18263-1:2015-04 dürfen nur als Ersatzteile verwendet werden. Sie sind nur für 
Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse geeignet, sofern diese einflügelige Drehflügeltüren sind. 
 
 
Anlage C 2.6.3 
 
1 Allgemeines 
 
Folgendes gilt für Innentüren, an die Anforderungen hinsichtlich des Schallschutzes gestellt werden. 
Innentüren bestehen jeweils mindestens aus den Komponenten Türflügel und Zarge sowie den 
Baubeschlägen.  
 
Innentüren müssen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen bestehen. 
 
2 Bewertetes Schalldämm-Maß 
 
Sollen je nach Verwendungszweck schalldämmende Eigenschaften ausgewiesen werden, so ist das 
bewertete Schalldämm-Maß Rw nach Abschnitt 5.6 der DIN EN 14351-2:2019-01 zu bestimmen.  
 
3 Wesentliche Merkmale für das Ü-Zeichen 
 
Im Ü-Zeichen einer Innentür, die den Anforderungen nach Abschnitt 2 entspricht, ist das bewertete 
Schalldämm-Maß Rw anzugeben sowie die Kombinationen von Türblättern mit Türzargen, für welche 
dieses gilt. 
 
 
Anlage C 2.6.4 
 
Es ist ein Verwendbarkeitsnachweis gemäß § 20 Abs. 1 HBO erforderlich. 
 
 
Anlage C 2.7.1 
 
Für Führungslager und Festhaltekonstruktionen gilt EN 1337-8:20071. Für die Gleitpaarung Stahl/Stahl 
bei Führungslagern und Festhaltekonstruktionen kann der entsprechende Abschnitt von 
DIN 4141-13:2010-07 angewendet werden. 
_________ 
1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1337-8:2008-01. 
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Die nachstehend aufgeführten Produktparameter können das Brandverhalten von Verlegeunterlagen 
beeinflussen und sind bei der Auswahl der zu prüfenden Probekörper zu berücksichtigen: 
 

Tabelle 1: Produktparameter, die das Brandverhalten beeinflussen, und Prüffestlegungen 
Parameter Prüffestlegungen 
Zusammensetzung Jede Verlegeunterlage, die sich hinsichtlich ihrer chemischen 

Zusammensetzung unterscheidet, ist separat zu prüfen. 
Dicke Wird eine Verlegeunterlage mit einer Reihe unterschiedlicher Nenndicken 

hergestellt, ist dies bei der Prüfung zu berücksichtigen. Es ist mindestens die 
geringste und die größte Dicke (mit jeweils 2 Probekörpern) zu prüfen; für die 
ungünstigsten Bedingungen ist eine vollständige Prüfreihe durchzuführen. 
Die Klassifizierung bestimmt sich aus den ungünstigsten Bedingungen. 

flächenbezogene 
Masse oder Dichte 

Wird eine Verlegeunterlage mit einer Reihe unterschiedlicher Nennmassen je 
Flächeneinheit oder Dichten hergestellt, ist dies bei der Prüfung zu 
berücksichtigen. Es ist mindestens die geringste und die größte Masse je 
Flächeneinheit oder Dichte (mit jeweils 2 Probekörpern) zu prüfen; für die 
ungünstigsten Bedingungen ist eine vollständige Prüfreihe durchzuführen. 
Die Klassifizierung bestimmt sich aus den ungünstigsten Bedingungen. 

Kaschierung Jede Kaschierung, z. B. Folien, Fleece usw., die sich hinsichtlich ihrer 
chemischen Zusammensetzung, Dicke und flächenbezogenen Masse oder 
Dichte unterscheidet, ist bei den Prüfungen zu berücksichtigen. Es ist jede 
Kaschierung (mit jeweils 2 Probekörpern) zu prüfen; für die ungünstigsten 
Bedingungen ist eine vollständige Prüfreihe durchzuführen. Die 
Klassifizierung bestimmt sich aus den ungünstigsten Bedingungen. 

Oberflächenstruktur Wird eine Verlegeunterlage mit einer Reihe unterschiedlicher 
Oberflächenstrukturen, z. B. Noppen, Perforationen usw. hergestellt, ist dies 
bei den Prüfungen zu berücksichtigen. Es ist jede Oberflächenstruktur (mit 
jeweils 2 Probekörpern) zu prüfen; für die ungünstigsten Bedingungen ist eine 
vollständige Prüfreihe durchzuführen. Die Klassifizierung bestimmt sich aus 
den ungünstigsten Bedingungen. 

 
 
Anlage C 2.9.5 
 
1) Abweichend von DIN EN 17009:2019, Abschnitt 5.2.2 sind die Emissionen flüchtiger organischer 
Verbindungen in die Innenraumluft auf Grundlage der DIN EN 16516:2020-10 zu ermitteln. Die 
Beladung der Prüfkammer muss 0,4 m2/m3 betragen. 
Durchführung der Prüfung ist Folgendes zu beachten: Es ist zu unterscheiden zwischen Bodenbelägen 
mit werkseitig aufgebrachter Oberflächenbehandlung und Bodenbelägen, die nach Einbau 
oberflächenbehandelt werden und somit erst dann gebrauchsfertig sind. Nach der Fertigstellung des 
Prüfstücks mit werkseitig aufgebrachter Oberflächenbehandlung wird dieses sofort in die 
Emissionsprüfkammer überführt. Bodenbeläge, die erst vor Ort oberflächenbehandelt werden, werden 
im Labor entsprechend dem Technischen Merkblatt des Oberflächenbeschichtungsmittels versiegelt. 
Prüfkörper sind auf dem Boden liegend zu prüfen. Dabei sind die Seitenkanten vollständig mit 
Aluminium-Klebeband abzukleben. Alternativ können auch mechanische (starre) Rücken- und 
Kantenabdichtungen (z. B. Seal Box nach JIS A 1901) verwendet werden. Die Probenrückseite ist mit 
Aluminium-Klebeband zu fixieren.  
 
Die Prüfkammergröße ist auf Grund der Heterogenität der Produkte in ausreichender Größe zu wählen. 
Das Mindestprüfkammervolumen muss 0,225 m³ betragen. 
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Sie dürfen nicht in Erdbebengebieten der Erdbebenzonen 1 bis 3 (DIN 4149:2005-04) aufgestellt 
werden. 
___________ 
1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12285-2:2005-05. 
 
 
Anlage C 2.15.18 
 
1 Die Norm DIN EN 12285-1 ist auch anzuwenden auf Behälter zur Lagerung von 

wassergefährdenden Flüssigkeiten, die für das Heizen und Kühlen von Gebäuden vorgesehen 
sind. In Überschwemmungsgebieten sind die Tanks so aufzustellen, dass sie von der Flut nicht 
erreicht werden können. Sie dürfen nicht in Erdbebengebieten der Erdbebenzonen 1 bis 3 (DIN 
4149) aufgestellt werden. 

2 Anforderungen an das Bauprodukt  
Die Behälter sind nach DIN EN 12285-1:2018-12 in Tankklasse B oder Tankklasse C 
auszubilden. 
Die Schweißnähte müssen beidseitig durchgehend geschweißt sein. Als Versteifungsringe sind 
mindestens Stahlprofile T 80 nach DIN EN 10055 bzw. Flachstäbe mit einer Erzeugnisbreite 
von mindestens 100 mm x 30 mm nach DIN EN 10058 zu verwenden.  
Der Verzicht auf Versteifungsringe durch Anwendung der Formel (3) aus Abschnitt 4.5.3 der 
Norm ist nicht zulässig. Die Möglichkeit der Anfertigung von Berechnungen nach Abschnitt 1 
Satz 3 zum Nachweis der Standsicherheit bei Einwirkung von Verkehrslasten und/oder 
Erdüberdeckungshöhen > 1.5 m gilt nicht. 

3 Festlegungen für die werkseigene Produktionskontrolle und die Erstprüfung  
Die werkseigene Produktionskontrolle ist entsprechend DIN EN 1090-2 bei Zugrundelegung der 
Anforderungen der Ausführungsklasse EXC 2 durchzuführen. Die Dichtheitsprüfung des 
Innenbehälters ist als Stückprüfung wie folgt durchzuführen:  
Nach Beendigung aller Schweißarbeiten ist die Druck- bzw. Dichtheitsprüfung des Behälters 
durchzuführen. Die Prüfung erfolgt mit Wasser. Als Prüfdruck wird die mit einer Sicherheit von 
1,3 erhöhte Summe aus dem maximal zulässigen Betriebsüberdruck und dem im Betrieb zu 
erwartenden hydrostatischen Druck der Lagerflüssigkeit mit der maximal zulässigen Dichte 
bezogen auf den tiefsten Punkt des Behälters, mindestens jedoch 2 bar angesetzt.  
Nach der Beruhigungsphase ist der Druck mindestens eine halbe Stunde zu halten. Der 
Behälter muss diesem Prüfdruck standhalten, ohne messbare Formänderungen zu erfahren 
und ohne undicht zu werden (kein Druckabfall ab der Beruhigungsphase).  
Bei Mehrkammerbehältern muss jede Kammer zusätzlich dem Prüfüberdruck standhalten, der 
dem jeweils zulässigen Betriebsüberdruck zugeordnet ist (mit einer Sicherheit von 1,3 erhöhte 
Summe aus dem maximal zulässigen Betriebsüberdruck und dem im Betrieb zu erwartenden 
hydrostatischen Druck der Lagerflüssigkeit mit der maximal zulässigen Dichte bezogen auf den 
tiefsten Punkt des Behälters).  
Die Dichtheit des Überwachungsraumes von doppelwandigen Behältern ist mit einem auf den 
Atmosphärendruck bezogenen Überdruck von 0,6 bar zu prüfen. 

4 Festlegungen für die Kennzeichnung   
Bei der Kennzeichnung der Bauprodukte sind mindestens die Typbezeichnung, das 
Herstellungsjahr, die Herstellungsnummer, die zur Herstellung verwendeten Werkstoffe, der 
Nenninhalt des Behälters bei zulässiger Füllhöhe, der zulässige Füllungsgrad oder die zulässige 
Füllhöhe (entsprechend dem zulässigen Füllungsgrad) und die Leistungsfähigkeit des Produkts 
(maximal zulässige Mediendichte, Nennblechdicken, Korrosionszuschläge soweit erforderlich, 
Druck- und Temperaturbereiche) anzugeben. 

 
 
Anlage C 2.16.1 
 
Für die werkseigene Produktionskontrolle und die Fremdüberwachung gelten die Regelungen des 
Anhangs E der Norm für Überwachungsstufe M. Abweichend von Tabelle E.1 sind die Eigenschaften 













Teil 
 
  

Lfd. Nr. Bauprodukt anerkanntes Prüfverfahren nach 
Überein-

stimmungs-
bestätigung 

1 2 3 4  

 
156 

C 3.17 Selbsttätig schließende Zapfventile DIN EN 13012:2012-09 ÜHP 

C 3.18 Vorgefertigte absturzsichernde 
Verglasung mit versuchstechnisch 
ermittelter Tragfähigkeit  

DIN 18008-4:2013-07,  
Anhang A, Anhang D und Anhang E; 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 3.5 

ÜH 

C 3.19 Punkthalter ohne Kugelgelenk mit 
versuchstechnisch ermittelter 
Tragfähigkeit 

DIN 18008-3:2013-07, 
Anhang D 

ÜH 

C 3.20 Vorgefertigte begehbare Verglasung mit 
versuchstechnisch ermittelter 
Tragfähigkeit  

DIN 18008-5:2013-07, 
Anhang A 

ÜH 

C 3.21 - gestrichen in der MVV TB 2020/2 - 

C 3.22 Beschichtungs- und 
Einhausungssysteme zur Sanierung 
Pentachlorphenol (PCP)-belasteter 
Holzbauteile 

Prüfplan für Beschichtungs- und 
Einhausungssysteme zur Sanierung 
Pentachlorphenol (PCP)-belasteter 
Holzbauteile (2006-01) 

ÜHP 

C 3.23 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

C 3.24 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

C 3.25 - gestrichen in der MVV TB 2019/1 - 

C 3.26 Mineralische Dichtungsschlämmen und 
flexible polymermodifizierte 
Dickbeschichtungen für 
Bauwerksabdichtungen 

Prüfgrundsätze zur Erteilung von 
allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnissen für starre und flexible 
mineralische Dichtungsschlämmen 
sowie flexible polymermodifizierte 
Dickbeschichtungen für die Abdichtung 
von Bauwerken (PG-MDS/FPD) (2016-
11) 

ÜHP 

C 3.27 Produkte für Abdichtungen im Verbund 
mit Fliesen und Plattenbelägen 
- für Wände und Böden im 

Innenbereich oder im Außenbereich, 
wenn diese mit Gebäuden verbunden 
sind, gegen nichtdrückendes Wasser 
bei hoher Beanspruchung wie z. B. in 
Nassräumen im öffentlichen und 
gewerblichen Bereich 

- für Behälter und Becken im 
Innenbereich oder im Außenbereich, 
wenn diese mit Gebäuden verbunden 
sind, gegen Füllwasser wie z. B. bei 
Schwimmbecken 

Prüfgrundsätze zur Erteilung von 
allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnissen für Abdichtungen im 
Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen  
- Teil 1: Flüssig zu verarbeitende 

Abdichtungen (PG AIV-F) (2018-03), 
- Teil 2: Bahnenförmige Abdichtungen 

(PG AIV-B) (2018-03), 
- Teil 3: Plattenförmige Abdichtungen 

(PG AIV-P) (2018-03)  
- Teil 4: Ergänzende Prüfungen an den 

Abdichtungssystemen in Verbindung 
mit Nutzschichten (PG-AIV-N) (2021-
07) 

 

ÜHP 

C 3.28 Flüssigkunststoffe für die 
Bauwerksabdichtung 

Prüfgrundsätze zur Erteilung eines 
allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnisses für Flüssigkunststoffe für 
Bauwerksabdichtung (PG-FLK) (2019-
07) 

ÜHP 



Teil 
 
  

Lfd. Nr. Bauprodukt anerkanntes Prüfverfahren nach 
Überein-

stimmungs-
bestätigung 

1 2 3 4  
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C 3.29 Dachabdichtungen mit 
Flüssigkunststoffen 

Prüfgrundsätze zur Erteilung von 
allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnissen für Dachabdichtungen 
mit Flüssigkunststoffen 
Anlage C 3.6 

ÜHP 

C 3.30 Abdichtungen für Fugen und Übergänge 
in bzw. auf wasserdichten Bauteilen u. a. 
aus Beton mit hohem Wassereindring-
widerstand im erdberührten Bereich, die 
nicht den Produkten C 2.10.2 und 
C 2.10.3 in Abschnitt C 2 zugeordnet 
werden können 

Prüfgrundsätze zur Erteilung von 
allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnissen für Fugenabdichtungen 
in Bauteilen u. a. aus Beton mit hohem 
Wassereindringwiderstand im 
erdberührten Bereich (PG-FBB) Teil 1: 
Abdichtungen für Arbeitsfugen und 
Sollrissquerschnitte, Übergänge und 
Anschlüsse (Mai 2020) Teil 2: 
Abdichtungen für Bewegungsfugen (Juli 
2021) 

ÜHP 

C 3.31 Aufsätze für Montageabgasanlagen, 
sofern nicht durch 
DIN EN 13502:2003-01, 
DIN EN 16475-7:2016-05 und 
DIN EN 14989-1:2007-05 erfasst 

DIN CEN/TS 16134:2011-11 ÜH 

C 3.32 Vorgefertigte zu Instandhaltungs-
maßnahmen betretbare und vorgefertigte 
durchsturzsichere Verglasung mit 
versuchstechnisch ermittelter 
Tragfähigkeit 

DIN 18008-6:2018-02,  
Anhang A 

ÜH 

C 3.33 Vorgefertigte Verglasung mit 
versuchstechnisch ermittelter 
Resttragfähigkeit 

DIN 18008-1:2020-05, 
Anhang B1 

ÜH 











Teil 
 
 Lfd. Nr. Bauart anerkanntes Prüfverfahren nach 

1 2 3  
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C 4.7 Bauarten zur Herstellung von 
Installationsschächten und -kanälen 
einschließlich der Abschlüsse ihrer 
Revisionsöffnungen, an die Anforderungen an 
die Feuerwiderstandsdauer und/oder den 
Schallschutz gestellt werden. 
Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. 

Je nach Bauart gilt: 
für die Feuerwiderstandsdauer: 
DIN 4102-11:1985-12 bzw. 
als Prüfverfahren für Installationsschachtwände 
von Installationsschächten auch  
DIN 4102-2:1977-09, außer den Abschnitten 
6.2.7 und 6.2.9, in Verbindung mit Anlage C 4.6 
oder 
DIN EN 1363-1:2012-10, 
DIN EN 1363-2:1999-10, 
DIN EN 1364-1:1999-10 
für den Schallschutz: 
DIN EN ISO 10140-1:2016-12, 
DIN EN ISO 10140-2, -4:2010-12, 
DIN EN ISO 10140-5:2014-09, 
DIN EN ISO 717-1:2013-06 

C 4.8 Bauarten zur Herstellung von Bedachungen, an 
die Anforderungen hinsichtlich 
Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und 
strahlende Wärme gestellt werden. 
Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. 

DIN 4102-7:2018-11 
in Verbindung mit 
DIN SPEC 4102-23:2018-07 
Abschnitte 1, 2, 3, 4 und 7 oder 
DIN CEN/TS 1187:2012-03 
Prüfverfahren 1 in Verbindung mit  
DIN SPEC 4102-23:2018-07 
Abschnitte 1, 2, 3, 4 und 7 oder 
DIN CEN/TS 1187:2012-03 
Prüfverfahren 1 in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 16459:2014-03 
Abschnitte 1, 2, 3, 4, 7 und Anhang A 

C 4.9 Bauarten zur Herstellung von elektrischen 
Kabelanlagen, an die Anforderungen 
hinsichtlich des Funktionserhalts unter 
Brandeinwirkung gestellt werden. 
Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. 

DIN 4102-12:1998-11 

C 4.10 Bauarten zur Errichtung von 
Entrauchungsleitungen, an die Anforderungen 
an die Feuerwiderstandsdauer und/oder den 
Schallschutz gestellt werden. 
Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. 

Je nach Bauart gilt: 
für die Feuerwiderstandsdauer: 
DIN 4102-6:1977-09  
DIN V 18232-6:1997-10  
in Verbindung mit Anlage C 4.2 oder  
DIN EN 1363-1:2012-10, 
DIN EN 1366-1:2014-12 
in Verbindung mit 
DIN EN 1366-8:2004-10 
in Verbindung mit Anlage C 4.3 
für den Schallschutz: 
DIN 52210-6:2013-07 

C 4.11 Bauarten zur Errichtung von 
Entrauchungsleitungen, an die keine 
Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer 
und/oder den Schallschutz gestellt werden. 
Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. 

DIN V 18232-6:1997-10 
in Verbindung mit Anlage C 4.4 

C 4.12 Bauarten für absturzsichernde Verglasung mit 
versuchstechnisch ermittelter Tragfähigkeit  

DIN 18008-4:2013-07 
Anhang A, Anhang D und Anhang E 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 3.5 des Abschnitts C 3 



Teil 
 
 Lfd. Nr. Bauart anerkanntes Prüfverfahren nach 

1 2 3  
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C 4.13 Bauarten für begehbare Verglasung mit 
versuchstechnisch ermittelter Tragfähigkeit  

DIN 18008-5:2013-07 
Anhang A 

C 4.14 Polymermodifizierte 
Bitumendickbeschichtungen (PMBC) als 
Abdichtung für Übergangsfugen auf 
wasserundurchlässige/wasserdichte Bauteile 

Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für 
Fugenabdichtungen in Bauteilen u. a. aus Beton 
mit hohem Wassereindringwiderstand im 
erdberührten Bereich (PG FBB) 
Teil 1: Abdichtungen für Arbeitsfugen, 
Sollrissquerschnitte, Übergänge und 
Anschlüsse (Mai 2020) 

C 4.15 Bauarten für zu Instandhaltungsmaßnahmen 
betretbare und durchsturzsichere Verglasung 
mit versuchstechnisch ermittelter Tragfähigkeit 

DIN 18008-6:2018-02 
Anhang A 

C 4.16 Bauarten für Verglasung mit versuchstechnisch 
ermittelter Resttragfähigkeit 

DIN 18008-1:2020-05, 
Anhang B1 

 
 























http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm






 
  

177 
 

HE 14 Anhang HE 14 zu  
Lfd Nr. A.3.2.6 

Bauaufsichtliche Richtlinie über die Lüftung 
fensterloser Küchen, Bäder und Toilettenräume in 
Wohnungen, Ausgabe April 2009 

551 

HE 15 Anhang HE 15 zu  
Lfd Nr. A.2.2.1.4 

Muster-Richtlinie über brandschutztechnische 
Anforderungen an Bauteile und Außenwand-
bekleidungen in Holzbauweise (MHolzBauRL):2020-10 

554 

 
 
 

                                                       



























http://www.dibt.de/


http://www.dibt.de/
http://www.dibt.de/
http://www.dibt.de/
http://www.dibt.de/






http://www.dibt.de/
http://www.dibt.de/
http://www.dibt.de/










Anhang 4   Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen   
 

____________ 
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 438-7:2005-04.  
3 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13162:2015-04.  
4 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13168:2015-04.  
5 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13170:2015-04.  
6 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13171:2015-04.  
7 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13950:2014-09.  
8 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13964:2014-08.  
9 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13986:2015-06.  
10 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14064-1:2010-06.  
11 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14190:2014-09.  
12 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14303:2013-04.  
13 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15037-4:2013-08.  
14 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15498:2008-08.  

 
 

199 

 
1.3 Mindestens erforderliche Leistungen zum Glimmverhalten 
 
Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.2 bei schwerentflammbaren oder nichtbrennbaren 
Teilen baulicher Anlagen, bei denen Bauprodukte nach folgenden harmonisierten Normen 
(EN 438-7:20052, EN 13162:2012+A1:20153, EN 13168:2012+A1:20154, EN 13170:2012+A1:20155, 
EN 13171:2012+A1:20156, EN 13950:20147, EN 13964:20148, EN 13986:2004+A1:20159, 
EN 14064-1:201010, EN 14190:201411, EN 14303:2009+A1:201312, EN 15037-4:2010+A1:201313, 
EN 15498:200814) verwendet werden sollen, sind gemäß Tabelle 1.2 Angaben zum Glimmverhalten 
erforderlich. Zur Bestimmung des Glimmverhaltens liegt ein europäisches Prüfverfahren 
DIN EN 16733:2016-07 vor; die notwendige Angabe lautet: "Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt 
zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen.". 
 
1.4 Verwendung von Baustoffen bei horizontalem Einbau 

Abweichend von den Angaben in der Tabelle 1.2 dürfen Bauprodukte ausschließlich aus Polystyrol-
Hartschaum (EPS, XPS) nach harmonisierten Produktspezifikationen sowie Verbundbauprodukte mit 
Polystyrol-Hartschaumdämmstoffschichten nach harmonisierten Produktspezifikationen nicht horizontal 
eingebaut werden, wenn für diese Bauprodukte bei der vorgesehenen Verwendung die bauaufsichtliche 
Anforderung "schwerentflammbar" besteht. 
 
Ausgenommen davon ist die Verwendung dieser Bauprodukte unter Estrichen auf Geschossdecken aus 
Beton. 
 
2 Elektrische Leitungen und elektrische Leitungsanlagen 
 
2.1 Elektrische Leitungen  
 
2.1.1 Bauaufsichtliche Anforderungen und Zuordnung von Baustoffklassen nach DIN 4102-
1:1998-05 und weiteren Merkmalen 
Zum Nachweis des Brandverhaltens für elektrische Leitungen nach Technischen Baubestimmungen 
oder nach Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 20 HBO können die Zuordnung der Baustoffklassen 
nach DIN 4102-1:1998-05 zu den Anforderungen nach A 2.1.2 der Tabelle 2.1.1 und weitere Merkmale 
entnommen werden. 
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Tabelle 4.1.2A:  Bauaufsichtliche Anforderungen an tragende Bauteile und Zuordnung von 
Klassen (Tabellenwerte) nach Eurocode DIN EN 1992-1-2:2010-12, 
DIN EN 1994-1-2:2010-12, DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06 und zusätzliche 
Anwendungsregeln 

 Bauaufsichtliche Anforderung Klassen nach Eurocode**  
DIN EN 1992-1-2:2010-12, 
Abschnitt 5 
DIN EN 1994-1-2:2010-12, 
Abschnitt 4.2 
DIN EN 1996-1-2/NA:2013
-06, zu Anhang B 

Zusätzlich zum Eurocode 
einzuhaltende 
Anwendungsregel für 
Bauarten unter 
Verwendung bestimmter 
Baustoffe*** 

 1 2 3 

1 aus nichtbrennbaren* Baustoffen nicht erforderlich DIN 4102-4:2016-05 

2 feuerhemmend R 30 DIN 4102-4:2016-05 

3 feuerhemmend und aus nichtbrennbaren* 
Baustoffen 

R 30 DIN 4102-4:2016-05 

4 hochfeuerhemmend und in den 
wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren* 
Baustoffen 

R 60 DIN 4102-4:2016-05 

5 hochfeuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

R 60 DIN 4102-4:2016-05 

6 feuerbeständig (tragende und 
aussteifende Teile nichtbrennbar*) 

R 90 DIN 4102-4:2016-05 

7 feuerbeständig und aus nichtbrennbaren* 
Baustoffen 

R 90 DIN 4102-4:2016-05 

8 Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Min. und 
aus nichtbrennbaren* Baustoffen 

R 120 DIN 4102-4:2016-05 

 A Tabelle enthält nur bauaufsichtliche Anforderungen an Bauteile, die auch durch die Eurocodes abgebildet werden. 
* Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1. 
** Die Klasse nach Eurocode berücksichtigt das Brandverhalten der Baustoffe nicht. Es gilt Tabelle 1.1 oder 1.2. 
*** Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1 oder Tabelle 1.2 

 
Die Anforderungen der Tabellen 4.1.1, Spalte 1 und 4.1.2, Spalte 1 sind nur erfüllt, wenn die diese Teile 
tragenden oder aussteifenden Bauteile mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen. 
 
4.2 Raumabschließende Bauteile 
 
Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.3 bei Planung, Bemessung und Ausführung von 
raumabschließenden und ggf. tragenden Teilen baulicher Anlagen sind für die Bemessung der 
Feuerwiderstandsfähigkeit nach Eurocode die Tabellen 4.2.1 bis 4.2.3 einzuhalten.  
Die Anforderungen in den Tabellen 4.2.1 bis 4.2.3 sind nur erfüllt, wenn die Bemessung der Bauteile 
nach den Technischen Baubestimmungen des Teiles A, Kapitel A 1, lfd. Nrn. A 1.2 erfolgt ist. 
 
Für Bauteile nach nationalen technischen Regeln werden in den nachfolgenden Tabellen nur die 
bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen aufgelistet. 
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4.2.1 Nichttragende raumabschließende Wände 
 
Tabelle 4.2.1A:  Bauaufsichtliche Anforderungen an nicht tragende raumabschließende Wände 

und Zuordnung von KIassen (Tabellenwert) nach Eurocode DIN EN 1992-1-
2:2010-12 und DIN EN 1996-1/NA:2013-06 und zusätzliche Anwendungsregeln 

 Bauaufsichtliche Anforderung Klassen nach Eurocode**  
DIN EN 1992-1-2:2010-12,  
Abschnitt 5 
DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06,  
zu Anhang B 

Zusätzlich zum Eurocode 
einzuhaltende 
Anwendungsregel für 
Bauarten unter Verwendung 
bestimmter Baustoffe***  

 1 2 3 

1 feuerhemmend EI 30 DIN 4102-4:2016-05 

2 feuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

EI 30 DIN 4102-4:2016-05 

3 hochfeuerhemmend und in den 
wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

EI 60 DIN 4102-4:2016-05 

4 hochfeuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

EI 60 DIN 4102-4:2016-05 

5 feuerbeständig (tragende und 
aussteifende Teile 
nichtbrennbar*) 

EI 90 DIN 4102-4:2016-05 

6 feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

EI 90 DIN 4102-4:2016-05 

7 Feuerwiderstandsfähigkeit 
120 Min. und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

EI 120 DIN 4102-4:2016-05 

 A Tabelle enthält nur bauaufsichtliche Anforderungen an Bauteile, die auch durch die Eurocodes abgebildet werden. 
* Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1.  
** Die Klasse nach Eurocode berücksichtigt das Brandverhalten der Baustoffe nicht. Es gilt Tabelle 1.1 oder 1.2. 
*** Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1 oder Tabelle 1.2. 

 
Die Anforderung der Tabelle 4.2.1, Spalte 1, ist nur erfüllt, wenn anschließende Bauteile mindestens 
die gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen, es sei denn Teil A 2.1.3.3.1 lässt für anschließende 
Bauteile einen anderen Anschluss zu. Die Übergänge zu diesen Bauteilen dürfen den Raumabschluss 
nach lfd. Nr. A 2.1.3.3 nicht beeinträchtigen. 
 
4.2.2 Tragende raumabschließende Wände 
 
Tabelle 4.2.2A: Bauaufsichtliche Anforderungen an tragende raumabschließende Wände und 

Zuordnung von Klassen (Tabellenwerte) nach Eurocode DIN EN 1992-1-2:2010-
12 und DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06 und zusätzliche Anwendungsregeln 

 Bauaufsichtliche Anforderung Klassen nach Eurocode**  
DIN EN 1992-1-2:2010-12, 
Abschnitt 5 
DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06, zu 
Anhang B bei einseitiger 
Brandbeanspruchung 

Zusätzlich zum Eurocode 
einzuhaltende 
Anwendungsregel  
für Bauarten unter 
Verwendung bestimmter 
Baustoffe*** 

 1 2 3 

1 feuerhemmend REI 30 DIN 4102-4:2016-05 

2 feuerhemmend und aus REI 30 DIN 4102-4:2016-05 
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 Bauaufsichtliche Anforderung Klassen nach Eurocode**  
DIN EN 1992-1-2:2010-12, 
Abschnitt 5 
DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06, zu 
Anhang B bei einseitiger 
Brandbeanspruchung 

Zusätzlich zum Eurocode 
einzuhaltende 
Anwendungsregel  
für Bauarten unter 
Verwendung bestimmter 
Baustoffe*** 

 1 2 3 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

3 hochfeuerhemmend und in den 
wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

REI 60 DIN 4102-4:2016-05 

4 hochfeuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

REI 60 DIN 4102-4:2016-05 

5 feuerbeständig (tragende und 
aussteifende Teile nichtbrennbar*) 

REI 90 DIN 4102-4:2016-05 

6 feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

REI 90 DIN 4102-4:2016-05 

7 Brandwand (feuerbeständig und 
aus nichtbrennbaren* Baustoffen) 

REI 90 und Kriterium M DIN 4102-4:2016-05 

REI-M 90 DIN 4102-4:2016-05 

8 Wand anstelle einer Brandwand 
(hochfeuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen auch 
unter zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung standsicher) 

REI 60 und Kriterium M DIN 4102-4:2016-05 

REI-M 60 DIN 4102-4:2016-05 

9 Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Min. 
und aus nichtbrennbaren* 
Baustoffen 

REI 120 DIN 4102-4:2016-05 

10 Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Min. 
und aus nichtbrennbaren* 
Baustoffen auch unter zusätzlicher 
mechanischer Beanspruchung 
standsicher 

REI 120 und Kriterium M DIN 4102-4:2016-05 

REI-M 120 DIN 4102-4:2016-05 

 * A Tabelle enthält nur bauaufsichtliche Anforderungen an Bauteile, die auch durch die Eurocodes abgebildet werden. 
* * Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1. 
** ** Die Klasse nach Eurocode berücksichtigt das Brandverhalten der Baustoffe nicht. Es gilt Tabelle 1.1 oder 1.2. 
*** *** Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1 oder Tabelle 1.2. 

 
Die Anforderung der Tabelle 4.2.2, Spalte 1, ist nur erfüllt, wenn anschließende Bauteile mindestens 
die gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen, es sei denn Teil A 2.1.3.3.1 lässt für anschließende 
Bauteile einen anderen Anschluss zu. Die Übergänge zu diesen Bauteilen dürfen den Raumabschluss 
nach lfd. Nr. A 2.1.3.3 nicht beeinträchtigen. 
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4.2.4 Tragende Bauteile, raumabschließende Decken, Brandwände und Wände anstelle von 
Brandwänden, Trennwänden, Wänden notwendiger Treppenräume und Fluren, Wände 
von offenen Gängen, Außenwände, selbstständige Unterdecken, Dächer, Treppen, 
Systemböden 

 
Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.3 sind für raumabschließende und/oder tragende 
Teile baulicher Anlagen nach Technischen Baubestimmungen oder nach Verwendbarkeitsnachweisen 
gemäß § 20 HBO oder Nachweise zur Anwendbarkeit von Bauarten gemäß § 17 HBO die mindestens 
erforderlichen Klassen nach Abschnitt 4.2, Tabelle 4.2.4, einzuhalten. 
 
Tabelle 4.2.4: Bauaufsichtliche Anforderungen und Zuordnung von Klassen nach DIN 4102-

2:1977-09 

 Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Klassen  
nach DIN 4102-2:1977-09 

Kurzbezeichnung 
nach 
DIN 4102-2:1977-09 

 1 2 3 

1 aus nichtbrennbaren* Baustoffen 

Keine Angabe der Klasse erforderlich. Es gilt Tabelle 1.1. 

2 aus schwerentflammbaren Baustoffen 

3 aus schwerentflammbaren Baustoffen 
nicht brennend abfallend oder 
abtropfend 

4 aus normalentflammbaren Baustoffen 

5 feuerhemmend Feuerwiderstandsklasse F 30 F 30-B1 

6 feuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

Feuerwiderstandsklasse F 30 und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen 

F 30-A1 

7 hochfeuerhemmend und in den 
wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen** 

Feuerwiderstandsklasse F 60 und in 
den wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen 

F 60-AB2,3 

8 hochfeuerhemmend (tragende Teile 
brennbar, mit Dämmstoffen 
nichtbrennbar* und 
brandschutztechnisch wirksamer 
Bekleidung von 60 Min. aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen) nach 
Abschnitt 4 der technischen Regel 
gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.44 

hochfeuerhemmend (tragende Teile 
brennbar, mit Dämmstoffen 
nichtbrennbar und 
brandschutztechnisch wirksamer 
Bekleidung von 60 Min. aus 
nichtbrennbaren Baustoffen) nach 
Abschnitt 4 der technischen Regel 
gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.4 

- 

9 hochfeuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

Feuerwiderstandsklasse F 60 und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen 

F 60-A2,3 

10 feuerbeständig (tragende und 
aussteifende Teile nicht brennbar*)** 

Feuerwiderstandsklasse F 90 und in 
den wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen 

F 90-AB5,6 

11 feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

Feuerwiderstandsklasse F 90 und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen 

F 90-A5,6 

12 Brandwand (auch unter zusätzlicher 
mechanischer Beanspruchung 
feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen) 

Brandwand - 

13 Wand in der Bauart von Brandwänden 
(feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen) 

Wand in der Bauart von Brandwänden 
(feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen) 

- 



Anhang 4   Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen   
 

 
209 

 Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Klassen  
nach DIN 4102-2:1977-09 

Kurzbezeichnung 
nach 
DIN 4102-2:1977-09 

 1 2 3 
14 Wand anstelle einer Brandwand 

hochfeuerhemmend (tragende Teile 
brennbar, mit Dämmstoffen 
nichtbrennbar* und 
brandschutztechnisch wirksamer 
Bekleidung von 60 Min. aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen) nach 
Abschnitt 4 der technischen Regel 
gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.44 

Wand anstelle einer Brandwand 
hochfeuerhemmend (tragende Teile 
brennbar, mit Dämmstoffen 
nichtbrennbar und 
brandschutztechnisch wirksamer 
Bekleidung von 60 Min. aus 
nichtbrennbaren Baustoffen) nach 
Abschnitt 4 der technischen Regel 
gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.4 

- 

15 Wand anstelle einer Brandwand  
hochfeuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen auch 
unter zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung standsicher 

Wand anstelle einer Brandwand 
hochfeuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen auch unter 
zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung standsicher 

- 

16 Wand anstelle einer Brandwand  
hochfeuerhemmend und in den 
wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren** Baustoffen auch 
unter zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung standsicher 

Wand anstelle einer Brandwand 
hochfeuerhemmend und in den 
wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen auch unter 
zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung standsicher 

- 

17 Gebäudeabschlusswände, die jeweils 
von innen nach außen die 
Feuerwiderstandsfähigkeit der 
tragenden und aussteifenden Teile des 
Gebäudes, mindestens jedoch 
feuerhemmende Bauteile, und von 
außen nach innen die 
Feuerwiderstandsfähigkeit 
feuerbeständiger Bauteile haben 

Gebäudeabschlusswände, die jeweils 
von innen nach außen die Feuerwider-
standsfähigkeit der tragenden und aus-
steifenden Teile des Gebäudes, 
mindestens jedoch feuerhemmende 
Bauteile, und von außen nach innen 
die Feuerwiderstandsfähigkeit 
feuerbeständiger Bauteile haben 

F 30-B (von innen) 
und F90-B (von 
außen) 

18 Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Min. 
und aus nichtbrennbaren Baustoffen 

Feuerwiderstandsklasse F 120 und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen 

F 120-A 

19 Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Min. 
und aus nichtbrennbaren* Baustoffen 
auch unter zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung standsicher 

Brandwand mit einer höheren 
Feuerwiderstandsdauer von 120 min 

- 

20 Bauteile gemäß A 2.1.3.1, Buchstabe d 
mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit 
von 90 Min. und aus brennbaren 
Baustoffen nach Abschnitt 5 der 
technischen Regel gemäß lfd. Nr. 
A 2.2.1.48 

Bauteile gemäß A 2.1.3.1, Buchstabe d 
mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit 
von 90 Min. und aus brennbaren 
Baustoffen nach Abschnitt 5 der 
technischen Regel gemäß lfd. Nr. 
A 2.2.1.47 

- 

21 Bauteile gemäß A 2.1.3.1, Buchstabe d 
mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit 
von 60 Min. und aus brennbaren 
Baustoffen nach Abschnitt 5 der 
technischen Regel gemäß lfd. Nr. 
A 2.2.1.44 

Bauteile gemäß A 2.1.3.1, Buchstabe d 
mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit 
von 60 Min. und aus brennbaren 
Baustoffen nach Abschnitt 5 der 
technischen Regel gemäß lfd. Nr. 
A 2.2.1.47 

- 
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 Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Klassen  
nach DIN 4102-2:1977-09 

Kurzbezeichnung 
nach 
DIN 4102-2:1977-09 

 1 2 3 

22 Bauteile gemäß A 2.1.3.1, Buchstabe d   
als Wand anstelle einer Brandwand 

(auch unter zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung mit einer 
Feuerwiderstandsfähigkeit von 60 Min. 
und aus brennbaren Baustoffen) nach 
Abschnitt 5 der technischen Regel 
gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.48 

Wand anstelle einer Brandwand 

(auch unter zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung 
Feuerwiderstandsfähigkeit von 60 Min. 
und aus brennbaren Baustoffen) nach 
Abschnitt 5 der technischen Regel 
gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.47 

- 

 1 Bei nichttragenden Außenwänden auch W 30 zulässig. 
2 Der Nachweis und die Zuordnung erfolgen nach Tabelle 4.3.1. 
3 Bei nichttragenden Außenwänden auch W 60 zulässig. 
4 Eine Bauartgenehmigung nach § 17 HBO ist erforderlich, es sei denn, dass Bauarten nach DIN 4102-4:2016-05 

oder nach DIN EN 1995-1-2:2010-12 und die brandschutztechnisch wirksame Bekleidung gemäß Abschnitt 4.2 
oder 5.2 der technischen Regel gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.4 angewendet und die Anschlüsse nach der technischen 
Regel gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.4 ausgeführt werden. 

5 Bei nichttragenden Außenwänden auch W 90 zulässig. 
6 Tragende Bauteile müssen nach DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.2.6, unter entsprechender Last geprüft sein. 
7 Es ist eine brandschutztechnische wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen nach der technischen 

Regel gemäß lfd. Nr. A 2.2.1.4 erforderlich, soweit nicht in Abschnitt 5.2 der technischen Regel gemäß lfd. Nr. 
A 2.2.1.4 Erleichterungen gestattet sind. 

8 Eine Bauartgenehmigung nach § 17 HBO ist erforderlich. 
* Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1. 
** In Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen. 

 
Die Anforderung der Tabelle 4.2.4, Spalte 1, ist nur erfüllt, wenn anschließende Bauteile mindestens 
die gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen, es sei denn Teil A 2.1.3.3.1 lässt für anschließende 
Bauteile einen anderen Anschluss zu. Die Übergänge zu diesen Bauteilen dürfen den ggf. erforderlichen 
Raumabschluss nach lfd. Nr. A 2.1.3.3 nicht beeinträchtigen. 
 
4.3 Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten technischen Spezifikationen für 

tragende und/oder raumabschließende Bauteile 
 
Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.3 bei Verwendung von Bauprodukten nach 
harmonisierten technischen Spezifikationen für tragende und/oder raumabschließende Teile baulicher 
Anlagen sind die mindestens erforderlichen Leistungen dem Abschnitt 4.3 zu entnehmen. 
 
Die Anforderungen in den Tabellen sind nur erfüllt, wenn die erforderlichen Leistungen auf Grundlage 
von Bemessung oder soweit erforderlich einer Prüflastermittlung bei Brandprüfungen nach den 
Technischen Baubestimmungen des Teiles A, Kapitel A 1, lfd. Nrn. A 1.2, erfolgt sind. 
 
Entsprechend A 2.1.3.3.1 ist bei Anforderungen zum Raumabschluss der Nachweis der 
Feuerwiderstandsfähigkeit für jede der möglichen Richtungen der Brandeinwirkung zu führen (z. B. 
sowohl von innen nach außen als auch von außen nach innen sowie sowohl von oben nach unten als 
auch von unten nach oben). 
 
In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik für die Planung, Bemessung und 
Ausführung unter Verwendung von o.g. Bauprodukten ist ein Nachweis gemäß § 17 HBO erforderlich. 
 
Für Bauteile nach harmonisierten technischen Spezifikationen werden in den nachfolgenden Tabellen 
nur die bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen aufgelistet. 
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 Bauaufsichtliche 
Anforderung 

Mindestens erforderliche Leistungen Weitere Merkmale 

Feuerwiderstandsfähigkeit und 
Rauchdichtigkeit für Bauprodukte als 
Abschlüsse1,2 

Brandverhalten 

 1 2 3 

6 feuerbeständig, 
rauchdicht 
selbstschließend 

EI2 90 
S200 

C 
Dauerfunktionsprüfung2 

7 rauchdicht und 
selbstschließend 

S200 

C 
Dauerfunktionsprüfung2 

 1 Die mindestens erforderlichen Leistungen müssen für beide Seiten des Abschlusses geprüft sein. 
2 Dauerfunktionsprüfung: 

 Klasse 5 für Feuerschutz-/Rauchschutztüren (Drehflügelabschlüsse), Schlupftüren in Toren sowie 
 Bauprodukte nach EN 13241:2003 + A2:2016, die gemäß Abschnitt A 2.1.6 als Türen gelten 
 mind. Klasse 2 für sonstige Feuerschutz-/Rauchschutzabschlüsse (z. B. Klappen, Tore) 

* Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1 
** Hinsichtlich der Anforderungen an das Brandverhalten gilt Tabelle 1.2. Soweit erforderlich gilt Abschnitt 1.3.  
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5.1.5 Bauprodukte nach EN 16034:201426 in Verbindung mit EN 14351-1:2006+A2:201622 oder 
EN 13241:2003+A2:201627 für die Verwendung als Feuer- und/oder Rauchschutz-
abschlüsse in Außenwänden von baulichen Anlagen 

 
Es gelten die Anforderungen nach Tabelle 5.1.4. Für die Außenanwendungen müssen zusätzlich das 
Differenzklima nach EN 14351-1:2006+A2:201622 und die Verformungsklasse nach EN 12219:199928 
nachgewiesen sein. Zur Erfüllung der bauaufsichtlichen Anforderungen sind mindestens die Klassen 2(d) 
und 2(e) erforderlich. 
 
5.1.6 Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen für Abschlüsse nach 5.1.4 und 5.1.5  
 
Für die Verwendung von Bauprodukten als Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse gelten DIN 
18093:2017-10 und die folgenden Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen: 
 
1. Die Verwendung ist nur zulässig, wenn die gemäß DIN 18093:2017-10, Abschnitt 3.2 in der 
Einbauanleitung des Herstellers zu beschreibenden an das Bauprodukt angrenzenden Bauteile 
hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit die Anforderungen an die bauliche Anlage einhalten. Diese 
Bauteile müssen so bemessen sein, dass sie den Einwirkungen aus der Benutzung des Bauproduktes 
und den Einwirkungen aus dem Bauprodukt im Brandfall widerstehen. 
 
2. Die Verwendung in Flucht- und Rettungswegen ist nur zulässig, wenn bei Schiebe-, Hub- oder 
Rollabschlüssen, auch solchen, die nach A 2.1.6 als Türen gelten, und Feuer- und 
Rauchschutzvorhängen, die nicht in Fluchtrichtung öffnen, eine Tür, die sich in Fluchtrichtung öffnen 
lässt, in unmittelbarer Nähe angeordnet ist. 
 
3. Sogenannte Seiten- und/oder Sturzklappen in Verbindung mit Bauprodukten als Feuer- 
und/oder Rauchschutzabschlüssen sind von EN 16034:201426 nicht erfasst. Für die Planung, 
Bemessung und Ausführung gibt es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik und es ist ein 
Nachweis gemäß § 17 HBO erforderlich. 
 
4. Die Verwendung von Bauprodukten als Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse für den 
nichtfußbodengleichen Einbau (Höhe > 500 mm über OKF des Raumes) ist nur zulässig, wenn dies 
geprüft und in der Einbauanleitung angegeben ist. 
 
5. Der Sturz/das Bauteil über einem Bauprodukt als Feuer- und/oder Rauchschutzabschluss muss 
statisch und so bemessen werden, dass das Bauprodukt als Abschluss (außer seinem Eigengewicht) 
keine zusätzliche Belastung erhält.  
 
6. Auf beiden Seiten von Bauprodukten als Schiebe-, Hub- und Rollabschlüssen sind sichtbare 
Hinweise anzubringen, dass der Schließbereich dauerhaft von jeglichen Gegenständen freigehalten 
werden muss, die den Schließvorgang des jeweiligen Abschlusses behindern könnten. Schiebe-, Hub- 
und Rollabschlüsse sind mit einer audiovisuellen Warnanlage auszurüsten, die das Schließen 
ankündigt. Ein einmal eingeleiteter Schließvorgang darf nur zum Zwecke des Personenschutzes 
unterbrochen werden können. Der Schließvorgang muss sich nach Freiwerden des Schließbereichs 
selbstständig fortsetzen.  
 
 

































Anhang 5  WDVS mit EPS Sockelbrandprüfverfahren 
 

240 
 

 
Abbildung 2 

Zudem ist eine Versuchserfassung mit Fotokamera und Videoaufzeichnung (HD-Standard) durchzu-
führen. 
  

Rückwand des Prüfstandes Eckwand des Prüfstandes 

 D1 bis D104 Mess-Stellen in Dämmstoffmitte (TE von der Rückseite des Prüfstands eingeführt) 
  X O1 bis O104 Mess-Stellen 20 mm vor der Oberfläche des applizierten WDVS 







































Anhang 8  Anforderungen an bauliche Anlagen ABG 
 

 
 

259 

 Substanz  CAS Nr. NIK 
[µg/m³] 

Bemerkungen  

4-7 Pentanol (alle Isomere)  71-41-0 
30899-19-5 
94624-12-1 
6032-29-7 
584-02-1 
137-32-6 
123-51-3 
598-75-4 
75-85-4 
75-84-3 

730 Übernahme EU-LCI-Wert 

4-8 1-Hexanol  111-27-3 2100 Übernahme EU-LCI-Wert 

4-9 Cyclohexanol  108-93-0 2000 Übernahme EU-LCI-Wert 

4-10 2-Ethyl-1-hexanol  104-76-7 300 Übernahme EU-LCI-Wert 

4-11 1-Octanol  111-87-5 1700 Übernahme EU-LCI-Wert 

4-12 4-Hydroxy-4-methylpentan-
2-on (Diacetonalkohol)  

123-42-2 960 Übernahme EU-LCI-Wert 

4-13 Andere C4-C10 gesättigte 
n- und iso- Alkohole 

  Neubewertung, siehe 4-16 und 4-
17  

4-14 Andere C11-C13 gesättigte 
n- und iso-Alkohole 

  Neubewertung, siehe 4-16 und 4-
17 

4-15 1,4-Cyclohexandimethanol 105-08-8 1600 Einzelstoffbetrachtung 

4-16 Andere C7-C13 gesättigte 
n-Alkohole 

 1700 Read across von 1-Octanol, 
ausgenommen sind die cyclischen 
Verbindungen 

4-17 Andere C6-C13 gesättigte 
iso-Alkohole 

 300 Read across von 2-Ethyl-1-
hexanol, ausgenommen sind die 
cyclischen Verbindungen 

5 Aromatische Alkohole (Phenole) 

5-1 Phenol  108-95-2 70 Übernahme EU-LCI-Wert 

5-2 2,6-Di-tert-butyl-4-
methylphenol (BHT)  

128-37-0 100 Übernahme EU-LCI-Wert 

5-3 Benzylalkohol  100-51-6 440 Übernahme EU-LCI-Wert 

6 Glykole, Glykolether, Glykolester 

6-1 Propylenglykol  
(1,2-Dihydroxypropan)  

57-55-6 2100 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-2 Ethylenglykol (Ethandiol)  107-21-1 3400 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-3 Ethylenglykolmonobutyleth
er  

111-76-2 1600 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-4 Diethylenglykol  111-46-6 5700 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Ethylenglykol 

6-5* Diethylenglykol-
monobutylether  

112-34-5 350 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-6 2-Phenoxyethanol  122-99-6 60 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-7 Ethylencarbonat  96-49-1 4800 Read across von Ethylenglykol  

6-8 1-Methoxy-2-propanol  107-98-2 7900 Übernahme EU-LCI-Wert 
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 Substanz  CAS Nr. NIK 
[µg/m³] 

Bemerkungen  

6-9* 2,2,4-Trimethyl-1,3-
pentandiolmonoisobutyrat  

25265-77-4 850 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-10* Glykolsäurebutylester 
(Hydroxyessigsäure-
butylester)  

7397-62-8 900 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-11 Butyldiglykolacetat 
(Ethanol, 2-(2-
butoxyethoxy)acetat, 
BDGA)   

124-17-4 850 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-12 Dipropylenglykolmono-
methylether  

34590-94-8 3100 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-13* 2-Methoxyethanol  109-86-4 100 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-14 2-Ethoxyethanol  110-80-5 8 EU-OEL: 8.000 µg/m³; 
Übernahme des EU-LCI-Werts 
wird noch diskutiert 

6-15 2-Propoxyethanol  2807-30-9 860 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-16 2-Methylethoxyethanol  109-59-1 220 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-17* 2-Hexoxyethanol  112-25-4 900 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-18* 1,2-Dimethoxyethan  110-71-4 100 Read across von 2-
Methoxyethanol  

6-19 1,2-Diethoxyethan  629-14-1 10 Read across von 2-Ethoxyethanol  

6-20* 2-Methoxyethylacetat  110-49-6 150 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von 2-
Methoxyethanol 

6-21 2-Ethoxyethylacetat  111-15-9 11 EU-OEL: 11.000 µg/m³; 
Übernahme des EU-LCI-Werts 
wird noch diskutiert 

6-22 2-Butoxyethylacetat  112-07-2 2200 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von 
Ethylenglykolmonobutylether 

6-23* 2-(2-Hexoxyethoxy)-ethanol  112-59-4 400 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Diethylenglykol-
monobutylether 

6-24 1-Methoxy-2-(2-methoxy-
ethoxy)-ethan  

111-96-6 28 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-25 2-Methoxy-1-propanol  1589-47-5 19 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-26 2-Methoxy-1-propylacetat  70657-70-4 28 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-27 Propylenglykoldiacetat  623-84-7 1600 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Essigsäure 

6-28 Dipropylenglykol  110-98-5 
25265-71-8 

670 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-29* Dipropylenglykol-
monomethyletheracetat  

88917-22-0 950 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von 2-Methoxy-1-
methylethylacetat 
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 Substanz  CAS Nr. NIK 
[µg/m³] 

Bemerkungen  

6-30* Dipropylenglykolmono-n-
propylether 

29911-27-1 200 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von 
Dipropylenglykolmono-n-
butylether 

6-31* Dipropylenglykolmono-n-
butylether  

29911-28-2 
35884-42-5 

250 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-32* Dipropylenglykolmono-t-
butylether  

132739-31-
2 

(Gemisch) 

250 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-33 1,4-Butandiol  110-63-4 2000 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-34 Tripropylenglykol- 
monomethylether  

20324-33-8 
25498-49-1 

1200 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-35* Triethylenglykoldimethyleth
er  

112-49-2 150 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-36 1,2-Propylenglykol-
dimethylether  

7778-85-0 25 Read across von 2-Methoxy-1-
propanol  

6-37* 2,2,4-Trimethylpentandiol-
1,3-diisobutyrat 

6846-50-0 1300 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-38 Ethyldiglykol  111-90-0 350 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-39 Dipropylenglykol-
dimethylether  

63019-84-1 
89399-28-0 
111109-77-

4 

1300 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-40 Propylencarbonat 108-32-7 1000 Einzelstoffbetrachtung 

6-41 Hexylenglykol  
(2-Methyl-2,4-pentandiol) 

107-41-5 3500 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-42 3-Methoxy-1-butanol 2517-43-3 500 Einzelstoffbetrachtung 

6-43 1,2-Propylenglykol-n-
propylether 

1569-01-3 
30136-13-1 

1400 Einzelstoffbetrachtung 

6-44* 1,2-Propylenglykol-n-
butylether 

5131-66-8 
29387-86-8 
15821-83-7 
63716-40-5 

650 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-45 Diethylenglykol-phenylether 104-68-7 80 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von 2-
Phenoxyethanol 

6-46 Neopentylglykol (2,2-
Dimethylpropan-1,3-diol) 

126-30-7 1000 Einzelstoffbetrachtung 

7 Aldehyde 

7-1 Butanal  123-72-8 650 VVOC 
Übernahme EU-LCI-Wert  

7-2 Pentanal  110-62-3 800 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Butanal 

7-3 Hexanal  66-25-1 900 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Butanal 

7-4 Heptanal  111-71-7 900 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Butanal 

7-5 2-Ethylhexanal  123-05-7 900 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Butanal 
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 Substanz  CAS Nr. NIK 
[µg/m³] 

Bemerkungen  

7-6 Octanal  124-13-0 900 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Butanal 

7-7 Nonanal  124-19-6 900 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Butanal 

7-8 Decanal  112-31-2 900 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Butanal 

7-9 2-Butenal (Crotonaldehyd, 
cis-trans-Gemisch)  

4170-30-3 
123-73-9 

15798-64-8 

1# Einzelstoffbetrachtung; 
Übernahme des EU-LCI-Werts 
wird noch diskutiert 

7-10 2-Pentenal  1576-87-0 
764-39-6 

31424-04-1 

12 Read across von 2-Butenal, aber 
keine EU-Mutagenitätseinstufung; 
Übernahme des EU-LCI-Werts 
wird noch diskutiert 

7-11 2-Hexenal  16635-54-4 
6728-26-3 
505-57-7 
1335-39-3 
73543-95-0 

14 Read across von 2-Pentenal; 
Übernahme des EU-LCI-Werts 
wird noch diskutiert 

7-12 2-Heptenal  2463-63-0 
18829-55-5 
29381-66-6 
57266-86-1 

16 Read across von 2-Pentenal; 
Übernahme des EU-LCI-Werts 
wird noch diskutiert 

7-13 2-Octenal  2363-89-5 
25447-69-2 
20664-46-4 
2548-87-0 

18 Read across von 2-Pentenal; 
Übernahme des EU-LCI-Werts 
wird noch diskutiert 

7-14 2-Nonenal  2463-53-8 
30551-15-6 
18829-56-6 
60784-31-8 

20 Read across von 2-Pentenal; 
Übernahme des EU-LCI-Werts 
wird noch diskutiert 

7-15 2-Decenal  3913-71-1 
2497-25-8 
3913-81-3 

22 Read across von 2-Pentenal; 
Übernahme des EU-LCI-Werts 
wird noch diskutiert 

7-16 2-Undecenal  2463-77-6 
53448-07-0 

24 Read across von 2-Pentenal; 
Übernahme des EU-LCI-Werts 
wird noch diskutiert 

7-17 Furfural  98-01-1 10 Übernahme EU-LCI-Wert 

7-18 Glutaraldehyd  111-30-8 1# Übernahme EU-LCI-Wert 
7-19 Benzaldehyd  100-52-7 90 WEEL (AIHA): 8.800 µg/m³ 
7-20* Acetaldehyd  75-07-0 300 VVOC 

Einzelstoffbetrachtung 
7-21* Propanal  123-38-6 650 VVOC 

Übernahme EU-LCI-Wert  
7-22 Formaldehyd 50-00-0 100 VVOC 

Übernahme EU-LCI-Wert 
7-23 Propenal 107-02-8 14 VVOC 

Einzelstoffbetrachtung 
8 Ketone 

8-1 Ethylmethylketon  78-93-3 20000 Übernahme EU-LCI-Wert 

8-2 3-Methyl-2-butanon  563-80-4 7000 Übernahme EU-LCI-Wert  

8-3 Methylisobutylketon  108-10-1 1000 Übernahme EU-LCI-Wert 

8-4 Cyclopentanon  120-92-3 900 Übernahme EU-LCI-Wert  

8-5 Cyclohexanon  108-94-1 410 Übernahme EU-LCI-Wert 

8-6 2-Methylcyclopentanon  1120-72-5 1000 Read across von Cyclopentanon  
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 Substanz  CAS Nr. NIK 
[µg/m³] 

Bemerkungen  

8-7 2-Methylcyclohexanon  583-60-8 2300 Übernahme EU-LCI-Wert  

8-8 Acetophenon  98-86-2 490 Übernahme EU-LCI-Wert  

8-9 1-Hydroxyaceton  
(1-Hydroxy-2-propanon)  

116-09-6 2100 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Propylenglykol 

8-10* Aceton  67-64-1 120000 VVOC 
Übernahme EU-LCI-Wert 

9 Säuren 

9-1 Essigsäure  64-19-7 1200 Übernahme EU-LCI-Wert 
9-2 Propionsäure  79-09-4 1500 Übernahme EU-LCI-Wert 
9-3 Isobuttersäure  79-31-2 1800 Übernahme EU-LCI-Wert 

Read across von Propionsäure 
9-4 Buttersäure  107-92-6 1800 Übernahme EU-LCI-Wert 

Read across von Propionsäure 
9-5 Pivalinsäure  75-98-9 2100 Übernahme EU-LCI-Wert 

Read across von Propionsäure 
9-6 n-Valeriansäure  109-52-4 2100 Übernahme EU-LCI-Wert 

Read across von Propionsäure 
9-7 n-Capronsäure  142-62-1 2100 Übernahme EU-LCI-Wert 

Read across von Propionsäure 
9-8 n-Heptansäure  111-14-8 2100 Übernahme EU-LCI-Wert 

Read across von Propionsäure 
9-9 n-Octansäure  124-07-2 2100 Übernahme EU-LCI-Wert 

Read across von Propionsäure 
9-10 2-Ethylhexansäure  149-57-5 150 Übernahme EU-LCI-Wert 
9-11* Neodecansäure 26896-20-8 750 Einzelstoffbetrachtung 

10 Ester und Lactone 

10-1 Methylacetat  79-20-9  VVOC  

10-2 Ethylacetat 141-78-6  VVOC 

10-3 Vinylacetat  108-05-4  VVOC 

10-4 Isopropylacetat  108-21-4 4200 Übernahme EU-LCI-Wert  

10-5 Propylacetat  109-60-4 4200 Übernahme EU-LCI-Wert  

10-6* 2-Methoxy-1-
methylethylacetat   

108-65-6 650 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-7 n-Butylformiat  592-84-7 2000 Read across von Methylformiat 
(AGW: 120.000 µg/m³)  

10-8 Methylmethacrylat  80-62-6 750 Übernahme EU-LCI-Wert  

10-9 Andere Methacrylate   750 Read across von Methyl-
methacrylat  

10-10 Isobutylacetat  110-19-0 4800 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-11 1-Butylacetat  123-86-4 4800 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-12 2-Ethylhexylacetat  103-09-3 350 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von 2-Ethyl-1-
hexanol  

10-13 Methylacrylat  96-33-3 180 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-14 Ethylacrylat  140-88-5 200 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-15 n-Butylacrylat  141-32-2 110 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-16 2-Ethylhexylacrylat  103-11-7 380 Übernahme EU-LCI-Wert 





http://www.dguv.de/ifa/fachinfos/kmr-liste/index.jsp
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/eu-lci/documents-glossary_en














http://www.bam.de/de/fachthemen/ringversuche/
http://www.dguv.de/ifa/Fachinfos/Ringversuche/index.jsp
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Abkürzungsverzeichnis 

ABG Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich des Gesundheitsschutzes 

BAM Bundesanstalt für Materialforschung 

BaP Benzo(a)pyren 

BauPVO Bauproduktenverordnung 

DIN Deutsches Institut für Normung 

EN Europäische Norm 

EPA Environmental Protection Agency 

IFA Institut für Arbeitsschutz 

NIK Niedrigste interessierende Konzentration 

PAK Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 

PA 6 Polyamid 6 (Nylon) 

PA 6.6 Polyamid 6.6 (Dederon) 

PES Polyester 

PP Polypropylen 

PVC Polyvinylchlorid 

R Wert Summe aller Ri wobei Ri = ci / NIKi 

SVOC Schwerflüchtige organische Verbindungen 

t0 Beginn der Emissionsmessung  

VOC Flüchtige organische Verbindungen 

VVOC Leichtflüchtige organische Verbindungen 
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der EU und/oder der Mitgliedstaaten reguliert sind. 
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1 Gegenstand und Geltungsbereich 
 
Die Hessische Bauordnung (HBO) bestimmt in § 3, dass Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu 
ändern und instand zu halten sind, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, 
Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden. 
 
Zur Erfüllung der in der HBO formulierten Anforderungen ist bei baulichen Anlagen oder Teilen von 
baulichen Anlagen, die in Boden oder Grundwasser eingebaut bzw. durch Niederschlag beaufschlagt 
werden, sicherzustellen, dass die verwendeten Bauteile weder eine schädliche Bodenveränderung noch 
eine Grundwasserverunreinigung hervorrufen können. 
 
In diesem Dokument werden die allgemeinen Anforderungen an bauliche Anlagen hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen auf Boden und Gewässer konkretisiert. 
 
Baulichen Anlagen, deren Bauteilen und den in ihnen verwendeten Bauprodukten, die in Boden oder 
Grundwasser eingebaut bzw. durch Niederschlag beaufschlagt werden, kommt eine besondere 
Bedeutung hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser zu. Aus ihnen 
können bei Kontakt mit Wasser Stoffe ausgewaschen werden und in Grundwasser, Meeresgewässer, 
Oberflächengewässer oder in den Boden gelangen, die negative Einflüsse auf deren Beschaffenheit 
haben und damit zur Gefährdung der natürlichen Lebensgrundlagen beitragen können. 
 
Bauliche Anlagen, deren Bauteile und die in ihnen verwendeten Bauprodukte müssen daher im Hinblick 
auf den Umweltschutz Anforderungen an Inhaltsstoffe (Art und Menge) und an die Freisetzung 
gefährlicher Stoffe2 erfüllen. Diesbezüglich relevant ist insbesondere eine Bewertung der Freisetzung 
von anorganischen und organischen Stoffen. Zu berücksichtigen ist dabei auch die jeweilige 
Einbausituation (direkter bzw. indirekter Kontakt zu Boden oder Grundwasser). Wenn durch konstruktive 
Maßnahmen eine Freisetzung von gefährlichen Stoffen ausgeschlossen ist, müssen keine Nachweise 
über die Freisetzung von gefährlichen Stoffen erbracht werden. 
 
Gemäß § 1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sollen bei Einwirkungen auf den Boden, hier 
bedingt durch bauliche Anlagen oder Teile von baulichen Anlagen, Beeinträchtigungen seiner 
natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie 
möglich vermieden werden. 
 
Der Erlaubnisvorbehalt der zuständigen Wasserbehörden, insbesondere in Wasserschutzzonen, bleibt 
durch die Regelungen der ABuG unberührt. 
 
Tabelle 1 enthält die Bauteile, die im Kontakt mit Boden, Grundwasser oder Niederschlag stehen und 
für die derzeit die Erfüllung der Anforderungen an den Umweltschutz nach HBO zu erbringen ist 
(umweltrelevante Bauteile). 
 
 
 





http://www.lawa.de/
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Der Nachweis, dass die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 die 
Obergrenzen gemäß Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten, entfällt, falls durch konstruktive Maßnahmen 
ein direkter Kontakt des Bauteiles mit Boden oder Grundwasser ausgeschlossen wird. 
 
Bei Verwendung von siliziumreicher Flugasche in Beton ist dann kein Nachweis bezüglich der 
Stoffgehalte und der Freisetzung gefährlicher Stoffe zu erbringen, wenn die Flugasche aus solchen 
Wärmekraftwerken stammt, in denen nur Kohle und keine Sekundärbrennstoffe, mit Ausnahme 
Biomasse in einem Anteil von bis zu 14 M.-% (Trockenmasse), von praktisch aschefreiem Erdgas sowie 
von kommunalem Klärschlamm (Abfallschlüssel 19 08 05 gemäß AVV7) in einem Anteil von bis zu    
5 M.-% (Trockenmasse), bezogen auf trockene Kohle mitverbrannt werden. Unter Biomasse wird 
pflanzliches Material verstanden. Nicht zulässig sind Altholz oder Sekundärmaterial. 
 
Für calciumreiche Flugaschen (i. d. R. Braunkohlenflugasche) für Außenwandbauteile aus Beton gibt 
es keine Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannten Regeln der Technik, nach denen 
ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer bewertet werden können. Sie sind aber für die Erfüllung 
der Anforderungen nach § 3 HBO, auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer, 
von Bedeutung. 
 
5.1.4 Sulfathüttenzement und Calciumaluminatsulfatzement 
 
Bauteile für Außenwände aus Beton, der unter Verwendung von Sulfathüttenzement oder 
Calciumaluminatsulfatzement hergestellt wird, dürfen in Kontakt mit Boden oder Grundwasser nur 
eingebaut werden, wenn die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 (an 
Festbetonprobekörpern von einem Modellbeton) die Obergrenzen gemäß Tabelle A-6 (Anhang A) 
einhalten. 
Der Nachweis dieser Anforderungen entfällt, falls durch konstruktive Maßnahmen ein direkter Kontakt 
des Bauteiles mit Boden oder Grundwasser ausgeschlossen wird. 
 
5.1.5 Betonzusatzmittel für Außenwände aus Beton 
 
Betonzusatzmittel, die in Beton für Außenwände in Kontakt mit Boden oder Grundwasser eingesetzt 
werden, und für die es keine Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannten Regeln der 
Technik gibt, sind für die Erfüllung der Anforderungen nach § 3 HBO, auch im Hinblick auf ihre 
Auswirkungen auf Boden und Gewässer, von Bedeutung. 
 
5.2 Bauteile für Außenwände aus Holz 
 
Hinweis: 
Für Außenwände (einschließlich Fenstern und Türen) dürfen holzschutzmittelbehandelte Holzbauteile 
nur eingesetzt werden, wenn die Holzschutzmittel (Biozidprodukte) den Anforderungen der Biozid-
Verordnung (EU) Nr. 528/2012 entsprechen. Bei der Verwendung von Biozidprodukten gelten die in der 
Zulassung nach Biozid-Verordnung genannten Auflagen gemäß Artikel 22, Absatz 1, der 
Biozid-Verordnung bzw. national geltende Übergangsvorschriften nach der Verordnung über die 
Meldung von Biozid-Produkten nach dem Chemikaliengesetz (Biozid-Meldeverordnung). Holzbauteile, 
die mit Schutzmitteln gegen biologischen Befall behandelt sind, müssen nach DIN EN 15228:2009-08, 
Abschnitt 6, gekennzeichnet sein. 
 
Bei der Verwendung von Altholz für Bauteile für Außenwände müssen die Anforderungen der 
Altholzverordnung eingehalten werden. 
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kommunalem Klärschlamm (Abfallschlüssel 19 08 05 gemäß AVV7) in einem Anteil von bis zu 5 M.-% 
(Trockenmasse), bezogen auf trockene Kohle mitverbrannt werden. Unter Biomasse wird pflanzliches 
Material verstanden. Nicht zulässig sind Altholz oder Sekundärmaterial. 
 
Für calciumreiche Flugaschen (i. d. R. Braunkohlenflugasche) für Flächenbeläge aus Beton gibt es 
keine Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannten Regeln der Technik, nach denen 
ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer bewertet werden können. Sie sind aber für die Erfüllung 
der Anforderungen nach § 3 HBO, auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer, 
von Bedeutung. 
 
6.2 Flächenbeläge aus Holzbauteilen 
 
Hinweis: 
Als Flächenbeläge dürfen holzschutzmittelbehandelte Holzbauteile nur eingesetzt werden, wenn die 
Holzschutzmittel (Biozidprodukte) den Anforderungen der Biozid-Verordnung (EU) Nr. 528/2012 
entsprechen. Bei der Verwendung von Biozidprodukten sind die in der Zulassung nach Biozid-
Verordnung genannten Auflagen gemäß Artikel 22, Absatz 1, der Biozid-Verordnung bzw. national 
geltende Übergangsvorschriften nach der Verordnung über die Meldung von Biozid-Produkten nach 
dem Chemikaliengesetz (Biozid-Meldeverordnung) einzuhalten. Holzbauteile, die mit Schutzmitteln 
gegen biologischen Befall behandelt sind, müssen nach DIN EN 15228:2009-08, Abschnitt 6, 
gekennzeichnet sein. 
 
Bei der Verwendung von Altholz für Flächenbeläge müssen die Anforderungen der Altholzverordnung 
eingehalten werden. 
 
6.3 Abwasserbehandelnde Flächenbeläge 
 
Für wasserdurchlässige Beläge für KFZ-Verkehrsflächen für die Behandlung des Abwassers zur 
anschließenden Versickerung gibt es keine Technischen Baubestimmungen oder allgemein 
anerkannten Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer bewertet 
werden können. Sie sind aber für die Erfüllung der Anforderungen nach § 3 HBO, auch im Hinblick auf 
ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer, von Bedeutung. 
 
7 Anforderungen an Gründungen inklusive Pfähle 
 
7.1 Allgemeines 
 
In Injektionsmitteln und Verpressmaterialien, die für Gründungen und Pfähle direkt im Grundwasser 
eingesetzt werden, dürfen keine rezyklierten oder industriell hergestellten Gesteinskörnungen 
verwendet werden. 
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Für calciumreiche Flugaschen (i. d. R. Braunkohlenflugasche) für unterirdische Behälter und Rohre gibt 
es keine Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannten Regeln der Technik, nach denen 
ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer bewertet werden können. Sie sind aber für die Erfüllung 
der Anforderungen nach § 3 HBO, auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer, 
von Bedeutung. 
 
10.1.4 Sulfathüttenzement und Calciumaluminatsulfatzement 
 
Unterirdische Behälter und Rohre aus Beton, der unter Verwendung von Sulfathüttenzement oder 
Calciumaluminatsulfatzement hergestellt wird, dürfen in Kontakt mit Boden oder Grundwasser nur 
eingebaut werden, wenn die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 von 
Festbeton (an Modellbetonprobekörpern), der unter Verwendung von Sulfathüttenzement oder 
Calciumaluminatsulfatzement hergestellt ist, die Obergrenzen gemäß Tabelle A-6 (Anhang A) 
einhalten. 
 
Der Nachweis, dass die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 die 
Obergrenzen gemäß Tabelle A-6 (Anhang A) einhalten, entfällt, falls durch konstruktive Maßnahmen 
ein direkter Kontakt mit Boden oder Grundwasser auszuschließen ist. 
 
10.1.5 Betonzusatzmittel 
 
Betonzusatzmittel, die in unterirdischen Behältern und Rohren aus Beton in Kontakt mit Grundwasser 
eingesetzt werden, und für die es keine Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannten 
Regeln der Technik gibt, sind für die Erfüllung der Anforderungen nach § 3 HBO, auch im Hinblick auf 
ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer, von Bedeutung. 
 
10.2 Kanalsanierungsmittel 
 
Für Kanalsanierungsmittel gibt es keine Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannten 
Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer bewertet werden können. 
Sie sind aber für die Erfüllung der Anforderungen nach § 3 HBO, auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen 
auf Boden und Gewässer, von Bedeutung.  
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Tabelle A-2: Obergrenzen für die Eluatkonzentration und die Feststoffgehalte von rezyklierten 

Gesteinskörnungen 

 Parameter Dimension Obergrenze 

E
lu

at
ko

nz
en

tr
at

io
n 

Arsen (As) µg/l 50 

Blei (Pb) µg/l 100 

Cadmium (Cd) µg/l 5 

Chrom, gesamt (Cr) µg/l 100 

Kupfer (Cu) µg/l 200 

Nickel (Ni) µg/l 100 

Quecksilber (Hg) µg/l 2 

Zink (Zn) µg/l 400 

Chlorid (Cl-) mg/l 150 

Sulfat (SO42-) mg/l 600 

Phenolindex µg/l 100 

Atrazin* µg/l 0,1 

Bromacil* µg/l 0,1 

Diuron* µg/l 0,1 

Glyphosat* µg/l 0,1 

AMPA* µg/l 0,1 

Simazin' µg/l 0,1 

Dimefuron* µg/l 0,1 

Flazasulfuron* µg/l 0,1 

Flumioxazin* µg/l 0,1 

Ethidimuron* µg/l 0,1 

Thiazafluron* µg/l 0,1 

neu zugelassene Wirkstoffe* µg/l 0,1 

pH-Wert 
pH-Wert* 

- 7,0-12** 
6,5-10** 

Leitfähigkeit 
Leitfähigkeit* 

µS/cm 3000** 
500** 

Fe
st

-
st

of
f-

ge
ha

lt 

Kohlenwasserstoffe mg/kg 1000*** 

PAK16 mg/kg 25 

PCB6 mg/kg 1 
* Ist nur für Gleisschotter erforderlich. Auf die Untersuchung kann verzichtet werden, wenn dem Hersteller seitens der 

Deutschen Bahn AG Nachweise vorliegen, dass auf dem jeweiligen Streckenabschnitt keine Herbizide eingesetzt werden. 
** Überschreitungen stellen kein Ausschlusskriterium dar, wenn der Betonanteil des untersuchten Materials mindestens 

60 Masse-% beträgt. 
*** Überschreitungen, die auf Asphaltanteile zurückzuführen sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar. 
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Tabelle A-3: Obergrenzen für die Eluatkonzentration und die Feststoffgehalte von industriell  
hergestellten Gesteinskörnungen 

 Parameter Dimension Stahl-
werks-
schlacke 
(SWS) 

Kesselasche 
(Kesselsand) 
aus Stein-
kohlekraft-
werken mit 
Mitverbren-
nung* 

Schlacke 
aus der 
Kupferer-
zeugung 
(CUS/CUG) 

Gießerei
sand 
(Gieße-
reirest-
sand 
GRS) 

Gesteins-
körnung 
aus 
gebroche-
nem 
Altglas 

E
lu

at
ko

nz
en

tr
at

io
n 

 

Arsen (As) µg/l    60 60 

Blei (Pb) µg/l   100 200 200 

Cadmium (Cd) µg/l    10 6 

Chrom, gesamt 
(Cr) 

µg/l 100   150 60 

Kupfer (Cu) µg/l   100 300 100 

Nickel (Ni) µg/l    150 70 

Quecksilber (Hg) µg/l     2 

Vanadium µg/l 250     

Zink (Zn) µg/l   200 600 600 

Chlorid (Cl-) mg/l      

Sulfat (SO42-) mg/l      

Fluorid mg/l 5   1  

Phenolindex µg/l    100  

DOC µg/l    20000  

pH-Wert** - 10-13  6,0-10 5,5-12 5,5-12 

Leitfähigkeit** µS/cm 1500  700 1000 2000 

Fe
st

st
of

fg
eh

al
t  

Arsen mg/kg 150 150 150 150 150 

Blei mg/kg 700 700 700 700 700 

Cadmium mg/kg 10 10 10 10 10 

Chrom, gesamt mg/kg 600 600 600 600 600 

Kupfer mg/kg 400 400 400 400 400 

Nickel mg/kg 500 500 500 500 500 

Thallium mg/kg 7 7 7 7 7 

Vanadium mg/kg  1500    

Quecksilber mg/kg 5 5 5 5 5 

Zink mg/kg 1500 1500 1500 1500 1500 

EOX mg/kg    10***  

BTX mg/kg    1  

LHKW mg/kg    1  

Benzo(a)pyren mg/kg    3  

Kohlen-
wasserstoffe 

mg/kg    1000  

PAK16 mg/kg  30  20  

PCB6 mg/kg  0,5    

PCDD/PCDF ng TEQ/ 
kg**** 

 100    

* Als Mitverbrennungsstoffe dürfen ausschließlich Petrolkoks oder kommunaler Klärschlamm (mit dem Abfallschlüssel 
19 08 05 nach der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis) eingesetzt werden. 
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** Die Angaben zu pH-Wert und Leitfähigkeit sind Orientierungswerte. Bei Abweichungen vom stoffspezifischen 
Orientierungswert ist die Ursache zu prüfen. 

*** Ausgesetzt bis zum Vorliegen einer europäischen Prüfnorm. 
**** TEQ = Toxizitätsäquivalent nach WHO-TEF 

 
 
Tabelle A-4: Obergrenzen für die Feststoffgehalte von siliziumreichen Flugaschen für die  

Verwendung in Beton 
 Parameter Dimension Obergrenze 

Fe
st

st
of

fg
eh

al
t  

Arsen (As) mg/kg 150 

Blei (Pb) mg/kg 700 

Cadmium (Cd) mg/kg 10 

Chrom, gesamt (Cr) mg/kg 600 

Kupfer (Cu) mg/kg 400 

Nickel (Ni) mg/kg 500 

Quecksilber mg/kg 5 

Thallium (Tl) mg/kg 7 

Vanadium (V) mg/kg 1500 

Zink (Zn) mg/kg 1500 

PAK16 mg/kg 30 

PCB6 mg/kg 0,5 

PCDD/PCDF ngTEQ/kg  100 

* TEQ = Toxizitätsäquivalent nach WHO-TEF. 

 

Tabelle A-5: Obergrenzen für die Stofffreisetzung im Eluat von Festbeton (Modellbeton) unter 
Verwendung von siliziumreichen Flugaschen oder Kesselsand 

Parameter Dimension Obergrenze 

Barium (Ba) mg/m² 375 

Blei (Pb) mg/m² 7,7 

Chrom VI (Cr) mg/m² 6,6 

Chrom, gesamt (Cr) mg/m² 7,7 

Cyanid  mg/m 5,5 

Quecksilber (Hg) mg/m² 0,22 

Selen mg/m 7,7 

Thallium (Tl) mg/m² 0,88 

Vanadium (V) mg/m² 4,4* 

Zink (Zn) mg/m² 63,9 

*  derzeit ausgesetzt 
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Tabelle A-6: Obergrenzen für die Stofffreisetzung im Eluat von Festbeton (Modellbeton), der unter 
Verwendung von Sulfathüttenzement, Calciumaluminatsulfatzement oder sonstigen 
industriell hergestellten Gesteinskörnungen (mit Ausnahme von Kesselsand) hergestellt 
wird 

Parameter Dimension Obergrenze 

Antimon (Sb) mg/m² 5,5 

Arsen (As) mg/m² 11 

Barium (Ba) mg/m² 375 

Blei (Pb) mg/m² 7,7 

Cadmium (Cd) mg/m² 0,56 

Chrom VI (Cr) mg/m² 6,6 

Chrom, gesamt (Cr) mg/m² 7,7 

Cyanid mg/m² 5,5 

Kobalt (Co) mg/m² 8,8 

Kupfer (Cu) mg/m² 15,4 

Molybdän (Mo) mg/m² 38,6 

Nickel (Ni) mg/m² 15,4 

Quecksilber (Hg) mg/m² 0,22 

Selen mg/m² 7,7 

Thallium (Tl) mg/m² 0,88 

Vanadium (V) mg/m² 4,4* 

Zink (Zn) mg/m² 63,9 

Chlorid (Cl-) mg/m² 275000 

Fluorid (F-) mg/m² 826 

Sulfat (SO42-) mg/m² 264500 

*  derzeit ausgesetzt 

 
Tabelle A-7: Obergrenzen für die Eluatkonzentrationen und die Feststoffgehalte von Glasmehl, für die 

Herstellung von Schaumglasschotter für Schüttungen 
 Parameter Dimension Obergrenze 

E
lu

at
ko

nz
en

tr
at

io
n 

Arsen (As) µg/l 20 

Blei (Pb) µg/l 80 

Cadmium (Cd) µg/l 3 

Chrom, gesamt (Cr) µg/l 25 

Kupfer (Cu) µg/l 60 

Nickel (Ni) µg/l 20 

Quecksilber (Hg) µg/l 1 

Zink (Zn) µg/l 200 

Fe
st

st
of

fg
eh

al
t 

Arsen (As) mg/kg 45 

Blei (Pb) mg/kg 210 

Cadmium (Cd) mg/kg 3 

Chrom, gesamt (Cr) mg/kg 180 

Kupfer (Cu) mg/kg 120 

Nickel (Ni) mg/kg 150 

Quecksilber (Hg) mg/kg 1,5 

Zink (Zn) mg/kg 450 
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Anhang 13 

Richtlinie über Rollladenkästen (RokR) 
Stand: September 2021 

INHALT 
 

1 GELTUNGSBEREICH 

2 WÄRMESCHUTZ 

3 SCHALLSCHUTZ 

4 WESENTLICHE MERKMALE FÜR DAS Ü-ZEICHEN 
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2.7.2 Quellfugenbänder 
 
Dieser Abschnitt gilt für die Fugenabdichtung unter Verwendung von Produkten mit einer 
Leistungserklärung auf der Grundlage einer ETA nach EAD 320008-00-0605 und -01-0605. 
 

Lfd. Nr. Bauaufsichtliche Anforderung Mindestens erforderliche Leistung 

1 Brandverhalten mindestens Klasse E 
2 Wasserdichtheit im eingebauten Zustand zulässiger Wasserdruck 
3 Quellverhalten in verschiedenen 

Flüssigkeiten zum Zeitpunkt der 
Anlieferung 

Masseaufnahme zeitlich begrenzt (Zeitangabe); keine 
Zersetzung des Materials oder Ablösungen 

4 Wiederholbarkeit des Quellvorgangs Zeitangabe zum Quellvorgang 
5 Quelldruck > 0,5 N/mm² 
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VI Raumnutzung (Zeilen 22 bis 25) 
 
Schulen, Kindergärten, Sporthallen, Hallenbäder werden vorwiegend von Kindern, Jugendlichen und 
jüngeren Erwachsenen benutzt. Diese Altersgruppen sind wegen der langen Latenzzeit der 
asbestbedingten Krankheiten besonders gefährdet. 
 
Zu den dauernd oder häufig benutzten Räumen zählen alle Räume, die regelmäßig über einen Zeitraum 
von mehreren Stunden benutzt werden. 
 
Zeitweise benutzte Räume sind z. B. Technikräume, Lagerräume, Dachräume, Kellerräume, sonstige 
Nebenräume. 
 
Selten benutzte Räume sind Technikschächte, Kriechgänge usw. 
Die in der ehemaligen DDR hergestellten asbesthaltigen Platten wurden dort auch in Wohnungen 
verwendet; Räume von Wohnungen sind in Zeile 22 einzustufen. 
 
VII Lage des Produkts (Zeilen 26 bis 29) 
 
Als unmittelbar im Raum liegend sind alle Produkte einzustufen, die zwischen dem Rohfußboden und 
der untersten Decke (Zwischendecke) angeordnet sind. 
 
Ummantelungen oder Auskleidungen von Lüftungskanälen oder Lüftungsgeräten sind grundsätzlich für 
sämtliche von dieser Lüftungsanlage belüfteten Räume zu berücksichtigen. Bei UmmanteIungen kann 
bei nachgewiesener Dichtheit der Lüftungskanäle oder Lüftungsgeräte von einer Nichtbeeinträchtigung 
der belüfteten Räume ausgegangen werden. 
 
Abgehängte undichte Decken oder Bekleidungen sind sämtliche nicht luftdichte Konstruktionen oder 
Materialien. 
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(3) Werden Auffangvorrichtungen flächig zusammengestellt, entspricht das zulässige 
Auffangvolumen dem jeweiligen Auffangvolumen der einzelnen Auffangvorrichtung, auf der die Behälter 
aufgestellt werden. Werden Behälter über mehrere Auffangvorrichtungen hinweg aufgestellt, so ist das 
zulässige Auffangvolumen der kleinsten Auffangvorrichtung maßgebend. Bei flächiger 
Zusammenstellung dürfen die Auffangvolumina der einzelnen Auffangvorrichtungen nicht addiert 
werden. 
(4) Der Betreiber ist verantwortlich für die Einhaltung der in Absatz (2) bzw. auch in Absatz (3) 
beschriebenen maximal zulässigen Lagerkapazität oder Behältergröße unter Berücksichtigung des an 
der Auffangwanne gekennzeichneten Auffangvolumens. Die Volumenverdrängung durch die 
eingestellten Behälter ist zu beachten. 
(5) Die Grundfläche von Auffangvorrichtungen muss so bemessen sein, dass Spritzverluste, z. B. 
aus mechanischen Beschädigungen von Behälterwänden, aus Befüll- und Entleervorgängen und 
Tropfverluste sicher aufgefangen werden. Gegebenenfalls ist durch Spritzschutzmaßnahmen eine 
sichere Einleitung von Leckagen in die Auffangvorrichtung zu gewährleisten. 
(6) Die maximale Nutzlast der Auffangwanne sowie des Gitterrostes darf nicht überschritten 
werden. 
(7) Große Gebinde und Fässer dürfen nur mit geeigneten Geräten (zum Beispiel Fassgreifern) in 
die Auffangwanne bzw. auf deren Gitterrost gestellt werden und aus bzw. von ihr entnommen werden. 
(8) Kleingebinde und Fässer dürfen nur entsprechend der verkehrsrechtlichen Zulassung und den 
Arbeitsschutzbestimmungen gestapelt werden, wobei eine maximale Stapelhöhe von 1,5 m nicht 
überschritten werden darf. Sie sind gegen Herabstürzen zu sichern. 
(9) In Erdbebengebieten innerhalb der Erdbebenzonen 1 bis 3 nach DIN 4149 sind die Behälter 
ausreichend in ihrer Lage so zu sichern, dass im Erdbebenfall keine konzentrierten Einzellasten auf die 
Behälter einwirken. 
(10) Bei der Zusammenlagerung von unterschiedlichen Stoffen muss eine Stoffverträglichkeit 
gegeben sein. Verschiedenartige Flüssigkeiten, die miteinander reagieren können, müssen so gelagert 
werden, dass sie im Falle des Auslaufens nicht in dieselbe Wanne gelangen können. Der Werkstoff 
eines anderen Behälters darf nicht durch das Lagermedium angegriffen werden.  
(11) In Fällen, in denen mit Kontaktkorrosion zu rechnen ist, muss sichergestellt sein, dass die 
Behälter und Gebinde einen ausreichenden Abstand von der Wandung der Auffangwanne aufweisen. 
(12) Das Austreten wassergefährdender Stoffe aus dem Behälter muss schnell und zuverlässig 
feststellbar sein. Die wassergefährdenden Stoffe müssen sichtbar sein oder durch eine Leckagesonde 
angezeigt werden. Die Aufstellung und Anordnung der Behälter in bzw. auf der Auffangwanne richten 
sich nach den wasserrechtlichen und arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften. 
(13) Abfüllgefäße (zum Beispiel Kannen) und Lagerbehälter dürfen nicht über den Wannenrand 
hinausragen. 
 
4.2 Unterhalt, Wartung 

(1) Die Auffangwanne ist frei von Wasser, Niederschlag und Verschmutzungen zu halten. 
(2) Schäden am Oberflächenschutz der Auffangwanne sind umgehend zu beheben. 
(3) Bei Austausch des Gitterrostes darf nur ein Gitterrost gleicher Bauart mit mindestens der 
gleichen Tragkraft verwendet werden.  
(4) Ist die Auffangwanne nach einer Beschädigung, die die Funktionsfähigkeit der Wanne 
wesentlich beeinträchtigt hat, wieder instandgesetzt worden, so ist sie erneut einer Dichtheitsprüfung 
zu unterziehen. Instandsetzung und Dichtheitsprüfung müssen entweder durch den Hersteller oder 
durch einen Betrieb, der die Anforderungen gemäß Abschnitt 2.2.1 erfüllt, durchgeführt werden. 
Prüfmethoden zur Dichtheitsprüfung siehe Abschnitt 2.3.2 (2). 
  



http://www.nabau.din.de/cmd?level=tpl-art-detailansicht&committeeid=54738847&subcommitteeid=54754673&artid=144095591&bcrumblevel=1&JSESSIONID=9C2B77E2B7670F6F2A82D2E070895157.2&languageid=de
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5 Neigungen in Zu- oder Durchfahrten   

Zu- oder Durchfahrten dürfen längs geneigt sein. Jede Änderung der Fahrbahnneigung ist in 

Durchfahrten sowie innerhalb eines Abstandes von 8 m vor und hinter Durchfahrten unzulässig. 

Im übrigen sind die Übergänge mit einem Radius von mindestens 15 m auszurunden.  

6 Stufen und Schwellen   

Stufen und Schwellen im Zuge von Zu- oder Durchfahrten dürfen nicht höher als 8 cm sein. Eine 

Folge von Stufen oder Schwellen im Abstand von weniger als 10 m ist unzulässig. Im Bereich 

von Übergängen nach Nr. 5 dürfen keine Stufen sein.  

7 Sperrvorrichtungen  

Sperrvorrichtungen (Sperrbalken, Ketten, Sperrpfosten) sind in Zu- oder Durchfahrten zulässig, 

wenn sie von der Feuerwehr geöffnet werden können.  

8 Aufstellflächen auf dem Grundstück  

Aufstellflächen müssen mindestens 3,50 m breit und so angeordnet sein, daß alle zum Anleitern 

bestimmten Stellen von Hubrettungsfahrzeugen erreicht werden können.  

9 Aufstellflächen entlang von Außenwänden   

Für Aufstellflächen entlang von Außenwänden muß zusätzlich zur Mindestbreite von 3,50 m auf 

der gebäudeabgewandten Seite ein mindestens 2 m breiter hindernisfreier Geländestreifen 

vorhanden sein. Die Aufstellflächen müssen mit ihrer der anzuleiternden Außenwand 

zugekehrten Seite einen Abstand von mindestens 3 m zur Außenwand haben. Der Abstand darf 

höchstens 9 m und bei Brüstungshöhen von mehr als 18 m höchstens 6 m betragen. Die Aufstell-

fläche muß mindestens 8 m über die letzte Anleiterstelle hinausreichen.   

 
Bild 2 
 

10 Aufstellflächen rechtwinklig zu Außenwänden  

Für rechtwinklig oder annähernd im rechten Winkel auf die anzuleiternde Außenwand 

zugeführte Aufstellflächen muß zusätzlich zur Mindestbreite von 3,50 m beidseitig ein 

mindestens 1,25 m breiter hindernisfreier Geländestreifen vorhanden sein; die Geländestreifen 

müssen mindestens 11 m lang sein. Die Aufstellflächen dürfen keinen größeren Abstand als 1 

m zur Außenwand haben. Die Entfernung zwischen der Außenseite der Aufstellflächen und der 

entferntesten seitlichen Begrenzung der zum Anleitern bestimmten Stellen darf 9 m und bei 

Brüstungshöhe von mehr als 18 m 6 m nicht überschreiten.  
 

Bild 3  
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Die Zusatzanforderung von 3,50 m Breite für beidseitig auf eine Länge von mehr als 12 m begrenzte 
Zu- oder Durchfahrten wurde aus DIN 14090 übernommen.  
 
 
zu 7:  

Sperrvorrichtungen für Verschlüsse, Hydrantenschlüssel und Feuerwehrbeile sind in der Norm DIN 
14925 erläutert.  
 
 
zu 8:  

Für die Breite der Aufstellflächen werden anstelle der bisher geforderten 3 m mindestens 3,50 m (gemäß 
DIN 14090) verlangt, um unter Berücksichtigung der größeren Abmessungen heutiger 
Feuerwehrfahrzeuge eine optimale Standfläche und damit einen sicheren Rettungseinsatz zu 
gewährleisten.  

Da nicht nur Fenster, sondern auch andere Stellen von Rettungsgeräten der Feuerwehr angeleitert 
werden können, beispielsweise auch Balkone, wurde eine entsprechende allgemeine Formulierung 
aufgenommen.  

zu 9 und 10:  
 
Auch hier wurde die Breite von Aufstellfläche und Geländestreifen von DIN 14090 übernommen.  
 
 
zu 13:  
 
Bewegungsflächen können sowohl auf dem Grundstück als auch auf der öffentlichen Verkehrsfläche 
vorgesehen werden. Die erforderlichen Maße für Bewegungsflächen sind aus der Richtlinie - Fassung 
April 1979 - übernommen.  
 
 
zu 14:  

Die Regelung der Breite von Zugängen, die von der Feuerwehr genutzt werden, wurde neu 
aufgenommen und entspricht den bisherigen Forderungen der MBO3.  
  

                                                      
3 MBO siehe HBO 
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2 Begriffe 
2.1 1Leitungsanlagen 
sind Anlagen aus Leitungen, insbesondere aus elektrischen Leitungen oder Rohrleitungen, sowie aus 
den zugehörigen Armaturen, Hausanschlusseinrichtungen, Messeinrichtungen, Steuer-, Regel- und 
Sicherheitseinrichtungen, Netzgeräten, Verteilern und Dämmstoffen für die Leitungen. 2Zu den 
Leitungen gehören deren Befestigungen und Beschichtungen. Lichtwellenleiter-Kabel und elektrische 
Kabel gelten als elektrische Leitungen. 
 
 
2.2  Elektrische Leitungen mit verbessertem Brandverhalten  
sind Leitungen, die die Prüfanforderungen nach DIN 4102-1:1998-05 in Verbindung mit DIN 4102-
16:1998-05 Baustoffklasse B 1 (schwerentflammbare Baustoffe), auch in Verbindung mit einer 
Beschichtung, erfüllen und eine nur geringe Rauchentwicklung aufweisen oder hierzu europäisch 
gleichwertig klassifiziert sind. 
 
 
2.3  Medien 
im Sinne dieser Richtlinie sind Flüssigkeiten, Dämpfe, Gase und Stäube. 
 
 
 
3 Leitungsanlagen in Rettungswegen 
3.1  Grundlegende Anforderungen 
3.1.1 1Gemäß § 40 Abs. 2 MBO2 sind Leitungsanlagen in 
a)  notwendigen Treppenräumen gemäß § 35 Abs. 1 MBO3, 
b) Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie gemäß § 35 Abs. 3 

Satz 2 MBO4 und  
c)  notwendigen Fluren gemäß § 36 Abs. 1 MBO5 
nur zulässig, wenn eine Nutzung als Rettungsweg im Brandfall ausreichend lang möglich ist.  
2Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn die Leitungsanlagen in diesen Räumen den Anforderungen der 
Abschnitte 3.1.2 bis 3.5.6 entsprechen. 
3Dabei gelten für bauordnungsrechtlich vorgeschriebene Vorräume und Sicherheitsschleusen die 
Anforderungen wie an notwendige Treppenräume. 
 
 
3.1.2 Leitungsanlagen dürfen in tragende, aussteifende oder raumabschließende Bauteile sowie in 
Bauteile von Installationsschächten und -kanälen nur so weit eingreifen, dass die erforderliche 
Feuerwiderstandsfähigkeit erhalten bleibt. 
 
 
3.1.3 In Sicherheitstreppenräumen gemäß § 33 Abs. 2 Satz 3 MBO6 und in Räumen zwischen 
Sicherheitstreppenräumen und Ausgängen ins Freie sind nur Leitungsanlagen zulässig, die 
ausschließlich der unmittelbaren Versorgung dieser Räume oder der Brandbekämpfung dienen. 
 
  

                                                      
2 § 40 Abs. 2 MBO siehe § 43 Abs. 2 HBO 
3 § 35 Abs.1 MBO siehe § 38 Abs. 1 HBO 
4 § 35 Abs. 3 Satz 2 MBO siehe § 38 Abs. 3 Satz 2 HBO 
5 § 36 Abs. 1 MBO siehe § 39 Abs. 1 HBO 
6 § 33 Abs. 2 Satz 3 MBO siehe § 36 Abs. 2 Satz 3 HBO 
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3.2  Elektrische Leitungsanlagen 
3.2.1 1Elektrische Leitungen müssen 
a)  einzeln oder nebeneinander angeordnet voll eingeputzt, 
b) in Schlitzen von massiven Bauteilen, die mit mindestens 15 mm dickem mineralischem Putz auf 

nichtbrennbarem Putzträger oder mit mindestens 15 mm dicken Platten aus mineralischen 
Baustoffen verschlossen werden, 

c)  innerhalb von mindestens feuerhemmenden Wänden in Leichtbauweise, jedoch nur Leitungen, die 
ausschließlich der Versorgung der in und an der Wand befindlichen elektrischen Betriebsmitteln 
dienen, 

d)  in Installationsschächten und -kanälen nach Abschnitt 3.5, 
e) über Unterdecken nach Abschnitt 3.5, 
f)  in Unterflurkanälen nach Abschnitt 3.5 oder 
g) in Systemböden (siehe hierzu die Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an 

Systemböden) verlegt werden. 
 
2Sie dürfen offen verlegt werden, wenn sie 
a)  nichtbrennbar sind, 
b)  ausschließlich der Versorgung der Räume und Flure nach Abschnitt 3.1.1 dienen oder 
c)  Leitungen mit verbessertem Brandverhalten in notwendigen Fluren von Gebäuden der 

Gebäudeklassen 1 bis 3 sind, deren Nutzungseinheiten eine Fläche von jeweils 200 m2 nicht 
überschreiten und die keine Sonderbauten sind. 

 
3Außerdem dürfen in notwendigen Fluren einzelne kurze Stichleitungen offen verlegt werden. Werden 
für die offene Verlegung nach Satz 2 Elektro-Installationskanäle oder -rohre (siehe DIN EN 
50085-1(VDE 0604 Teil 1):2014-05) verwendet, so müssen diese aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen. 
 
 
3.2.2 Messeinrichtungen und Verteiler sind abzutrennen gegenüber 
a) notwendigen Treppenräumen und Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und 

Ausgängen ins Freie durch mindestens feuerhemmende Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen; 
Öffnungen in diesen Bauteilen sind durch mindestens feuerhemmende Abschlüsse aus 
nichtbrennbaren Baustoffen mit umlaufender Dichtung zu verschließen; 

b) notwendigen Fluren durch Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen mit geschlossenen 
Oberflächen; Öffnungen in diesen Bauteilen sind mit Abschlüssen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
mit geschlossenen Oberflächen zu verschließen. 

 
 
3.3 Rohrleitungsanlagen für nichtbrennbare Medien 
3.3.1 Die Rohrleitungsanlagen einschließlich der Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen - auch 
mit brennbaren Dichtungs- und Verbindungsmitteln und mit brennbaren Rohrbeschichtungen bis 
0,5 mm Dicke - dürfen offen verlegt werden. 
 
 
3.3.2 Die Rohrleitungsanlagen aus brennbaren Baustoffen oder mit brennbaren Dämmstoffen müssen 
a) in Schlitzen von massiven Wänden, die mit mindestens 15 mm dickem mineralischem Putz auf 

nichtbrennbarem Putzträger oder mit mindestens 15 mm dicken Platten aus mineralischen 
Baustoffen verschlossen werden, 

b)  in Installationsschächten und -kanälen nach Abschnitt 3.5, 
c) über Unterdecken nach Abschnitt 3.5, 
d)  in Unterflurkanälen nach Abschnitt 3.5 oder 
e) in Systemböden  
verlegt werden.  
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3.5.4 1In notwendigen Fluren von Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, deren Nutzungseinheiten 
eine Fläche von jeweils 200 m2 nicht überschreiten und die keine Sonderbauten sind, brauchen 
Installationsschächte, die keine Geschossdecken überbrücken, Installationskanäle und 
Unterdecken (einschließlich der Abschlüsse von Öffnungen) nur aus nichtbrennbaren Baustoffen mit 
geschlossenen Oberflächen zu bestehen.  
2Einbauten, wie Leuchten und Lautsprecher, bleiben unberücksichtigt. 
 
 
3.5.5 1Installationsschächte und -kanäle für Rohrleitungsanlagen nach Abschnitt 3.4.1 sind mit 
nichtbrennbaren Baustoffen formbeständig und dicht zu verfüllen oder müssen abschnittsweise oder im 
Ganzen be- und entlüftet werden.  
2Die Be- und Entlüftungsöffnungen müssen mindestens 10 cm² groß sein. 3Sie dürfen nicht in 
notwendigen Treppenräumen und nicht in Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und 
Ausgängen ins Freie angeordnet werden. 
 
 
3.5.6 1Estrichbündig oder -überdeckt angeordnete Unterflurkanäle für die Verlegung von Leitungen 
müssen in notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und 
Ausgängen ins Freie sowie in notwendigen Fluren eine obere Abdeckung aus nichtbrennbaren 
Baustoffen haben.  
2Sie dürfen keine Öffnungen haben, ausgenommen in notwendigen Fluren Revisions- oder 
Nachbelegungsöffnungen. 3Diese Öffnungen müssen Abschlüsse haben, die umlaufend dicht schließen 
und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 
 
 
 
4 Führung von Leitungen durch raumabschließende Bauteile  

(Wände und Decken) 
4.1 Grundlegende Anforderungen 
4.1.1 1Gemäß § 40 Abs. 1  MBO7 dürfen Leitungen durch raumabschließende Bauteile, für die eine 
Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgeführt werden, wenn eine 
Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen sind; 
dies gilt nicht  
a) für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2, 
b) innerhalb von Wohnungen., 
c) innerhalb derselben Nutzugseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 m2 in nicht mehr als zwei 

Geschossen. 
2Diese Voraussetzungen sind erfüllt, wenn die Leitungsdurchführungen den Anforderungen der 
Abschnitte 4.1 bis 4.3 entsprechen. 
 
 
4.1.2 Die Leitungen müssen 
a) durch Abschottungen geführt werden, die mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit 

aufweisen wie die raumabschließenden Bauteile oder 
b) innerhalb von Installationsschächten oder -kanälen geführt werden, die - einschließlich der 

Abschlüsse von Öffnungen - mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen wie die 
durchdrungenen raumabschließenden Bauteile und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 

 
 
 
 

                                                      
7 § 40 Abs. 1 MBO siehe § 43 Abs. 1 HBO 
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5  Funktionserhalt von elektrischen Leitungsanlagen im Brandfall 
5.1   Grundlegende Anforderungen 
5.1.1 1Die elektrischen Leitungsanlagen für bauordnungsrechtlich vorgeschriebene 
sicherheitstechnische Anlagen müssen so beschaffen oder durch Bauteile abgetrennt sein, dass die 
sicherheitstechnischen Anlagen im Brandfall ausreichend lang funktionsfähig bleiben (Funktionserhalt). 
2Dieser Funktionserhalt muss bei möglicher Wechselwirkung mit anderen Anlagen oder deren Teilen 
gewährleistet bleiben. 
 
 
5.1.2 1An die Verteiler der elektrischen Leitungsanlagen für bauordnungsrechtlich vorgeschriebene 
sicherheitstechnische Anlagen dürfen auch andere betriebsnotwendige sicherheitstechnische Anlagen 
angeschlossen werden. 
2Dabei ist sicherzustellen, dass die bauaufsichtlich vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Anlagen 
nicht beeinträchtigt werden. 
 
 
5.2  Funktionserhalt 
5.2.1 Der Funktionserhalt der Leitungen ist gewährleistet, wenn die Leitungen 
a) die Prüfanforderungen der DIN 4102 -12:1998-11 (Funktionserhaltsklasse E30 bis E90) erfüllen 

oder hierzu gleichwertig klassifiziert sind oder 
b) auf Rohdecken unterhalb des Fußbodenestrichs mit einer Dicke von mindestens 30 mm oder  
c) im Erdreich  
verlegt werden. 
 
 
5.2.2 Verteiler von elektrischen Leitungsanlagen mit Funktionserhalt nach Abschnitt 5.3 müssen 
a) in eigenen, für andere Zwecke nicht genutzten Räumen untergebracht werden, die gegenüber 

anderen Räumen durch Wände, Decken und Türen mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit 
entsprechend der notwendigen Dauer des Funktionserhalts und - mit Ausnahme der Türen - aus 
nichtbrennbaren Baustoffen abgetrennt sind,  

b) durch Gehäuse abgetrennt werden, für die durch einen bauaufsichtlichen 
Verwendbarkeitsnachweis die Funktion der elektrotechnischen Einbauten des Verteilers im 
Brandfall für die notwendige Dauer des Funktionserhalts nachgewiesen ist oder 

c)  mit Bauteilen (einschließlich ihrer Abschlüsse) umgeben werden, die eine 
Feuerwiderstandsfähigkeit entsprechend der notwendigen Dauer des Funktionserhalts haben und 
- mit Ausnahme der Abschlüsse - aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, wobei sichergestellt 
werden muss, dass die Funktion der elektrotechnischen Einbauten des Verteilers im Brandfall für 
die Dauer des Funktionserhalts gewährleistet ist; der Nachweis des Funktionserhalts der 
elektrotechnischen Einbauten ist zu dokumentieren. 

 
 
5.3  Dauer des Funktionserhalts 
5.3.1 Die Dauer des Funktionserhalts der Leitungsanlagen muss mindestens 90 Minuten betragen bei 
a) automatischen Feuerlöschanlagen und Wasserdruckerhöhungsanlagen zur 

Löschwasserversorgung, 
b)  maschinellen Rauchabzugsanlagen und Druckbelüftungsanlagen für notwendige Treppenräume in 

Hochhäusern sowie für Sonderbauten, für die solche Anlagen im Einzelfall verlangt werden; 
abweichend hiervon genügt für Leitungsanlagen, die innerhalb dieser Treppenräume verlegt sind, 
eine Dauer von 30 Minuten, 

c)  Bettenaufzügen in Krankenhäusern und anderen baulichen Anlagen mit entsprechender 
Zweckbestimmung und Feuerwehraufzügen; ausgenommen sind Leitungsanlagen, die sich 
innerhalb der Fahrschächte oder der Triebwerksräume befinden.  
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5.3.2 Die Dauer des Funktionserhalts der Leitungsanlagen muss mindestens 30 Minuten betragen bei 
a) Sicherheitsbeleuchtungsanlagen; ausgenommen sind Leitungsanlagen innerhalb eines 

Brandabschnittes in einem Geschoss oder innerhalb eines Treppenraumes, die ausschließlich der 
Versorgung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen in diesen Bereichen dienen; die Grundfläche je 
Brandabschnitt darf höchstens 1.600 m² betragen, 

b) Personenaufzügen mit Brandfallsteuerung; ausgenommen sind Leitungsanlagen, die sich 
innerhalb der Fahrschächte oder der Triebwerksräume befinden, 

c)  Brandmeldeanlagen einschließlich der zugehörigen Übertragungsanlagen; ausgenommen sind 
Leitungsanlagen,  
- die durch automatische Brandmelder überwacht werden,   
- in Bereichen ohne automatische Brandmelder, wenn bei Kurzschluss oder Leitungsunterbrechung 
  alle an diese Leitungsanlage angeschlossenen Brandmelder funktionsfähig bleiben, 

d) Alarmierungsanlagen, sofern diese Anlagen im Brandfall wirksam sein müssen; ausgenommen 
sind Leitungsanlagen innerhalb eines Brandabschnittes in einem Geschoss oder innerhalb eines 
Treppenraumes, die ausschließlich der Versorgung der Alarmierungsanlagen in diesen Bereichen 
dienen; die Grundfläche je Brandabschnitt darf höchstens 1.600 m² betragen, 

e) natürlichen Rauchabzugsanlagen (Rauchableitung durch thermischen Auftrieb); ausgenommen 
sind Anlagen, die bei einer Störung der Stromversorgung selbsttätig öffnen, sowie Leitungsanlagen 
in Räumen, die durch automatische Brandmelder überwacht werden und das Ansprechen eines 
Brandmelders durch Rauch bewirkt, dass die Anlage selbsttätig öffnet, 

f)  maschinellen Rauchabzugsanlagen und Druckbelüftungsanlagen in anderen Fällen als 
  nach Abschnitt 5.3.1. 
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Anschlussfugen müssen mit nichtbrennbaren Baustoffen verschlossen sein. 4Die Tragschicht nach 

Abschnitt 2.2 sowie die Tragplatten nach Abschnitt 2.3 dürfen keine Öffnungen haben. 

 

3.2 Hohlböden 
1Hohlböden müssen einen Estrich in einer Mindestdicke von 30 mm haben; verlorene Schalungen 

dürfen aus normalentflammbaren Baustoffen bestehen. 
2Revisions- und Nachbelegungsöffnungen sind in der erforderlichen Zahl und Größe zulässig; sie 

müssen dichtschließende Verschlüsse aus nichtbrennbaren Baustoffen haben. 

 

3.3 Doppelböden 
1Die Tragplatten müssen dicht verlegt (mindestens stumpf gestoßen) sein. 
2Umleimer und Auflagerplättchen dürfen aus brennbaren Baustoffen in einer maximalen Dicke von 

0,6 mm (Umleimer) bzw. 3 mm (Auflagerplättchen) bestehen. 
3Doppelböden mit einem Hohlraum von mehr als 200 mm lichter Höhe müssen als tragende und 

raumabschließende Bauteile bei Brandbeanspruchung von unten feuerhemmend sein.  

 

 

4 Anforderungen an Systemböden in anderen Räumen 

 

4.1 1Bei Doppelböden mit einem Hohlraum von mehr als 500 mm lichter Höhe in anderen Räumen als 

nach Nr. 3 muss die Tragkonstruktion (Tragplatte einschließlich Ständer) bei Brandbeanspruchung 

von unten feuerhemmend sein. 
2Das Versagenskriterium bei der Bauteilprüfung bezieht sich nur auf die Tragfähigkeit. 

 

4.2 1Systemböden, deren Hohlräume auch der Raumlüftung dienen und die unter mehreren Räumen 

durchlaufen, müssen in den Hohlräumen oder im Bereich des Luftaustritts Brandmelder mit der 

Kenngröße "Rauch" haben. 
2Die Melder müssen sicherstellen, dass im Brandfall die Lüftungsanlage abgeschaltet wird. 

 

5 Wände auf Systemböden 
 

5.1 1Brandwände und Wände, die nach § 30 Abs. 3 Satz 2 MBO2 anstelle von Brandwänden zulässig 

sind, Wände notwendiger Treppenräume und Wände von Räumen zwischen notwendigen 

Treppenräumen und Ausgängen ins Freie sowie Trennwände nach § 29 Abs. 2 Nr. 1 MBO3 dürfen 

von Systemböden aus nicht hochgeführt werden. 2Dies gilt auch für Wände notwendiger Flure, die 

Nutzungseinheiten trennen.  

                                                      
2 § 30 Abs. 3 Satz 2 MBO siehe § 33 Abs. 3 Satz 2 und 3 HBO 
3 § 29 Abs. 2 Nr. 1 MBO siehe § 32 Abs. 2 Nr. 1 HBO 
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5.2 1Sonstige raumabschließende Wände, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, 

dürfen von Systemböden aus hochgeführt werden, wenn diese Wände zusammen mit den 

Systemböden auf die für die Wand erforderliche Feuerwiderstandsklasse geprüft sind. 2Die Prüfung 

bezieht sich auf die raumabschließende Wirkung. 

 

 

5.3 Wände notwendiger Flure innerhalb von Nutzungseinheiten dürfen hochgeführt werden von 

- Hohlböden, 

- Doppelböden mit einem lichten Hohlraum von bis zu 200 mm, wenn der Doppelboden bei 

Brandbeanspruchung von unten mindestens feuerhemmend4 ist. 

 

 
 
 
 

                                                      
4 Sofern ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für die Wand den Anschluss an ein feuerbeständiges 
Bauteil verlangt, stellt dies regelmäßig keine wesentliche Abweichung dar. 
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§ 1 Geltungsbereich 

 

Diese Verordnung gilt für die Aufstellung von  

1.  Transformatoren und Schaltanlagen für Nennspannungen über 1 kV,  

2.  ortsfesten Stromerzeugungsaggregaten für bauordnungsrechtlich vorgeschriebene sicherheits-

technische Anlagen  

und 

3. zentralen Batterieanlagen für bauordnungsrechtlich vorgeschriebene sicherheitstechnische 

Anlagen  

in Gebäuden. 
2Die Verordnung gilt auch für die Aufstellung von Energiespeichersystemen in Form von Akkumulatoren 

für die allgemeine Stromversorgung. 

 

(2) Die Verordnung gilt nicht für 

1. die Aufstellung der in Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 genannten elektrischen Anlagen sowie der 

Energiespeichersysteme nach Satz 2 in 

a) ausschließlich zu diesem Zweck genutzten freistehenden Gebäuden oder 

b) durch Brandwände abgetrennten Gebäudeteilen, 

2. die in § 1 Abs. 1 Nr. 3 genannten zentralen Anlagen mit einer Gesamtkapazität von nicht mehr als 

2 kWh, für die nur verschlossene Batterien verwendet werden 

und 

3. Energiespeichersysteme mit einer Batteriekapazität von insgesamt nicht mehr als 20 kWh für die 

allgemeine Stromversorgung in Gebäuden. 

 
 
§ 2 Begriffsbestimmung 

 

Betriebsräume für elektrische Anlagen (elektrische Betriebsräume) sind Räume, die ausschließlich zur 

Unterbringung von Anlagen im Sinne des § 1 Abs.1 dienen. 
2Zentrale Batterieanlagen nach § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 sind Sicherheitsstromversorgungsanlagen, die 

sicherheitstechnische Anlagen versorgen, deren Wirkungsbereich sich auf mehrere Räume, 

Geschosse, Brandabschnitte oder das gesamte Gebäude erstreckt. 

 
 
§ 3 Erfordernis elektrischer Betriebsräume 
 
1Innerhalb von Gebäuden müssen elektrische Anlagen nach § 1 Abs. 1, getrennt nach Anlagen gemäß 

Nr. 1 bis 3, in jeweils eigenen elektrischen Betriebsräumen untergebracht sein. 2Elektrische 

Betriebsräume für Anlagen nach § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 und 3 dienen dem Schutz der darin 

untergebrachten sicherheitstechnischen Anlagen im Hinblick auf deren bestimmungsgemäße Funktion 
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im Brandfall. 3Elektrische Betriebsräume für Anlagen nach § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 

Energiespeichersysteme nach § 1 Abs. 1 S. 2 dienen dem Schutz gegenüber Gefahren, die von diesen 

Anlagen ausgehen können, sowie dem Schutz dieser Anlagen im Brandfall.  

 

 

§ 4 Allgemeine Anforderungen an elektrische Betriebsräume 

(1) 1Elektrische Betriebsräume müssen so angeordnet sein, dass sie im Gefahrenfall von allgemein 

zugänglichen Räumen oder vom Freien leicht und sicher erreichbar sind und durch nach außen 

aufschlagende Türen jederzeit ungehindert verlassen werden können; sie dürfen von notwendigen 

Treppenräumen nicht unmittelbar zugänglich sein. 2Der Rettungsweg innerhalb elektrischer 

Betriebsräume bis zu einem Ausgang darf nicht länger als 35 m sein. 

 

(2) 1Elektrische Betriebsräume müssen so groß sein, dass die elektrischen Anlagen 

ordnungsgemäß errichtet und betrieben werden können; sie müssen eine lichte Höhe von mindestens 

2 m haben. 2Über Bedienungs- und Wartungsgängen muss eine Durchgangshöhe von mindestens 

1,90 m vorhanden sein. 

 

(3) Elektrische Betriebsräume müssen den betrieblichen Anforderungen entsprechend wirksam be- 

und entlüftet werden. 

 

(4) 1In elektrischen Betriebsräumen dürfen Leitungen und Einrichtungen, die nicht zum Betrieb der 

jeweiligen elektrischen Anlagen erforderlich sind, nicht vorhanden sein. 2Satz 1 gilt nicht für die zur 

Sicherheitsstromversorgung aus der Batterieanlage erforderlichen Installationen in elektrischen 

Betriebsräumen nach § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 3. 

 
 
§ 5 Zusätzliche Anforderungen an elektrische Betriebsräume für Transformatoren und 

Schaltanlagen mit Nennspannungen über 1 kV 

(1) 1 Raumabschließende Bauteile elektrischer Betriebsräume für Transformatoren und Schaltanlagen 

mit Nennspannungen über 1 kV, ausgenommen Außenwände und Dächer, sind feuerbeständig 

auszuführen. 2Der erforderliche Raumabschluss zu anderen Räumen darf durch einen Druckstoß 

aufgrund eines Fehlerlichtbogens nicht gefährdet werden. 

 
(2) 1Türen müssen mindestens feuerhemmend, selbstschließend und rauchdicht sein sowie im 

Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; soweit sie ins Freie führen, genügen 

selbstschließende Türen aus nichtbrennbaren Baustoffen. 2An den Türen muss außen ein Hochspan-

nungswarnschild angebracht sein. 

 

(3) 1Bei elektrischen Betriebsräumen für Transformatoren mit Mineralöl oder einer synthetischen 

Flüssigkeit mit einem Brennpunkt < 300 °C als Kühlmittel muss mindestens ein Ausgang unmittelbar ins 
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Freie oder über einen Vorraum ins Freie führen. 2Der Vorraum darf auch mit dem Schaltraum, jedoch 

nicht mit anderen Räumen in Verbindung stehen. 

 

(4) 1Elektrische Betriebsräume nach Abs. 3 Satz 1 dürfen sich nicht in Geschossen befinden, deren 

Fußboden mehr als 4 m unter der festgelegten Geländeoberfläche liegt. 2Sie dürfen auch nicht in 

Geschossen über dem Erdgeschoss liegen. 

 

(5) 1Elektrische Betriebsräume müssen unmittelbar oder über eigene Lüftungsleitungen wirksam 

aus dem Freien be- und in das Freie entlüftet werden. 2Lüftungsleitungen, die durch andere Räume 

führen, sind feuerbeständig herzustellen. 3Öffnungen von Lüftungsleitungen zum Freien müssen 

Schutzgitter haben. 

 

(6) Fußböden müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; dies gilt nicht für 

Fußbodenbeläge. 

 

(7) 1Unter Transformatoren muss auslaufende Isolier- und Kühlflüssigkeit sicher aufgefangen 

werden können. 2Für höchstens drei Transformatoren mit jeweils bis zu 1 000 I Isolierflüssigkeit in einem 

elektrischen Betriebsraum genügt es, wenn die Wände in der erforderlichen Höhe sowie der Fußboden 

undurchlässig ausgebildet sind; an den Türen müssen entsprechend hohe und undurchlässige 

Schwellen vorhanden sein. 

 

 

§ 6 Zusätzliche Anforderungen an elektrische Betriebsräume für ortsfeste Stromerzeu- 

 gungsaggregate 

 

(1) 1Raumabschließende Bauteile von elektrischen Betriebsräumen für ortsfeste Strom-

erzeugungsaggregate zur Versorgung bauordnungsrechtlich vorgeschriebener sicherheitstechnischer 

Anlagen, ausgenommen Außenwände, müssen in einer dem erforderlichen Funktionserhalt der zu 

versorgenden Anlagen entsprechenden Feuerwiderstandsfähigkeit ausgeführt sein. 2§ 5 Abs. 5 Satz 1 

und 3 und Abs. 6 gelten entsprechend; für Lüftungsleitungen, die durch andere Räume führen, gilt Satz 

1 entsprechend. 3Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Türen muss derjenigen der raumabschließenden 

Bauteile entsprechen; die Türen müssen selbstschließend sein. 

 

(2) Elektrische Betriebsräume nach Abs. 1 Satz 1 müssen frostfrei sein oder beheizt werden 

können. 
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§ 7 Zusätzliche Anforderungen an Batterieräume 

 

(1) Raumabschließende Bauteile von elektrischen Betriebsräumen für zentrale Batterieanlagen zur 
Versorgung bauordnungsrechtlich vorgeschriebener sicherheitstechnischer Anlagen, ausgenommen 
Außenwände, müssen in einer dem erforderlichen Funktionserhalt der zu versorgenden Anlagen 
entsprechenden Feuerwiderstandsfähigkeit ausgeführt sein. 2§ 5 Abs. 5 Satz 1 und 3 und § 6 Abs. 2 
gelten entsprechend; für Lüftungsleitungen, die durch  
andere Räume führen, gilt Satz 1 entsprechend. 3Für Elektrische Betriebsräume, die nur der Aufstellung 

von verschlossenen Batterien mit einer Gesamtkapazität von maximal 20 kWh dienen, kann 

abweichend von Satz 2 auf eine Lüftung verzichtet werden. 4Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Türen 

muss derjenigen der raumabschließenden Bauteile entsprechen; die Türen müssen selbstschließend 

sein. 4An den Türen muss ein Schild "Batterieraum" angebracht sein. 

 

(2) Fußböden von elektrischen Betriebsräumen nach Abs. 1 Satz 1, in denen geschlossene Zellen 

aufgestellt werden, müssen an allen Stellen für elektrostatische Ladungen einheitlich und ausreichend 

ableitfähig sein. 

 

 

§ 8 Zusätzliche Anforderungen an elektrische Betriebsräume für Energiespeichersysteme 

 
1Raumabschließende Bauteile von elektrischen Betriebsräumen für Energiespeichersysteme müssen 

der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Wände und Stützen des Geschosses, in dem der 

elektrische Betriebsraum errichtet wird, entsprechen, mindestens aber feuerhemmend sein. 2Der 

sichere Betrieb der Energiespeichersysteme ist zu gewährleisten; soweit erforderlich, sind die 

elektrischen Betriebsräume dafür zu beheizen oder zu kühlen. 3Elektrische Betriebsräume müssen 

entraucht werden können und über eine selbsttätige Löschanlage verfügen, wenn die 

Gesamtkapazität der Energiespeichersysteme innerhalb eines elektrischen Betriebsraumes 

insgesamt mehr als 100 kWh beträgt. 4§ 7 Abs. 1 S. 4 und 5 gelten entsprechend. 

 

 

§ 9 Zusätzliche Bauvorlagen 
 

Die Bauvorlagen müssen Angaben über die Lage der elektrischen Betriebsräume und die Art der  

elektrischen Anlagen enthalten. 
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6 Einrichtungen zur Luftaufbereitung und Lüftungszentralen 
6.1 Lufterhitzer 
6.2 Filtermedien, Kontaktbefeuchter und Tropfenabscheider 
6.3 Wärmerückgewinnungsanlagen 
6.4 Lüftungszentralen für Ventilatoren und Luftaufbereitungseinrichtungen 
6.4.1 Grundlegende Anforderung 
6.4.2 Bauteile, Fußböden und Öffnungen der Lüftungszentralen  
6.4.3 Ausgänge von Lüftungszentralen 
6.4.4 Lüftungsleitungen in Lüftungszentralen 
7 Lüftungsanlagen für besondere Nutzungen   
7.1 Lüftungsanlagen zur Be- und Entlüftung von Wohnungen bzw. abgeschlossenen 

Nutzungseinheiten max. 200 m² 
7.2 Lüftungsanlagen mit Ventilatoren für die Lüftung von Bädern und Toilettenräumen              

(Bad-/WC-Lüftungsanlagen) 
7.3 Lüftung von nichtgewerblichen Küchen 
8  Abluftleitungen von gewerblichen oder vergleichbaren Küchen, ausgenommen Kaltküchen 
8.1 Baustoffe und Feuerwiderstandsfähigkeit der Abluftleitungen 
8.2 Ventilatoren 
8.3 Fettdichtheit der Abluftleitungen 
8.4 Vermeidung von Verschmutzungen; Reinigungsöffnungen 
9 Gemeinsame Abführung von Küchenabluft und Abgas aus Feuerstätten 
9.1 Grundlegende Anforderungen 
9.2 Küchenabluft und Abgas aus Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe 
9.3 Küchenabluft und Abgas aus Kochgeräten für feste Brennstoffe 
10 Anforderungen an Lüftungsanlagen in Sonderbauten 
Schematische Darstellungen 

 

 
1 Geltungsbereich 
 
Diese Richtlinie gilt für den Brandschutz von Lüftungsanlagen, an die Anforderungen nach § 41 MBO2 
gestellt werden.  
Sie gilt nicht für mit Luft arbeitende Transportanlagen (z. B. Späneabsaugung, Rohrpostanlagen). 
 
Für die Verwendung von Bauprodukten und die Anwendung von Bauarten zur Errichtung von 
Lüftungsanlagen sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften und die konkretisierenden Regelungen 
der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB)3 in der jeweils geltenden 
Fassung maßgeblich. 
 
 
2 Begriffe 
 
Lüftungsanlagen i. S. dieser Richtlinie sind auch Klimaanlagen, raumlufttechnische Anlagen und 
Warmluftheizungen. 
 

                                                      
2 § 41 MBO siehe § 44 HBO 
3 Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) siehe Hessische Verwaltungsvorschrift 
Technische Baubestimmungen (H-VV TB) 
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Lüftungsanlagen bestehen aus Lüftungsleitungen und allen zu ihrer Funktion erforderlichen Bauteilen 
und Einrichtungen. 
 
Lüftungsleitungen bestehen aus allen von Luft durchströmten Bauteilen, wie Lüftungsrohren, 
-formstücken, -schächten und -kanälen, Schalldämpfern, Ventilatoren, Luftaufbereitungseinrichtungen, 
Brandschutzklappen und anderen Absperrvorrichtungen gegen die Übertragung von Feuer und Rauch 
und Absperrvorrichtungen gegen Rauchübertragung (Rauchschutzklappen) sowie aus ihren 
Verbindungen, Befestigungen, Dämmschichten, brandschutztechnischen Ummantelungen, 
Dampfsperren, Folien, Beschichtungen und Bekleidungen. 
 
 
3 Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen 
3.1 Grundlegende Anforderungen 
 
Lüftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Dämmstoffe müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen. Brennbare Baustoffe sind zulässig, wenn ein Beitrag der Lüftungsleitung zur 
Brandentstehung und Brandweiterleitung nicht zu befürchten ist.  
 
Bei der Kombination von Baustoffen ist auf die Verbundwirkung gemäß den Hinweisen in den 
Verwendbarkeits- und Anwendbarkeitsnachweisen zu achten.  
 
 
3.2 Verwendung brennbarer Baustoffe 
3.2.1 Lüftungsleitungen 
 
Die Verwendung schwerentflammbarer Baustoffe ist zulässig für 
 
1. Lüftungsleitungen, die nicht durch Bauteile hindurchgeführt werden, für die eine 

Feuerwiderstandsfähigkeit aus Gründen des Raumabschlusses vorgeschrieben ist, 
2. Lüftungsleitungen mit Brandschutzklappen am Durchtritt durch Bauteile, für die eine Feuerwider-

standsfähigkeit aus Gründen des Raumabschlusses vorgeschrieben ist; die Brandschutzklappen 
müssen mindestens feuerhemmend sein; die höheren Anforderungen an die 
Feuerwiderstandsfähigkeit aufgrund der Abschnitte 4 bis 6 bleiben unberührt oder 

3. Lüftungsleitungen, die mindestens feuerhemmend sind (schwerentflammbare Baustoffe jedoch nur 
für die innere Schale) sowie für Lüftungsleitungen, die in einem mindestens feuerhemmenden 
Schacht verlegt sind; die höheren Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit aufgrund der 
Abschnitte 4 bis 6 bleiben unberührt. 

Abweichend von Satz 1 Nr. 1 und 2 sind brennbare Baustoffe nicht zulässig für Lüftungsleitungen 
 
1. in notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwischen den notwendigen Treppenräumen und den 

Ausgängen ins Freie, in notwendigen Fluren, es sei denn, diese Leitungen sind mindestens 
feuerhemmend oder 

2. über Unterdecken, die tragende Bauteile brandschutztechnisch schützen müssen.  
 
Abweichend von Satz 1 Nr. 1 bis 3 sind brennbare Baustoffe nicht zulässig für Lüftungsleitungen, in 
denen 
 
1. Luft mit Temperaturen von mehr als 85 °C gefördert wird oder 
2. sich im besonderen Maße brennbare Stoffe ablagern können (z. B. Abluftleitungen für gewerbliche 

Küchen, Raumlüftungsanlagen in holzverarbeitenden Betrieben). 
 
 
3.2.2 Beschichtungen und Bekleidungen sowie Dämmschichten 
 
Für Dämmschichten, Dampfsperren, Folien, Beschichtungen und Bekleidungen für Lüftungsleitungen 
gilt Abschnitt 3.2.1 sinngemäß. Anstelle schwerentflammbarer Baustoffe dürfen für Dampfsperren, 
Folien und Beschichtungen mit einer Dicke von nicht mehr als 0,5 mm Baustoffe verwendet werden, die 
im eingebauten Zustand normalentflammbar sind.  
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Aus brennbaren Baustoffen bestehende Dampfsperren, Folien und Beschichtungen mit einer Dicke von 
nicht mehr als 0,5 mm dürfen durch Bauteile, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit aus Gründen des 
Raumabschlusses vorgeschrieben ist, hindurchgeführt werden. 
 
 
3.2.3 Lokal begrenzte und kleine Bauteile von Lüftungsanlagen 
 
Für lokal begrenzte Bauteile, wie in Einrichtungen zur Förderung und Aufbereitung der Luft und zur 
Regelung der Lüftungsanlage sowie für kleine Teile, wie Bedienungsgriffe, Dichtungen, Lager, 
Messeinrichtungen dürfen brennbare Baustoffe verwendet werden.  
 
Dies gilt auch für elektrische und pneumatische Leitungen, soweit sie außerhalb von Lüftungsleitungen 
liegen und den zur Lüftungsanlage gehörenden Einrichtungen in Lüftungsleitungen von außen auf 
kürzestem Wege zugeführt sind.  
 
Ein- und Auslässe von Lüftungsleitungen dürfen aus brennbaren Baustoffen bestehen. 
 
 
3.2.4 Übrige Bauteile und Einrichtungen von Lüftungsanlagen 
 
Für die übrigen Bauteile und Einrichtungen dürfen brennbare Baustoffe nur nach Maßgabe der 
Anforderungen der nachfolgenden Abschnitte 5.2.3, 6.2 und 6.4.4 sowie der entsprechenden 
schematischen Darstellungen verwendet werden. 
 
 
4 Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit von Lüftungsleitungen und 

Absperrvorrichtungen von Lüftungsanlagen 
4.1 Grundlegende Anforderungen  
 
Die bauordnungsrechtliche Anforderung der Verhinderung der Brandausbreitung gilt als erfüllt, wenn 
die Anforderungen der folgenden Abschnitte 5 bis 8 eingehalten werden und die Lüftungsanlagen 
entsprechend den schematischen Darstellungen der Bilder 1 bis 6 nach Maßgabe der Bildunterschriften 
ausgebildet werden.  
Dabei gilt, dass die Feuerwiderstandsfähigkeit der Brandschutzklappen der vorgeschriebenen 
Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile, die von den Lüftungsleitungen durchdrungen werden, 
entsprechen muss (siehe MVV TB4, Anhang 14, Abschnitt 6, Tabelle 5) oder die 
Feuerwiderstandsfähigkeit der Lüftungsleitungen bei erforderlicher Ausführung in 
feuerwiderstandsfähiger Bauart der höchsten vorgeschriebenen Feuerwiderstandsfähigkeit der von 
ihnen durchdrungenen raumabschließenden Bauteile entsprechen muss. 
 
In notwendigen Fluren mit feuerhemmenden Wänden genügen Lüftungsleitungen aus Stahlblech, ohne 
Öffnungen, mit Abhängern aus Stahl, vgl. Bild 3.1 und Bild 3.2. Dabei darf die Lüftungsleitung nur 
Bereiche verbinden, die brandschutztechnisch nicht voneinander getrennt werden müssen. 
 
 
4.2 Anwendungs- und Ausführungsbestimmungen für die Verwendung 
 
Zur Verhinderung der Übertragung von Feuer und Rauch dürfen in den raumabschließenden Bauteilen 
mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit nur Brandschutzklappen verwendet werden, die 
folgende Leistungsmerkmale aufweisen bzw. Anforderungen erfüllen: 
 
Es dürfen nur Brandschutzklappen verwendet werden, die im Wesentlichen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen.  
 
 
Die Nennauslösetemperatur der thermischen Auslöseeinrichtung der Brandschutzklappen darf maximal 
72 °C betragen; in Zuluftleitungen in Warmluftheizungsanlagen maximal 95 °C.  

                                                      
4 MVV TB siehe H-VV TB 
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Brandschutzklappen mit mechanischem Absperrelement und motorischem Antrieb, die auch 
bedarfsgemäß und unabhängig von der Schutzfunktion geöffnet oder geschlossen werden sollen, 
dürfen in Lüftungsleitungen von Lüftungsanlagen einschließlich Warmluftheizungsanlagen nur 
verwendet werden, wenn die Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit für mindestens 10.000 Betätigungen 
nachgewiesen wurde. 
 
Brandschutzklappen mit mechanischem Absperrelement dürfen in Lüftungsleitungen von 
Lüftungsanlagen einschließlich Warmluftheizungsanlagen nur mit einer Achslage des mechanischen 
Absperrelements verwendet werden, die durch die Feuerwiderstandsprüfung nach EN 1366-2 
nachgewiesen wurde. 
 
Brandschutzklappen dürfen zusätzlich zur thermischen Auslösung mit Auslöseeinrichtungen 
angesteuert werden, die auf Rauch ansprechen (Rauchauslöseeinrichtungen), wenn für diese 
Rauchauslöseeinrichtungen die Verwendbarkeit nachgewiesen ist. Die Rauchauslöseeinrichtungen 
müssen für den Anschluss an die jeweilige Brandschutzklappe geeignet und in Lüftungsleitungen 
installiert sein. 
 
Für die Verwendung der Brandschutzklappen sind die vom Hersteller oder seinem Vertreter 
angefertigten, detaillierten Produktspezifikationen zu beachten (Montage- und Betriebsanleitung). Dazu 
gehören auch die vom Hersteller oder seinem Vertreter in der Betriebsanleitung für die Inbetriebnahme, 
Inspektion, Wartung, Instandsetzung sowie Überprüfung der Funktion der Brandschutzklappe 
gemachten notwendigen Angaben. 
 
 
5 Anforderungen an die Installation von Lüftungsleitungen 
5.1 Auswahl und Anordnung der Bauteile 
5.1.1 Lüftungsleitungen mit erhöhter Brand-, Explosions- oder Verschmutzungsgefahr sowie 

mit chemischer Kontamination 
 
Lüftungsleitungen, in denen sich in besonderem Maße brennbare Stoffe ablagern können (z. B. 
Abluftleitungen von Dunstabzugshauben) oder die der Lüftung von Räumen mit erhöhter Brand- oder 
Explosionsgefahr dienen, dürfen untereinander und mit anderen Lüftungsleitungen nicht verbunden 
sein, es sei denn, die Übertragung von Feuer und Rauch ist durch geeignete Brandschutzklappen 
verhindert. 
 
Abluftleitungen, über die bestimmungsgemäß mit chemischen Bestandteilen kontaminierte Luft 
abgeführt werden soll, sind in der höchsten vorgeschriebenen Feuerwiderstandsfähigkeit der von ihnen 
durchdrungenen raumabschließenden Bauteile auszuführen (siehe Bild 4).  
Andernfalls sind Brandschutzklappen, deren Brauchbarkeit auch für eine derartige Belastung 
nachgewiesen ist, in diesen Bauteilen mindestens der entsprechenden Feuerwiderstandsklasse 
vorzusehen. 
 
Darüber hinaus bestehen gegen eine Verwendung von Brandschutzklappen in Laborabzügen keine 
Bedenken, wenn in der Abluft die AGW-Werte (Arbeitsplatzgrenzwerte TRGS 900) eingehalten werden 
und für die verwendeten Stoffe seitens der Brandschutzklappenhersteller keine 
Verwendungsausschlüsse gemacht sind. 
 
 
5.1.2 Mündungen von Außenluft- und Fortluftleitungen 
 
Außenluft- und Fortluftöffnungen (Mündungen) von Lüftungsleitungen, aus denen Brandgase ins Freie 
gelangen können, müssen so angeordnet oder ausgebildet sein, dass durch sie Feuer oder Rauch nicht 
in andere Geschosse, Brandabschnitte, Nutzungseinheiten, notwendige Treppenräume, Räumen 
zwischen den notwendigen Treppenräumen und den Ausgängen ins Freie oder notwendige Flure 
übertragen werden können. Dies gilt durch Einhaltung einer der folgenden Anforderungen als erfüllt:  
 
1. Mündungen müssen von Fenstern, anderen Außenwandöffnungen und von Außenwänden mit 

brennbaren Baustoffen und entsprechenden Verkleidungen mindestens 2,5 m entfernt sein; dies 
gilt nicht für die Holzlattung hinterlüfteter Fassaden. 
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Ein Abstand zu Fenstern und anderen ähnlichen Öffnungen in Wänden ist nicht erforderlich, wenn 
diese Öffnungen gegenüber der Mündung durch 1,5 m auskragende, feuerwiderstandsfähige 
(entsprechend den Decken) und öffnungslose Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen geschützt 
sind.  
Die Mündungen von Lüftungsleitungen über Dach müssen Bauteile aus brennbaren Baustoffen 
mindestens 1 m überragen oder von diesen - waagerecht gemessen - 1,5 m entfernt sein. Diese 
Abstände sind nicht erforderlich, wenn diese Baustoffe von den Außenflächen der 
Lüftungsleitungen bis zu einem Abstand von mindestens 1,5 m gegen Brandgefahr geschützt sind 
(z. B. durch eine mindestens 5 cm dicke Bekiesung oder durch mindestens 3 cm dicke, fugendicht 
verlegte Betonplatten). 

2. Die Mündungen von Lüftungsleitungen sind durch Brandschutzklappen gesichert. 
 
 
5.1.3 Zuluftanlagen 
 
Über Zuluftanlagen darf kein Rauch in das Gebäude übertragen werden.  
Die Übertragung von Rauch über die Außenluft ist durch Brandschutzklappen mit 
Rauchauslöseeinrichtungen oder durch Rauchschutzklappen zu verhindern.  
Auf die Anordnung der Klappen kann verzichtet werden, wenn das Ansaugen von Rauch aufgrund der 
Lage der Außenluftöffnung ausgeschlossen werden kann.  
 
 
5.1.4 Umluftanlagen 
 
Bei Lüftungsanlagen mit Umluft muss die Zuluft gegen Eintritt von Rauch aus der Abluft durch 
Brandschutzklappen mit Rauchauslöseeinrichtungen oder durch Rauchschutzklappen geschützt sein.  
 
Die Rauchauslöseeinrichtungen hierzu können in der Umluftleitung oder in der Abluftleitung angeordnet 
sein. Sie können jedoch auch in der Zuluftleitung nach Zusammenführung von Außenluft und Umluft 
angeordnet sein, wenn hierdurch gleichzeitig die Außenluftansaugung gegen Raucheintritt gesichert 
werden soll.  
 
Die Anordnung der Rauchauslöseeinrichtungen darf deren Wirksamkeit durch Verdünnungseffekte nicht 
beeinträchtigen. 
 
Bei Ansprechen der Rauchauslöseeinrichtungen müssen die Ventilatoren abgeschaltet werden, soweit 
der Weiterbetrieb nicht der Rauchausbreitung entgegenwirkt. 
 
 
5.1.5 Lüftungsleitungen und andere Installationen 
 
Im luftführenden Querschnitt von Lüftungsleitungen dürfen nur Einrichtungen von Lüftungsanlagen und 
zugehörigen Leitungen vorhanden sein. Diese Leitungen dürfen keine brennbaren oder toxischen Stoffe  
(z. B. Brennstoffe, organische Wärmeträger oder Flüssigkeiten für hydraulische Systeme) und keine 
Stoffe mit Temperaturen von mehr als 110 °C führen; zulässig sind jedoch Leitungen, die Lufterhitzern 
von außen Wärmeträger mit höheren Temperaturen auf dem kürzesten Wege zuführen. 
 
In Schächten und Kanälen der Feuerwiderstandsklasse L 30/60/90 gemäß DIN 4102-4:2016-05, 
Abschnitt 11.2 oder europäisch hierzu gleichwertigen Klassifizierungen dürfen neben den 
Lüftungsleitungen auch Leitungen für Wasser, Abwasser und Wasserdampf bis 110 °C sowie für 
Druckluft verlegt werden, wenn sie einschließlich eventuell vorhandener Dämmschichten aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Zwischen Schacht und Lüftungszentrale ist keine 
brandschutztechnische Abtrennung notwendig (siehe Bild 1.2, Anordnung 2). Die Durchdringungen 
vom Schacht zur Lüftungszentrale sind dicht zu verschließen. 
 
Darüber hinaus sind in Schächten und Kanälen, deren Wände der Feuerwiderstandsklasse F 30/60/90 
oder europäisch hierzu gleichwertigen Klassifizierungen (Feuerwiderstandsfähigkeit gemäß Abschnitt 
4.1) entsprechen und deren Öffnungen in diesen Wänden dichte Verschlüsse (z. B. mit umlaufendem 
Anschlag) mit derselben Feuerwiderstandsfähigkeit wie die Wände haben, neben den Lüftungsleitungen 
auch andere (z. B. brennbare) Installationen zulässig, wenn alle ein- und ausführenden 
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Lüftungsleitungen an den Durchtrittsstellen (auch zur Lüftungszentrale) durch Brandschutzklappen 
gesichert sind (siehe Bild 1.2, Anordnung 1). Die Notwendigkeit brandschutztechnischer Maßnahmen 
für diese anderen Installationen bleibt unberührt. 
 
 
5.2 Verlegung von Lüftungsleitungen 
5.2.1 Alle Leitungsabschnitte 
5.2.1.1 Begrenzung von Kräften 
 
Lüftungsleitungen sind so zu führen oder herzustellen, dass sie infolge ihrer Erwärmung durch 
Brandeinwirkung keine erheblichen Kräfte auf tragende oder notwendig feuerwiderstandsfähige Wände 
und Stützen ausüben können. 
 
Dies ist erfüllt, wenn ausreichende Dehnungsmöglichkeiten, bei Lüftungsleitungen aus Stahl ca. 10 mm 
pro lfd. Meter Leitungslänge, vorhanden sind.  
 
Bei anderen Baustoffen der Lüftungsleitungen, wie hochlegierten Stählen und Nichteisenmetallen, ist 
deren Längenausdehnungskoeffizient zu berücksichtigen. 
 
Bei zweiseitig fester Einspannung der Leitungen ist Satz 1 erfüllt, wenn: 
 
1. die Leitungen so ausgeführt werden, dass sie keine erhebliche Längssteifigkeit besitzen (z. B. 

Spiralfalzrohre mit Steckstutzen bis 250 mm Durchmesser oder Flexrohre), 
2. durch Winkel und Verziehungen in den Lüftungsleitungen auftretende Längenänderungen durch 

Leitungsverformungen (z. B. Ausknickungen) aufgenommen werden (siehe Bild 5) oder 
3. Kompensatoren (z. B. Segeltuchstutzen) verwendet werden (Reaktionskraft �� 1 kN). 
 
 
5.2.1.2 Durchführung durch feuerwiderstandsfähige, raumabschließende Bauteile 
 
Leitungsabschnitte, die brandschutztechnisch zu trennende Abschnitte überbrücken, sind in der 
höchsten vorgeschriebenen Feuerwiderstandsfähigkeit der durchdrungenen raumabschließenden 
Bauteile auszuführen; andernfalls sind Brandschutzklappen in den Bauteilen vorzusehen 
(Schematische Darstellungen 1.1 [siehe Bild 1.1 bis Bild 1.4] und 1.2).  
Brandschutzklappen dürfen außerhalb dieser Bauteile nur installiert werden, wenn dabei die 
brandschutztechnische Trennung der Abschnitte weiterhin erhalten bleibt.  
 
Soweit Lüftungsleitungen ohne Brandschutzklappen durch raumabschließende Bauteile, für die eine 
Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, hindurchgeführt werden dürfen, sind die verbleibenden 
Öffnungsquerschnitte mit geeigneten nichtbrennbaren mineralischen Baustoffen dicht und in der Dicke 
dieser Bauteile zu verschließen. Ohne weiteren Nachweis gelten Stopfungen aus Mineralfasern mit 
einem Schmelzpunkt > 1000 °C bis zu einer Spaltbreite des verbleibenden Öffnungsquerschnittes von 
höchstens 50 mm als geeignet. Durch weitere Installationen darf die Stopfung nicht gemindert werden. 
 
Bei feuerwiderstandsfähigen Lüftungsleitungen muss die Feuerwiderstandsfähigkeit der Leitungen auch 
in den feuerwiderstandsfähigen, raumabschließenden Bauteilen gegeben sein. 
 
 
5.2.1.3 Abstände zu brennbaren Baustoffen 
 
Leitungsabschnitte, deren äußere Oberflächen im Betrieb Temperaturen von mehr als 85 °C erreichen 
können, müssen von flächig angrenzenden, ungeschützten Bauteilen mit brennbaren Baustoffen einen 
Abstand von mindestens 40 cm einhalten. 
 
 
 
5.2.2 Leitungsabschnitte, die feuerwiderstandsfähig sein müssen  
 
Feuerwiderstandsfähige Leitungsabschnitte müssen an Bauteilen mit entsprechender 
Feuerwiderstandsfähigkeit befestigt sein.  
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5.2.3 Leitungen im Freien 
 
Leitungsabschnitte im Freien, die von Brandgasen durchströmt werden können, müssen 
 
1. feuerwiderstandsfähig sein gemäß Abschnitt 4.1 Satz 2 zweiter Halbsatz oder 
2. aus Leitungsbauteilen aus Stahlblech bestehen, wenn ein Abstand von mindestens 40 cm zu 

Bauteilen aus brennbaren Baustoffen eingehalten ist; der Abstand braucht nur 20 cm zu betragen, 
wenn die brennbaren Baustoffe durch eine mindestens 2 cm dicke Schicht aus mineralischen, 
nichtbrennbaren Baustoffen gegen Entflammen geschützt sind. 

 
Abweichend davon dürfen auf Flachdächern Leitungsabschnitte, die im Brandfall von Brandgasen 
durchströmt werden, aus schwerentflammbaren Baustoffen ausgeführt werden, wenn 
 
1. sie gegen Herabfallen, auch im Hinblick auf den Brandfall, gesichert sind, 
2. der Abstand von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen mindestens 1,5 m beträgt, sofern nicht diese 

Baustoffe bis zu diesem Abstand gegen Entflammen geschützt sind und 
3. die Dachoberfläche aus brennbaren Baustoffen unterhalb des Leitungsabschnittes in einer Breite 

von jeweils 1,5 m - bezogen auf die Außenkante - gegen Entflammen geschützt ist (z. B. durch 
eine mindestens 5 cm dicke Bekiesung oder durch mindestens 3 cm dicke, fugendicht verlegte 
Betonplatten). 

 
 
5.2.4 Lüftungsleitungen oberhalb von Unterdecken 
 
Werden Lüftungsleitungen oberhalb von Unterdecken, für die als selbstständiges Bauteil eine 
Feuerwiderstandsfähigkeit gefordert wird, verlegt, so sind diese Lüftungsleitungen so zu befestigen, 
dass sie auch im Brandfall nicht herabfallen können (siehe DIN 4102-4:2016-05, Abschnitt 11.2.6.3). 
 
 
5.2.5 Brandschutz im Dachraum 
 
Führen Lüftungsleitungen durch einen Dachraum, müssen bei der Durchdringung einer Decke, die 
feuerwiderstandsfähig sein muss, zwischen oberstem Geschoss und Dachraum  
 
1. Brandschutzklappen eingesetzt werden (siehe Bild 2.1),  
2. die Teile der Lüftungsanlage im Dachraum mit einer feuerwiderstandsfähigen Umkleidung (bei 

Leitungen, die ins Freie führen, bis über die Dachhaut) versehen werden oder 
3. die Lüftungsleitungen selbst feuerwiderstandsfähig ausgebildet sein. 
 
 
6 Einrichtungen zur Luftaufbereitung und Lüftungszentralen 
6.1 Lufterhitzer 
 
Bei Lufterhitzern, deren Heizflächentemperaturen mehr als 160 °C erreichen können, muss ein 
Sicherheitstemperaturbegrenzer im Abstand von 50 cm bis 100 cm in Strömungsrichtung hinter dem 
Lufterhitzer in die Lüftungsleitung eingebaut werden, der den Lufterhitzer bei Erreichen einer 
Lufttemperatur von 110 °C selbsttätig abschaltet.  
 
Bei direkt befeuerten Lufterhitzern muss zusätzlich ein Strömungswächter vorhanden sein, der beim 
Nachlassen oder Ausbleiben des Luftstroms die Beheizung selbsttätig abschaltet, es sei denn, dass die 
Anordnung des Sicherheitstemperaturbegrenzers auch in diesen Fällen die rechtzeitige Abschaltung 
der Beheizung gewährleistet.  
 
6.2 Filtermedien, Kontaktbefeuchter und Tropfenabscheider 
 
Bei Filtermedien, Kontaktbefeuchtern und Tropfenabscheidern aus brennbaren Baustoffen muss durch 
ein im Luftstrom nachgeschaltetes engmaschiges Gitter oder durch eine geeignete nachgeschaltete 
Luftaufbereitungseinrichtung aus nichtbrennbaren Baustoffen sichergestellt sein, dass brennende Teile 
nicht vom Luftstrom mitgeführt werden können.  
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6.3 Wärmerückgewinnungsanlagen 
 
Bei Wärmerückgewinnungsanlagen ist die Brandübertragung zwischen Abluft und Zuluft durch 
installationstechnische Maßnahmen (z.  B. getrennter Wärmeaustausch über Wärmeträger bei Zu- und 
Abluftleitungen, Schutz der Zuluftleitung durch Brandschutzklappen mit Rauchauslöseeinrichtungen 
oder durch Rauchschutzklappen) oder andere geeignete Vorkehrungen auszuschließen. 
 
 
6.4 Lüftungszentralen für Ventilatoren und Luftaufbereitungseinrichtungen 
6.4.1 Grundlegende Anforderung 
 
Innerhalb von Gebäuden müssen Ventilatoren und Luftaufbereitungseinrichtungen in besonderen 
Räumen (Lüftungszentralen) aufgestellt werden, wenn an die Ventilatoren oder 
Luftaufbereitungseinrichtungen in Strömungsrichtung anschließende Leitungen in mehrere Geschosse 
(nicht in Gebäuden der Gebäudeklasse 3) oder Brandabschnitte führen.  
 
Diese Räume können selbst luftdurchströmt sein (Kammerbauweise). Die Lüftungszentralen dürfen 
nicht anderweitig genutzt werden. 
 
 
6.4.2 Bauteile, Fußböden und Öffnungen der Lüftungszentralen  
 
Tragende, aussteifende und raumabschließende Bauteile zu anderen Räumen müssen der höchsten 
notwendigen Feuerwiderstandsfähigkeit der Decken und Wände entsprechen, durch die 
Lüftungsleitungen von der Lüftungszentrale aus hindurchgeführt werden; dabei bleiben Kellerdecken 
unberücksichtigt. 
 
Andere Wände und Decken sowie Fußböden müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen oder 
durch mindestens 2 cm dicke Schichten aus mineralischen, nichtbrennbaren Baustoffen gegen 
Entflammen geschützt sein.  
 
Öffnungen in den Wänden zu anderen Räumen müssen durch mindestens feuerhemmende dicht- und 
selbstschließende Abschlüsse geschützt sein; die Abschlüsse zu notwendigen Treppenräumen müssen 
zusätzlich rauchdicht sein. 
 
Lüftungszentralen dürfen keine Öffnungen zu Aufenthaltsräumen haben.  
 
 
6.4.3 Ausgänge von Lüftungszentralen 
 
Von jeder Stelle der Lüftungszentrale muss in höchstens 35 m Entfernung ein Ausgang zu einem Flur 
in der Bauart notwendiger Flure, zu Treppenräumen in der Bauart notwendiger Treppenräume oder 
unmittelbar ins Freie erreichbar sein.  
 
 
6.4.4 Lüftungsleitungen in Lüftungszentralen 
 
Lüftungsleitungen in Lüftungszentralen müssen  
 
1. aus Stahlblech (nicht mit brennbaren Dämmschichten) hergestellt sein, 
2. der Feuerwiderstandsfähigkeit der Decken und Wände der Lüftungszentrale zu anderen Räumen 

entsprechen oder 
3. am Ein- und Austritt der Lüftungszentrale (ausgenommen Fortluft- oder Außenluftleitungen, die 

unmittelbar ins Freie führen) Brandschutzklappen mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit 
entsprechend Abschnitt 6.4.2 Satz 1 haben; die Brandschutzklappen müssen mit 
Rauchauslöseeinrichtungen ausgestattet sein.  
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Der Querschnitt der Absperrvorrichtungen (Anschlussquerschnitt) darf maximal 350 cm² betragen. 
Für die zugehörigen Lüftungsleitungen müssen die nachfolgenden Bedingungen erfüllt sein (siehe 
Bilder 6.2 und 6.3): 
 
1. Vertikale feuerwiderstandsfähige Lüftungsleitungen (Hauptleitungen) müssen aus nichtbrennbaren 

Baustoffen bestehen und eine Feuerwiderstandsklasse haben, die der Feuerwiderstandsfähigkeit 
der durchdrungenen Decken entspricht (L 30/60/90 oder F 30/60/90 oder europäisch hierzu 
gleichwertige Klassifizierungen). 

2. Schächte für Lüftungsleitungen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und eine 
Feuerwiderstandsklasse haben, die der Feuerwiderstandsfähigkeit der durchdrungenen Decken 
entspricht (L 30/60/90 oder F 30/60/90 oder europäisch hierzu gleichwertige Klassifizierungen). 

3. Hauptleitungen im Innern von feuerwiderstandsfähigen Schächten sowie gegebenenfalls 
außerhalb der Schächte liegende Anschlussleitungen zwischen Absperrvorrichtung und 
luftführender Hauptleitung müssen aus Stahlblech bestehen. Die Anschlussleitungen zwischen 
Schachtwandung und außerhalb des Schachtes angeordneten Absperrvorrichtungen dürfen 
jeweils nicht länger als 6 m sein; die Anschlussleitungen dürfen keine Bauteile mit geforderter 
Feuerwiderstandsfähigkeit überbrücken. Anschlussleitungen innerhalb von Schächten müssen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 

 
Luftführende Hauptleitungen dürfen einen maximalen Querschnitt von 1000 cm2 nicht überschreiten. 
Sie dürfen  
 
1. als feuerwiderstandsfähige Lüftungsleitungen oder als feuerwiderstandsfähiger Schacht 

ausgebildet werden; innerhalb dieser luftführenden Hauptleitung dürfen keine Installationen verlegt 
sein und die Absperrvorrichtungen müssen im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen (siehe Bild 6.3.1), 

2.  in einem feuerwiderstandsfähigen Schacht bis 1000 cm2 Querschnitt verlegt werden; die 
Absperrvorrichtung muss im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; weitere 
Installationen im Schacht sind unzulässig (siehe Bild 6.3.2); oder 

3.  in einem feuerwiderstandsfähigen Schacht größer 1000 cm2 Querschnitt verlegt werden, wenn der 
Restquerschnitt zwischen Schacht und luftführender Hauptleitung mit einem mindestens 100 mm 
dicken Mörtelverguss in der Ebene der jeweiligen Geschossdecke vollständig verschlossen ist; 
weitere Installationen sind nur aus nichtbrennbaren Baustoffen für nichtbrennbare Medien zulässig 
(siehe Bild 6.3.3); die Notwendigkeit brandschutztechnischer Maßnahmen für diese weiteren 
Installationen bleibt unberührt. 

 
Auch in Zuluftleitungen dürfen die Absperrvorrichtungen für Entlüftungsanlagen nach DIN 18017-3: 
2009-09 verwendet werden, wenn diese Leitungen nur der unmittelbaren Belüftung der entlüfteten 
Bäder und Toilettenräume dienen. Die Absperrvorrichtungen müssen hierfür geeignet sein. 
 
 
7.3 Lüftung von nichtgewerblichen Küchen 
 
Die Be- und Entlüftung von Küchen kann erfolgen über Anlagen gemäß 
 
1. Abschnitt 7.1 oder 
2. Abschnitt 7.2, die im Übrigen nur Bäder und Toilettenräume entlüften. 
 
Der Anschluss von Dunstabzugsanlagen oder Dunstabzugshauben ist nur an eigene Abluftleitungen, 
die die Regelungen der Abschnitte 8 und 9 erfüllen, zulässig. 
 
Abweichend von Abschnitt 8.1 Satz 2 dürfen Abluftleitungen aus Stahlblech von Dunstabzugshauben 
in Wohnungsküchen gemeinsam in einem feuerwiderstandsfähigen Schacht (Feuerwiderstands-
fähigkeit gemäß Abschnitt 4.1) verlegt sein; die Schächte dürfen keine anderen Leitungen enthalten. 
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8 Abluftleitungen von gewerblichen oder vergleichbaren Küchen, ausgenommen 
Kaltküchen 

8.1 Baustoffe und Feuerwiderstandsfähigkeit der Abluftleitungen 
 
Abluftleitungen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Sie müssen vom Austritt aus der 
Küche an mindestens die Feuerwiderstandsklasse L 90 oder eine europäisch hierzu gleichwertige 
Klassifizierung aufweisen, sofern die Ausbreitung von Feuer und Rauch nicht auf andere Weise, z. B. 
durch Absperrvorrichtungen, für die ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis für diesen Zweck 
vorliegt, verhindert wird. 
 
Für Leitungsabschnitte im Freien gilt Abschnitt 5.2.3 sinngemäß. 
 
 
8.2 Ventilatoren 
 
Ventilatoren müssen so ausgeführt und eingebaut sein, dass sie leicht zugänglich sind und leicht 
kontrolliert und gereinigt werden können. Sie müssen von der Küche aus abgeschaltet werden können. 
Die Antriebsmotoren müssen sich außerhalb des Abluftstromes befinden. 
 
 
8.3 Fettdichtheit der Abluftleitungen 
 
Durch die Wandungen der Abluftleitungen darf weder Fett noch Kondensat austreten können. 
Lüftungsleitungen aus Blech mit gelöteten, geschweißten oder mittels dauerelastischem und gegen 
chemische und mechanische Beanspruchung unempfindlichem Dichtungsmaterial hergestellten 
Verbindungsstellen können als fettdicht angesehen werden. 
 
 
8.4 Vermeidung von Verschmutzungen; Reinigungsöffnungen 
 
Innerhalb einer Küche kann die Abluft mehrerer Abzugseinrichtungen zusammen- und über eine 
Lüftungsleitung aus der Küche abgeführt werden.   
 
In oder unmittelbar hinter Abzugseinrichtungen, wie Hauben oder Lüftungsdecken, sind geeignete 
Fettfilter oder andere geeignete Fettabscheideeinrichtungen anzuordnen. Filter und Abscheider müssen 
einschließlich ihrer Befestigungen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Filter müssen leicht ein- 
und ausgebaut werden können. Die innere Oberfläche der Abluftleitungen muss leicht zu reinigen sein. 
Leitungen mit profilierten Wandungen, wie flexible Rohre, und Leitungen aus porösen oder saugfähigen 
Baustoffen sind unzulässig. 
 
Die Abluftleitungen müssen an jeder Richtungsänderung, vor und hinter den Absperrvorrichtungen und 
in ausreichender Anzahl in gerade geführten Leitungsabschnitten Reinigungsöffnungen haben.  
 
Im Bereich der Fettfilter und anderer Fettabscheideeinrichtungen sind Reinigungsöffnungen 
erforderlich, sofern nicht eine Reinigung dieses Leitungsbereiches von der Abzugseinrichtung aus 
möglich oder durch technische Maßnahmen eine ausreichende Reinigung sichergestellt ist.  
 
Die Abmessung der Reinigungsöffnungen muss mindestens dem lichten Querschnitt der Abluftleitung 
entsprechen; es genügt jedoch ein lichter Querschnitt von 3600 cm². 
 
Die Abluftleitungen müssen an geeigneter Stelle Einrichtungen zum Auffangen und Ablassen von 
Kondensat und Reinigungsmittel haben. 
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Schematische Darstellungen  
 
1 Durchführung von Lüftungsleitungen durch raumabschließende Bauteile 
1.1 Durchführung vertikaler Lüftungsleitungen durch raumabschließende Decken, an die 

Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit gestellt werden 
 

 
Bild 1.1:  Schottlösung 
 
Brandschutzklappen an den Durchdringungsstellen der feuerwiderstandsfähigen Decken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit 

Zuluft- /Abluftöffnung  

Ventilator  

Brandschutzklappe  

Lüftungszentrale, kann auch in anderen 
Geschossen angeordnet sein;  
Leitungen siehe Abschnitt 6.4.4 
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Bild 1.3: Lüftungsanlagen mit getrennten Haupt- und getrennten Außenluft- oder  
  Fortluftleitungen ohne Absperrvorrichtungen 

 
 

 
1) Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Leitungen muss auch in den Durchdringungen der Decken oder Wände 

gegeben sein. 
 
 
Bild 1.4:  Lüftungsanlagen mit getrennten Hauptleitungen und gemeinsamer Außenluft- oder  

Fortluftleitung mit Rauchschutz 
 
 

 
 
1) Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Leitungen muss auch in den Durchdringungen der Decken oder 

Wände gegeben sein. 
 
 

V 
V 

V 

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit 

Zuluft- /Abluftöffnung  
Leitung mit Feuerwiderstandsfähigkeit1) 

Ventilator  

 
Lüftungszentrale, kann auch in anderen 
Geschossen angeordnet sein; Leitungen  
siehe Abschnitt 6.4.4 

V 

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit 

Brandschutzklappen mit 
Rauchauslöseeinrichtungen 
oder Rauchschutzklappen 

Zuluft- /Abluftöffnung  
Leitung mit Feuerwiderstandsfähigkeit1) 

Ventilator  

Lüftungszentrale, kann auch in anderen 
Geschossen angeordnet sein; Leitungen  
siehe Abschnitt 6.4.4 
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1.2 Durchführung horizontaler Lüftungsleitungen durch raumabschließende Wände, an die  
Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit gestellt werden 

 
 
Die in den Bildern 1.1 bis 1.4 dargestellten Lösungen gelten für Lüftungsanlagen, ausgenommen 
Lüftungsanlagen nach DIN 18017-3:2009-09, mit horizontal geführten Leitungen, die 
feuerwiderstandsfähige raumabschließende Wände durchdringen, entsprechend.  

 
Die Bilder 1.1 bis 1.4 sind in diesen Fällen als Horizontalschnitte durch das Gebäude anzuwenden. 
Die Regelungen der Leitungsdurchführung durch feuerwiderstandsfähige Wände notwendiger Flure 
sind in den Bildern 3.1 und 3.2 enthalten. 
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2  Brandschutz im Dachraum 
 
Führen Lüftungsleitungen durch einen Dachraum, müssen bei der Durchdringung einer Decke, die 
feuerwiderstandsfähig sein muss, zwischen oberstem Geschoss und Dachraum  

1. Absperrvorrichtungen eingesetzt werden (siehe Bild 2.1),  
2. die Teile der Lüftungsanlage im Dachraum mit einer feuerwiderstandsfähigen Umkleidung (bei 

Leitungen, die ins Freie führen, bis über die Dachhaut) versehen werden oder 
3. die Lüftungsleitungen selbst feuerwiderstandsfähig ausgebildet sein. 

 
 
Bild 2.1:  Schottlösung 
 
 

 
 
Bild 2.2:  Schachtlösung 
 
 

 
 
 

V

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit 
Zuluft- /Abluftöffnung  

Ventilator  

Brandschutzklappe  

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit 

Ventilator  

feuerwiderstandsfähige Umkleidung 

Zuluft- / Abluftöffnung 

V 

V 



Anhang HE 6  Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie (M-LüAR) 
 

 

 
448 

3  Leitungsführung durch raumabschließende Wände notwendiger Flure, an die 
Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit gestellt werden 

 
 
 
Bild 3.1:  notwendiger Flur unbelüftet 
 

   

 
1) Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Leitungen muss auch in den Durchdringungen der Decken oder Wände 

gegeben sein. 
 
 

e f 

f 

e 

f e 

e e 

e 

e 

 

  

 

notwendiger Flur f 
von f brandschutztechnisch getrennte Bereiche    e 

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit 

Zuluft- /Abluftöffnung  

Brandschutzklappe  

Decke mit entsprechender Feuerwiderstandsfähigkeit bei Beanspruchung von oben und 
unten; die Decke schließt die Leitung vollständig gegen das Innere des Brandabschnittes 
bzw. Rettungsweges ab 

Leitung mit Feuerwiderstandsfähigkeit; in Fluren mit feuerhemmenden Wänden siehe bei 
Stahlblechleitungen Abschnitt 4 der Richtlinie1) 
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Bild 3.2:  notwendiger Flur belüftet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Leitungen muss auch in den Durchdringungen der Decken oder Wände 
gegeben sein. 

 
 
 

 

 

   

e 

h 

e 

e 

g 

f 

f 

f 

e 

e 

e 

h 
e g 

f 

h 

g e f j 

notwendiger Flur f 
von f und untereinander brandschutztechnisch getrennte Bereiche e, g, h, j 

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit 

Zuluft- /Abluftöffnung  

Brandschutzklappe  

Unterdecke mit Feuerwiderstandsfähigkeit bei Beanspruchung von oben und unten; 
die Unterdecke schließt die Leitung vollständig gegen das Innere des 
Brandabschnittes bzw. Rettungsweges ab 
 

Brandschutzklappe zum Einbau in feuerwiderstandsfähige Unterdecken 

Leitung mit Feuerwiderstandsfähigkeit; in Fluren mit feuerhemmenden Wänden siehe bei  
Stahlblechleitungen Abschnitt 4 der Richtlinie1) 
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5  Begrenzung der Krafteinleitung durch Lüftungsleitungen in Bauteile des Gebäudes im 
Brandfall durch Winkel und Verziehungen (siehe auch Abschnitt 5.2.1.1) 

 
 
 
Bild 5.1:  Begrenzung der Krafteinleitung mit Leitungsverziehung 

 
   
 
a Kantenlänge des Lüftungskanals oder Durchmesser der Lüftungsleitung 
* Es gilt die entfernteste Verbindungsstelle zwischen Bogen und Leitung. 
 
 
 
Beispielhafte Darstellung von Winkel und Verziehungen, die in den Lüftungsleitungen auftretende 
Längenänderungen durch Leitungsverformungen z. B. durch Ausknickungen aufnehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �t��2a*

 �t��2a*

a

a

Bild 5.2:  Begrenzung der Krafteinleitung mit Bogen  
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6  Lüftungsanlagen für besondere Nutzungen   
 
Bild 6.1:  Lüftungsanlagen zur Be- und Entlüftung von Wohnungen bzw. abgeschlossene 

Nutzungseinheiten max. 200 m² 
 
 

 
 
 
Bild 6.2:  Beispiel für Schottlösung für Lüftungsanlagen nach DIN 18017-3:2009-09 

maximaler Anschlussquerschnitt der Absperrvorrichtungen: 350 cm2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

luftführende 
Hauptleitung 
aus nichtbrenn- 
baren Baustoffen 

Querschnitt der Absperr- 
vorrichtung (Anschluss- 
querschnitt) max. 350 cm ²     

Geschossdecke 

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit 

Zuluft- /Abluftöffnung  

Ventilator 

Brandschutzklappe  

Lüftungszentrale, kann auch in anderen  
Geschossen angeordnet sein; 
Leitungen siehe Abschnitt 6.4.4 

Rauchsperre 
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6.3 Schachtlösung für Lüftungsanlagen nach DIN 18017-3: 2009-09 
 

 
    Bild 6.3.1    Bild 6.3.2    Bild 6.3.3 
 

Schacht: �x F30/F60/F90 oder L30/L60/L90 
�x Querschnitt maximal 1000 cm2 

�x F30/F60/F90 oder L30/L60/L90 
�x Querschnitt maximal 1000 cm2 

�x F30/F60/F90 oder L30/L60/L90 
�x Querschnitt beliebig, auch �! 1000 cm2 

�x Mörtelverguss des freien Schacht- 
   querschnittes mindestens 100 mm dick  

Hauptleitung: 
 Schacht = Hauptleitung 

�x Querschnitt ohne Begrenzung,  
   unter Beachtung des zulässigen  
   Schachtquerschnittes, 
�x Stahlblech 

�x Querschnitt maximal 1000 cm2, 
�x Stahlblech 

Absperrvorrichtung: 
�x Im Wesentlichen aus nicht- 
   brennbaren Baustoffen, 
�x Querschnitt maximal 350 cm2 

�x Im Wesentlichen aus nicht- 
   brennbaren Baustoffen, 
�x Querschnitt maximal 350 cm2 

�x brennbare Baustoffe auch für    
   wesentliche Teile der Absperr- 
   vorrichtung zulässig, 
�x Querschnitt maximal 350 cm2 

 
Anschlussleitung: 
 

---- �x aus nichtbrennbaren Baustoffen �x aus nichtbrennbaren Baustoffen 

Weitere Installationen �x nicht zulässig �x nicht zulässig 
�x nur aus nichtbrennbaren Baustoffen  
   und  
�x nur für nichtbrennbare Medien 

 

Hauptleitung

Schacht SchachtSchacht/
Hauptleitung

Anschlussleitung

Absperr-
vorrichtung

Absperr-
vorrichtung

Absperr-
vorrichtung

Hauptleitung
weitere
Installationen
   

Mörtelverguss
min. 100 mm

Anschlussleitung
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5. Lagerung von Stoffen im Freien 
 
5.1 Als Lagerung von Stoffen im Freien gilt auch eine Lagerung innerhalb eines Brandabschnitts mit 

einem Dach, wenn 
 

- die zulässige Lagerguthöhe durchgehend mindestens 2,5 m unterhalb der Unterkante des 
niedrigsten Teils des Dachs endet, 

- der Brandabschnitt an mindestens zwei sich gegenüberliegenden Seiten vollflächig offen ist und 
- die übrigen Seiten des Brandabschnitts, die nicht vollflächig offen sind, eine Länge von höchstens 

45 m haben. 
 
5.2 Das Lager ist durch mindestens 10 m breite, nicht überdachte Freiflächen oder durch 

feuerbeständige Wände aus nichtbrennbaren Baustoffen in Brandabschnitte von höchstens 
2000 m2 zu unterteilen. Die Wände sind 

 
- bei Brandabschnitten ohne Dächer mindestens 1 m über die zulässige Lagerguthöhe, 
 
- bei Brandabschnitten mit Dächern nach Abschnitt 5.1 aus nicht brennbaren Baustoffen bis unter 

die Dachhaut, 
 
- bei Brandabschnitten mit Dächern nach Abschnitt 5.1 aus brennbaren Baustoffen mindestens 

1 m über Dach 
 
 zu führen. 
 
5.3 Jeder Brandabschnitt ist durch mindestens 5 m breite Freiflächen oder durch feuerbeständige 

Wände aus nichtbrennbaren Baustoffen in Lagerabschnitte von höchstens 400 m2 zu unterteilen. 
Die Wände sind mindestens 0,5 m über die zulässige Lagerguthöhe zu führen. 

 
5.4 Brand- und Lagerabschnitte dürfen folgende Lagertiefen nicht überschreiten: 
 

- 40 m, wenn zwei sich gegenüberliegende Seiten für die Brandbekämpfung frei zugänglich sind, 
 
- 20 m, wenn nur eine Seite für die Brandbekämpfung zugänglich ist. 

 
5.5 Lager im Freien müssen von den Grundstücksgrenzen einen Abstand von mindestens 10 m 

einhalten oder gegenüber Grundstücksgrenzen feuerbeständige Wände aus nichtbrennbaren 
Baustoffen ohne Öffnungen bis mindestens 1 m über der zulässigen Lagerguthöhe haben. 

 
6. Lagerguthöhe 
 
 Die Lagerguthöhe darf bei Schüttung 5 m, bei Blocklagerung 4 m nicht überschreiten. 
 
 Die zulässigen Lagerguthöhen sind deutlich sichtbar auszuschildern. 
 
7. Tragbare Feuerlöscher 
 
 Zu Bekämpfung von Entstehungsbränden müssen geeignete Feuerlöscher in ausreichender Zahl 

vorhanden sein. 
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8. Löschwasserversorgung 
 
 Für die Brandbekämpfung muß eine Löschwassermenge von mindestens 192 m3 und eine 

Förderleistung von mindestens 1600 l/min zur Verfügung stehen. Die für den Brandschutz 
zuständige Dienststelle kann eine größere Löschwassermenge und eine größere Förderleistung 
verlangen, wenn dies erforderlich ist. 

 
9. Betriebliche Maßnahmen 
 
9.1 Auf dem Grundstück muß ein Fernmeldehauptanschluss vorhanden sein. 
 
9.2 Im Einvernehmen mit der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle sind Feuerwehrpläne 

anzufertigen und der örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu stellen. 
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 (3) Gasträume sind Räume, die für den Aufenthalt von Gästen, jedoch nicht zum Wohnen oder 
Schlafen bestimmt sind, wie Speiseräume und Tagungsräume. 
 
 

§ 3 
Rettungswege 

 
 (1) 1Für jeden Beherbergungsraum müssen mindestens zwei voneinander unabhängige 
Rettungswege vorhanden sein; sie dürfen jedoch innerhalb eines Geschosses über denselben 
notwendigen Flur führen. 2Der erste Rettungsweg muss für Beherbergungsräume, die nicht zu ebener 
Erde liegen, über eine notwendige Treppe führen, der zweite Rettungsweg über eine weitere 
notwendige Treppe oder eine Außentreppe. 3In Beherbergungsstätten mit insgesamt nicht mehr als 60 
Gastbetten genügt als zweiter Rettungsweg eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle 
des Beherbergungsraumes; dies gilt nicht, wenn in einem Geschoss mehr als 30 Gastbetten vorhanden 
sind. 
 
 (2) 1An Abzweigungen notwendiger Flure, an den Zugängen zu notwendigen Treppenräumen und 
an den Ausgängen ins Freie ist durch Sicherheitszeichen auf die Ausgänge hinzuweisen. 2Die 
Sicherheitszeichen müssen beleuchtet sein. 
 
 

§ 4 
Tragende Wände, Stützen, Decken 

 
 (1) 1Tragende Wände, Stützen und Decken müssen feuerbeständig sein. 2Dies gilt nicht für oberste 
Geschosse von Dachräumen, wenn sich dort keine Beherbergungsräume befinden. 
 
 (2) Tragende Wände, Stützen und Decken brauchen nur feuerhemmend zu sein  
1. in Gebäuden mit nicht mehr als zwei oberirdischen Geschossen, 
2. in obersten Geschossen von Dachräumen mit Beherbergungsräumen. 
 
 

§ 5 
Trennwände 

 
 (1) 1Trennwände müssen feuerbeständig sein 
1. zwischen Räumen einer Beherbergungsstätte und Räumen, die nicht zu der Beherbergungsstätte 

gehören, sowie 
2. zwischen Beherbergungsräumen und  

a) Gasträumen,  
b) Küchen. 

2Soweit in Beherbergungsstätten die tragenden Wände, Stützen und Decken nur feuerhemmend zu 
sein brauchen, genügen feuerhemmende Trennwände. 
 
 (2) Trennwände zwischen Beherbergungsräumen sowie zwischen Beherbergungsräumen und 
sonstigen Räumen müssen feuerhemmend sein. 
 
 (3) 1In Trennwänden nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und nach Absatz 2 sind Öffnungen unzulässig. 
2Öffnungen in Trennwänden nach Absatz 1 Satz 1 Nr.1 müssen feuerhemmende Feuer-
schutzabschlüsse haben, die auch die Anforderungen an Rauchschutzabschlüsse erfüllen. 
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§ 6 
Notwendige Flure 

 
 (1) § 39 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 HBO ist nicht anzuwenden. 
 
 (2) 1In notwendigen Fluren müssen Bekleidungen, Unterdecken und Dämmstoffe aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 2Bodenbeläge müssen aus mindestens schwerentflammbaren 
Baustoffen bestehen. 
 
 (3) In notwendige Fluren mit nur einer Fluchtrichtung (Stichfluren) darf die Entfernung zwischen 
Türen von Beherbergungsräumen und notwendigen Treppenräumen oder Ausgängen ins Freie nicht 
länger als 15 m sein. 
 
 (4) Stufen in notwendigen Fluren müssen beleuchtet sein. 
 
 

§ 7  
Türen 

 
 (1) Feuerhemmende Feuerschutzabschlüsse, die auch die Anforderungen an Rauch-
schutzabschlüsse erfüllen, müssen vorhanden sein in Öffnungen 
1. von notwendigen Treppenräumen zu anderen Räumen, ausgenommen zu notwendigen Fluren, und 
2. von notwendigen Fluren in Kellergeschossen zu Räumen, die von Gästen nicht benutzt werden. 
 
 (2) Rauchschutzabschlüsse müssen vorhanden sein in Öffnungen  
1. von notwendigen Treppenräumen zu notwendigen Fluren, 
2. von notwendigen Fluren zu Beherbergungsräumen und 
3. von notwendigen Fluren zu Gasträumen, wenn an den Fluren in demselben Rauchabschnitt 

Öffnungen zu Beherbergungsräumen liegen. 
 
 

§ 8 
Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung 

 
 (1) Beherbergungsstätten müssen 
1. in notwendigen Fluren und in notwendigen Treppenräumen,  
2. in Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie,  
3. für Sicherheitszeichen, die auf Ausgänge hinweisen, und 
4. für Stufen in notwendigen Fluren 
eine Sicherheitsbeleuchtung haben. 
 
 (2) Beherbergungsstätten müssen eine Sicherheitsstromversorgung haben, die bei Ausfall der 
allgemeinen Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen 
übernimmt, insbesondere 
1. der Sicherheitsbeleuchtung, 
2. der Alarmierungseinrichtungen und 
3. der Brandmeldeanlage. 
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6Bei mehr als einem Beherbergungsraum für uneingeschränkte Rollstuhlnutzung können die 
Zugangsseiten für die WC-Becken abwechselnd rechts oder links vorgesehen werden. 
 
 (3) 1Die erforderliche Anzahl der Gastbetten nach Abs. 2 Satz 1 können auf die Gastbetten nach 
Abs. 1 Satz 1 angerechnet werden. 2Für die Anforderungen der Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 gilt 
§ 54 Abs. 3 HBO entsprechend. 
 
 

§ 12 
Freihalten der Rettungswege, Brandschutzordnung, 

verantwortliche Personen 
 
 (1) 1Die Rettungswege müssen frei von Hindernissen sein. 2Türen im Zuge von Rettungs-wegen 
dürfen nicht versperrt werden und müssen von innen leicht zu öffnen sein. 
 
 (2) 1In jedem Beherbergungsraum sind an dessen Ausgang ein Rettungswegplan und Hinweise 
zum Verhalten bei einem Brand anzubringen. 2Die Hinweise müssen auch in den Fremdsprachen, die 
der Herkunft der üblichen Gäste Rechnung tragen, abgefasst sein. 
 
 (3) Für Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gastbetten sind im Einvernehmen mit der für den 
Brandschutz zuständigen Dienststelle 
1. eine Brandschutzordnung zu erstellen und 
2. Feuerwehrpläne anzufertigen; die Feuerwehrpläne sind der örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu 

stellen. 
 
 (4) Die Betriebsangehörigen sind bei Beginn des Arbeitsverhältnisses und danach mindestens 
einmal jährlich über 
1. die Bedienung der Alarmierungseinrichtungen und der Brandmelder zu unterweisen und 
2. die Brandschutzordnung und das Verhalten bei einem Brand und über die Rettung von Menschen 

mit Behinderung, insbesondere Rollstuhlnutzer, 
zu belehren. 
 
 (5) Für die Einhaltung der in den Absätzen 1 bis 4 gestellten Anforderungen ist der Betreiber oder 
der von ihm Beauftragte verantwortlich. 
 
 

§ 13  
Zusätzliche Bauvorlagen 

 
 Die Bauvorlagen müssen zusätzliche Angaben enthalten über 
1. die Sicherheitsbeleuchtung,  
2. die Sicherheitsstromversorgung,  
3. die Alarmierungseinrichtungen,  
4. die Brandmeldeanlage, 
5. die Rettungswege auf dem Grundstück und die Flächen für die Feuerwehr, 
6. die Anzahl der Gastbetten und ihre Zuordnung zu Beherbergungsräumen nach § 11. 
 
 

§ 14  
Anwendung der Vorschriften auf bestehende Beherbergungsstätten 

 
- entfällt - 
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[§ 30  aufgehoben] 
§ 31  Weitergehende Anforderungen 
§ 32  entfällt Übergangsvorschriften 
§ 33  entfällt Ordnungswidrigkeiten 
§ 34  entfällt Inkrafttreten 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

 
Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für jede Verkaufsstätte, deren Verkaufsräume und 
Ladenstraßen einschließlich ihrer Bauteile eine Fläche von insgesamt mehr als 2 000 m² haben. 
 
 

§ 2 
Begriffe 

 
(1) Verkaufsstätten sind Gebäude oder Gebäudeteile, die 

1. ganz oder teilweise dem Verkauf von Waren dienen, 

2. mindestens einen Verkaufsraum haben und 

3. keine Messebauten sind. 
 

Zu einer Verkaufsstätte gehören alle Räume, die unmittelbar oder mittelbar, insbesondere durch 
Aufzüge oder Ladenstraßen, miteinander in Verbindung stehen; als Verbindung gilt nicht die Verbindung 
durch Treppenräume notwendiger Treppen sowie durch Leitungen, Schächte und Kanäle 
haustechnischer Anlagen. 
 
(2) Erdgeschossige Verkaufsstätten sind Gebäude mit nicht mehr als einem Geschoß, dessen 
Fußboden an keiner Stelle mehr als 1 m unter der Geländeoberfläche liegt; dabei bleiben 
Treppenraumerweiterungen sowie Geschosse außer Betracht, die ausschließlich der Unterbringung 
haustechnischer Anlagen und Feuerungsanlagen dienen. 
 
(3) Verkaufsräume sind Räume, in denen Waren zum Verkauf oder sonstige Leistungen angeboten 
werden oder die dem Kundenverkehr dienen, ausgenommen Treppenräume notwendiger Treppen, 
Treppenraumerweiterungen sowie Garagen. Ladenstraßen gelten nicht als Verkaufsräume. 
 
(4) Ladenstraßen sind überdachte oder überdeckte Flächen, an denen Verkaufsräume liegen und die 
dem Kundenverkehr dienen. 
 
(5) Treppenraumerweiterungen sind Räume, die Treppenräume mit Ausgängen ins Freie verbinden. 
 
 

§ 3 
Tragende Wände, Pfeiler und Stützen 

 
Tragende Wände, Pfeiler und Stützen müssen feuerbeständig, bei erdgeschossigen Verkaufsstätten 
ohne Sprinkleranlagen mindestens feuerhemmend sein. Dies gilt nicht für erdgeschossige 
Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen. 
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§ 4 
Außenwände 

 
Außenwände müssen bestehen aus 
 
1. nichtbrennbaren Baustoffen, soweit sie nicht feuerbeständig sind, bei Verkaufsstätten ohne 

Sprinkleranlagen, 

2. mindestens schwerentflammbaren Baustoffen, soweit sie nicht feuerbeständig sind, bei 
Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen, 

3. mindestens schwerentflammbaren Baustoffen, soweit sie nicht mindestens feuerhemmend sind, 
bei erdgeschossigen Verkaufsstätten. 

 
 

§ 5 
Trennwände 

 
(1) Trennwände zwischen einer Verkaufsstätte und Räumen, die nicht zur Verkaufsstätte gehören, 
müssen feuerbeständig sein und dürfen keine Öffnungen haben. 
 
(2) In Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen sind Lagerräume mit einer Fläche von mehr als jeweils 
100 m² sowie Werkräume mit erhöhter Brandgefahr, wie Schreinereien, Maler- oder Dekorations-
werkstätten, von anderen Räumen durch feuerbeständige Wände zu trennen. Diese Werk- und 
Lagerräume müssen durch feuerbeständige Trennwände so unterteilt werden, dass Abschnitte von 
nicht mehr als 500 m² entstehen. Öffnungen in den Trennwänden müssen mindestens feuerhemmende 
und selbstschließende Abschlüsse haben. 
 
 

§ 6 
Brandabschnitte 

 
(1) Verkaufsstätten sind durch Brandwände in Brandabschnitte zu unterteilen. Die Fläche der 
Brandabschnitte darf je Geschoß betragen in 

1. erdgeschossigen Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen nicht mehr als 10 000 m², 

2. sonstigen Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen nicht mehr als 5 000 m², 

3. erdgeschossigen Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen nicht mehr als 3 000 m², 

4. sonstigen Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen nicht mehr als 1 500 m², wenn sich die 
Verkaufsstätten über nicht mehr als drei Geschosse erstrecken und die Gesamtfläche aller 
Geschosse innerhalb eines Brandabschnitts nicht mehr als 3 000 m2 beträgt. 

 
(2) Abweichend von Absatz 1 können Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen auch durch Ladenstraßen 
in Brandabschnitte unterteilt werden, wenn 

1. die Ladenstraßen bis zu ihrem oberen Abschluss in voller Höhe zusammenhängend mindestens 
10 m breit sind; in diesen Ladenstraßen sind Einbauten oder Einrichtungen innerhalb dieser Breite 
unzulässig, ausgenommen sind Fahrtreppen und Aufzüge sowie Einrichtungen der technischen 
Gebäudeausrüstung, die der Ladenstraße dienen; § 13 Abs. 5 bleibt unberührt; 

2. die Ladenstraßen Öffnungen für den Wärmeabzug oder Wärmeabzugsgeräte an der obersten 
Stelle haben, die Öffnungen oder Geräte mindestens 1 m breit und möglichst durchlaufend und 
mittig angeordnet sind, wobei § 16 Absatz 7 und 9 sinngemäß anzuwenden ist; 
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3. das Tragwerk der Dächer der Ladenstraßen aus nichtbrennbaren Baustoffen besteht und die 
Bedachung der Ladenstraße die Anforderungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 1 erfüllt. 

 
(3)  In Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen brauchen Brandwände abweichend von Absatz 1 im 
Kreuzungsbereich mit Ladenstraßen nicht hergestellt zu werden, wenn 

1. die Ladenstraßen bis zu ihrem oberen Abschluss in voller Höhe eine zusammenhängende Breite 
über eine zusammenhängende Länge von jeweils mindestens 10 m beiderseits der Brandwände 
haben und 

2. die Anforderungen nach Absatz 2 Nr. 1 Halbsatz 2, Nrn. 2 und 3 in diesem Bereich erfüllt sind. 
 
(4) Öffnungen in den Brandwänden nach Absatz 1 sind zulässig, wenn sie selbstschließende und 
feuerbeständige Abschlüsse haben. Die Abschlüsse müssen Feststellanlagen haben, die bei 
Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen bewirken. 
 
(5) Brandwände sind mindestens 30 cm über Dach zu führen oder in Höhe der Dachhaut mit einer 
beiderseits 50 cm auskragenden feuerbeständigen Platte aus nichtbrennbaren Baustoffen 
abzuschließen; darüber dürfen brennbare Teile des Dachs nicht hinweggeführt werden. 
 
(6) § 33 HBO Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bleibt unberührt. 
 
 

§ 7 
Decken 

 
(1) Decken müssen feuerbeständig sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Decken über 
Geschossen, deren Fußboden an keiner Stelle mehr als 1 m unter der Geländeoberfläche liegt, 
brauchen nur 

1. feuerhemmend zu sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen zu bestehen in erdgeschossigen 
Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen, 

2. aus nichtbrennbaren Baustoffen zu bestehen in erdgeschossigen Verkaufsstätten mit 
Sprinkleranlagen. 

 
Für die Beurteilung der Feuerwiderstandsfähigkeit bleiben abgehängte Unterdecken außer Betracht. 
 
(2) Unterdecken einschließlich ihrer Aufhängungen müssen in Verkaufsräumen, Treppenräumen, 
Treppenraumerweiterungen, notwendigen Fluren und in Ladenstraßen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen. In Verkaufsräumen mit Sprinkleranlagen dürfen Unterdecken aus brennbaren Baustoffen 
bestehen, wenn auch der Deckenhohlraum durch die Sprinkleranlagen geschützt ist. 
 
(3) In Decken sind Öffnungen unzulässig. Dies gilt nicht für Öffnungen zwischen Verkaufsräumen, 
zwischen Verkaufsräumen und Ladenstraßen sowie zwischen Ladenstraßen 

1. in Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen, 

2. in Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen, soweit die Öffnungen für nicht notwendige Treppen 
erforderlich sind. 
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§ 8 
Dächer 

 
(1) Das Tragwerk von Dächern, die den oberen Abschluss von Räumen der Verkaufsstätten bilden 
oder die von diesen Räumen nicht durch feuerbeständige Bauteile getrennt sind, muss 

1. aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen in Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen, ausgenommen 
in erdgeschossigen Verkaufsstätten, 

2. mindestens feuerhemmend sein in erdgeschossigen Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen, 

3. feuerbeständig sein in sonstigen Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen. 
 
 
(2) Bedachungen müssen  

1. gegen Flugfeuer und strahlende Wärme widerstandsfähig sein und 

2. bei Dächern, die den oberen Abschluss von Räumen der Verkaufsstätten bilden oder die von 
diesen Räumen nicht durch feuerbeständige Bauteile getrennt sind, aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen mit Ausnahme der Dachhaut und der Dampfsperre. 

 
(3) Lichtdurchlässige Bedachungen über Verkaufsräumen und Ladenstraßen dürfen abweichend von 
Absatz 2 Nr. 1 

1. schwerentflammbar sein bei Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen, 

2. nichtbrennbar sein bei Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen. 
 
Sie dürfen im Brandfall nicht brennend abtropfen. 
 
 

§ 9 
Bekleidungen, Dämmstoffe 

 
(1) Außenwandbekleidungen einschließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen müssen 
bestehen aus 

1. mindestens schwerentflammbaren Baustoffen bei Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen und bei 
erdgeschossigen Verkaufsstätten, 

2. nichtbrennbaren Baustoffen bei sonstigen Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen. 
 
(2) Deckenbekleidungen einschließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen müssen aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen. 
 
(3) Wandbekleidungen einschließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen müssen in Treppen-
räumen, Treppenraumerweiterungen, notwendigen Fluren und in Ladenstraßen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen. 
 
 

§ 10 
Rettungswege in Verkaufsstätten 

 
(1) Für jeden Verkaufsraum, Aufenthaltsraum und für jede Ladenstraße müssen in demselben 
Geschoß mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege zu Ausgängen ins Freie oder zu 
Treppenräumen notwendiger Treppen vorhanden sein. Anstelle eines dieser Rettungswege darf ein 
Rettungsweg über Außentreppen ohne Treppenräume, Rettungsbalkone, Terrassen und begehbare 
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Dächer auf das Grundstück führen, wenn hinsichtlich des Brandschutzes keine Bedenken bestehen; 
dieser Rettungsweg gilt als Ausgang ins Freie.  
 
(2) Von jeder Stelle 

1. eines Verkaufsraums in höchstens 25 m Entfernung, 

2. eines sonstigen Raums oder einer Ladenstraße in höchstens 35 m Entfernung 

muss mindestens ein Ausgang ins Freie oder ein Treppenraum notwendiger Treppen erreichbar sein 
(erster Rettungsweg).  
 
(3) Der erste Rettungsweg darf, soweit er über eine Ladenstraße führt, auf der Ladenstraße eine 
zusätzliche Länge von höchstens 35 m haben, wenn  

1. der nach Absatz 1 erforderliche zweite Rettungsweg für Verkaufsräume nicht über diese 
Ladenstraße führt oder 

2. der Verkaufsraum eine Fläche von insgesamt nicht mehr als 100 m2 und eine Raumtiefe von 
höchstens 10 m hat, großflächige Sichtbeziehungen zur Ladenstraße bestehen und die Ladenstraße in 
diesem Bereich über zwei entgegengesetzte Fluchtrichtungen ins Freie verfügt. 
 
(4) In Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen oder in erdgeschossigen Verkaufsstätten darf der 
Rettungsweg nach den Absätzen 2 und 3 innerhalb von Brandabschnitten eine zusätzliche Länge von 
höchstens 35 m haben, soweit er über einen notwendigen Flur für Kunden mit einem unmittelbaren 
Ausgang ins Freie oder in einen Treppenraum notwendiger Treppen führt. 
 
(5) Von jeder Stelle eines Verkaufsraums muss ein Hauptgang oder eine Ladenstraße in höchstens 
10 m Entfernung erreichbar sein. 
 
(6) In Rettungswegen ist nur eine Folge von mindestens drei Stufen zulässig. Die Stufen müssen eine 
Stufenbeleuchtung haben. 
 
(7) An Kreuzungen der Ladenstraßen und der Hauptgänge sowie an Türen im Zuge von 
Rettungswegen ist deutlich und dauerhaft auf die Ausgänge durch Sicherheitszeichen hinzuweisen. Die 
Sicherheitszeichen müssen beleuchtet sein. 
 
(8) Die Entfernungen nach den Absätzen 2 bis 5 sind in der Luftlinie, jedoch nicht durch Bauteile zu 
messen. Die Länge der Lauflinie darf in Verkaufsräumen 35 m nicht überschreiten. 

 
 

§ 11 
Treppen 

 
(1) Notwendige Treppen müssen feuerbeständig sein, aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und 
an den Unterseiten geschlossen sein. Dies gilt nicht für notwendige Treppen nach § 10 Abs. 1 Satz 2, 
wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen. 
 
(2) Notwendige Treppen für Kunden müssen mindestens 2 m breit sein und dürfen eine Breite von 
2,50 m nicht überschreiten. Für notwendige Treppen für Kunden genügt eine Breite von mindestens 
1,25 m, wenn die Treppen für Verkaufsräume bestimmt sind, deren Fläche insgesamt nicht mehr als 
500 m² beträgt. 
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(3) Notwendige Treppen brauchen nicht in Treppenräumen notwendiger Treppen zu liegen und die 
Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 nicht zu erfüllen in Verkaufsräumen, die 

1. eine Fläche von nicht mehr als 100 m² haben oder 

2. eine Fläche von mehr als 100 m², aber nicht mehr als 500 m² haben, wenn diese Treppen im Zuge 
nur eines der zwei erforderlichen Rettungswege liegen. 

 
Notwendige Treppen mit gewendelten Läufen sind in Verkaufsräumen unzulässig. Dies gilt nicht für 
notwendige Treppen nach Satz 1. 
 
(4) Treppen für Kunden müssen auf beiden Seiten Handläufe ohne freie Enden haben. Die Handläufe 
müssen fest und griffsicher sein und sind über Treppenabsätze fortzuführen. 
 
 

§ 12 
Treppenräume, Treppenraumerweiterungen 

 
(1) Innenliegende Treppenräume notwendiger Treppen sind in Verkaufsstätten zulässig. 

 
(2) Die Wände von Treppenräumen notwendiger Treppen müssen in der Bauart von Brandwänden 
hergestellt sein. Bodenbeläge müssen in Treppenräumen notwendiger Treppen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen.  
 
(3) Treppenraumerweiterungen müssen 
 
1. die Anforderungen an Treppenräume erfüllen, 
 
2. feuerbeständige Decken aus nichtbrennbaren Baustoffen haben und 
 
3. mindestens so breit sein wie die notwendigen Treppen, mit denen sie in Verbindung stehen. 
 
Sie dürfen nicht länger als 35 m sein und keine Öffnungen zu anderen Räumen haben. 
 
 

§ 13 
Ladenstraßen, Flure, Hauptgänge 

 
(1) Ladenstraßen müssen mindestens 5 m breit sein. 
 
(2) Wände und Decken notwendiger Flure für Kunden müssen 

1. feuerbeständig sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen in Verkaufsstätten ohne 
 Sprinkleranlagen, 

2. mindestens feuerhemmend sein und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
 bestehen in Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen. 
 
Bodenbeläge in notwendigen Fluren für Kunden müssen mindestens schwerentflammbar sein.  
 
(3) Notwendige Flure für Kunden müssen mindestens 2 m breit sein. Für notwendige Flure für Kunden 
genügt eine Breite von 1,50 m, wenn die Flure für Verkaufsräume bestimmt sind, deren Fläche 
insgesamt nicht mehr als 500 m² beträgt. 
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(4) Hauptgänge müssen mindestens 2 m breit sein. Sie müssen auf möglichst kurzem Weg zu 
Ausgängen ins Freie, zu Treppenräumen notwendiger Treppen, zu notwendigen Fluren für Kunden oder 
zu Ladenstraßen führen. Verkaufsstände an Hauptgängen müssen unverrückbar sein. 
 
(5) Ladenstraßen, notwendige Flure für Kunden und Hauptgänge dürfen innerhalb der nach den 
Absätzen 1, 3 und 4 erforderlichen Breiten nicht durch Einbauten oder Einrichtungen eingeengt sein. 
 
 

§ 14 
Ausgänge 

 
(1) Jeder Verkaufsraum, Aufenthaltsraum und jede Ladenstraße müssen mindestens zwei Ausgänge 
haben, die zum Freien oder zu Treppenräumen notwendiger Treppen führen. Für Verkaufs- und 
Aufenthaltsräume, die eine Fläche von nicht mehr als 100 m² haben, genügt ein Ausgang.  
(2) Ausgänge aus Verkaufsräumen müssen mindestens 2 m breit sein; für Ausgänge aus Verkaufs-
räumen, die eine Fläche von nicht mehr als 500 m² haben, genügt eine Breite von 1 m. Ein Ausgang, 
der in einen Flur führt, darf nicht breiter sein als der Flur. 
 
(3) Die Ausgänge aus einem Geschoß einer Verkaufsstätte ins Freie oder in Treppenräume 
notwendiger Treppen müssen eine Breite von mindestens 30 cm je 100 m² 

1. der Flächen der Verkaufsräume und 

2. der Hälfte der Flächen der Ladenstraßen, mindestens jedoch der Flächen der Ladenstraßen 
bezogen auf die Mindestbreite nach § 13 Abs. 1 

 
haben. Ausgänge aus den Geschossen einer Verkaufsstätte müssen mindestens 2 m breit sein. Ein 
Ausgang, der in einen Treppenraum führt, darf nicht breiter sein als die notwendige Treppe. 
 
(4) Ausgänge aus Treppenräumen notwendiger Treppen ins Freie oder in Treppenraumerweiterungen 
müssen mindestens so breit sein wie die notwendigen Treppen. 
 
 

§ 15 
Türen in Rettungswegen 

 
(1) In Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen müssen Türen von Treppenräumen notwendiger 
Treppen und von notwendigen Fluren für Kunden mindestens feuerhemmend, rauchdicht und 
selbstschließend sein, ausgenommen Türen, die ins Freie führen. 
 
(2) In Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen müssen Türen von Treppenräumen notwendiger Treppen 
und von notwendigen Fluren für Kunden rauchdicht und selbstschließend sein, ausgenommen Türen, 
die ins Freie führen. 
 
(3) Türen nach den Absätzen 1 und 2 sowie Türen, die ins Freie führen, dürfen nur in Fluchtrichtung 
aufschlagen und keine Schwellen haben. Sie müssen während der Betriebszeit von innen leicht in voller 
Breite zu öffnen sein. Elektrische Verriegelungen von Türen in Rettungswegen sind nur zulässig, wenn 
die Türen im Gefahrenfall jederzeit geöffnet werden können. 
 
(4) Türen, die selbstschließend sein müssen, dürfen offengehalten werden, wenn sie Feststellanlagen 
haben, die bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen der Türen bewirken; sie müssen auch von 
Hand geschlossen werden können. 
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(5) Drehtüren und Schiebetüren sind in Rettungswegen unzulässig; dies gilt nicht für automatische 
Dreh- und Schiebetüren, die die Rettungswege im Gefahrenfall nicht beeinträchtigen. Pendeltüren 
müssen in Rettungswegen Schließvorrichtungen haben, die ein Durchpendeln der Türen verhindern. 
 
(6) Rollläden, Scherengitter oder ähnliche Abschlüsse von Türöffnungen, Toröffnungen oder 
Durchfahrten im Zug von Rettungswegen müssen so beschaffen sein, dass sie von Unbefugten nicht 
geschlossen werden können. 
 
 

§ 16 
Rauchableitung 

 
(1) In Verkaufsstätten müssen Verkaufsräume und sonstige Aufenthaltsräume mit jeweils mehr als 
50 m² Grundfläche, Lagerräume mit mehr als 200 m² Grundfläche, Ladenstraßen sowie notwendige 
Treppenräume zur Unterstützung der Brandbekämpfung entraucht werden können.  
 
(2) Die Anforderung des Absatzes 1 ist insbesondere erfüllt bei 

1. Verkaufsräumen und sonstigen Aufenthaltsräumen bis 200 m² Grundfläche, wenn diese Räume 
Fenster nach § 50 Abs. 2 Satz 2 HBO haben, 

2. Verkaufsräumen, sonstigen Aufenthaltsräumen und Lagerräumen mit nicht mehr als 1 000 m² 
Grundfläche, wenn diese Räume entweder an der obersten Stelle Öffnungen zur Rauchableitung 
mit einem freien Querschnitt von insgesamt 1 v. H. der Grundfläche oder im oberen Drittel der 
Außenwände angeordnete Öffnungen, Türen oder Fenster mit einem freien Querschnitt von 
insgesamt 2 v. H. der Grundfläche haben und Zuluftflächen in insgesamt gleicher Größe, jedoch 
mit nicht mehr als 12 m² freiem Querschnitt, vorhanden sind, die im unteren Raumdrittel 
angeordnet werden sollen,  

3. Verkaufsräumen, sonstigen Aufenthaltsräumen und Lagerräumen mit mehr als 1 000 m² 
Grundfläche, wenn diese Räume Rauchabzugsanlagen haben, bei denen je höchstens 400 m² der 
Grundfläche mindestens ein Rauchabzugsgerät mit mindestens 1,5 m² aerodynamisch wirksamer 
Fläche im oberen Raumdrittel angeordnet wird, je höchstens 1 600 m² Grundfläche mindestens 
eine Auslösegruppe für die Rauchabzugsgeräte gebildet wird und Zuluftflächen im unteren 
Raumdrittel von insgesamt mindestens 12 m² freiem Querschnitt vorhanden sind,  

4. Ladenstraßen mit nur auf einer Ebene liegenden Verkehrsflächen, wenn diese Ladenstraßen 
Rauchabzugsanlagen haben, bei denen je höchstens 20 m Länge der Ladenstraße mindestens ein 
Rauchabzugsgerät mit mindestens 1,5 m² aerodynamisch wirksamer Fläche im oberen Raumdrittel 
angeordnet wird, je 80 m Länge der Ladenstraße mindestens eine Auslösegruppe für die 
Rauchabzugsgeräte gebildet wird und Zuluftflächen im unteren Raumdrittel von insgesamt 
mindestens 12 m² freiem Querschnitt vorhanden sind; bei sonstigen Ladenstraßen, wenn die 
Ladenstraßen Rauchabzugsanlagen haben, bei denen die Größe und Anordnung der 
Rauchabzugsgeräte und der notwendigen Zuluftflächen hinsichtlich des Schutzziels des 
Absatzes 1 ausreichend bemessen sind. 

 
(3) Die Anforderung des Absatzes 1 ist insbesondere auch erfüllt, wenn in den Fällen des Absatzes 2 
Nrn. 1 bis 3 und 4 Halbsatz 1 maschinelle Rauchabzugsanlagen vorhanden sind, bei denen je 
höchstens 400 m² der Grundfläche der Räume mindestens ein Rauchabzugsgerät oder eine 
Absaugstelle mit einem Luftvolumenstrom von 10 000 m³/h im oberen Raumdrittel angeordnet wird. Bei 
Räumen mit mehr als 1 600 m² Grundfläche genügt 

1. zu dem Luftvolumenstrom von 40 000 m³/h für die Grundfläche von 1 600 m² ein zusätzlicher 
Luftvolumenstrom von 5 000 m³/h je angefangene weitere 400 m² Grundfläche; der sich ergebende 
Gesamtvolumenstrom je Raum ist gleichmäßig auf die nach Satz 1 anzuordnenden Absaugstellen 
oder Rauchabzugsgeräte zu verteilen, oder 
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(10) Maschinelle Rauchabzugsanlagen sind für eine Betriebszeit von 30 Minuten bei einer 
Rauchgastemperatur von 600°C auszulegen. Die Auslegung kann mit einer Rauchgastemperatur von 
300°C erfolgen, wenn der Luftvolumenstrom des Raums mindestens 40 000 m³/h beträgt. Die 
Zuluftzuführung muss durch automatische Ansteuerung und spätestens gleichzeitig mit Inbetriebnahme 
der Anlage erfolgen. Maschinelle Lüftungsanlagen können als maschinelle Rauchabzugsanlagen 
betrieben werden, wenn sie die an diese gestellten Anforderungen erfüllen. 
 
 

§ 17 
Beheizung 

 
Feuerstätten dürfen in Verkaufsräumen, Ladenstraßen, Lagerräumen und Werkräumen zur Beheizung 
nicht aufgestellt werden. 
 
 

§ 18 
Sicherheitsbeleuchtung 

 
(1) In Verkaufsstätten muss eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein, die so beschaffen ist, dass 
sich Besucher und Betriebsangehörige auch bei vollständigem Versagen der allgemeinen Beleuchtung 
bis zu öffentlichen Verkehrsflächen hin gut zurechtfinden können. 
 
(2) Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein 

1. in notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und 
Ausgängen ins Freie und in notwendigen Fluren, 

2. in Verkaufsräumen und allen übrigen Räumen für Besucher sowie Toilettenräumen mit mehr als 
50 m² Grundfläche,  

3. in Räumen für Beschäftigte mit mehr als 20 m² Grundfläche, ausgenommen Büroräume, 

4. in elektrischen Betriebsräumen und Räumen für haustechnische Anlagen, 

5. für Sicherheitszeichen von Ausgängen und Rettungswegen, 

6. für Stufenbeleuchtungen. 
 
 

§ 19 
Blitzschutzanlagen 

 
Gebäude mit Verkaufsstätten müssen Blitzschutzanlagen haben. 
 
 

§ 20 
Feuerlöscheinrichtungen, Brandmeldeanlagen und Alarmierungseinrichtungen,  

Brandfallsteuerung der Aufzüge 
 
(1) Verkaufsstätten müssen Sprinkleranlagen haben. Dies gilt nicht für 

1. erdgeschossige Verkaufsstätten nach § 6 Abs. 1 Nr. 3, 

2. sonstige Verkaufsstätten nach § 6 Abs. 1 Nr. 4. 

Geschosse einer Verkaufsstätte nach Satz 2 Nr. 2 müssen Sprinkleranlagen haben, wenn sie mit ihrem 
Fußboden im Mittel mehr als 3 m unter der Geländeoberfläche liegen und Verkaufsräume mit einer 
Fläche von mehr als 500 m² haben. 
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(2) In Verkaufsstätten müssen vorhanden sein: 

1. geeignete Feuerlöscher und Wandhydranten für die Feuerwehr (Typ F) in ausreichender Zahl, 
gut sichtbar und leicht zugänglich; im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle kann auf 
Wandhydranten verzichtet oder können anstelle von Wandhydranten trockene 
Löschwasserleitungen zugelassen werden; 

2. Brandmeldeanlagen mit automatischen und nichtautomatischen Brandmeldern; auf automatische 
Brandmelder kann verzichtet werden, wenn in diesen Räumen während der Betriebszeit ständig 
entsprechend eingewiesene Betriebsangehörige in ausreichender Anzahl anwesend sind; die 
Brandmeldungen müssen von der Brandmelderzentrale unmittelbar und automatisch zur 
Leitstelle der Feuerwehr weitergeleitet werden, automatische Brandmeldeanlagen müssen durch 
technische Maßnahmen gegen Falschalarme gesichert sein und 

3. Alarmierungseinrichtungen, durch die alle Betriebsangehörigen alarmiert und Anweisungen an 
sie und an die Kunden gegeben werden können. 

 
(3) In Verkaufsstätten müssen die Aufzüge mit einer Brandfallsteuerung ausgestattet sein, die durch 
die Brandmeldeanlage ausgelöst wird. Die Brandfallsteuerung muss sicherstellen, dass die Aufzüge ein 
Geschoss mit Ausgängen ins Freie oder das diesem nächstgelegene, nicht von der Brandmeldung 
betroffene Geschoss unmittelbar anfahren und dort mit geöffneten Türen außer Betrieb gehen. 
 
 

§ 21 
Sicherheitsstromversorgungsanlagen 

 
Verkaufsstätten müssen eine Sicherheitsstromversorgungsanlage haben, die bei Ausfall der 
allgemeinen Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen 
übernimmt, insbesondere der 

1. Sicherheitsbeleuchtung, 

2. Beleuchtung der Stufen und Hinweise auf Ausgänge, 

3. Sprinkleranlagen, 

4. Rauchabzugsanlagen, 

5. Schließeinrichtungen für Feuerschutzabschlüsse (z. B. Rolltore), 

6. Brandmeldeanlagen, 

7. Alarmierungseinrichtungen. 

 
 

§ 22 
Lage der Verkaufsräume 

 
Verkaufsräume, ausgenommen Gaststätten, dürfen mit ihrem Fußboden nicht mehr als 22 m über der 
Geländeoberfläche liegen. Verkaufsräume dürfen mit ihrem Fußboden im Mittel nicht mehr als 5 m unter 
der Geländeoberfläche liegen. 
 
 

§ 23 
Räume für Abfälle 

 
Verkaufsstätten müssen für Abfälle besondere Räume haben, die mindestens den Abfall von zwei 
Tagen aufnehmen können. Die Räume müssen feuerbeständige Wände und Decken sowie mindestens 
feuerhemmende und selbstschließende Türen haben. 
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§ 24 
Gefahrenverhütung 

 
(1) Das Rauchen und das Verwenden von offenem Feuer ist in Verkaufsräumen und Ladenstraßen 
verboten. Dies gilt nicht für Bereiche, in denen Getränke oder Speisen verabreicht oder Besprechungen 
abgehalten werden. Auf das Verbot ist dauerhaft und leicht erkennbar hinzuweisen. 
 
(2) In Treppenräumen notwendiger Treppen, in Treppenraumerweiterungen und in notwendigen 
Fluren dürfen keine Dekorationen vorhanden sein. In diesen Räumen sowie auf Ladenstraßen und 
Hauptgängen innerhalb der nach § 13 Abs. 1 und 4 erforderlichen Breiten dürfen keine Gegenstände 
abgestellt sein.  
 
 

§ 25 
Rettungswege auf dem Grundstück, Flächen für die Feuerwehr 

 
(1) Kunden und Betriebsangehörige müssen aus der Verkaufsstätte unmittelbar oder über Flächen auf 
dem Grundstück auf öffentliche Verkehrsflächen gelangen können. 
 
(2) Die erforderlichen Zufahrten, Durchfahrten und Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr 
müssen vorhanden sein. 
 
(3) Die als Rettungswege dienenden Flächen auf dem Grundstück sowie die Flächen für die 
Feuerwehr nach Absatz 2 müssen ständig freigehalten werden. Hierauf ist dauerhaft und leicht 
erkennbar hinzuweisen. 
 
 

§ 26 
Verantwortliche Personen 

 
(1) Während der Betriebszeit einer Verkaufsstätte muss der Betreiber oder ein von ihm bestimmter 
Vertreter ständig anwesend sein.  
 
(2) Der Betreiber einer Verkaufsstätte hat 

1. einen Brandschutzbeauftragten und 

2. für Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume eine Fläche von insgesamt mehr als 15 000 m² haben, 
Selbsthilfekräfte für den Brandschutz 

 
zu bestellen. Die Namen dieser Personen und jeder Wechsel sind der Brandschutzdienstelle auf 
Verlangen mitzuteilen. Der Betreiber hat für die Ausbildung dieser Personen im Einvernehmen mit der 
für den Brandschutz zuständigen Dienststelle zu sorgen. 
 
(3) Der Brandschutzbeauftragte hat für die Einhaltung des § 13 Abs. 5, der §§ 24, 25 Abs. 3, des § 26 
Abs. 5 und des § 27 zu sorgen. 
(4) Die erforderliche Anzahl der Selbsthilfekräfte für den Brandschutz ist von der Bauaufsichtsbehörde 
im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle festzulegen. 
 
(5) Selbsthilfekräfte für den Brandschutz müssen in erforderlicher Anzahl während der Betriebszeit der 
Verkaufsstätte anwesend sein. 
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§ 27 

Brandschutzordnung, Räumungskonzept 
 
(1) Der Betreiber einer Verkaufsstätte hat im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle eine 
Brandschutzordnung aufzustellen. Darin sind  

1. die Aufgaben der oder des Brandschutzbeauftragten und der Selbsthilfekräfte für den 
Brandschutz sowie  

2. die erforderlichen Maßnahmen, die im Gefahrenfall für eine schnelle und geordnete Räumung der 
gesamten Verkaufsstätte oder einzelner Bereiche unter besonderer Berücksichtigung von 
Menschen mit Behinderung erforderlich sind, 

 
festzulegen. Die Maßnahmen nach Satz 2 Nr. 2 sind bei Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume eine 
Fläche von mehr als 5 000 m2 haben, gesondert in einem Räumungskonzept darzustellen. 
 
(2) Die Betriebsangehörigen sind bei Beginn des Arbeitsverhältnisses und danach mindestens einmal 
jährlich zu belehren über 

1. die Lage und die Bedienung der Feuerlöschgeräte, Brandmelde- und Feuerlöscheinrichtungen 
und 

2. die Brandschutzordnung, insbesondere über das Verhalten bei einem Brand oder einer sonstigen 
Gefahrenlage in Verbindung mit dem Räumungskonzept. 

 
(3) Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle sind Feuerwehrpläne anzufertigen und der 
örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu stellen. 
 
 

§ 28 
Barrierefreie Stellplätze  

 
Mindestens drei v. H. der notwendigen Stellplätze, mindestens jedoch zwei Stellplätze, müssen 
barrierefrei sein. Auf diese Stellplätze ist dauerhaft und leicht erkennbar hinzuweisen. 
 
 

§ 29 
Zusätzliche Bauvorlagen 

 
Die Bauvorlagen müssen zusätzliche Angaben enthalten über 

1. eine Berechnung der Flächen der Verkaufsräume und der Brandabschnitte, 

2. eine Berechnung der erforderlichen Breiten der Ausgänge aus den Geschossen ins Freie oder in 
Treppenräume notwendiger Treppen, 

3. die Sprinkleranlagen, die sonstigen Feuerlöscheinrichtungen und die Feuerlöschgeräte, 

4. die Brandmeldeanlagen, 

5. die Alarmierungseinrichtungen, 

6. die Sicherheitsbeleuchtung und die Sicherheitsstromversorgung,  

7. die Rauchabzugsvorrichtungen und Rauchabzugsanlagen, 

8. die Rettungswege auf dem Grundstück und die Flächen für die Feuerwehr. 
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Abschnitt 3 

Besucherplätze und Einrichtungen für Besucher 
 
§ 10 Bestuhlung, Gänge und Stufengänge 
§ 11 Abschrankungen und Schutzvorrichtungen 
§ 12 Toilettenräume 
§ 13 Barrierefreie Stellplätze 
 

Abschnitt 4 
Technische Anlagen und Einrichtungen, besondere Räume 

 
§ 14 Sicherheitsstromversorgungsanlagen, elektrische Anlagen und Blitzschutzanlagen 
§ 15 Sicherheitsbeleuchtung 
§ 16 Rauchableitung 
§ 17 Heizungsanlagen und Lüftungsanlagen 
§ 18 Stände und Arbeitsgalerien für Licht-, Ton-, Bild- und Regieanlagen 
§ 19 Feuerlöscheinrichtungen und -anlagen 
§ 20 Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Brandmelder- und Alarmzentrale, Brandfallsteuerung 

der Aufzüge 
§ 21 Werkstätten, Magazine und Lagerräume 
 
 

Teil 3 
Besondere Bauvorschriften 

 
Abschnitt 1 
Großbühnen 

 
§ 22 Bühnenhaus 
§ 23 Schutzvorhang 
§ 24 Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen 
§ 25 Platz für die Brandsicherheitswache 
 
 

Abschnitt 2 
Versammlungsstätten mit mehr als 5 000 Besucherplätzen 

 
§ 26 Räume für Lautsprecherzentrale, Polizei, Feuerwehr, Sanitäts- und Rettungsdienst 
§ 27 Abschrankung und Blockbildung in Sportstadien mit mehr als 10 000 Besucherplätzen 
§ 28 Wellenbrecher 
§ 29 Abschrankung von Stehplätzen vor Szenenflächen 
§ 30 Einfriedungen und Eingänge 
 
 

Teil 4 
Betriebsvorschriften 

 
Abschnitt 1 

Rettungswege, Besucherplätze 
 
§ 31 Rettungswege, Flächen für die Feuerwehr 
§ 32 Besucherplätze nach dem Bestuhlungs- und Rettungswegeplan 
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Abschnitt 2 
Brandverhütung 

 
§ 33 Vorhänge, Sitze, Ausstattungen, Requisiten und Ausschmückungen 
§ 34 Aufbewahrung von Ausstattungen, Requisiten, Ausschmückungen und brennbarem Material 
§ 35 Rauchen, Verwendung von offenem Feuer und pyrotechnischen Gegenständen 
 
 

Abschnitt 3 
Betrieb technischer Einrichtungen 

 
§ 36 Bedienung und Wartung der technischen Einrichtungen 
§ 37 Laseranlagen 

 
 

Abschnitt 4 
Verantwortliche Personen, besondere Betriebsvorschriften 

 
§ 38 Pflichten der Betreiber, Veranstalter und Beauftragten 
§ 39 Verantwortliche für Veranstaltungstechnik 
§ 40 Aufgaben und Pflichten der Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik, technische Probe 
§ 41 Brandsicherheitswache, Sanitäts- und Rettungsdienst 
§ 42 Brandschutzordnung, Räumungskonzept, Feuerwehrpläne 
§ 43 Sicherheitskonzept, Ordnungsdienst 
 
 

Teil 5 
Zusätzliche Bauvorlagen 

 
§ 44 Zusätzliche Bauvorlagen, Bestuhlungs- und Rettungswegeplan 
§ 45 - entfällt -  
 
 

Teil 6 
Bestehende Versammlungsstätten 

 
§ 46 - entfällt - 
 
 

Teil 7 
Schlussvorschriften 

 
§ 47 - entfällt - 
§ 48  - entfällt - 
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Teil 1 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Anwendungsbereich, Anzahl der Besucher 

 
(1) 1Die Vorschriften dieser Richtlinie gelten für den Bau und Betrieb von 
 
1. Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 200 Besucher fassen, 

wenn diese Versammlungsräume gemeinsame Rettungswege haben; 
 
2. Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen sowie Freisportanlagen jeweils mit Tribünen, 

die keine Fliegenden Bauten sind, und insgesamt mehr als 1.000 Besucher fassen. 
 
(2) 1Soweit sich aus den Bauvorlagen nichts anderes ergibt, ist die Anzahl der Besucher im Sinne der 
Richtlinie wie folgt zu ermitteln: 
 

1. für Sitzplätze an Tischen:  ein Besucher je m² Grundfläche des Versamm-
lungsraumes, 
 

2. für Sitzplätze in Reihen:  zwei Besucher je m² Grundfläche des Versamm-
lungsraumes, 
 

3. für Stehplätze auf Stufenreihen:  zwei Besucher je laufendem Meter Stufenreihe, 
 

4. bei Ausstellungsräumen: ein Besucher je m² Grundfläche des Versamm-
lungsraumes; 

 

für sonstige Stehplätze sind mindestens zwei Besucher je m2 Grundfläche anzusetzen.2Für Besucher 
nicht zugängliche Flächen werden in die Berechnung nicht einbezogen. 3Für Versammlungsstätten im 
Freien und für Sportstadien gelten Satz 1 Nr. 1 bis 3, Halbsatz 2 und Satz 2 entsprechend. 
 
(3) Die Vorschriften dieser Richtlinie gelten nicht für 
 
1. Räume, die dem Gottesdienst gewidmet sind, 
 
2. Unterrichtsräume in allgemein- und berufsbildenden Schulen, 
 
3. Ausstellungsräume in Museen, 
 
4. Fliegende Bauten. 
 
(4) 1Soweit in dieser Richtlinie nichts Abweichendes geregelt ist, sind auf tragende und aussteifende 
sowie auf raumabschließende Bauteile die Anforderungen der HBO an diese Bauteile in Gebäuden der 
Gebäudeklasse 5 anzuwenden. 2Die Erleichterungen des § 33 Abs. 3 Satz 2, § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 2, 
§ 39 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4, § 43 Abs. 1 Nr. 1 und 3 sowie des § 44 Abs. 5 Nr. 1 
und 3 HBO sind nicht anzuwenden. 
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     § 2  
Begriffe 

 
(1) Versammlungsstätten sind bauliche Anlagen oder Teile baulicher Anlagen, die für die gleichzeitige 
Anwesenheit vieler Menschen bei Veranstaltungen, insbesondere erzieherischer, wirtschaftlicher, 
geselliger, kultureller, künstlerischer, politischer, sportlicher oder unterhaltender Art, bestimmt sind 
sowie Schank- und Speisewirtschaften. 
 
(2) Erdgeschossige Versammlungsstätten sind Gebäude mit nur einem Geschoss ohne Ränge oder 
Emporen, dessen Fußboden an keiner Stelle mehr als 1 m unter der Geländeoberfläche liegt; dabei 
bleiben Geschosse außer Betracht, die ausschließlich der Unterbringung technischer Anlagen und 
Einrichtungen dienen. 
 
(3) 1Versammlungsräume sind Räume für Veranstaltungen oder für den Verzehr von Speisen und 
Getränken. 2Hierzu gehören auch Aulen und Foyers, Vortrags- und Hörsäle sowie Studios. 
 
(4) Szenenflächen sind Flächen für künstlerische und andere Darbietungen; für Darbietungen 
bestimmte Flächen unter 20 m² gelten nicht als Szenenflächen. 
 
(5) In Versammlungsstätten mit einem Bühnenhaus ist 
 
1. das Zuschauerhaus der Gebäudeteil, der die Versammlungsräume und die mit ihnen in baulichem 

Zusammenhang stehenden Räume umfasst, 
 
2. das Bühnenhaus der Gebäudeteil, der die Bühnen und die mit ihnen in baulichem Zusammenhang 

stehenden Räume umfasst, 
 
3. die Bühnenöffnung die Öffnung in der Trennwand zwischen der Hauptbühne und dem 

Versammlungsraum, 
 
4. die Bühne der hinter der Bühnenöffnung liegende Raum mit Szenenflächen; zur Bühne zählen die 

Hauptbühne sowie die Hinter- und Seitenbühnen einschließlich der jeweils zugehörigen Ober- und 
Unterbühnen, 

 
5. eine Großbühne eine Bühne 
 
 a) mit einer Szenenfläche hinter der Bühnenöffnung von mehr als 200 m², 
 
 b) mit einer Oberbühne mit einer lichten Höhe von mehr als 2,5 m über der Bühnenöffnung oder 
 
 c) mit einer Unterbühne, 
 
6. die Unterbühne der begehbare Teil des Bühnenraumes unter dem Bühnenboden, der zur 

Unterbringung einer Untermaschinerie geeignet ist, 
 
7. die Oberbühne der Teil des Bühnenraumes über der Bühnenöffnung, der zur Unterbringung einer 

Obermaschinerie geeignet ist.  
 
(6) Mehrzweckhallen sind überdachte Versammlungsstätten für verschiedene Veranstaltungsarten. 
 
(7) Studios sind Produktionsstätten für Film, Fernsehen und Hörfunk und mit Besucherplätzen. 
 
(8) Foyers sind Empfangs- und Pausenräume für Besucher. 
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(9) 1Ausstattungen sind Bestandteile von Bühnen- oder Szenenbildern. 2Hierzu gehören insbesondere 
Wand-, Fußboden- und Deckenelemente, Bildwände, Treppen und sonstige Bühnenbildteile. 
 
(10) 1Requisiten sind bewegliche Einrichtungsgegenstände von Bühnen- oder Szenenbildern. 2Hierzu 
gehören insbesondere Möbel, Leuchten, Bilder und Geschirr. 
 
(11) 1Ausschmückungen sind vorübergehend eingebrachte Dekorationsgegenstände. 2Zu den Aus-
schmückungen gehören insbesondere Drapierungen, Girlanden, Fahnen und künstlicher Pflanzen-
schmuck. 
 
(12) Sportstadien sind Versammlungsstätten mit Tribünen für Besucher und mit nicht überdachten 
Sportflächen. 
 
(13) Tribünen sind bauliche Anlagen mit ansteigenden Steh- oder Sitzplatzreihen (Stufenreihen) für 
Besucher. 
 
(14) Innenbereich ist die von Tribünen umgebene Fläche für Darbietungen. 

 
 

Teil 2 
Allgemeine Bauvorschriften 

 
Abschnitt 1 

Bauteile und Baustoffe 
 

§ 3 
Bauteile 

 
(1) 1Tragende und aussteifende Bauteile, wie Wände, Pfeiler, Stützen und Decken, müssen 
feuerbeständig, in erdgeschossigen Versammlungsstätten feuerhemmend sein. 2Satz 1 gilt nicht für 
erdgeschossige Versammlungsstätten mit automatischen Feuerlöschanlagen. 
 
(2) Außenwände mehrgeschossiger Versammlungsstätten müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen.  
 
(3) 1Trennwände sind erforderlich zum Abschluss von Versammlungsräumen und Bühnen. 2Diese 
Trennwände müssen feuerbeständig, in erdgeschossigen Versammlungsstätten mindestens feuer-
hemmend sein. 3In der Trennwand zwischen der Bühne und dem Versammlungsraum ist eine 
Bühnenöffnung zulässig.  
 
(4) Werkstätten, Magazine und Lagerräume sowie Räume unter Tribünen und Podien müssen 
feuerbeständige Trennwände und Decken haben.  
 
(5) 1Der Fußboden von Szenenflächen muss fugendicht sein. 2Betriebsbedingte Öffnungen sind 
zulässig. 3Die Unterkonstruktion, mit Ausnahme der Lagerhölzer, muss aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen. 4Räume unter dem Fußboden, die nicht zu einer Unterbühne gehören, müssen 
feuerbeständige Wände und Decken haben. 
 
(6) Die Unterkonstruktion der Fußböden von Tribünen und Podien, die veränderbare Einbauten in 
Versammlungsräumen sind, muss aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; dies gilt nicht für Podien 
mit insgesamt nicht mehr als 20 m² Fläche. 
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(7) Veränderbare Einbauten sind so auszubilden, dass sie in ihrer Standsicherheit nicht durch dynami-
sche Schwingungen gefährdet werden können. 
 
 

§ 4 
Dächer 

 
(1) 1Tragwerke von Dächern, die den oberen Abschluss von Räumen der Versammlungsstätte bilden 
oder die von diesen Räumen nicht durch feuerbeständige Bauteile getrennt sind, müssen feuerhem-
mend sein. 2Tragwerke von Dächern über Tribünen und Szenenflächen im Freien müssen mindestens 
feuerhemmend sein oder aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 3Satz 1 gilt nicht für Versamm-
lungsstätten mit automatischen Feuerlöschanlagen. 
 
(2) 1Bedachungen, ausgenommen Dachhaut und Dampfsperre, müssen bei Dächern, die den oberen 
Abschluss von Räumen der Versammlungsstätte bilden oder die von diesen Räumen nicht durch 
feuerbeständige Bauteile getrennt sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt werden. 2Dies gilt 
nicht für Bedachungen über Versammlungsräumen mit nicht mehr als 1 000 m² Grundfläche. 
 
(3) 1Lichtdurchlässige Bedachungen über Versammlungsräumen müssen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen. 2Bei Versammlungsräumen mit automatischen Feuerlöschanlagen genügen 
schwerentflammbare Baustoffe, die nicht brennend abtropfen können.  
 
 

§ 5 
Dämmstoffe, Unterdecken, Bekleidungen und Bodenbeläge 

 
(1) Dämmstoffe müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 
 
(2) 1Bekleidungen an Wänden in Versammlungsräumen müssen aus mindestens schwerentflammbaren 
Baustoffen bestehen. 2In Versammlungsräumen mit nicht mehr als 1 000 m² Grundfläche genügen 
geschlossene nicht hinterlüftete Holzbekleidungen. 
 
(3) 1Unterdecken und Bekleidungen an Decken in Versammlungsräumen müssen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen. 2In Versammlungsräumen mit nicht mehr als 1 000 m² Grundfläche genügen 
Bekleidungen aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen oder geschlossene nicht hinterlüftete 
Holzbekleidungen. 
 
(4) In Foyers, durch die Rettungswege aus anderen Versammlungsräumen führen, in notwendigen 
Treppenräumen, Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie sowie 
notwendigen Fluren müssen Unterdecken und Bekleidungen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.  
 
(5) Unterdecken und Bekleidungen, die mindestens schwerentflammbar sein müssen, dürfen nicht bren-
nend abtropfen. 
 
(6) 1Unterkonstruktionen, Halterungen und Befestigungen von Unterdecken und Bekleidungen nach den 
Absätzen 2 bis 4 müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; dies gilt nicht für 
Versammlungsräume mit nicht mehr als 100 m² Grundfläche. 2In den Hohlräumen hinter Unterdecken 
und Bekleidungen aus brennbaren Baustoffen dürfen Kabel und Leitungen nur in Installationsschächten 
oder Installationskanälen aus nichtbrennbaren Baustoffen verlegt werden. 
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(7) 1In notwendigen Treppenräumen, Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen 
ins Freie müssen Bodenbeläge nichtbrennbar sein. 2In notwendigen Fluren sowie in Foyers, durch die 
Rettungswege aus anderen Versammlungsräumen führen, müssen Bodenbeläge mindestens 
schwerentflammbar sein. 
 
 

Abschnitt 2 
Rettungswege 

 
§ 6  

Führung der Rettungswege 
 
(1) 1Rettungswege müssen ins Freie zu öffentlichen Verkehrsflächen führen. 2Zu den Rettungswegen 
von Versammlungsstätten gehören insbesondere die frei zu haltenden Gänge und Stufengänge, die 
Ausgänge aus Versammlungsräumen, die notwendigen Flure und notwendigen Treppen, die Ausgänge 
ins Freie, die als Rettungsweg dienenden Balkone, Dachterrassen und Außentreppen sowie die 
Rettungswege im Freien auf dem Grundstück. 
 
(2) 1Versammlungsstätten müssen in jedem Geschoss mit Aufenthaltsräumen mindestens zwei 
voneinander unabhängige bauliche Rettungswege haben; dies gilt für Tribünen entsprechend. 2Die 
Führung beider Rettungswege innerhalb eines Geschosses durch einen gemeinsamen notwendigen 
Flur ist zulässig. 3Rettungswege dürfen über Balkone, Dachterrassen und Außentreppen auf das 
Grundstück führen, wenn sie im Brandfall sicher begehbar sind. 
 
(3) 1Rettungswege dürfen über Gänge und Treppen durch Foyers oder Hallen zu Ausgängen ins Freie 
geführt werden, soweit mindestens ein weiterer von dem Foyer oder der Halle unabhängiger baulicher 
Rettungsweg vorhanden ist. 2Foyers oder Hallen dürfen nicht als Raum zwischen notwendigen 
Treppenräumen und Ausgängen ins Freie im Sinn des § 38 Abs. 3 Satz 2 HBO dienen. 
 
(4) Versammlungsstätten müssen für Geschosse mit jeweils mehr als 800 Besucherplätzen nur diesen 
Geschossen zugeordnete Rettungswege haben. 
 
(5) Versammlungsräume und sonstige Aufenthaltsräume, die für mehr als 100 Besucher bestimmt sind 
oder mehr als 100 m² Grundfläche haben, müssen jeweils mindestens zwei möglichst weit auseinander 
und entgegengesetzt liegende Ausgänge ins Freie oder zu Rettungswegen haben. 2Die nach § 7 Abs. 
4 Satz 1 ermittelte Breite ist möglichst gleichmäßig auf die Ausgänge zu verteilen; die Mindestbreiten 
nach § 7 Abs. 4 Satz 3 und 4 bleiben unberührt. 
 
(6) Ausgänge und sonstige Rettungswege müssen durch Sicherheitszeichen dauerhaft und gut sichtbar 
gekennzeichnet sein. 
 
 

§ 7  
Bemessung der Rettungswege 

 
(1) 1Die Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang aus dem Versammlungsraum 
darf nicht länger als 30 m sein. 2Bei mehr als 5 m lichter Höhe ist je 2,5 m zusätzlicher lichter Höhe über 
der für Besucher zugänglichen Ebene für diesen Bereich eine Verlängerung der Entfernung um 5 m 
zulässig. 3Die Entfernung von 60 m bis zum nächsten Ausgang darf nicht überschritten werden. 4Die 
Sätze 1 bis 3 gelten für Tribünen außerhalb von Versammlungsräumen sinngemäß. 
 
(2) 1Die Entfernung von jeder Stelle einer Bühne bis zum nächsten Ausgang darf nicht länger als 30 m 
sein. 2Gänge zwischen den Wänden der Bühne und dem Rundhorizont oder den Dekorationen müssen 
eine lichte Breite von 1,20 m haben; in Großbühnen müssen diese Gänge vorhanden sein. 
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(3) Die Entfernung von jeder Stelle eines notwendigen Flures oder eines Foyers bis zum Ausgang ins 
Freie oder zu einem notwendigen Treppenraum darf nicht länger als 30 m sein. 
 
(4) 1Die Breite der Rettungswege ist nach der größtmöglichen Personenzahl zu bemessen. 2Dabei muss 
die lichte Breite eines jeden Teils von Rettungswegen für die darauf angewiesenen Personen 
mindestens betragen bei 
 
1. Versammlungsstätten im Freien sowie Sportstadien 1,20 m je 600 Personen, 

 
2. anderen Versammlungsstätten 1,20 m je 200 Personen. 

 
Zwischenwerte sind zulässig. 3Die lichte Mindestbreite eines jeden Teils von Rettungswegen muss 
1,20 m betragen. 4Bei Rettungswegen von Versammlungsräumen mit nicht mehr als 200 
Besucherplätzen und bei Rettungswegen im Bühnenhaus genügt eine lichte Breite von 0,90 m. 5Für 
Rettungswege von Arbeitsgalerien genügt eine Breite von 0,80 m.  
 
(5) 1Ausstellungshallen müssen durch Gänge so unterteilt sein, dass die Tiefe der zur Aufstellung von 
Ausstellungsständen bestimmten Grundflächen (Ausstellungsflächen) nicht mehr als 30 m beträgt. 2Die 
Entfernung von jeder Stelle auf einer Ausstellungsfläche bis zu einem Gang darf nicht mehr als 20 m 
betragen; sie wird auf die nach Absatz 1 bemessene Entfernung nicht angerechnet. 3Die Gänge müssen 
auf möglichst geradem Weg zu entgegengesetzt liegenden Ausgängen führen. 4Die lichte Breite der 
Gänge und der zugehörigen Ausgänge muss mindestens 3 m betragen. 
 
(6) Die Entfernungen werden in der Lauflinie gemessen. 
 
 

§ 8 
Treppen 

 
(1) Die Führung der jeweils anderen Geschossen zugeordneten notwendigen Treppen in einem 
gemeinsamen notwendigen Treppenraum (Schachteltreppen) ist zulässig. 
 
(2) 1Notwendige Treppen müssen feuerbeständig sein. 2Für notwendige Treppen in notwendigen 
Treppenräumen oder als Außentreppen genügen nichtbrennbare Baustoffe. 3Für notwendige Treppen 
von Tribünen und Podien als veränderbare Einbauten genügen Bauteile aus nichtbrennbaren 
Baustoffen und Stufen aus Holz. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für notwendige Treppen von 
Ausstellungsständen. 
 
(3) Die lichte Breite notwendiger Treppen darf nicht mehr als 2,40 m betragen. 
 
(4) 1Notwendige Treppen und dem allgemeinen Besucherverkehr dienende Treppen müssen auf beiden 
Seiten feste und griffsichere Handläufe ohne freie Enden haben. 2Die Handläufe sind über 
Treppenabsätze fortzuführen.  
 
(5) Notwendige Treppen und dem allgemeinen Besucherverkehr dienende Treppen müssen 
geschlossene Trittstufen haben; dies gilt nicht für Außentreppen. 
 
(6) Wendeltreppen sind als notwendige Treppen für Besucher unzulässig. 
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§ 9 
Türen und Tore 

 
(1) Türen und Tore in raumabschließenden Innenwänden, die feuerbeständig sein müssen, sowie in 
inneren Brandwänden, müssen mindestens feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend sein. 
 
(2) Türen und Tore in raumabschließenden Innenwänden, die feuerhemmend sein müssen, müssen 
mindestens rauchdicht und selbstschließend sein. 
 
(3) 1Türen in Rettungswegen müssen in Fluchtrichtung aufschlagen und dürfen keine Schwellen haben. 
2Während des Aufenthaltes von Personen in der Versammlungsstätte, müssen die Türen der jeweiligen 
Rettungswege jederzeit von innen leicht und in voller Breite geöffnet werden können. 
 
(4) 1Schiebetüren sind im Zuge von Rettungswegen unzulässig, dies gilt nicht für automatische 
Schiebetüren, die die Rettungswege nicht beeinträchtigen. 2Pendeltüren müssen in Rettungswegen 
Vorrichtungen haben, die ein Durchpendeln der Türen verhindern. 
 
(5) Türen, die selbstschließend sein müssen, dürfen offengehalten werden, wenn sie Einrichtungen 
haben, die bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen der Türen bewirken; sie müssen auch von 
Hand geschlossen werden können. 
 
(6) Mechanische Vorrichtungen zur Vereinzelung oder Zählung von Besuchern, wie Drehtüren oder  
-kreuze, sind in Rettungswegen unzulässig; dies gilt nicht für mechanische Vorrichtungen, die im 
Gefahrenfall von innen leicht und in voller Breite geöffnet werden können. 
 
 

Abschnitt 3 
Besucherplätze und Einrichtungen für Besucher 

 
§ 10 

Bestuhlung, Gänge und Stufengänge 
 
(1) 1In Reihen angeordnete Sitzplätze müssen unverrückbar befestigt sein; werden nur vorübergehend 
Stühle aufgestellt, so sind sie in den einzelnen Reihen fest miteinander zu verbinden. 2Satz 1 gilt nicht 
für Gaststätten und Kantinen sowie für abgegrenzte Bereiche von Versammlungsräumen mit nicht mehr 
als 20 Sitzplätzen und ohne Stufen, wie Logen.  
 
(2) Die Sitzplatzbereiche der Tribünen von Versammlungsstätten mit mehr als 5 000 Besucherplätzen 
müssen unverrückbar befestigte Einzelsitze haben. 
 
(3) 1Sitzplätze müssen mindestens 0,50 m breit sein. 2Zwischen den Sitzplatzreihen muss eine lichte 
Durchgangsbreite von mindestens 0,40 m vorhanden sein. 
 
(4) 1Sitzplätze müssen in Blöcken von höchstens 30 Sitzplatzreihen angeordnet sein. 2Hinter und 
zwischen den Blöcken müssen Gänge mit einer Mindestbreite von 1,20 m vorhanden sein. 3Die Gänge 
müssen auf möglichst kurzem Weg zum Ausgang führen. 
 
(5) 1Seitlich eines Ganges dürfen höchstens zehn Sitzplätze, bei Versammlungsstätten im Freien und 
Sportstadien höchstens 20 Sitzplätze angeordnet sein. 2Zwischen zwei Seitengängen dürfen 20 
Sitzplätze, bei Versammlungsstätten im Freien und Sportstadien höchstens 40 Sitzplätze angeordnet 
sein. 3In Versammlungsräumen dürfen zwischen zwei Seitengängen höchstens 50 Sitzplätze 
angeordnet sein, wenn auf jeder Seite des Versammlungsraumes für jeweils vier Sitzreihen eine Tür mit 
einer lichten Breite von 1,20 m angeordnet ist.  
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(6) 1Von jedem Tischplatz darf der Weg zu einem Gang nicht länger als 10 m sein. 2Der Abstand von 
Tisch zu Tisch soll 1,50 m nicht unterschreiten. 
 
(7) 1In Versammlungsräumen mit Reihenbestuhlung müssen  
 
1. von bis zu 5 000 vorhandenen Besucherplätzen mindestens 1 v. H. und 
 
2. von darüber hinaus vorhandenen Besucherplätzen mindestens 0,5 v. H.,  
 
mindestens jedoch zwei Plätze als Flächen für Rollstuhlbenutzer freigehalten werden. 2Die Plätze und 
die Wege zu ihnen sind durch Hinweisschilder gut sichtbar zu kennzeichnen. 3Für Versammlungsstätten 
im Freien und Sportstadien gelten Satz 1 und 2 entsprechend. 
 
(8) 1Stufen in Gängen (Stufengänge) müssen eine Steigung von mindestens 0,10 m und höchstens 
0,19 m und einen Auftritt von mindestens 0,26 m haben. 2Der Fußboden des Durchganges zwischen 
Sitzplatzreihen und der Fußboden von Stehplatzreihen muss mit dem anschließenden Auftritt des 
Stufenganges auf einer Höhe liegen. 3Stufengänge in Mehrzweckhallen mit mehr als 5 000 
Besucherplätzen und in Sportstadien müssen sich durch farbliche Kennzeichnung von den 
umgebenden Flächen deutlich abheben. 
 
 

§ 11 
Abschrankungen und Schutzvorrichtungen 

 
(1) 1Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an tiefer liegende Flächen 
angrenzen, sind mit Abschrankungen zu umwehren, soweit sie nicht durch Stufengänge oder Rampen 
mit der tiefer liegenden Fläche verbunden sind. 2Satz 1 ist nicht anzuwenden: 
 
1. für die den Besuchern zugewandten Seiten von Bühnen und Szenenflächen,  
 
2. vor Stufenreihen, wenn die Stufenreihe nicht mehr als 0,50 m über dem Fußboden der davor 

liegenden Stufenreihe oder des Versammlungsraumes liegt oder 
 
3. vor Stufenreihen, wenn die Rückenlehnen der Sitzplätze der davor liegenden Stufenreihe den 

Fußboden der hinteren Stufenreihe um mindestens 0,65 m überragen. 
 
(2) 1Abschrankungen, wie Umwehrungen, Geländer, Wellenbrecher, Zäune, Absperrgitter oder 
Glaswände, müssen mindestens 1,10 m hoch sein. 2Umwehrungen und Geländer von Flächen, auf 
denen mit der Anwesenheit von Kleinkindern zu rechnen ist, sind so zu gestalten, dass ein Überklettern 
erschwert wird; der Abstand von Umwehrungs- und Geländerteilen darf in einer Richtung nicht mehr als 
0,12 m betragen. 
 
(3) 1Vor Sitzplatzreihen genügen Umwehrungen von 0,90 m Höhe; bei mindestens 0,20 m 
Brüstungsbreite der Umwehrung genügen 0,80 m; bei mindestens 0,50 m Brüstungsbreite genügen 
0,70 m. 2Liegt die Stufenreihe nicht mehr als 1 m über dem Fußboden der davor liegenden Stufenreihe 
oder des Versammlungsraumes, genügen vor Sitzplatzreihen 0,65 m. 
 
(4) Abschrankungen in den für Besucher zugänglichen Bereichen müssen so bemessen sein, dass sie 
dem Druck einer Personengruppe standhalten. 
 
(5) Die Fußböden und Stufen von Tribünen, Podien, Bühnen oder Szenenflächen dürfen keine 
Öffnungen haben, durch die Personen abstürzen können. 
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(6) 1Spielfelder, Manegen, Fahrbahnen für den Rennsport und Reitbahnen müssen durch 
Abschrankungen, Netze oder andere Vorrichtungen so gesichert sein, dass Besucher durch die 
Darbietung oder den Betrieb des Spielfeldes, der Manege oder der Bahn nicht gefährdet werden. 2Für 
Darbietungen und für den Betrieb technischer Einrichtungen im Luftraum über den Besucherplätzen gilt 
Satz 1 entsprechend. 
 
(7) Werden Besucherplätze im Innenbereich von Fahrbahnen angeordnet, so muss der Innenbereich 
ohne Betreten der Fahrbahnen erreicht werden können. 
 
 

§ 12  
Toilettenräume 

 
(1) 1Versammlungsstätten müssen getrennte Toilettenräume für Damen und Herren haben. 2Toiletten 
sollen in jedem Geschoss mit Besucherplätzen angeordnet werden. 3Es sollen mindestens vorhanden 
sein für: 
 
Besucherplätze Damentoiletten Herrentoiletten 
 Toilettenbecken Toilettenbecken Urinalbecken 
    
bis 100 3 1 2 
über 100  je weitere 100 1,2 0,4 0,8 
über 1 000 je weitere 100 0,9 0,3 0,6 
über 20 000 je weitere 100 0,6 0,2 0,4 

 
4Die ermittelten Zahlen sind auf ganze Zahlen aufzurunden. 5Soweit die Aufteilung der Toilettenräume 
nach Satz 2 nach der Art der Veranstaltung nicht zweckmäßig ist, kann für die Dauer der Veranstaltung 
eine andere Aufteilung erfolgen, wenn die Toilettenräume entsprechend gekennzeichnet werden. 6Auf 
dem Gelände der Versammlungsstätte oder in der Nähe vorhandene Toiletten können angerechnet 
werden, wenn sie für die Besucher der Versammlungsstätte zugänglich sind. 
 
(2) 1Mindestens eine je 12 der nach Absatz 1 erforderlichen Toiletten muss barrierefrei sein. 2Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(3) Jeder Toilettenraum muss einen Vorraum mit Waschbecken haben.  
 
 

§ 13  
Barrierefreie Stellplätze 

 
1Die Zahl der notwendigen barrierefreien Stellplätze muss mindestens der Hälfte der Zahl der nach § 10 
Abs. 7 erforderlichen Besucherplätze entsprechen. 2Auf diese Stellplätze ist dauerhaft und leicht 
erkennbar hinzuweisen.  
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Abschnitt 4 
Technische Anlagen und Einrichtungen, besondere Räume 

 
§ 14 

Sicherheitsstromversorgungsanlagen, elektrische Anlagen und Blitzschutzanlagen 
 
(1) Versammlungsstätten müssen eine Sicherheitsstromversorgungsanlage haben, die bei Ausfall der 
Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen übernimmt, 
insbesondere der 
 
1. Sicherheitsbeleuchtung, 
 
2. automatischen Feuerlöschanlagen und Druckerhöhungsanlagen für die Löschwasserversorgung, 
 
3. Rauchabzugsanlagen, 
 
4. Brandmeldeanlagen, 
 
5. Alarmierungsanlagen. 
 
(2) In Versammlungsstätten für verschiedene Veranstaltungsarten, wie Mehrzweckhallen, Theater und 
Studios, sind für die vorübergehende Verlegung beweglicher Kabel und Leitungen bauliche 
Vorkehrungen, wie Installationsschächte und -kanäle oder Abschottungen, zu treffen, die die 
Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern und die sichere Begehbarkeit, insbesondere der 
Rettungswege, gewährleisten. 
 
(3) Elektrische Schaltanlagen dürfen für Besucher nicht zugänglich sein. 
 
(4) Versammlungsstätten müssen Blitzschutzanlagen haben, die auch die sicherheitstechnischen 
Einrichtungen schützen (äußerer und innerer Blitzschutz). 
 
 

§ 15 
Sicherheitsbeleuchtung 

 
(1) In Versammlungsstätten muss eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein, die so beschaffen ist, 
dass Arbeitsvorgänge auf Bühnen und Szenenflächen sicher abgeschlossen werden können und sich 
Besucher, Mitwirkende und Betriebsangehörige auch bei vollständigem Versagen der allgemeinen 
Beleuchtung bis zu öffentlichen Verkehrsflächen hin gut zurechtfinden können. 
 
(2) Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein 
 
1. in notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und 

Ausgängen ins Freie und in notwendigen Fluren, 
 
2. in Versammlungsräumen sowie in allen übrigen Räumen für Besucher (z. B. Foyers, Garderoben, 

Toiletten),  
 
3. für Bühnen und Szenenflächen, 
 
4. in den Räumen für Mitwirkende und Beschäftigte mit mehr als 20 m² Grundfläche, ausgenommen 

Büroräume, 
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5. in elektrischen Betriebsräumen, in Räumen für haustechnische Anlagen sowie in Scheinwerfer- und 
Bildwerferräumen, 

 
6. in Versammlungsstätten im Freien und Sportstadien, die während der Dunkelheit benutzt werden, 
 
7. für Sicherheitszeichen von Ausgängen und Rettungswegen, 
 
8. für Stufenbeleuchtungen. 
 
(3) 1In betriebsmäßig verdunkelten Versammlungsräumen, auf Bühnen und Szenenflächen muss eine 
Sicherheitsbeleuchtung in Bereitschaftsschaltung vorhanden sein. 2Die Ausgänge, Gänge und Stufen 
im Versammlungsraum müssen auch bei Verdunklung unabhängig von der übrigen Sicherheitsbe-
leuchtung erkennbar sein. 3Bei Gängen in Versammlungsräumen mit auswechselbarer Bestuhlung 
sowie bei Sportstadien mit Sicherheitsbeleuchtung ist eine Stufenbeleuchtung nicht erforderlich. 
 
 

§ 16 
Rauchableitung 

 
(1) Versammlungsräume und sonstige Aufenthaltsräume mit jeweils mehr als 50 m2 Grundfläche sowie 
Magazine, Lagerräume und Szenenflächen mit jeweils mehr als 200 m² Grundfläche, Bühnen und 
notwendige Treppenräume müssen zur Unterstützung der Brandbekämpfung entraucht werden können.  
 
(2) Die Anforderung des Absatzes 1 ist insbesondere erfüllt bei  
 
1. Versammlungsräumen und sonstigen Aufenthaltsräumen bis 200 m² Grundfläche, wenn diese 

Räume Fenster nach § 50 Abs. 2 HBO haben, 
 
2. Versammlungsräumen, sonstigen Aufenthaltsräumen, Magazinen und Lagerräumen mit nicht mehr 

als 1 000 m² Grundfläche, wenn diese Räume entweder an der obersten Stelle Öffnungen zur 
Rauchableitung mit einem freien Querschnitt von insgesamt 1 v. H. der Grundfläche oder im oberen 
Drittel der Außenwände angeordnete Öffnungen, Türen oder Fenster mit einem freien Querschnitt 
von insgesamt 2 v. H. der Grundfläche haben und Zuluftflächen in insgesamt gleicher Größe, jedoch 
mit nicht mehr als 12 m² freiem Querschnitt, vorhanden sind, die im unteren Raumdrittel angeordnet 
werden sollen, 

 
3. Versammlungsräumen, sonstigen Aufenthaltsräumen, Magazinen und Lagerräumen mit mehr als 

1 000 m² Grundfläche, wenn diese Räume Rauchabzugsanlagen haben, bei denen je höchstens 
400 m² der Grundfläche mindestens ein Rauchabzugsgerät mit mindestens 1,5 m² aerodynamisch 
wirksamer Fläche im oberen Raumdrittel angeordnet wird, je höchstens 1 600 m² Grundfläche min-
destens eine Auslösegruppe für die Rauchabzugsgeräte gebildet wird und Zuluftflächen im unteren 
Raumdrittel von insgesamt mindestens 12 m² freiem Querschnitt vorhanden sind, 

 
4. Bühnen gemäß § 2 Abs. 5 sowie Szenenflächen, wenn an der obersten Stelle des Bühnenraumes 

oder des Raumes oberhalb der Szenenfläche Öffnungen zur Rauchableitung mit einem freien 
Querschnitt von insgesamt mindestens 5 v. H., bei den Szenenflächen von insgesamt mindestens 
3 v. H. ihrer Grundfläche angeordnet werden. Zuluftflächen müssen in insgesamt gleicher Größe im 
unteren Raumdrittel der Bühnen oder der Räume mit Szenenflächen vorhanden sein; bei Büh-
nenräumen mit Schutzvorhang müssen die Zuluftflächen so angeordnet sein, dass sie auch bei 
geschlossenem Schutzvorhang im Bühnenbereich wirksam sind. 

 
(3) 1Die Anforderung des Absatzes 1 ist insbesondere auch erfüllt, wenn in den Fällen des Absatzes 2 
Nrn. 1 bis 3 maschinelle Rauchabzugsanlagen vorhanden sind, bei denen je höchsten 400 m² der 
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Grundfläche der Räume mindestens ein Rauchabzugsgerät oder eine Absaugstelle mit einem 
Luftvolumenstrom von 10 000 m³/h im oberen Raumdrittel angeordnet wird. 2Bei Räumen mit mehr als 
1 600 m² Grundfläche genügt 
 
1. zu dem Luftvolumenstrom von 40 000 m³/h für die Grundfläche von 1 600 m² ein zusätzlicher 

Luftvolumenstrom von 5 000 m³/h je angefangene weitere 400 m² Grundfläche; der sich ergebende 
Gesamtvolumenstrom je Raum ist gleichmäßig auf die nach Satz 1 anzuordnenden Absaugstellen 
oder Rauchabzugsgeräte zu verteilen, oder 

 
2. ein Luftvolumenstrom von mindestens 40 000 m³/h je Raum, wenn sichergestellt ist, dass dieser 

Luftvolumenstrom im Bereich der Brandstelle auf einer Grundfläche von höchstens 1 600 m² von 
den nach Satz 1 anzuordnenden Absaugstellen oder Rauchabzugsgeräten gleichmäßig gefördert 
werden kann. 

 
3Die Zuluftflächen müssen im unteren Raumdrittel in solcher Größe und so angeordnet werden, dass 
eine maximale Strömungsgeschwindigkeit von 3 m/s nicht überschritten wird. 4Anstelle der Öffnungen 
zur Rauchableitung nach Absatz 2 Nr. 4 können maschinelle Rauchabzugsanlagen verwendet werden, 
wenn sie bezüglich des Schutzziels nach Absatzes 1 ausreichend bemessen sind. 
 
(4) Die Anforderung des Absatzes 1 ist auch erfüllt bei Versammlungsräumen, sonstigen 
Aufenthaltsräumen, Magazinen und Lagerräumen nach Absatz 2 Nrn. 1 bis 3 mit Sprinkleranlagen, 
wenn in diesen Räumen vorhandene Lüftungsanlagen automatisch bei Auslösen der 
Brandmeldeanlage, soweit diese nach § 20 Abs. 1 erforderlich ist, im Übrigen bei Auslösen der 
Sprinkleranlage so betrieben werden, dass sie nur entlüften und die ermittelten Luftvolumenströme nach 
Absatz 3 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 einschließlich Zuluft erreicht werden, soweit es die Zweckbestimmung 
der Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung zulässt; in Leitungen zum Zweck der Entlüftung 
dürfen Absperrvorrichtungen nur thermische Auslöser haben. 
 
(5) Die Anforderung des Absatzes 1 ist erfüllt bei 
 
1. notwendigen Treppenräumen mit Fenstern gemäß § 38 Abs. 8 Satz 2 Nr. 1 HBO, wenn diese 

Treppenräume an der obersten Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien Querschnitt 
von mindestens 1,0 m² haben, 

 
2. notwendigen Treppenräumen gemäß § 38 Abs. 8 Satz 2 Nr. 2 HBO, wenn diese Treppenräume 

Rauchabzugsgeräte mit insgesamt mindestens 1,0 m² aerodynamisch wirksamer Fläche haben, die 
im oder unmittelbar unter dem oberen Treppenraumabschluss angeordnet werden. 

 
(6) Anstelle von Öffnungen zur Rauchableitung nach Absatz 2 Nrn. 2 und 4 und Absatz 5 Nr. 1 sowie 
Rauchabzugsgeräten nach Absatz 5 Nr. 2 ist die Rauchableitung über Schächte mit 
strömungstechnisch äquivalenten Querschnitten zulässig, wenn die Wände der Schächte 
raumabschließend und so feuerwiderstandsfähig wie die durchdrungenen Bauteile, mindestens jedoch 
feuerhemmend sowie aus nichtbrennbaren Baustoffen sind. 
 
(7) 1Türen oder Fenster nach Absatz 2 Nr. 2, mit Abschlüssen versehene Öffnungen zur Rauchableitung 
nach Absatz 2 Nrn. 2 und 4 und Absatz 5 Nr. 1 und Rauchabzugsgeräte nach Absatz 5 Nr. 2 müssen 
Vorrichtungen zum Öffnen haben, die von jederzeit zugänglichen Stellen aus leicht von Hand bedient 
werden können; sie können auch an einer jederzeit zugänglichen Stelle zusammengeführt werden. 2In 
notwendigen Treppenräumen müssen die Vorrichtungen von jedem Geschoss aus bedient werden 
können. 3Geschlossene Öffnungen, die als Zuluftflächen dienen, müssen leicht geöffnet werden 
können. 
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(2) In Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen von insgesamt mehr als 1 000 m² Grundfläche 
müssen Wandhydranten für die Feuerwehr (Typ F) in ausreichender Zahl gut sichtbar und leicht 
zugänglich an geeigneten Stellen angebracht sein; im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle 
kann auf Wandhydranten verzichtet oder können anstelle von Wandhydranten trockene 
Löschwasserleitungen zugelassen werden. 
 
(3) Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen von insgesamt mehr als 3 600 m² Grundfläche 
müssen eine automatische Feuerlöschanlage haben; dies gilt nicht für Versammlungsstätten, deren 
Versammlungsräume jeweils nicht mehr als 400 m² Grundfläche haben. 
 
(4) Versammlungsräume, bei denen eine Fußbodenebene höher als 22 m über der Geländeoberfläche 
liegt, sind nur in Gebäuden mit automatischer Feuerlöschanlage zulässig. 
 
(5) 1Versammlungsräume in Kellergeschossen müssen eine automatische Feuerlöschanlage haben. 
2Dies gilt nicht für Versammlungsräume mit nicht mehr als 200 m², deren Fußboden an keiner Stelle 
mehr als 5 m unter der Geländeoberfläche liegt. 
 
(6) In Versammlungsräumen müssen offene Küchen oder ähnliche Einrichtungen mit einer Grundfläche 
von mehr als 30 m² eine dafür geeignete automatische Feuerlöschanlage haben. 
 
(7) Die Wirkung automatischer Feuerlöschanlagen darf durch überdeckte oder mehrgeschossige 
Ausstellungs- oder Dienstleistungsstände nicht beeinträchtigt werden. 
 
(8) Automatische Feuerlöschanlagen müssen an eine Brandmelderzentrale angeschlossen sein. 
 
 

§ 20 
Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Brandmelder- und Alarmzentrale, 

 Brandfallsteuerung der Aufzüge 
 
(1) Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen von insgesamt mehr als 1 000 m² Grundfläche 
müssen Brandmeldeanlagen mit automatischen und nichtautomatischen Brandmeldern haben. 
 
(2) Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen von insgesamt mehr als 1 000 m² Grundfläche 
müssen Alarmierungs- und Lautsprecheranlagen haben, mit denen im Gefahrenfall Besucher, Mit-
wirkende und Betriebsangehörige alarmiert und Anweisungen erteilt werden können.  
 
(3) Versammlungsstätten mit Foyers oder Hallen, durch die Rettungswege aus anderen 
Versammlungsräumen führen, müssen Brandmeldeanlagen nach Absatz 1 und Alarmierungs- und 
Lautsprecheranlagen nach Absatz 2 haben. 
 
(4) In Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen von insgesamt mehr als 1 000 m² Grundfläche 
müssen zusätzlich zu den örtlichen Bedienungsvorrichtungen zentrale Bedienungsvorrichtungen für 
Rauchabzugs-, Feuerlösch-, Brandmelde-, Alarmierungs- und Lautsprecheranlagen in einem für die 
Feuerwehr leicht zugänglichen Raum (Brandmelder- und Alarmzentrale) zusammengefasst werden. 
 
(5) 1In Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen von insgesamt mehr als 1 000 m² Grundfläche 
müssen die Aufzüge mit einer Brandfallsteuerung ausgestattet sein, die durch die automatische 
Brandmeldeanlage ausgelöst wird. 2Die Brandfallsteuerung muss sicherstellen, dass die Aufzüge ein 
Geschoss mit Ausgang ins Freie oder das diesem nächstgelegene, nicht von der Brandmeldung 
betroffene Geschoss unmittelbar anfahren und dort mit geöffneten Türen außer Betrieb gehen. 
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(6) 1Automatische Brandmeldeanlagen müssen durch technische Maßnahmen gegen Falschalarme 
gesichert sein. 2Brandmeldungen müssen von der Brandmelderzentrale unmittelbar und automatisch 
zur Leitstelle der Feuerwehr weitergeleitet werden. 
 
 

§ 21 
Werkstätten, Magazine und Lagerräume 

 
(1) Für feuergefährliche Arbeiten, wie Schweiß-, Löt- oder Klebearbeiten, müssen dafür geeignete 
Werkstätten vorhanden sein. 
 
(2) Für das Aufbewahren von Dekorationen, Requisiten und anderem brennbaren Material müssen 
eigene Lagerräume (Magazine) vorhanden sein. 
 
(3) Für die Sammlung von Abfällen und Wertstoffen müssen dafür geeignete Behälter im Freien oder 
besondere Lagerräume vorhanden sein. 
 
(4) Werkstätten, Magazine und Lagerräume dürfen mit notwendigen Treppenräumen nicht in 
unmittelbarer Verbindung stehen. 
 
 

Teil 3 
Besondere Bauvorschriften 

 
Abschnitt 1 
Großbühnen 

 
§ 22 

Bühnenhaus 
 
(1) In Versammlungsstätten mit Großbühnen sind alle für den Bühnenbetrieb notwendigen Räume und 
Einrichtungen in einem eigenen, von dem Zuschauerhaus getrennten Bühnenhaus unterzubringen. 
 
(2) 1Die Trennwand zwischen Bühnen- und Zuschauerhaus muss feuerbeständig und in der Bauart einer 
Brandwand hergestellt sein. 2Türen in dieser Trennwand müssen feuerbeständig und selbstschließend 
sein. 
 
 

§ 23 
Schutzvorhang 

 
(1) 1Die Bühnenöffnung von Großbühnen muss gegen den Versammlungsraum durch einen Vorhang 
aus nichtbrennbarem Material dicht geschlossen werden können (Schutzvorhang). 2Der Schutzvorhang 
muss durch sein Eigengewicht schließen können. 3Die Schließzeit darf 30 Sekunden nicht 
überschreiten. 4Der Schutzvorhang muss einem Druck von 450 Pa nach beiden Richtungen 
standhalten. 5Eine höchstens 1 m breite, zur Hauptbühne sich öffnende, selbsttätig schließende Tür im 
Schutzvorhang ist zulässig.  
(2) 1Der Schutzvorhang muss so angeordnet sein, dass er im geschlossenen Zustand an allen Seiten 
an feuerbeständige Bauteile anschließt. 2Der Bühnenboden darf unter dem Schutzvorhang durchgeführt 
werden. 3Das untere Profil dieses Schutzvorhangs muss ausreichend steif sein oder mit Stahldornen in 
entsprechende stahlbewehrte Aussparungen im Bühnenboden eingreifen. 
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(3) 1Die Vorrichtung zum Schließen des Schutzvorhangs muss mindestens an zwei Stellen von Hand 
ausgelöst werden können. 2Beim Schließen muss auf der Bühne ein Warnsignal zu hören sein. 
 
 

§ 24 
Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen 

 
(1) Großbühnen müssen eine automatische Sprühwasserlöschanlage haben, die auch den 
Schutzvorhang beaufschlagt. 
 
(2) Die Sprühwasserlöschanlage muss zusätzlich mindestens von zwei Stellen aus von Hand in Betrieb 
gesetzt werden können. 
 
(3) In Großbühnen müssen neben den Ausgängen zu den Rettungswegen in Höhe der Arbeitsgalerien 
und des Schnürbodens Wandhydranten vorhanden sein. 
 
(4) Großbühnen und Räume mit besonderen Brandgefahren müssen eine Brandmeldeanlage mit 
automatischen und nichtautomatischen Brandmeldern haben. 
 
(5) Die Auslösung eines Alarmes muss optisch und akustisch am Platz der Brandsicherheitswache 
erkennbar sein. 
 
 

§ 25 
Platz für die Brandsicherheitswache 

 
(1) 1Auf jeder Seite der Bühnenöffnung muss für die Brandsicherheitswache ein besonderer Platz mit 
einer Grundfläche von mindestens 1 m mal 1 m und einer Höhe von mindestens 2,20 m vorhanden sein. 
2Die Brandsicherheitswache muss die Fläche, die bespielt wird, überblicken und betreten können. 
 
(2) 1Am Platz der Brandsicherheitswache müssen die Vorrichtung zum Schließen des Schutzvorhangs 
und die Auslösevorrichtungen der Rauchabzugs- und Sprühwasserlöschanlagen der Bühne sowie ein 
nichtautomatischer Brandmelder leicht erreichbar angebracht und durch Hinweisschilder ge-
kennzeichnet sein. 2Die Auslösevorrichtungen müssen beleuchtet sein. 3Diese Beleuchtung muss an 
die Sicherheitsstromversorgung angeschlossen sein. 4Die Vorrichtungen sind gegen unbeabsichtigtes 
Auslösen zu sichern. 
 
 

Abschnitt 2 
Versammlungsstätten mit mehr als 5 000 Besucherplätzen 

 
§ 26 

Räume für Lautsprecherzentrale, Polizei, Feuerwehr, Sanitäts- und Rettungsdienst 
 

(1) 1Mehrzweckhallen und Sportstadien müssen einen Raum für eine Lautsprecherzentrale haben, von 
dem aus die Besucherbereiche und der Innenbereich überblickt und Polizei, Feuerwehr und 
Rettungsdienste benachrichtigt werden können. 2Die Lautsprecheranlage muss eine Vorrangschaltung 
für die Einsatzleitung der Polizei haben. 
 
(2) 1In Mehrzweckhallen und Sportstadien sind ausreichend große Räume für die Polizei und die 
Feuerwehr anzuordnen. 2Der Raum für die Einsatzleitung der Polizei muss eine räumliche Verbindung 
mit der Lautsprecherzentrale haben und mit Anschlüssen für eine Videoanlage zur Überwachung der 
Besucherbereiche ausgestattet sein.  
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 (3) Wird die Funkkommunikation der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr innerhalb der 
Versammlungsstätte durch die bauliche Anlage gestört, ist die Versammlungsstätte mit technischen 
Anlagen zur Unterstützung des Funkverkehrs auszustatten. 
 
(4) In Mehrzweckhallen und Sportstadien muss mindestens ein ausreichend großer Raum für den 
Sanitäts- und Rettungsdienst vorhanden sein. 
 
 

§ 27 
Abschrankung und Blockbildung in Sportstadien mit mehr als 10 000 Besucherplätzen 

 
(1) 1Die Besucherplätze müssen vom Innenbereich durch mindestens 2,20 m hohe Abschrankungen 
abgetrennt sein. 2In diesen Abschrankungen sind den Stufengängen zugeordnete, mindestens 1,80 m 
breite Tore anzuordnen, die sich im Gefahrenfall leicht zum Innenbereich hin öffnen lassen. 3Die Tore 
dürfen nur vom Innenbereich oder von zentralen Stellen aus zu öffnen sein und müssen in geöffnetem 
Zustand durch selbsteinrastende Feststeller gesichert werden. 4Der Übergang in den Innenbereich 
muss niveaugleich sein. 
 
(2) Stehplätze müssen in Blöcken für höchstens 2 500 Besucher angeordnet werden, die durch 
mindestens 2,20 m hohe Abschrankungen mit eigenen Zugängen abgetrennt sind. 
 
(3) Die Anforderungen nach den Absätzen 1 oder 2 gelten nicht, soweit in dem mit den für öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung zuständigen Behörden, insbesondere der Polizei, der Feuerwehr und der 
Rettungsdienste, abgestimmten Sicherheitskonzept nachgewiesen wird, dass abweichende 
Abschrankungen oder Blockbildungen unbedenklich sind. 
 
 

§ 28 
Wellenbrecher 

 
1Werden mehr als fünf Stufen von Stehplatzreihen hintereinander angeordnet, so ist vor der vordersten 
Stufe eine durchgehende Schranke von 1,10 m Höhe anzuordnen. 2Nach jeweils fünf weiteren Stufen 
sind Schranken gleicher Höhe (Wellenbrecher) anzubringen, die einzeln mindestens 3 m und höchstens 
5,50 m lang sind. 3Die seitlichen Abstände zwischen den Wellenbrechern dürfen nicht mehr als 5 m 
betragen. 4Die Abstände sind nach höchstens fünf Stehplatzreihen durch versetzt angeordnete 
Wellenbrecher zu überdecken, die auf beiden Seiten mindestens 0,25 m länger sein müssen als die 
seitlichen Abstände zwischen den Wellenbrechern. 5Die Wellenbrecher sind im Bereich der 
Stufenvorderkante anzuordnen. 
 
 

§ 29 
Abschrankung von Stehplätzen vor Szenenflächen 

 
(1) Werden vor Szenenflächen Stehplätze für Besucher angeordnet, so sind die Besucherplätze von 
der Szenenfläche durch eine Abschrankung so abzutrennen, dass zwischen der Szenenfläche und der 
Abschrankung ein Gang von mindestens 2 m Breite für den Ordnungsdienst und Rettungskräfte 
vorhanden ist. 
 
(2) 1Werden vor Szenenflächen mehr als 5 000 Stehplätze für Besucher angeordnet, so sind durch 
mindestens zwei weitere Abschrankungen vor der Szenenfläche nur von den Seiten zugängliche 
Stehplatzbereiche zu bilden. 2Die Abschrankungen müssen voneinander an den Seiten einen Abstand 
von jeweils mindestens 5 m und über die Breite der Szenenfläche einen Abstand von mindestens 10 m 
haben.   
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§ 30 
Einfriedungen und Eingänge 

 
(1) Stadionanlagen müssen eine mindestens 2,20 m hohe Einfriedung haben, die das Überklettern 
erschwert. 
 
(2) 1Vor den Eingängen sind Geländer so anzuordnen, dass Besucher nur einzeln und hintereinander 
Einlass finden. 2Es sind Einrichtungen für Zugangskontrollen sowie für die Durchsuchung von Personen 
und Sachen vorzusehen. 3Für die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten sind von 
den Besuchereingängen getrennte Eingänge anzuordnen. 
 
(3) 1Für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge müssen besondere Zufahrten, Aufstell- und 
Bewegungsflächen vorhanden sein. 2Von den Zufahrten und Aufstellflächen aus müssen die Eingänge 
der Versammlungsstätten unmittelbar erreichbar sein. 3Für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge muss eine 
Zufahrt zum Innenbereich vorhanden sein. 4Die Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen müssen 
gekennzeichnet sein. 
 
 

Teil 4 
Betriebsvorschriften2 

 
Abschnitt 1 

Rettungswege, Besucherplätze 
 

§ 31 
Rettungswege, Flächen für die Feuerwehr 

 
(1) 1Rettungswege auf dem Grundstück sowie Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für 
Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten müssen ständig frei gehalten werden. 
2Darauf ist dauerhaft und gut sichtbar hinzuweisen. 
 
(2) Rettungswege in der Versammlungsstätte müssen ständig frei gehalten werden. 
 
(3) Während des Betriebes müssen alle Türen von Rettungswegen unverschlossen sein.  
 
 

§ 32 
Besucherplätze nach dem Bestuhlungs- und Rettungswegeplan 

 
(1) Die Zahl der im Bestuhlungs- und Rettungswegeplan genehmigten Besucherplätze darf nicht 
überschritten und die genehmigte Anordnung der Besucherplätze darf nicht geändert werden. 
 
(2) Eine Ausfertigung des für die jeweilige Nutzung genehmigten Planes ist in der Nähe des 
Haupteinganges eines jeden Versammlungsraumes gut sichtbar anzubringen. 
(3) Ist nach der Art der Veranstaltung die Abschrankung der Stehflächen vor Szenenflächen erforderlich, 
sind Abschrankungen nach § 29 auch in Versammlungsstätten mit nicht mehr als 5 000 Stehplätzen 
einzurichten. 
 
  

                                                      
2 Hinweis: notwendige Betriebsvorschriften sind in der Baugenehmigung festzusetzen. 
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Abschnitt 2 
Brandverhütung 

 
§ 33 

Vorhänge, Sitze, Ausstattungen, Requisiten und Ausschmückungen 
 
(1) Vorhänge von Bühnen und Szenenflächen müssen aus mindestens schwerentflammbarem Material 
bestehen. 
 
(2) 1Sitze von Versammlungsstätten mit mehr als 5 000 Besucherplätzen müssen aus mindestens 
schwerentflammbarem Material bestehen. 2Die Unterkonstruktion muss aus nichtbrennbarem Material 
bestehen. 
 
(3) 1Ausstattungen müssen aus mindestens schwerentflammbarem Material bestehen. 2Bei Bühnen 
oder Szenenflächen mit automatischen Feuerlöschanlagen genügen Ausstattungen aus 
normalentflammbarem Material.  
 
(4) Requisiten müssen aus mindestens normalentflammbarem Material bestehen. 
 
(5) 1Ausschmückungen müssen aus mindestens schwerentflammbarem Material bestehen. 
2Ausschmückungen in notwendigen Fluren und notwendigen Treppenräumen müssen aus 
nichtbrennbarem Material bestehen. 
 
(6) 1Ausschmückungen müssen unmittelbar an Wänden, Decken oder Ausstattungen angebracht 
werden. 2Frei im Raum hängende Ausschmückungen sind zulässig, wenn sie einen Abstand von min-
destens 2,50 m zum Fußboden haben. 3Ausschmückungen aus natürlichem Pflanzenschmuck dürfen 
sich nur so lange sie frisch sind in den Räumen befinden. 
 
(7) Der Raum unter dem Schutzvorhang ist von Ausstattungen, Requisiten oder Ausschmückungen so 
freizuhalten, dass die Funktion des Schutzvorhangs nicht beeinträchtigt wird. 
 
(8) Brennbares Material muss von Zündquellen, wie Scheinwerfern oder Heizstrahlern, so weit entfernt 
sein, dass das Material durch diese nicht entzündet werden kann. 
 
 

§ 34 
Aufbewahrung von Ausstattungen, Requisiten, Ausschmückungen und brennbarem Material 

 
(1) Ausstattungen, Requisiten und Ausschmückungen dürfen nur außerhalb der Bühnen und der 
Szenenflächen aufbewahrt werden; dies gilt nicht für den Tagesbedarf. 
 
(2) Auf den Bühnenerweiterungen dürfen Szenenaufbauten der laufenden Spielzeit bereitgestellt 
werden, wenn die Bühnenerweiterungen durch dichtschließende Abschlüsse aus nichtbrennbaren 
Baustoffen gegen die Hauptbühne abgetrennt sind. 
 
(3) An den Zügen von Bühnen oder Szenenflächen dürfen nur Ausstattungsteile für einen Tagesbedarf 
hängen. 
 
(4) Pyrotechnische Gegenstände, brennbare Flüssigkeiten und anderes brennbares Material, 
insbesondere Packmaterial, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Magazinen aufbewahrt werden. 
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§ 35 
Rauchen, Verwendung von offenem Feuer und pyrotechnischen Gegenständen 

 
(1) 1Auf Bühnen und Szenenflächen, in Werkstätten und Magazinen ist das Rauchen verboten. 2Das 
Rauchverbot gilt nicht für Darsteller und Mitwirkende auf Bühnen- und Szenenflächen während der 
Proben und Veranstaltungen, soweit das Rauchen in der Art der Veranstaltungen begründet ist. 
 
(2) 1In Versammlungsräumen, auf Bühnen- und Szenenflächen und in Sportstadien ist das Verwenden 
von offenem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten und Gasen, pyrotechnischen Gegenständen und anderen 
explosionsgefährlichen Stoffen verboten. 2§ 17 Abs. 1 bleibt unberührt. 3Das Verwendungsverbot gilt 
nicht, soweit das Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten und Gasen sowie 
pyrotechnischen Gegenständen in der Art der Veranstaltung begründet ist und der Veranstalter die 
erforderlichen Brandschutzmaßnahmen im Einzelfall mit der Feuerwehr abgestimmt hat. 4Die 
Verwendung pyrotechnischer Gegenstände muss durch eine nach Sprengstoffrecht geeignete Person 
überwacht werden. 
 
(3) Die Verwendung von Kerzen und ähnlichen Lichtquellen als Tischdekoration sowie die Verwendung 
von offenem Feuer in dafür vorgesehenen Kücheneinrichtungen zur Zubereitung von Speisen ist 
zulässig.  
 
(4) Auf die Verbote der Absätze 1 und 2 ist dauerhaft und gut sichtbar hinzuweisen.  
 
 

Abschnitt 3 
Betrieb technischer Einrichtungen 

 
§ 36 

Bedienung und Wartung der technischen Einrichtungen 
 
(1) 1Der Schutzvorhang muss täglich vor der ersten Vorstellung oder Probe durch Aufziehen und 
Herablassen auf seine Betriebsbereitschaft geprüft werden. 2Der Schutzvorhang ist nach jeder Vor-
stellung herabzulassen und zu allen arbeitsfreien Zeiten geschlossen zu halten. 
 
(2) Die Automatik der Sprühwasserlöschanlage kann während der Dauer der Anwesenheit der 
Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik abgeschaltet werden. 
 
(3) Die automatische Brandmeldeanlage kann abgeschaltet werden, soweit dies in der Art der 
Veranstaltung begründet ist und der Veranstalter die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen im 
Einzelfall mit der Feuerwehr abgestimmt hat. 
 
(4) Während des Aufenthaltes von Personen in Räumen, für die eine Sicherheitsbeleuchtung 
vorgeschrieben ist, muss diese in Betrieb sein, soweit die Räume nicht ausreichend durch Tageslicht 
erhellt sind. 
 
 

§ 37 
Laseranlagen 

 
Auf den Betrieb von Laseranlagen in den für Besucher zugänglichen Bereichen sind die 
arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften entsprechend anzuwenden.  
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Abschnitt 4 
Verantwortliche Personen, besondere Betriebsvorschriften 

 
§ 38 

Pflichten der Betreiber, Veranstalter und Beauftragten 
 
(1) Der Betreiber ist für die Sicherheit der Veranstaltung und die Einhaltung der Vorschriften 
verantwortlich. 
 
(2) Während des Betriebes von Versammlungsstätten muss der Betreiber oder ein von ihm beauftragter 
Veranstaltungsleiter ständig anwesend sein.  
 
(3) Der Betreiber muss die Zusammenarbeit von Ordnungsdienst, Brandsicherheitswache und 
Sanitätswache mit der Polizei, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst gewährleisten. 
 
(4) Der Betreiber ist zur Einstellung des Betriebes verpflichtet, wenn für die Sicherheit der 
Versammlungsstätte notwendige Anlagen, Einrichtungen oder Vorrichtungen nicht betriebsfähig sind 
oder wenn Betriebsvorschriften nicht eingehalten werden können. 
 
(5) 1Der Betreiber kann die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 durch schriftliche Vereinbarung 
auf den Veranstalter übertragen, wenn dieser oder dessen beauftragter Veranstaltungsleiter mit der 
Versammlungsstätte und deren Einrichtungen vertraut ist. 2Die Verantwortung des Betreibers bleibt 
unberührt. 
 
 

§ 39 
Verantwortliche für Veranstaltungstechnik 

 
(1) 1Verantwortliche für Veranstaltungstechnik sind  
 
1. die Geprüften Meister für Veranstaltungstechnik  
 
2. technische Fachkräfte mit bestandenem fachrichtungsspezifischen Teil der Prüfung nach § 3 Abs. 1 

Nr. 2 in Verbindung mit den §§ 5, 6 oder 7 der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten 
Abschluss "Geprüfter Meister für Veranstaltungstechnik/Geprüfte Meisterin für Veran-
staltungstechnik" in den Fachrichtungen Bühne/Studio, Beleuchtung, Halle in der jeweiligen 
Fachrichtung,  

 
3. Hochschulabsolventen mit berufsqualifizierendem Hochschulabschluss der Fachrichtung Theater- 

oder Veranstaltungstechnik mit mindestens einem Jahr Berufserfahrung im technischen Betrieb von 
Bühnen, Studios oder Mehrzweckhallen in der jeweiligen Fachrichtung, denen die obere 
Bauaufsichtsbehörde im Regierungspräsidium Darmstadt ein Befähigungszeugnis nach Anlage 1 
ausgestellt hat, 

 
4. technische Bühnen- und Studiofachkräfte mit Befähigungszeugnis. 
 
2Auf Antrag stellt das Regierungspräsidium Darmstadt auch den Personen nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 ein 
Befähigungszeugnis nach Anlage 1 aus. 3Die in einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland 
ausgestellten Befähigungszeugnisse werden anerkannt. 
 
(2) Gleichwertige Ausbildungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erworben und durch einen 
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Ausbildungsnachweis belegt werden, sind entsprechend den europäischen Richtlinien zur Anerkennung 
von Berufsqualifikationen den in Absatz 1 genannten Ausbildungen gleichgestellt. 
 
 

§ 40 
Aufgaben und Pflichten der Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik, technische Probe 

 
(1) Die Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik müssen mit den bühnen-, studio- und 
beleuchtungstechnischen und sonstigen technischen Einrichtungen der Versammlungsstätte vertraut 
sein und deren Sicherheit und Funktionsfähigkeit, insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes, 
während des Betriebs gewährleisten. 
 
(2) Auf- oder Abbau bühnen-, studio- und beleuchtungstechnischer Einrichtungen von Großbühnen oder 
Szenenflächen mit mehr als 200 m² Grundfläche oder in Mehrzweckhallen mit mehr als 5 000 
Besucherplätzen, wesentliche Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an diesen Einrichtungen und 
technische Proben müssen von einem Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik geleitet und 
beaufsichtigt werden. 
 
(3) Bei Generalproben, Veranstaltungen, Sendungen oder Aufzeichnungen von Veranstaltungen auf 
Großbühnen oder Szenenflächen mit mehr als 200 m² Grundfläche oder in Mehrzweckhallen mit mehr 
als 5 000 Besucherplätzen müssen mindestens ein für die bühnen- oder studiotechnischen 
Einrichtungen sowie ein für die beleuchtungstechnischen Einrichtungen Verantwortlicher für Ver-
anstaltungstechnik anwesend sein. 
 
(4) 1Bei Szenenflächen mit mehr als 50 m² und nicht mehr als 200 m² Grundfläche oder in 
Mehrzweckhallen mit nicht mehr als 5 000 Besucherplätzen müssen die Aufgaben nach den Absätzen 
1 bis 3 zumindest von einer Fachkraft für Veranstaltungstechnik mit mindestens drei Jahren 
Berufserfahrung wahrgenommen werden. 2Die Aufgaben können auch von erfahrenen 
Bühnenhandwerkern oder Beleuchtern wahrgenommen werden, die diese Aufgaben nach den bis zum 
In-Kraft-Treten dieser Richtlinie geltenden Vorschriften wahrnehmen durften und in den letzten drei 
Jahren ausgeübt haben. 
 
(5) 1Die Anwesenheit nach Absatz 3 ist nicht erforderlich, wenn  
 
1. die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der bühnen-, studio- und beleuchtungstechnischen sowie der 

sonstigen technischen Einrichtungen der Versammlungsstätte vom Verantwortlichen für 
Veranstaltungstechnik überprüft wurden,  

 
2. diese Einrichtungen während der Veranstaltung nicht bewegt oder sonst verändert werden,  
 
3. von Art oder Ablauf der Veranstaltung keine Gefahren ausgehen können und  
 
4. die Aufsicht durch eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik geführt wird, die mit den technischen 

Einrichtungen vertraut ist. 
 
2Im Fall des Absatzes 4 können die Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 3 von einer aufsichtführenden 
Person wahrgenommen werden, wenn  
 
1. von Auf- und Abbau sowie dem Betrieb der bühnen-, studio- und beleuchtungstechnischer 

Einrichtungen keine Gefahren ausgehen können, 
 
2. von Art oder Ablauf der Veranstaltung keine Gefahren ausgehen können und 
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3. die Aufsicht führende Person mit den technischen Einrichtungen vertraut ist. 
 
(6) 1Bei Großbühnen sowie bei Szenenflächen mit mehr als 200 m² Grundfläche und bei 
Gastspielveranstaltungen mit eigenem Szenenaufbau in Versammlungsräumen muss vor der ersten 
Veranstaltung eine nichtöffentliche technische Probe mit vollem Szenenaufbau und voller Beleuchtung 
stattfinden. 2Diese technische Probe ist der Bauaufsichtsbehörde mindestens 24 Stunden vorher 
anzuzeigen. 3Beabsichtigte wesentliche Änderungen des Szenenaufbaues nach der technischen Probe 
sind der zuständigen Bauaufsichtsbehörde rechtzeitig anzuzeigen. 4Die Bauaufsichtsbehörde kann auf 
die technische Probe verzichten, wenn dies nach der Art der Veranstaltung oder nach dem Umfang des 
Szenenaufbaues unbedenklich ist. 
 
 

§ 41 
Brandsicherheitswache, Sanitäts- und Rettungsdienst 

 
(1) Bei Veranstaltungen mit erhöhten Brandgefahren hat der Betreiber eine Brandsicherheitswache 
einzurichten. 
 
(2) 1Bei jeder Veranstaltung auf Großbühnen sowie Szenenflächen mit mehr als 200 m² Grundfläche 
muss eine Brandsicherheitswache der Feuerwehr anwesend sein. 2Den Anweisungen der 
Brandsicherheitswache ist zu folgen. 3Eine Brandsicherheitswache der Feuerwehr ist nicht erforderlich, 
wenn die Brandschutzdienststelle dem Betreiber bestätigt, dass er über eine ausreichende Zahl 
ausgebildeter Kräfte verfügt, die die Aufgaben der Brandsicherheitswache wahrnehmen. 
 
(3) Veranstaltungen mit voraussichtlich mehr als 5 000 Besuchern sind der für den Sanitäts- und 
Rettungsdienst zuständigen Behörde rechtzeitig anzuzeigen. 
 
 

§ 42 
Brandschutzordnung, Räumungskonzept, Feuerwehrpläne 

 
(1) 1Der Betreiber oder ein von ihm Beauftragter hat im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle 
eine Brandschutzordnung und gegebenenfalls ein Räumungskonzept aufzustellen. 2Darin sind   
 
1. die Erforderlichkeit und die Aufgaben eines Brandschutzbeauftragten und der Kräfte für den 
Brandschutz sowie  
 
2. die Maßnahmen, die im Gefahrenfall für eine schnelle und geordnete Räumung der gesamten 
Versammlungsstätte oder einzelner Bereiche unter besonderer Berücksichtigung von Menschen mit 
Behinderung erforderlich sind, 
 
festzulegen. 3Die Maßnahmen nach Satz 2 Nr. 2 sind bei Versammlungsstätten, die für mehr als 1 000 
Besucher bestimmt sind, gesondert in einem Räumungskonzept darzustellen, sofern diese Maßnahmen 
nicht bereits Bestandteil des Sicherheitskonzepts nach § 43 sind. 
 
(2) 1Das Betriebspersonal ist bei Beginn des Arbeitsverhältnisses und danach mindestens einmal 
jährlich zu unterweisen über 
 
1. die Lage und die Bedienung der Feuerlöscheinrichtungen und -anlagen, Rauchabzugsanlagen, 

Brandmelde- und Alarmierungsanlagen und der Brandmelder- und Alarmzentrale, 
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2. die Brandschutzordnung, insbesondere über das Verhalten bei einem Brand oder bei einer 
sonstigen Gefahrenlage, gegebenenfalls in Verbindung mit dem Räumungskonzept und 

 
3. die Betriebsvorschriften. 
 
2Den Brandschutzdienststellen ist Gelegenheit zu geben, an der Unterweisung teilzunehmen. 3Über die 
Unterweisung ist eine Niederschrift zu fertigen, die der Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen 
ist. 
 
(3) Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle sind Feuerwehrpläne anzufertigen und der örtli-
chen Feuerwehr zur Verfügung zu stellen. 
 
 

§ 43  
Sicherheitskonzept, Ordnungsdienst 

 
(1) Erfordert es die Art der Veranstaltung, hat der Betreiber ein Sicherheitskonzept aufzustellen und 
einen Ordnungsdienst einzurichten. 
 
(2) 1Für Versammlungsstätten mit mehr als 5 000 Besucherplätzen hat der Betreiber im Einvernehmen 
mit den für Sicherheit oder Ordnung zuständigen Behörden, insbesondere der Polizei, der Feuerwehr 
und der Rettungsdienste, ein Sicherheitskonzept aufzustellen. 2Im Sicherheitskonzept sind die 
Mindestzahl der Kräfte des Ordnungsdienstes gestaffelt nach Besucherzahlen und Gefährdungsgraden 
sowie die betrieblichen Sicherheitsmaßnahmen und die allgemeinen und besonderen 
Sicherheitsdurchsagen festzulegen. 
 
(3) Der nach dem Sicherheitskonzept erforderliche Ordnungsdienst muss unter der Leitung eines vom 
Betreiber oder Veranstalter bestellten Ordnungsdienstleiters stehen.  
 
(4) 1Der Ordnungsdienstleiter und die Ordnungsdienstkräfte sind für die betrieblichen 
Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich. 2Sie sind insbesondere für die Kontrolle an den Ein- und 
Ausgängen und den Zugängen zu den Besucherblöcken, die Beachtung der maximal zulässigen 
Besucherzahl und der Anordnung der Besucherplätze, die Beachtung der Verbote des § 35, die 
Sicherheitsdurchsagen sowie für die geordnete Evakuierung im Gefahrenfall verantwortlich. 
 
 

Teil 5 
Zusätzliche Bauvorlagen 

 
§ 44 

Zusätzliche Bauvorlagen, Bestuhlungs- und Rettungswegeplan 
 
(1) Mit den Bauvorlagen ist ein Brandschutzkonzept vorzulegen, in dem insbesondere die maximal 
zulässige Zahl der Besucher, die Anordnung und Bemessung der Rettungswege und die zur Erfüllung 
der brandschutztechnischen Anforderungen erforderlichen baulichen, technischen und betrieblichen 
Maßnahmen dargestellt sind. 2Ist eine höhere Anzahl von Besuchern je m2 Grundfläche des 
Versammlungsraumes als nach § 1 Abs. 2 Satz 1 vorgesehen, sind die schnelle und sichere 
Erreichbarkeit der Ausgänge ins Freie und die Möglichkeit zur Durchführung wirksamer Lösch- und 
Rettungsmaßnahmen gesondert darzustellen. 
 
(2) Für die nach dieser Richtlinie erforderlichen technischen Einrichtungen sind besondere Pläne, 
Beschreibungen und Nachweise vorzulegen. 
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(3) Mit den bautechnischen Nachweisen sind Standsicherheitsnachweise für dynamische Belastungen 
vorzulegen. 
 
(4) Der Verlauf der Rettungswege im Freien, die Zufahrten und die Aufstell- und Bewegungsflächen für 
die Einsatz- und Rettungsfahrzeuge sind in einem besonderen Außenanlagenplan darzustellen. 
 
(5) 1Die Anordnung der Sitz- und Stehplätze, einschließlich der Plätze für Rollstuhlbenutzer, der Büh-
nen-, Szenen- oder Spielflächen sowie der Verlauf der Rettungswege sind in einem Bestuhlungs- und 
Rettungswegeplan im Maßstab von mindestens 1 : 200 darzustellen. 2Sind verschiedene Anordnungen 
vorgesehen, so ist für jede ein besonderer Plan vorzulegen. 
 
 

§ 45 
Gastspielprüfbuch 

 
- entfällt - 

 
 

Teil 6 
Bestehende Versammlungsstätten 

 
§ 46 

Anwendung der Vorschriften auf bestehende Versammlungsstätten 
 

- entfällt - 
 

 
 

Schlussvorschriften 
 
 

§ 47 
Ordnungswidrigkeiten 

 
- entfällt - 

 
 

§ 48 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

 
- entfällt - 
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notwendigen Fluren dürfen nicht breiter sein als der notwendige Flur. 6Ausgänge zu notwendigen 
Treppenräumen dürfen nicht breiter sein als die notwendige Treppe. 7Ausgänge aus notwendigen 
Treppenräumen müssen mindestens so breit sein wie die notwendige Treppe. 8An den Ausgängen 
zu notwendigen Treppenräumen oder ins Freie müssen Sicherheitszeichen angebracht sein. 

 
4 Treppen, Geländer und Umwehrungen 
 

1Die nutzbare Breite notwendiger Treppen darf 2,40 m nicht überschreiten. 2Treppen müssen Tritt- 
und Setzstufen haben. 3Notwendige Treppen dürfen keine gewendelten Läufe haben. 4Geländer 
und Umwehrungen müssen mindestens 1,1 m hoch sein. 

 
5 Türen 
 

1Türen, die selbstschließend sein müssen, dürfen nur offengehalten werden, wenn sie 
Feststellanlagen haben, die bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen der Türen bewirken; 
sie müssen auch von Hand geschlossen werden können. 2Türen im Zuge von Rettungswegen, 
ausgenommen Türen von Unterrichtsräumen, müssen in Fluchtrichtung des ersten Rettungsweges 
aufschlagen. 3Sie müssen von innen leicht in voller Breite zu öffnen sein. 

 
6 Rauchableitung 
 

1Hallen müssen zur Unterstützung der Brandbekämpfung entraucht werden können. 2Dies gilt als 
erfüllt, wenn sie entweder an der höchsten Stelle Rauchableitungsöffnungen mit einer freien 
Öffnungsfläche von insgesamt 1 Prozent der Grundfläche oder im oberen Drittel der Außenwände 
Fenster oder Türen mit einer freien Öffnungsfläche von insgesamt 2 Prozent der Grundfläche 
haben. 

 
7 Blitzschutzanlagen 
 

Schulen müssen Blitzschutzanlagen haben. 
 
8 Sicherheitsbeleuchtung 
 

Eine Sicherheitsbeleuchtung muss in Hallen, durch die Rettungswege führen, in notwendigen 
Fluren und notwendigen Treppenräumen sowie in fensterlosen Aufenthaltsräumen vorhanden 
sein. 

 
9 Alarmierungsanlagen 
 

1Schulen müssen Alarmierungsanlagen haben, durch die im Gefahrenfall die Räumung der Schule 
oder einzelner Schulgebäude eingeleitet werden kann (Hausalarmierung). 2Das Alarmsignal muss 
sich vom Pausensignal unterscheiden und in jedem Raum der Schule gehört werden können. 3Das 
Alarmsignal muss mindestens an einer während der Betriebszeit der Schule ständig besetzten 
oder an einer jederzeit zugänglichen Stelle innerhalb der Schule (Alarmierungsstelle) ausgelöst 
werden können. 4An den Alarmierungsstellen müssen sich Telefone befinden, mit denen jederzeit 
Feuerwehr und Rettungsdienstk unmittelbar alarmiert werden können. 

  

                                                      
k und die Polizei 
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10 Sicherheitsstromversorgung 
 

Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungsanlagen und elektrisch betriebene Einrichtungen zur 
Rauchableitung müssen an eine Sicherheitsstromversorgungsanlage angeschlossen sein. 

 

11 Feuerwehrplan, Brandschutzordnung 
 

Der Betreiber der Schule muss im Einvernehmen mit der für den Brandschutz zuständigen 
Dienststelle Feuerwehrpläne und eine Brandschutzordnung anfertigen und der örtlichen Feuerwehr 
zur Verfügung stellen. 
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7.3 Lüftungsanlagen 
7.4 Feuerstätten, Brennstofflagerung 
8 Erleichterungen für Hochhäuser mit nicht mehr als 60 m Höhe in Zellenbauweise 
9 Betriebsvorschriften 
9.1 Freihaltung der Rettungswege und Flächen für die Feuerwehr 
9.2 Brandschutzordnung, Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungswegepläne 
9.3 Verantwortliche Personen 
 
 
 
 
1 Anwendungsbereich 
 

Diese Richtlinie regelt besondere Anforderungen und Erleichterungen im Sinne von § 53 
Abs. 1 Hessische Bauordnung (HBO) für den Bau und Betrieb von Hochhäusern (§ 2 Abs. 9 
Nr. 1 HBO). 

  
2 Zufahrten, Durchfahrten, Bewegungsflächen und Eingänge für die Feuerwehr 
 
2.1 1Für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr sind ausreichende Zu- oder Durchfahrten 

und Bewegungsflächen erforderlich. 2Zu- und Durchfahrten und Bewegungsflächen müssen 
gekennzeichnet sein. 

 
2.2 Für die Feuerwehr bestimmte Eingänge, Zugänge zu notwendigen Treppenräumen und 

Feuerwehraufzügen sowie Einspeiseeinrichtungen für Löschwasser müssen unmittelbar 
erreichbar sein.  

 
2.3 Die Anzeige- und Bedieneinrichtungen für die Feuerwehr müssen sich innerhalb des 

Gebäudes in unmittelbarer Nähe der für die Feuerwehr bestimmten Eingänge befinden. 
 
3 Bauteile 
 
3.1 Tragende und aussteifende Bauteile 
 
3.1.1 Tragende und aussteifende Bauteile müssen feuerbeständig sein und aus nichtbrennbaren 

Baustoffen bestehen. 
 
3.1.2 Die Feuerwiderstandsfähigkeit tragender und aussteifender Bauteile von Gebäuden mit mehr 

als 60 m Höhe muss 120 Minuten betragen. 
 
3.2 Raumabschließende Bauteile 
 
3.2.1 Raumabschließende Bauteile müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 
 
3.2.2 1Raumabschließende Bauteile sind bis an andere raumabschließende Bauteile mindestens 

gleicher Feuerwiderstandsfähigkeit, die Außenwand oder bis unter die Dachhaut zu führen. 
2Die Anschlüsse an andere raumabschließende Bauteile müssen den Anforderungen an 
raumabschließende Bauteile genügen. 3Die Anschlüsse an Außenwand und Dachhaut 
müssen dicht sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 
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3.2.3 1Raumabschließend mit der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Bauteile müssen sein 
 

1. Geschossdecken, 
2. Wände von notwendigen Treppenräumen und deren Vorräumen, 
3. Wände der Fahrschächte von Feuerwehraufzügen und deren Vorräumen. 
 
2Auf Satz 1 Nr. 2 und 3 ist § 38 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 HBO entsprechend 
anzuwenden. 

 
3.2.4 1Raumabschließend feuerbeständig müssen sein 
 

1. Brandwände, 
2. Wände von Installationsschächten, 
3. Wände von Fahrschächten und deren Vorräumen, 
4. Trennwände von Räumen mit erhöhter Brandgefahr, 
5. Trennwände zwischen Aufenthaltsräumen und anders genutzten Räumen im Keller,  
6. Wände und Brüstungen offener Gänge. 

 
2Die Anforderungen des § 33 Abs. 3 Satz 1 HBO an Brandwände bleiben unberührt. 

 
3.2.5 1Raumabschließend feuerhemmend müssen sein 
 

1. Trennwände zwischen Nutzungseinheiten,  
2. Trennwände zwischen Nutzungseinheiten und anders genutzten Räumen, 
3. Wände notwendiger Flure, 
4. durchgehende Systemböden, 
5. durchgehende Unterdecken. 

 
2Systemböden oder Unterdecken dürfen unter oder über Wänden nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 
durchgehen. 3Durchgehende Systemböden oder Unterdecken müssen mit den Wänden nach 
Satz 1 Nr. 1 bis 3 auf die für die Wand erforderliche Feuerwiderstandsfähigkeit geprüft sein. 
4Die Prüfung bezieht sich auf die raumabschließende Wirkung. 
 
 

3.3 Öffnungen in raumabschließenden Bauteilen  
 
3.3.1 Abschlüsse von Öffnungen 
 
 1Abschlüsse von Öffnungen in raumabschließenden Bauteilen müssen rauchdicht und 

selbstschließend sein und der Feuerwiderstandsfähigkeit dieser Bauteile entsprechen. 
2Feuerhemmmende, rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse genügen für Öffnungen 
in Wänden zwischen 

 
1. notwendigen Treppenräumen und Vorräumen oder notwendigen Fluren, 
2. Vorräumen und notwendigen Fluren, 
3. notwendigen Fluren und Nutzungseinheiten,  
4. offenen Gängen und Nutzungseinheiten, 
5. Installationsschächten für Elektroleitungen und anderen Räumen. 
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3Rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse genügen für Öffnungen in den Wänden 
zwischen 
 
1. außenliegenden Sicherheitstreppenräumen und offenen Gängen, 
2. innenliegenden Sicherheitstreppenräumen und Vorräumen, 
3. offenen Gängen und notwendigen Fluren. 
 
4In Fahrschächten genügen Fahrschachttüren, die den Anforderungen des § 42 Abs. 3 Satz 2 
HBO. 
 

3.3.2 Öffnungen in Systemböden und Unterdecken 
 
3.3.2.1 1Revisionsöffnungen in Systemböden müssen so angeordnet sein, dass eine 

Brandbekämpfung möglich ist und Brandmelder leicht zugänglich sind. 2In durchgehenden 
Systemböden sind andere Öffnungen nur zulässig, wenn sie auf die für die Nutzung 
erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind. 

 
3.3.2.2 1Für die Abschlüsse von Öffnungen in durchgehenden Systemböden genügen 

dichtschließende Verschlüsse aus nichtbrennbaren Baustoffen. 2Für Abschlüsse von 
Installationsöffnungen in Systemböden mit einer Größe von nicht mehr als 0,1 m² genügen 
Verschlüsse aus schwerentflammbaren Baustoffen. 

 
3.3.2.3 Für durchgehende Unterdecken gilt Nummer 3.3.2.1 entsprechend. 
 
3.4 Außenwände 
 

1Nichttragende Außenwände und nichttragende Teile tragender Außenwände müssen in allen 
ihren Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 2Dies gilt nicht für 
 
1. Fensterprofile,  
2. Dämmstoffe in nichtbrennbaren geschlossenen Profilen, 
3. Dichtstoffe zur Abdichtung der Fugen zwischen Verglasungen und Traggerippen,  
4.   Kleinteile ohne tragende Funktion, die nicht zur Brandausbreitung beitragen. 
 
3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Außenwandbekleidungen, Balkonbekleidungen und 
Umwehrungen. 

  
3.5 Dächer 
 
 1Die Bauteile der Dächer müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 2Die Dachhaut 

darf aus brennbaren Baustoffen bestehen, wenn sie mit einer mindestens 5 cm dicken Schicht 
aus mineralischen Baustoffen oder Bauprodukten dauerhaft bedeckt ist. 3Nummer 3.4 Satz 2 
gilt entsprechend. 

  
3.6 Bodenbeläge, Bekleidungen, Putze, Einbauten 
 

1Bodenbeläge, Bekleidungen, Putze und Einbauten müssen nichtbrennbar sein in 
 
1. notwendigen Treppenräumen,  
2. Vorräumen von notwendigen Treppenräumen, 
3. Vorräumen von Feuerwehraufzugsschächten, 
4. Räumen zwischen dem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie. 
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2Bodenbeläge in notwendigen Fluren müssen schwerentflammbar sein. 
  

3.7 Estriche, Dämmschichten, Sperrschichten, Dehnungsfugen 
 
3.7.1 1Estriche, Dämmschichten und Sperrschichten müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen 

bestehen. 2Sperrschichten aus brennbaren Baustoffen sind zulässig, wenn sie durch 
nichtbrennbare Baustoffe oder Bauprodukte gegen Entflammen geschützt sind. 

 
3.7.2 Dehnungsfugen dürfen mit Ausnahme der Abdeckung nur mit nichtbrennbaren Baustoffen 

ausgefüllt sein. 
 
4 Rettungswege 
 
4.1 Führung von Rettungswegen 
 
4.1.1 1Für Nutzungseinheiten und für Geschosse ohne Aufenthaltsräume müssen in jedem 

Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige bauliche Rettungswege ins Freie 
vorhanden sein, die zu öffentlichen Verkehrsflächen führen. 2Beide Rettungswege dürfen 
innerhalb des Geschosses über denselben notwendigen Flur führen. 3Die Rettungswege aus 
den oberirdischen Geschossen und den Kellergeschossen sind getrennt ins Freie zu führen.  

 
4.1.2 1Die lichte Breite eines jeden Teils von Rettungswegen muss mindestens 1,20 m betragen. 

2Die lichte Breite der Türen aus Nutzungseinheiten auf notwendige Flure muss mindestens 
0,90 m betragen.  

 
4.1.3 Rettungswege müssen durch Sicherheitszeichen dauerhaft und gut sichtbar gekennzeichnet 

sein. 
 
4.2 Notwendige Treppenräume, Sicherheitstreppenräume 
 
4.2.1 In Hochhäusern mit nicht mehr als 60 m Höhe genügt an Stelle von zwei notwendigen 

Treppenräumen ein Sicherheitstreppenraum. 
 
4.2.2 In Hochhäusern mit mehr als 60 m Höhe müssen alle notwendigen Treppenräume als 

Sicherheitstreppenräume ausgebildet sein. 
 
4.2.3 Innenliegende notwendige Treppenräume von oberirdischen Geschossen und notwendige 

Treppenräume von Kellergeschossen mit Aufenthaltsräumen müssen als Sicherheitstreppen-
raum ausgebildet sein. 

 
4.2.4 1Notwendige Treppenräume von Kellergeschossen dürfen mit den Treppenräumen 

oberirdischer Geschosse nicht in Verbindung stehen. 2Innenliegende Sicherheits-
treppenräume dürfen durchgehend sein. 3Nummer 4.1.1 Satz 3 bleibt unberührt.  

 
4.2.5 Sofern der Ausgang eines notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar ins Freie führt, muss 

der Raum zwischen dem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie 
 

1. ohne Öffnungen zu anderen Räumen sein, 
2. Wände haben, die die Anforderungen an die Wände des Treppenraumes erfüllen. 
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4.2.6 Öffnungen in den Wänden notwendiger Treppenräume, die keine Sicherheitstreppenräume 
sind, sind zulässig 

 
1. zu notwendigen Fluren, 
2. ins Freie, 
3. zu Räumen nach Nummer 4.2.5. 

 
4.2.7 1Vor den Türen außenliegender Sicherheitstreppenräume müssen offene Gänge im freien 

Luftstrom so angeordnet sein, dass Rauch ungehindert ins Freie abziehen kann. 2Öffnungen 
in den Wänden der Sicherheitstreppenräume sind zulässig 

 
1. zu offenen Gängen, 
2. ins Freie.  
 
3Zur Belichtung der Sicherheitstreppenräume sind nur feste Verglasungen zulässig. 4Der 
Abstand von der Tür zum Sicherheitstreppenraum zu anderen Türen muss mindestens 3 m 
betragen.  
 

4.2.8 1Vor den Türen innenliegender Sicherheitstreppenräume müssen Vorräume angeordnet sein, 
in die Feuer und Rauch nicht eindringen kann. 2Öffnungen in den Wänden dieser Vorräume 
sind zulässig 

 
1. zum Sicherheitstreppenraum, 
2. zu notwendigen Fluren. 
 
3Der Abstand von der Tür zum Sicherheitstreppenraum zu anderen Türen muss mindestens 
3 m betragen. 
 

4.2.9 1Vor den Türen notwendiger Treppenräume der Kellergeschosse müssen Vorräume 
angeordnet sein. 2Vor den Vorräumen müssen notwendige Flure angeordnet sein. 3Öffnungen 
in den Wänden dieser Vorräume sind zulässig  

 
1. zum notwendigen Treppenraum, 
2. zu notwendigen Fluren. 
 
4Der Abstand von der Tür zum notwendigen Treppenraum zu anderen Türen muss 
mindestens 3 m betragen.  
 

4.3  Notwendige Flure 
 
4.3.1 Ausgänge von Nutzungseinheiten müssen auf notwendige Flure oder ins Freie führen.  
 
4.3.2 Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muss mindestens ein 

Ausgang in einen notwendigen Treppenraum, einen Vorraum eines Sicherheitstreppen-
raumes oder ins Freie in höchstens 35 m Entfernung erreichbar sein. 

 
4.3.3 1Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung dürfen nicht länger als 15 m sein. 2Sie müssen 

zum Vorraum eines Sicherheitstreppenraums, zu einem notwendigen Flur mit zwei 
Fluchtrichtungen oder zu einem offenen Gang führen. 3Die Flure nach Satz 1 sind durch 
nichtabschließbare, rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse von anderen notwendigen 
Fluren abzutrennen. 
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4.3.4 Innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 400 m² Grundfläche, deren Nutzung 
hinsichtlich der Brandgefahren mit einer Büro- oder Verwaltungsnutzung vergleichbar ist, sind 
notwendige Flure nicht erforderlich. 

 
4.3.5 In Nutzungseinheiten, die einer Büro- oder Verwaltungsnutzung dienen oder hinsichtlich der 

Brandgefahren mit einer Büro- oder Verwaltungsnutzung vergleichbar sind, müssen Räume 
mit mehr als 400 m² Grundfläche 

 
1. gekennzeichnete Gänge mit einer Breite von mindestens 1,20 m haben, die auf möglichst 

geradem Weg zu entgegengesetzt liegenden Ausgängen zu notwendigen Fluren führen 
und 

2. Sichtverbindungen innerhalb der Räume zum nächstliegenden Ausgang haben, die nicht 
durch Raumteiler oder Einrichtungen beeinträchtigt wird. 

 
4.3.6 1In notwendigen Fluren sind Empfangsbereiche unzulässig. 2Sie sind zulässig, wenn 
 

1. die Rettungswegbreite nicht eingeschränkt wird, 
2. der Ausbreitung von Rauch in den notwendigen Flur vorgebeugt wird und 
3. der notwendige Flur zwei Fluchtrichtungen hat. 

 
4.4 Türen in Rettungswegen 
 
4.4.1 1Türen von Vorräumen, notwendigen Treppenräumen, Sicherheitstreppenräumen und von 

Ausgängen ins Freie müssen in Fluchtrichtung aufschlagen. 2Die Türen der Rettungswege 
müssen jederzeit von innen leicht und in voller Breite geöffnet werden können. 

 
4.4.2 1Schiebetüren sind im Zuge von Rettungswegen unzulässig. 2Dies gilt nicht für automatische 

Schiebetüren, die die Rettungswege nicht beeinträchtigen. 3Pendeltüren in Rettungswegen 
müssen Vorrichtungen haben, die ein Durchpendeln der Türen verhindern. 

 
4.4.3 Türen, die selbstschließend sein müssen, dürfen offengehalten werden, wenn sie Ein-

richtungen haben, die bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen der Türen bewirken; 
sie müssen auch von Hand geschlossen werden können. 

 
4.4.4 1Mechanische Vorrichtungen zur Vereinzelung oder Zählung von Besuchern, wie Drehtüren 

oder -kreuze, sind in Rettungswegen unzulässig. 2Dies gilt nicht für mechanische 
Vorrichtungen, die im Gefahrenfall von innen leicht und in voller Breite geöffnet werden 
können. 

 
5 Räume mit erhöhter Brandgefahr 
 
 Die Grundfläche von Räumen mit erhöhter Brandgefahr darf nicht mehr als 400 m² betragen. 
 
6 Sicherheitstechnische Gebäudeausrüstung 
 
6.1 Feuerwehraufzüge, Fahrschächte von Feuerwehraufzügen und deren Vorräume 
 
6.1.1 Feuerwehraufzüge 
 
6.1.1.1 Hochhäuser müssen Feuerwehraufzüge mit Haltestellen in jedem Geschoss haben.  
 
6.1.1.2 1Jede Stelle eines Geschosses muss von einem Feuerwehraufzug in höchstens 50 m 

Entfernung erreichbar sein. 2Die Entfernung wird in der Lauflinie gemessen. 
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6.1.1.3 Feuerwehraufzüge müssen eigene Fahrschächte haben, in die Feuer und Rauch nicht 
eindringen können.  

 
6.1.1.4 1Vor jeder Fahrschachttür muss ein Vorraum angeordnet sein, in den Feuer und Rauch nicht 

eindringen können. 2Der Vorraum muss in unmittelbarer Nähe zu einem notwendigen 
Treppenraum angeordnet sein. 

 
6.1.1.5 Feuerwehraufzüge sind in allen Geschossen ausreichend zu kennzeichnen. 
 
6.1.1.6 Fahrkörbe von Feuerwehraufzügen müssen zur Aufnahme einer Krankentrage geeignet sein. 
 
6.1.2 Fahrschächte von Feuerwehraufzügen  
 
6.1.2.1 Fahrschacht- und Fahrkorbtüren müssen eine fest verglaste Sichtöffnung mit einer Fläche von 

mindestens 600 cm² haben. 
6.1.2.2 1Im Fahrschacht müssen ortsfeste Leitern so angebracht sein, dass ein Übersteigen vom 

Fahrkorb zur Leiter und von der Leiter zu den Fahrschachttüren möglich ist. 2Die 
Fahrschachttüren müssen ohne Hilfsmittel vom Schacht aus geöffnet werden können. 

 
6.1.3 Vorräume der Fahrschächte von Feuerwehraufzügen 
 
6.1.3.1 1Vorräume von Feuerwehraufzugsschächten müssen mindestens 6 m² Grundfläche haben 

und zur Aufnahme einer Krankentrage geeignet sein. 2Der Abstand zwischen der 
Fahrschachttür und der Tür zum notwendigen Flur muss mindestens 3 m betragen. 

 
6.1.3.2 Öffnungen in den Wänden der Vorräume sind zulässig für Türen 
 

1. zu notwendigen Fluren,  
2. zu Fahrschächten,  
3. ins Freie. 
 

6.1.3.3 Feuerwehraufzüge und andere Aufzüge dürfen gemeinsame Vorräume haben, wenn diese 
die Anforderungen an Vorräume von Feuerwehraufzugsschächten erfüllen.  

 
6.1.3.4 In den Vorräumen müssen Geschosskennzeichnungen so angebracht sein, dass sie durch 

die Sichtöffnung der Fahrschacht- und Fahrkorbtür erkennbar sind. 
 
6.1.3.5 1Feuerwehraufzüge müssen eine Bedieneinrichtung für den Notbetrieb haben. 2Bei 

maschinenraumlosen Feuerwehraufzügen muss sich diese im Vorraum der Zugangsebene 
für die Feuerwehr befinden. 

 
6.2 Druckbelüftungsanlagen 
 
6.2.1 1Der Eintritt von Rauch in innenliegende Sicherheitstreppenräume und deren Vorräume sowie 

in Feuerwehraufzugsschächte und deren Vorräume muss jeweils durch Anlagen zur 
Erzeugung von Überdruck verhindert werden. 2Ist nur ein innenliegender 
Sicherheitstreppenraum vorhanden, müssen bei Ausfall der für die Aufrechterhaltung des 
Überdrucks erforderlichen Geräte betriebsbereite Ersatzgeräte deren Funktion übernehmen.  

 
6.2.2 1Druckbelüftungsanlagen müssen so bemessen und beschaffen sein, dass die Luft auch bei 

geöffneten Türen zu dem vom Brand betroffenen Geschoss auch unter ungünstigen 
klimatischen Bedingungen entgegen der Fluchtrichtung strömt. 2Die Abströmungsge-
schwindigkeit der Luft durch die geöffnete Tür des Sicherheitstreppenraums zum Vorraum und 
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6.4.2 1Brandmelder müssen bei Auftreten von Rauch automatisch eine Alarmierung im betroffenen 
Geschoss auslösen. 2Automatische Brandmeldeanlagen müssen durch technische 
Maßnahmen gegen Falschalarme gesichert sein. 3Brandmeldungen müssen von der Brand-
melderzentrale unmittelbar und automatisch zur Leitstelle der Feuerwehr weitergeleitet 
werden.  

 
6.4.3 1Hochhäuser müssen Alarmierungs- und Lautsprecheranlagen haben, mit denen im 

Gefahrenfall Personen alarmiert und Anweisungen erteilt werden können. 2Die Vorräume der 
Feuerwehraufzüge müssen eine Gegensprechanlage mit Verbindung zur Brandmelder- und 
Alarmzentrale haben. 

 
6.4.4 In einem für die Feuerwehr leicht zugänglichen Raum müssen zentrale Anzeige- und 

Bedieneinrichtungen für Rauchabzugs-, Brandmelde-, Alarmierungs- und Lautsprecheran-
lagen und eine zentrale Anzeigevorrichtung für Feuerlöschanlagen vorhanden sein. 

 
6.4.5 1Aufzüge müssen mit einer Brandfallsteuerung ausgestattet sein, die durch die automatische 

Brandmeldeanlage ausgelöst wird. 2Die Brandfallsteuerung muss sicherstellen, dass die 
Aufzüge ein Geschoss mit Ausgang ins Freie oder das diesem nächstgelegene, nicht von der 
Brandmeldung betroffene Geschoss unmittelbar anfahren und dort mit geöffneten Türen 
außer Betrieb gehen. 

 
6.5 Sicherheitsbeleuchtung 
 
6.5.1 In Hochhäusern muss eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein, die bei Ausfall der 

allgemeinen Beleuchtung selbsttätig in Betrieb geht. 
 
6.5.2 Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein 
 

1. in Rettungswegen, 
2. in Vorräumen von Aufzügen, 
3. für Sicherheitszeichen von Rettungswegen. 
  

6.6 Sicherheitsstromversorgungsanlagen, Blitzschutzanlagen, Gebäudefunkanlagen 
 
6.6.1 Hochhäuser müssen Sicherheitsstromversorgungsanlagen haben, die bei Ausfall der 

allgemeinen Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstechnischen Gebäudeausrüstung 
übernimmt, insbesondere der 

 
1. Sicherheitsbeleuchtung, 
2. automatischen Feuerlöschanlagen und Druckerhöhungsanlagen für die Löschwasser-

versorgung, 
3. Rauchabzugsanlagen, 
4. Druckbelüftungsanlagen,  
5. Brandmeldeanlagen, 
6. Alarmierungsanlagen, 
7. Aufzüge, 
8. Gebäudefunkanlagen für die Feuerwehr. 
 

6.6.2 Hochhäuser müssen Blitzschutzanlagen haben, die auch die sicherheitstechnische Gebäude-
ausrüstung schützen (äußerer und innerer Blitzschutz). 
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7.4.2 1Feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe dürfen nicht in Geschossen über dem 
Erdgeschoss gelagert werden. 2Dies gilt nicht für den Tagesvorrat von Brennstoffen für den 
Betrieb der Sicherheitsstromversorgungsanlagen.  

 
8 Erleichterungen für Hochhäuser mit nicht mehr als 60 m Höhe in Zellenbauweise 
 

 1Für Hochhäuser mit nicht mehr als 60 m Höhe und mit Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 
200 m² Grundfläche über dem ersten Obergeschoss sind automatische Feuerlösch-, 
Brandmelde- und Alarmierungsanlagen nicht erforderlich, wenn 

 
1. die Nutzungseinheiten untereinander, zu anders genutzten Räumen und zu notwendigen 

Fluren feuerbeständige Trennwände haben, die von Rohdecke zu Rohdecke gehen, 
2. der Brandüberschlag von Geschoss zu Geschoss durch eine mindestens 1 m hohe 

feuerbeständige Brüstung oder 1 m auskragende feuerbeständige Deckenplatte behindert 
wird, 

3. die automatische Auslösung der Druckbelüftungsanlagen und der Brandfallsteuerung der 
Aufzüge sicher gestellt ist und  

4. die Früherkennung eines Brandes in den Nutzungseinheiten durch Rauchwarnmelder mit 
Netzstromversorgung erfolgt. 

 
 2Satz 1 gilt auch für Nutzungseinheiten mit mehr als 200 m² Grundfläche, wenn sie durch 

raumabschließende feuerbeständige Wände, die von Rohdecke zu Rohdecke gehen, in Teile 
von nicht mehr als 200 m² Grundfläche unterteilt werden.  

 
9 Betriebsvorschriften 
 
9.1 Freihaltung der Rettungswege und Flächen für die Feuerwehr 
 
9.1.1 1Zufahrten und Bewegungsflächen sowie Eingänge für die Feuerwehr müssen ständig frei 

gehalten werden. 2Darauf ist dauerhaft und gut sichtbar hinzuweisen. 
9.1.2 Die Rettungswege müssen ständig frei gehalten werden. 
 
9.1.3 In Vorräumen und notwendigen Treppenräumen dürfen keine Gegenstände abgestellt 

werden. 
 
9.2 Brandschutzordnung, Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungswegepläne  
 
9.2.1 1Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle ist eine Brandschutzordnung aufzustellen 

und durch Aushang bekannt zu machen. 2In der Brandschutzordnung sind insbesondere 
festzulegen 

 
1. die Aufgaben des Brandschutzbeauftragten,  
2. die Maßnahmen im Fall eines Brandes, 
3. die Regelungen über das Verhalten bei einem Brand, 
4. die Maßnahmen, die zur Rettung Behinderter erforderlich sind. 
 

9.2.2 Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle sind Feuerwehrpläne anzufertigen und der 
örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu stellen. 

 
9.2.3 In jedem Geschoss muss der Flucht- und Rettungswegeplan des jeweiligen Geschosses an 

allgemein zugänglicher Stelle gut sichtbar ausgehängt werden. 
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9.3 Verantwortliche Personen 
 
9.3.1 Der Eigentümer des Hochhauses ist für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 

verantwortlich. 
 
9.3.2 1Der Eigentümer hat einen geeigneten und mit dem Hochhaus und dessen technischen 

Einrichtungen vertrauten Brandschutzbeauftragten zu bestellen und der 
Brandschutzdienststelle zu benennen. 2Der Brandschutzbeauftragte hat die Aufgabe, die 
Einhaltung des genehmigten Brandschutzkonzeptes und der sich daraus ergebenden 
Anforderungen an den betrieblichen Brandschutz zu überwachen und dem Eigentümer 
festgestellte Mängel zu melden. 

 
9.3.3 1Der Eigentümer kann die Verpflichtungen nach Nummer 9.3.1 und 9.3.2 durch schriftliche 

Vereinbarung auf einen Betreiber übertragen, wenn dieser oder dessen beauftragter 
Betriebsleiter mit dem Hochhaus und dessen Einrichtungen vertraut ist. 2Die Verantwortung 
des Eigentümers bleibt unberührt. 
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5.3 Zweigeschossige Industriebauten mit Zufahrten 
5.4 Geschosse und Flächen unter der Geländeoberfläche  
5.5 Einbauten 
5.6 Rettungswege 
5.7 Rauchableitung 
5.8 Feuerlöschanlagen 
5.9 Brandmeldeanlagen 
5.10 Brandwände und Wände zur Trennung von Brandbekämpfungsabschnitten 
5.11 Feuerüberschlagsweg 
5.12 Außenwände und Außenwandbekleidungen 
5.13 Dächer 
5.14 Sonstige Brandschutzmaßnahmen, Gefahrenverhütung 

6 Anforderungen an Baustoffe und Bauteile sowie an die Größe der Brandabschnitte im 
Verfahren ohne Brandlastermittlung 

6.1 Grundsätze des Nachweises 
6.2 Zulässige Größe der Brandabschnittsfläche 
6.3  Anforderungen an die Baustoffe und Bauteile  
6.4 Besondere Anforderungen an Lagergebäude und an Gebäude mit zusammenhängenden 

Lagerbereichen  

7 Anforderungen an Baustoffe und Bauteile sowie an die Größe der Brand-
bekämpfungsabschnitte unter Verwendung des Rechenverfahrens nach DIN 18230-1 

7.1 Grundsätze des Nachweises 
7.2 Brandsicherheitsklassen 
7.3 Anforderungen an Bauteile zur Trennung von Brandbekämpfungsabschnitten 
7.4 Zulässige Größen von Brandbekämpfungsabschnittsflächen bis 60.000 m² 
7.5 Anforderungen an die Bauteile von Brandbekämpfungsabschnittsflächen bis 60.000 m² 

7.6 Brandbekämpfungsabschnittsflächen mit einer Größe von mehr als 60.000 m² 
7.7 Sonstige Anforderungen 

8 Zusätzliche Bauvorlagen 

9 Pflichten des Betreibers 

Anhang 1 
Grundsätze für die Aufstellung von Nachweisen mit Methoden des Brandschutzingenieurwesens 

Anhang 2  
Anrechenbare Wärmeabzugsflächen nach Abschnitt 6, Tabelle 2 
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1 Ziel 

Ziel dieser Richtlinie ist es, die Mindestanforderungen an den Brandschutz von Industriebauten zu 
regeln, insbesondere an  
�� die Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile,  
�� das Brandverhalten der Baustoffe, 
�� die Größe der Brandabschnitte bzw. Brandbekämpfungsabschnitte, 
�� die Rettung von Menschen, 
�� die Anordnung, Lage und Länge der Rettungswege. 
�� wirksame Löscharbeiten.  
Industriebauten, die den Anforderungen dieser Richtlinie entsprechen, erfüllen die Schutzziele des 
§ 14 MBO; die Sicherheit der Einsatzkräfte ist berücksichtigt3. 
 

2 Anwendungsbereich 

Diese Richtlinie gilt für:  
�� Industriebauten nach Abschnitt 3.1, die keine Aufenthaltsräume in einer Höhe von mehr als 22 m 

i. S. von § 2 Abs. 3 Satz 2 MBO4 haben. 
�� Industriebauten, die Aufenthaltsräume (§ 2 Abs. 5 MBO5) in einer Höhe von mehr als 22 m i. S. von 

§ 2 Abs. 3 Satz 2 MBO4 haben, welche nur vorübergehend zu Wartungs- und Kontrollzwecken 
begangen werden. Für diese Industriebauten ist die Muster-Hochhausrichtlinie nicht anzuwenden. 

Diese Richtlinie gilt nicht für Reinraumgebäude und Tierhaltungsanlagen. 

Für Industriebauten mit geringeren Brandgefahren, wie  
�� Industriebauten, die überwiegend offen sind, wie überdachte Freianlagen oder Freilager, oder die 

aufgrund ihres Verhaltens im Brandfall diesen gleichgestellt werden können, 
�� Industriebauten, die lediglich der Aufstellung technischer Anlagen dienen und die nur 

vorübergehend zu Wartungs- und Kontrollzwecken begangen werden, (Einhausungen, z. B. aus 
Gründen des Witterungs- oder Immissionsschutzes),  

können Erleichterungen gestattet werden, wenn die bauordnungsrechtlichen Schutzziele erfüllt sind. 

Weitergehende Anforderungen können gestellt werden z. B. für Regallager mit brennbarem Lagergut 
und einer Oberkante Lagerguthöhe von mehr als 9,0 m. 
 

3 Begriffe 

3.1 Industriebauten 

Industriebauten sind Gebäude oder Gebäudeteile im Bereich der Industrie und des Gewerbes, die der 
Produktion (Herstellung, Behandlung, Verwertung, Verteilung) oder Lagerung von Produkten oder 
Gütern dienen. I. S. dieser Richtlinie ist die Grundfläche  
�� eines Industriebaus die Fläche zwischen den aufgehenden Umfassungsbauteilen und  
�� von Räumen innerhalb eines Industriebaus die Fläche zwischen deren Umfassungswänden. 

 

3.2 Brandabschnitt 

Ein Brandabschnitt ist der Bereich eines Gebäudes zwischen seinen Außenwänden und/oder den 
Wänden, die als Brandwände über alle Geschosse ausgebildet sind.  
 

3.3 Brandabschnittsfläche 

Die Brandabschnittsfläche ist die Grundfläche des Geschosses mit der größten Ausdehnung eines 
Brandabschnitts zwischen den aufgehenden Umfassungsbauteilen. 

 
                                                      
3 § 14 MBO siehe § 14 Abs. 1 HBO 
4 § 2 Abs. 3 Satz 2 MBO siehe § 2 Abs. 4 Satz 2 HBO 
5 § 2 Abs. 5 MBO siehe § 2 Abs. 10 HBO 
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3.4 Brandbekämpfungsabschnitt 

Ein Brandbekämpfungsabschnitt ist ein auf das kritische Brandereignis normativ bemessener, 
gegenüber anderen Gebäudebereichen brandschutztechnisch abgetrennter Gebäudebereich mit 
spezifischen Anforderungen an Wände und Decken, die diesen Brandbekämpfungsabschnitt 
begrenzen; Kellergeschosse nach 5.4.1 sind keine Teile von Brandbekämpfungsabschnitten. 
 

3.5 Grundfläche des Brandbekämpfungsabschnitts 
Die Grundfläche des Brandbekämpfungsabschnitts ist die Grundfläche des untersten oberirdischen 
Geschosses zwischen den Umfassungsbauteilen.  

 
3.6 Brandbekämpfungsabschnittsfläche 
Die Brandbekämpfungsabschnittsfläche ist die Summe der Grundflächen von Geschossen und Ebenen 
des Brandbekämpfungsabschnitts zwischen den aufgehenden Umfassungsbauteilen. 
 
3.7 Geschoss, oberirdische Geschosse, Kellergeschosse 

Ein Geschoss umfasst alle auf gleicher Höhe liegenden, sowie in der Höhe versetzten Räume und 
Raumteile eines Brandabschnitts oder eines Brandbekämpfungsabschnitts. Geschosse werden durch 
Geschossdecken getrennt, die raumabschließend und standsicher sein müssen. Die Grundfläche eines 
Geschosses ist die Fläche zwischen den aufgehenden Umfassungsbauteilen oder Brandwänden eines 
Geschosses. 
Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr als 1,4 m über 
die Geländeoberfläche hinausragen. Im Übrigen sind sie Kellergeschosse. 
Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung und Räume für diese Anlagen auf einem Dach sind keine 
Geschosse, sofern sie nur vorübergehend zu Wartungs- und Kontrollzwecken begangen werden.  
 

3.8 Ebene 

Eine Ebene umfasst alle auf gleicher Höhe liegenden Räume oder Raumteile in einem 
Brandbekämpfungsabschnitt zwischen den Außenwänden oder den Wänden zur Trennung von 
Brandbekämpfungsabschnitten. Ebenen sind durch Decken getrennt, deren Standsicherheit 
brandschutztechnisch bemessen sein muss. Die Decken haben Öffnungen, nicht klassifizierte 
Abschlüsse oder Abschottungen. Bei der Ermittlung der Grundfläche der jeweiligen Ebene werden die 
Flächen von Öffnungen und nicht klassifizierte Abschlüsse oder Abschottungen nicht angerechnet.  
 

3.9  Einbauten6 

Einbauten umfassen einzelne auf gleicher Höhe liegende begehbare Bauteile oberhalb des Fußbodens 
von Geschossen und Ebenen. Einbauten sind brandschutztechnisch nicht bemessen. Die Grundfläche 
von Einbauten ist die Fläche zwischen ihren Umfassungswänden bzw. den freien Rändern. 
 

3.10 Eingeschossige Industriebauten 

Eingeschossige Industriebauten haben nur ein oberirdisches Geschoss; sie dürfen Kellergeschosse 
haben. 
 

3.11 Brandsicherheitsklassen 

Brandsicherheitsklassen sind Klassierungsstufen, mit denen die unterschiedliche 
brandschutztechnische Bedeutung von Bauteilen bewertet wird. 
 

                                                      
6 Hinweis: die Genehmigungsfreistellung nach HBO bezieht sich nicht auf Einbauten im Sinne von Nr. 3.9 der 

MIndBauRL 
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3.12 Sicherheitskategorien 

Sicherheitskategorien sind Klassierungsstufen für die brandschutztechnische Infrastruktur. Sie ergeben 
sich aus den Vorkehrungen für die Brandmeldung, der Art der Feuerwehr und der Art einer 
Feuerlöschanlage. Sie werden wie folgt unterschieden: 
�� Sicherheitskategorie K 1: 

Brandabschnitte oder Brandbekämpfungsabschnitte ohne besondere Maßnahmen für 
Brandmeldung und Brandbekämpfung 

�� Sicherheitskategorie K 2: 
Brandabschnitte oder Brandbekämpfungsabschnitte mit automatischer Brandmeldeanlage 

�� Sicherheitskategorie K 3.1: 
Brandabschnitte oder Brandbekämpfungsabschnitte mit automatischer Brandmeldeanlage in 
Industriebauten mit Werkfeuerwehr in mindestens Staffelstärke; diese Staffel muss aus 
hauptberuflichen Kräften bestehen. 

�� Sicherheitskategorie K 3.2: 
Brandabschnitte oder Brandbekämpfungsabschnitte mit automatischer Brandmeldeanlage in 
Industriebauten mit Werkfeuerwehr in mindestens Gruppenstärke 

�� Sicherheitskategorie K 3.3: 
Brandabschnitte oder Brandbekämpfungsabschnitte mit automatischer Brandmeldeanlage in 
Industriebauten mit Werkfeuerwehr mit mindestens 2 Staffeln 

�� Sicherheitskategorie K 3.4: 
Brandabschnitte oder Brandbekämpfungsabschnitte mit automatischer Brandmeldeanlage in 
Industriebauten mit Werkfeuerwehr mit mindestens 3 Staffeln 

�� Sicherheitskategorie K 4: 
Brandabschnitte oder Brandbekämpfungsabschnitte mit selbsttätiger Feuerlöschanlage 

Bei Vorhandensein einer flächendeckenden halbstationären Feuerlöschanlage darf in den  
Sicherheitskategorien K 3.1 bis K 3.3 die jeweils nächst höhere Kategorie angesetzt werden, wenn die 
Werkfeuerwehr der Verwendung der Feuerlöschanlage zugestimmt hat.  
 

3.13 Werkfeuerwehr 

Werkfeuerwehr i. S. dieser Richtlinie ist eine nach Landesrecht anerkannte Werkfeuerwehr, die jederzeit 
in spätestens 5 Minuten nach ihrer Alarmierung die Einsatzstelle erreicht; Einsatzstelle ist die Stelle des 
Industriebaus, von der aus vor Ort erste Brandbekämpfungsmaßnahmen vorgetragen werden. 
 

4 Verfahren 

4.1 Im Verfahren nach Abschnitt 6 wird in Abhängigkeit 
�� von der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und aussteifenden Bauteile, 
�� von der brandschutztechnischen Infrastruktur der baulichen Anlage (ausgedrückt durch die 

Sicherheitskategorien) und 
�� der Anzahl der oberirdischen Geschosse  
die zulässige Brandabschnittsfläche für einen Brandabschnitt ermittelt. 
 

4.2 Im Verfahren nach Abschnitt 7 werden auf der Grundlage der Rechenverfahren nach 
DIN 18230-1  

�� die zulässige Fläche und 
�� die Anforderungen an die Bauteile nach den Brandsicherheitsklassen 
für einen Brandbekämpfungsabschnitt bestimmt. 
 

4.3 Anstelle der Verfahren nach den Abschnitten 6 und 7 können auch Methoden des 
Brandschutzingenieurwesens eingesetzt werden zum Nachweis, dass die Ziele nach Abschnitt 1 
erreicht werden (§ 3 Abs. 3 Satz 3 MBO7). Solche Nachweise sind nach Anhang 1 aufzustellen. 
 

5 Allgemeine Anforderungen 

                                                      
7 § 3 Abs. 3 Satz 3 MBO siehe § 90 Abs. 1 Satz 3 
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5.1 Löschwasserbedarf 

Für Industriebauten ist der Löschwasserbedarf im Benehmen mit der Brandschutzdienststelle unter 
Berücksichtigung der Flächen der Brandabschnitte oder Brandbekämpfungsabschnitte sowie der 
Brandlasten festzulegen. Hierbei ist auszugehen von einem Löschwasserbedarf über einen Zeitraum 
von zwei Stunden 
�� von mindestens 96 m3/h bei Abschnittsflächen bis zu 2.500 m² und 
�� von mindestens 192 m3/h bei Abschnittsflächen von mehr als 4.000 m². 
Zwischenwerte können linear interpoliert werden. 

Bei Industriebauten mit selbsttätiger Feuerlöschanlage genügt eine Löschwassermenge für 
Löscharbeiten der Feuerwehr von mindestens 96 m3/h über einen Zeitraum von einer Stunde. 
 

5.2 Lage und Zugänglichkeit 

5.2.1 Jeder Brandabschnitt und jeder Brandbekämpfungsabschnitt muss mit mindestens einer Seite 
an einer Außenwand liegen und von dort für die Feuerwehr zugänglich sein. Dies gilt nicht für 
Brandabschnitte und Brandbekämpfungsabschnitte, die eine selbsttätige Feuerlöschanlage haben. 
 
5.2.2 Freistehende sowie aneinandergebaute Industriebauten mit einer Grundfläche von insgesamt 
mehr als 5.000 m² müssen eine für Feuerwehrfahrzeuge befahrbare Umfahrt haben. Umfahrten müssen 
die Anforderungen der Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr erfüllen. 
 
5.2.3 Über die nach § 5 MBO8 für die Feuerwehr erforderlichen Zufahrten, Durchfahrten und Aufstell- 
und Bewegungsflächen hinaus, sind auch die Umfahrten nach Abschnitt 5.2.2 ständig freizuhalten. 
Hierauf ist dauerhaft und leicht erkennbar hinzuweisen (Kennzeichnung). 
 

5.3 Zweigeschossige Industriebauten mit Zufahrten 

Wird bei einem zweigeschossigen Industriebau das untere Geschoss mit Bauteilen einschließlich der 
Decken feuerbeständig und aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt und werden für beide 
Geschosse Zufahrten für die Feuerwehr angeordnet, dann kann das obere Geschoss wie ein 
eingeschossiger Industriebau behandelt werden.  

 
5.4 Geschosse und Flächen unter der Geländeoberfläche  

5.4.1 Kellergeschosse sind durch raumabschließende, feuerbeständige Wände aus nichtbrennbaren 
Baustoffen in Abschnitte zu unterteilen, deren Grundfläche im ersten Kellergeschoss nicht größer als 
1.000 m² und in jedem tiefer gelegenen Geschoss nicht größer als 500 m² sein darf.  
Tragende und aussteifende Wände und Stützen sowie Decken müssen feuerbeständig sein. 
 

5.4.2 Fußböden von oberirdischen Geschossen dürfen nicht mehr als 1 m unter der 
Geländeoberfläche liegen.  

 

Fußböden von oberirdischen Geschossen, dürfen auch mehr als 1m unter der Geländeoberfläche 
liegen, wenn 
-  diese Bereiche ausschließlich betriebstechnische Einrichtungen mit einer Größe gemäß Tabelle 1 

aufweisen und in Summe nicht mehr als 25 % der Grundfläche des Geschosses betragen 

oder 

-  diese Bereiche als Teile von Brandbekämpfungsabschnitten mit dem Verfahren nach Abschnitt 7.4 
nachgewiesen werden. 

 
5.4.3  Die Anforderungen nach 5.4.1 und 5.4.2 Satz 1 gelten nicht für Geschosse und Ebenen, wenn 
sie mindestens an einer Seite auf ganzer Länge für die Feuerwehr von außen ohne Hilfsmittel 
zugänglich sind. Für diese sind die Vorschriften zu oberirdischen Geschossen entsprechend 
anzuwenden. 

                                                      
8 § 5 MBO siehe § 5 HBO 
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5.4.4 Werden in Kellergeschossen selbsttätige Feuerlöschanlagen angeordnet oder dienen die 
Kellergeschosse ausschließlich dem Betrieb von Wasserklär- oder Wasseraufbereitungsanlagen, 
dürfen die in Abschnitt 5.4.1 festgelegten Flächenwerte auf das Dreieinhalbfache erhöht werden. 
 

5.5 Einbauten  

In Abhängigkeit der Sicherheitskategorie sind auf den Grundflächen von Geschossen und Ebenen 
maximal folgende Grundflächen von Einbauten zulässig: 
 
Tabelle 1: max. Grundfläche einzelner Einbauten 

Sicherheits-
kategorie 

K 1 K 2 K 3.1 K 3.2 K 3.3 K 3.4 K 4 

max. 
Grundfläche 
in m² 

400 600 720 800 920 1.000 1.400 

 
Bei der Ermittlung der Grundfläche von Einbauten werden Öffnungen innerhalb des Einbaus nicht 
abgezogen. Einbauten nach Tabelle 1 dürfen mehrfach nebeneinander angeordnet werden, wenn sie 
durch brandlastfreie Zonen von mindestens 5 m Breite (Freistreifen) getrennt sind; sie dürfen nicht 
übereinander angeordnet werden. In Summe dürfen deren Flächen jeweils nicht mehr als 25%  
�� der Grundfläche des Geschosses,  
�� der Brandbekämpfungsabschnittsfläche, 
�� der Grundfläche der Ebene und  
�� des Teilabschnittes  
betragen.  

Einbauten sind so anzuordnen, dass die Feuerwehr geeignete Löschmaßnahmen von einem sicheren 
Standort aus vortragen kann. 
 

5.6 Rettungswege 

5.6.1 Zu den Rettungswegen in Industriebauten gehören insbesondere die Hauptgänge in den 
Produktions- und Lagerräumen, die Ausgänge aus diesen Räumen, die notwendigen Flure, die 
notwendigen Treppen und die Ausgänge ins Freie. 
 
5.6.2 Für Industriebauten mit einer Grundfläche von mehr als 1.600 m² müssen in jedem Geschoss 
mindestens zwei möglichst entgegengesetzt liegende bauliche Rettungswege vorhanden sein. Dies gilt 
für Ebenen oder Einbauten mit einer Grundfläche von jeweils mehr als 200 m² entsprechend. 

Für tiefer liegende Bereiche unter der Geländeoberfläche gem. 5.4.2 Satz 2 reichen notwendige 
Treppen ohne notwendigen Treppenraum zu den übrigen Bereichen des Geschosses. Im Übrigen 
gelten für diese Bereiche die Regelungen für die Rettungswege von Einbauten entsprechend. 
Kellergeschosse mit einer Grundfläche von mehr als 200 m² müssen in Industriebauten nach Tabelle 2, 
Spalte 2 und Tabelle 7 jeweils zwei bauliche Rettungswege haben. 
Jeder Raum mit einer Grundfläche von mehr als 200 m² muss mindestens zwei Ausgänge  
haben.  
 
5.6.3  Einer der Rettungswege nach 5.6.2 Satz 1 darf zu anderen Brandabschnitten oder zu anderen 
Brandbekämpfungsabschnitten oder über eine Außentreppe, über offene Gänge und/oder über 
begehbare Dächer auf das Grundstück führen, wenn diese im Brandfall ausreichend lang standsicher 
sind und die Benutzer durch Feuer und Rauch nicht gefährdet werden können. Bei Ebenen darf der 
zweite Rettungsweg auch über eine notwendige Treppe ohne notwendigen Treppenraum in eine 
unmittelbar darunterliegende Ebene oder ein unmittelbar darunterliegendes Geschoss führen, sofern 
diese Ebene oder dieses Geschoss Ausgänge in mindestens zwei sichere Bereiche hat. 

Die Rettungswege aus im Produktions- oder Lagerraum eingestellten Räumen dürfen über den gleichen 
Produktions- oder Lagerraum führen. In diesem Fall sind die Räume oder Raumgruppen mit 
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Aufenthaltsräumen offen auszuführen. Alternativ können sie durch Wände mit ausreichender 
Sichtverbindung abgetrennt werden. Bei geschlossenen Räumen mit mehr als 20 m² Grundfläche ist 
zusätzlich sicherzustellen, dass die dort anwesenden Personen im Brandfall rechtzeitig in geeigneter 
Weise gewarnt werden. 
 
5.6.4  Von jeder Stelle eines Produktions- oder Lagerraumes soll mindestens ein Hauptgang nach 
höchstens 15 m Lauflänge erreichbar sein. Hauptgänge müssen mindestens 2 m breit sein; sie sollen 
geradlinig auf kurzem Wege zu Ausgängen ins Freie, zu notwendigen Treppenräumen, zu 
Außentreppen, zu Treppen von Ebenen und Einbauten, zu offenen Gängen, über begehbare Dächer 
auf das Grundstück, zu anderen Brandabschnitten oder zu anderen Brandbekämpfungsabschnitten 
führen. Diese anderen Brandabschnitte oder Brandbekämpfungsabschnitte müssen Ausgänge 
unmittelbar ins Freie oder zu notwendigen Treppenräumen mit einem sicheren Ausgang ins Freie 
haben. 
 
5.6.5  Von jeder Stelle eines oberirdischen Produktions- oder Lagerraumes muss mindestens ein 
Ausgang ins Freie, ein Zugang zu einem notwendigen Treppenraum, zu einer Außentreppe, zu einem 
offenen Gang oder zu einem begehbaren Dach, ein anderer Brandabschnitt oder ein anderer 
Brandbekämpfungsabschnitt 
�� bei einer mittleren lichten Höhe von bis zu 5 m in höchstens 35 m Entfernung 
�� bei einer mittleren lichten Höhe von mindestens 10 m in höchstens 50 m Entfernung 
erreichbar sein. 

Bei Vorhandensein einer Alarmierungseinrichtung für die Nutzer (Internalarm) ist es zulässig, dass der 
Ausgang nach Satz 1  
�� bei einer mittleren lichten Höhe von bis zu 5 m in höchstens 50 m Entfernung 
�� bei einer mittleren lichten Höhe von mindestens 10 m in höchstens 70 m Entfernung 
erreicht wird. 

Bei mittleren lichten Höhen zwischen 5 m und 10 m darf zur Ermittlung der zulässigen Entfernung 
zwischen den vorstehenden Werten interpoliert werden. 
 
Die Auslösung von Alarmierungseinrichtungen muss erfolgen bei Auslösen 

�� einer automatischen Brandmeldeanlage oder  
�� einer selbsttätigen Feuerlöschanlage. 
Bei der selbsttätigen Feuerlöschanlage ist zusätzlich eine Handauslösung der Alarmierungs-
einrichtungen vorzusehen.  

Liegt ein Ausgang ins Freie unter einem Vordach, beginnt das Freie erst am Rande des Vordachs. Unter 
mindestens zweiseitig offenen Vordächern ist eine zusätzliche Entfernung in der Tiefe des Vordachs, 
jedoch maximal 15 m, zulässig. Dies gilt nicht, wenn der Bereich unter dem Vordach einen eigenen 
Brandabschnitt oder Brandbekämpfungsabschnitt bildet.  
 
5.6.6  Kontroll- und Wartungsgänge, die nur gelegentlich begangen werden und aus nicht brennbaren 
Baustoffen bestehen, dürfen über Steigleitern erschlossen werden. Die Steigleiter muss in einer 
Entfernung von maximal 100 m, bei nur einer Fluchtrichtung in maximal 50 m, erreicht werden können.  
 
5.6.7  Die mittlere lichte Höhe einer Ebene ergibt sich als nach Flächenanteilen gewichtetes Mittel der 
lichten Höhe bis zur nächsten Decke oder dem Dach. Bei der Ermittlung der mittleren lichten Höhe nach 
Abschnitt 5.6.5 bleiben Einbauten sowie Ebenen mit einer maximalen Grundfläche nach Tabelle 1 
unberücksichtigt. 

Für Einbauten sowie Ebenen mit einer maximalen Grundfläche nach Tabelle 1 ist die mittlere lichte 
Höhe die der Ebene oder des Geschosses, über deren/dessen Fußboden sie angeordnet sind.  
 
5.6.8  Die Entfernung nach Abschnitt 5.6.5 wird in der Luftlinie, jedoch nicht durch Bauteile gemessen. 
Die tatsächliche Lauflänge darf jedoch nicht mehr als das 1,5-fache der jeweiligen Entfernung betragen. 
Liegt eine Stelle des Produktions- oder Lagerraumes nicht auf der Höhe des Ausgangs oder Zugangs 
nach 5.6.5, so ist von der zulässigen Lauflänge das Doppelte der Höhendifferenz abzuziehen. Bei der 
Ermittlung der Entfernung nach 5.6.5 bleibt diese Höhendifferenz unberücksichtigt. 
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5.6.9  Bei Einbauten und Ebenen mit einer maximalen Grundfläche nach Tabelle 1 dürfen die 
Rettungswege über notwendige Treppen ohne notwendigen Treppenraum geführt werden, wenn sie in 
eine unmittelbar darunterliegende Ebene oder ein unmittelbar darunterliegendes Geschoss führen, 
sofern diese Ebene oder dieses Geschoss Ausgänge in mindestens zwei sichere Bereiche hat und ein 
Ausgang in Entfernung nach 5.6.5 erreicht wird. Die Lauflänge auf dem Einbau oder der Ebene bis zu 
einer Treppe darf in diesen Fällen höchstens 
�� bei Brandbelastung in Brandbekämpfungsabschnitten < 15 kWh/m² 50 m 
�� bei Vorhandensein einer Alarmierungseinrichtung für die Nutzer, deren Auslösung über eine 

automatische Brandmeldeanlage oder eine selbsttätige Feuerlöschanlage mit zusätzlicher 
Handauslösung der Alarmierungseinrichtung, 35 m 

�� im Übrigen 25 m 
betragen.  
 
5.6.10 Notwendige Treppen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Wände notwendiger 
Treppenräume müssen den Anforderungen nach § 35 MBO9 für die Gebäudeklasse 5 entsprechen.  
 
5.7 Rauchableitung 
Produktions-, Lagerräume und Ebenen mit jeweils mehr als 200 m² Grundfläche müssen zur  
Unterstützung der Brandbekämpfung entraucht werden können.  
 
5.7.1 Rauchableitung aus Produktions- und Lagerräumen ohne Ebenen 
5.7.1.1 Die Anforderung ist insbesondere erfüllt, wenn 

�� diese Räume Rauchabzugsanlagen haben, bei denen je höchstens 400 m² der Grundfläche 
mindestens ein Rauchabzugsgerät im Dach oder im oberen Raumdrittel angeordnet wird,  

�� die aerodynamisch wirksame Fläche dieser Rauchabzugsgeräte insgesamt mindestens 1,5 m² je 
400 m² Grundfläche beträgt, 

�� je höchstens 1.600 m² Grundfläche mindestens eine Auslösegruppe für die Rauchabzugsgeräte 
gebildet wird sowie  

�� Zuluftflächen im unteren Raumdrittel von insgesamt mindestens 12 m² freiem Querschnitt 
vorhanden sind. 
 

5.7.1.2 Die Anforderung ist insbesondere erfüllt für Produktions- und Lagerräume mit nicht mehr als 
1.600 m² Grundfläche, wenn  

�� diese Räume entweder an der obersten Stelle Öffnungen zur Rauchableitung mit einem freien 
Querschnitt von insgesamt 1 v. H. der Grundfläche oder 

�� im oberen Drittel der Außenwände angeordnete Öffnungen, Türen oder Fenster mit einem freien 
Querschnitt von insgesamt 2 v. H. der Grundfläche haben  

sowie Zuluftflächen in insgesamt gleicher Größe jedoch mit nicht mehr als 12 m² freiem Querschnitt 
vorhanden sind, die im unteren Raumdrittel angeordnet werden sollen. 

 

5.7.1.3 Die Anforderung ist insbesondere auch erfüllt, wenn maschinelle Rauchabzugsanlagen 
vorhanden sind, bei denen je höchstens 400 m² der Grundfläche der Räume mindestens ein 
Rauchabzugsgerät oder eine Absaugstelle mit einem Luftvolumenstrom von 10.000 m³/h im oberen 
Raumdrittel angeordnet werden. Bei Räumen mit mehr als 1.600 m² Grundfläche genügt  

�� zu dem Luftvolumenstrom von 40.000 m³/h für die Grundfläche von 1.600 m2 ein zusätzlicher 
Luftvolumenstrom von 5.000 m³/h je angefangene weitere 400 m² Grundfläche; der sich ergebende 
Gesamtvolumenstrom je Raum ist gleichmäßig auf die nach Satz 1 anzuordnenden Absaugstellen 
oder Rauchabzugsgeräte zu verteilen, oder 

�� ein Luftvolumenstrom von mindestens 40.000 m³/h je Raum, wenn sichergestellt ist, dass dieser 
Luftvolumenstrom im Bereich der Brandstelle auf einer Grundfläche von höchstens 1.600 m² von 

                                                      
9 § 35 MBO siehe § 38 HBO 
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den nach Satz 1 anzuordnenden Absaugstellen oder Rauchabzugsgeräte gleichmäßig gefördert 
werden kann. 

Die Zuluftflächen müssen im unteren Raumdrittel in solcher Größe und so angeordnet werden, dass 
eine maximale Strömungsgeschwindigkeit von 3 m/s nicht überschritten wird.  
 
5.7.2 Rauchableitung aus Brandbekämpfungsabschnitten mit Ebenen in Produktions- und  

Lagerräumen  
5.7.2.1 Die Anforderung ist insbesondere erfüllt, wenn  

�� diese Räume Rauchabzugsanlagen haben, bei denen je höchstens 400 m² der Dachfläche 
mindestens ein Rauchabzugsgerät im Dach angeordnet wird, 

�� die aerodynamisch wirksame Fläche dieser Rauchabzugsgeräte insgesamt mindestens 1,5 m² je 
400 m² Brandbekämpfungsabschnittsfläche beträgt, 

�� je höchstens 1.600 m² Dachfläche mindestens eine Auslösegruppe für die Rauchabzugsgeräte 
gebildet wird, 

�� die Brandbekämpfungsabschnitte in Rauchabschnitte je < 5.000 m² Brandbekämpfungs-
abschnittsfläche unterteilt werden sowie 

�� der freie Querschnitt aller Öffnungsflächen im Dach in allen Ebenen sowie als Zuluftfläche in der 
untersten Ebene vorhanden ist. Es dürfen nur Öffnungen in Ebenen mit einem freien Querschnitt 
von mindestens 1 m² angerechnet werden.    
 

5.7.2.2 Die Anforderung ist insbesondere erfüllt für Ebenen mit Grundflächen von jeweils nicht mehr als 
1.000 m² bzw. 1.600 m² bei Vorhandensein einer Werkfeuerwehr, wenn  

�� die Räume in den Außenwänden Öffnungen, Türen oder Fenster mit einem freien Querschnitt von 
insgesamt 2 v. H. der Grundfläche der jeweiligen Ebene haben und die Öffnungen, Türen oder 
Fenster im oberen Drittel der Außenwand angeordnet sind sowie 

�� Zuluftflächen in insgesamt gleicher Größe im unteren Raumdrittel oder in den darunter liegenden 
Ebenen vorhanden sind. Es dürfen nur Öffnungen in Ebenen mit einem freien Querschnitt von 
mindestens 1 m² angerechnet werden. 

 
5.7.3 Rauchableitung in Produktions- und Lagerräumen mit selbsttätigen Feuerlöschanlagen 

Die Anforderung ist auch erfüllt in Produktions- und Lagerräumen mit selbsttätigen Feuerlöschanlagen 
nach 5.8.1, wenn in diesen Räumen vorhandene Lüftungsanlagen automatisch bei Auslösen der 
selbsttätigen Feuerlöschanlagen so betrieben werden, dass sie nur entlüften und die 
Luftvolumenströme einschließlich Zuluft nach 5.7.1.3 erreicht werden, soweit es die Zweckbestimmung 
der Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung zulässt; in Leitungen zum Zweck der Entlüftung 
dürfen Absperrvorrichtungen nur thermische Auslöser haben. Abweichend von Satz 1 muss bei 
Vorhandensein einer automatischen Brandmeldeanlage der Sicherheitskategorien K 2 bis K 3.4 die 
Lüftungsanlage mit Auslösen der Brandmeldeanlage so betrieben werden. Auf die automatische 
Ansteuerung der Lüftungsanlage kann mit Zustimmung der Brandschutzdienststelle verzichtet werden.  
 
5.7.4  Weitere Anforderungen an die Rauchableitung aus Produktions- und Lagerräumen 

5.7.4.1 Anstelle von Öffnungen zur Rauchableitung ist die Rauchableitung über Schächte mit 
strömungstechnisch äquivalenten Querschnitten zulässig, wenn die Wände der Schächte 
raumabschließend und so feuerwiderstandsfähig wie die durchdrungenen Bauteile, mindestens jedoch 
feuerhemmend sowie aus nichtbrennbaren Baustoffen sind. 
 
5.7.4.2 Fenster, Türen und mit Abschlüssen versehene Öffnungen zur Rauchableitung nach 5.7.1.2 
und 5.7.2.2 müssen Vorrichtungen zum Öffnen haben, die von jederzeit zugänglichen Stellen aus leicht 
von Hand bedient werden können; sie können an einer jederzeit zugänglichen Stelle zusammengeführt 
werden. Geschlossene Öffnungen, die als Zuluftflächen dienen, müssen leicht geöffnet werden können. 
Dies gilt z. B. als erfüllt für Toranlagen, die in der Nähe einer Zugangstür liegen und auch bei 
Stromausfall, z. B. über Kettenzug, geöffnet werden können. 
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5.10.3 Im Bereich der Außenwände ist durch geeignete Maßnahmen eine Brandübertragung auf 
andere Brandabschnitte und Brandbekämpfungsabschnitte zu behindern. 

Geeignete Maßnahmen sind z. B.: 

�� Ein mindestens 0,5 m vor der Außenwand vorstehender Teil der Brandwand oder der Wand, die 
Brandbekämpfungsabschnitte trennt, der einschließlich seiner Bekleidung aus nichtbrennbaren 
Baustoffen besteht, 

�� ein im Bereich der Brandwand oder der Wand, die Brandbekämpfungsabschnitte trennt, 
angeordneter Außenwandabschnitt mit einer Breite von mindestens 1,0 m, der einschließlich seiner 
Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen besteht. 

Sofern die Außenwandbekleidung aus brennbaren Baustoffen durchlaufend angeordnet wird, gilt als 
geeignete Maßnahme eine auf beiden Seiten der Brandwand oder der Wand, die 
Brandbekämpfungsabschnitte trennt, auf einer Länge von jeweils 1,0 m angeordnete Wand in der 
Feuerwiderstandsklasse der trennenden Wand. 
 
5.10.4 Anstelle einer inneren Brandwand sind zwei sich gegenüberstehende raumabschließende, 
feuerbeständige Wände aus nichtbrennbaren Baustoffen zulässig. Sie müssen voneinander 
unabhängig standsicher sein. Die diese Wände unterstützenden oder aussteifenden Bauteile sind mit 
der gleichen Feuerwiderstandsdauer auszuführen wie die tragenden Bauteile des zugeordneten 
Brandabschnitts.  
 
5.10.5 Öffnungen in inneren Brandwänden sind zulässig, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche 
Zahl und Größe beschränkt sind und wenn sie feuerbeständige, dicht- und selbstschließende 
Abschlüsse haben. Öffnungen in Wänden zur Trennung von Brandbekämpfungsabschnitten sind nach 
Tabelle 6 zu verschließen. Die Abschlüsse, die aus betrieblichen Gründen offenzuhalten sind, müssen 
mit Feststellanlagen versehen werden, die bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen bewirken.  
Lichtdurchlässige Teilflächen müssen als Brandschutzverglasungen mindestens die Feuer-
widerstandsfähigkeit wie die angrenzenden Wände haben und sich auf die für die Nutzung erforderliche 
Zahl und Größe beschränken. 
 
5.10.6 Müssen Gebäude oder Gebäudeteile, die über Eck zusammenstoßen, durch eine Brandwand 
oder eine Wand, die Brandbekämpfungsabschnitte trennt, abgeschlossen oder unterteilt werden, so 
muss die Wand über die innere Ecke mindestens 5,0 m hinausragen. Dies gilt nicht, wenn die Gebäude 
oder Gebäudeteile in einem Winkel von mehr als 120° über Eck zusammenstoßen. 
 

5.11 Feuerüberschlagsweg 
Im Bereich der Außenwand ist eine vertikale Brandübertragung zwischen versetzt übereinander 
angeordneten Brandabschnitten nach Abschnitt 6 und zwischen Brandbekämpfungsabschnitten nach 
Abschnitt 7 durch geeignete Vorkehrungen zu behindern. Geeignete Vorkehrungen hierfür können sein: 
�� Mindestens 1,5 m weit auskragende ausreichend feuerwiderstandsfähige Bauteile, 
�� ausreichend feuerwiderstandsfähige Bauteile mit einer Höhe von mindestens 1,5 m zwischen 

Öffnungen. 
Bei Brandabschnitten und Brandbekämpfungsabschnitten der Sicherheitskategorien K 3.1, K 3.2, K 3.3, 
K 3.4 und K 4 können die vorstehenden Werte auf 1,0 m reduziert werden. 

Ausreichend feuerwiderstandsfähig sind Bauteile, wenn sie der Feuerwiderstandsfähigkeit der Decke 
entsprechen und einschließlich der Wärmedämmung aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.  
 

5.12 Außenwände und Außenwandbekleidungen 

5.12.1 Nichttragende Außenwände, Oberflächen von Außenwänden und Außenwandbekleidungen 
einschließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen sind so auszubilden, dass eine 
Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen begrenzt ist. Dies gilt als erfüllt, wenn sie den 
Anforderungen des § 28 Abs. 2 bis 4 MBO11 entsprechen. § 28 Abs. 5 MBO12 ist nicht anzuwenden. 

 

                                                      
11 § 28 Abs. 2 bis 4 MBO siehe § 31 Abs. 2 bis 4 HBO 
12 § 28 Abs. 5 MBO siehe § 31 Abs. 5 HBO 
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5.13 Dächer 
5.13.1 Zusammenhängende Dachflächen von mehr als 2.500 m² sind so auszubilden, dass eine 
Brandweiterleitung innerhalb eines Brandabschnitts oder eines Brandbekämpfungsabschnitts über das 
Dach behindert wird. Dies gilt im Sinne dieser Richtlinie z. B. als erfüllt bei Dächern 
�� nach DIN 18234-1/DIN 18234-2 (Verzeichnis von Dächern),  
�� mit tragender Dachschale aus mineralischen Baustoffen (z. B. Stahl- und Porenbeton) oder 
aus geschlossenen Stahltrapezprofilen mit einer Mindestblechdicke tN = 0,75 mm und harter 
Bedachung aus nicht bituminöser Dampfsperre, nicht brennbaren Dämmstoffen und Kunststoff-
Dachbahnen. 

 
5.13.2 Im Bereich von Dachdurchdringungen ist bei Dächern nach 5.13.1 durch konstruktive 
Maßnahmen eine Brandweiterleitung bei einer Einwirkung eines Entstehungsbrandes von unten zu 
behindern. Dies gilt z. B. als erfüllt bei Dächern nach DIN 18234-1 und -2, wenn die Durchdringungen 
nach DIN 18234-3/DIN 18234-4 (Verzeichnis von Durchdringungen) ausgebildet werden. 
 
5.13.3 Die Anforderungen des Abschnitts 5.13.1 gelten nicht für eingeschossigen Lagerhallen mit einer 
Dachfläche bis zu 3.000 m², wenn im Lager ausschließlich nichtbrennbare Stoffe oder Waren (z. B. 
Sand, Salz, Klinker, Stahl) unverpackt oder so gelagert sind, dass die Verpackung und/oder die  
Lager-/Transporthilfsmittel (z. B. Paletten) nicht zur Brandausbreitung beitragen. 
 
5.13.4 Die Anforderung nach § 32 Abs. 1 MBO (harte Bedachung) gilt nicht für erforderliche Rauch- 
und Wärmeabzugsflächen.  
 

5.14 Sonstige Brandschutzmaßnahmen, Gefahrenverhütung 

5.14.1 Abhängig von der Art oder Nutzung des Betriebes müssen in Industriebauten geeignete 
Feuerlöscher und in Räumen, die einzeln eine Grundfläche von mehr als 1.600 m2 haben, 
Wandhydranten für die Feuerwehr (Typ F) in ausreichender Zahl vorhanden sowie gut sichtbar und 
leicht zugänglich angeordnet sein. Auf Wandhydranten kann mit Zustimmung mit der 
Brandschutzdienststelle aus einsatztaktischen Gründen der Feuerwehr verzichtet werden. Statt 
Wandhydranten können in Brandabschnitten oder in Brandbekämpfungsabschnitten der 
Sicherheitskategorien K 3.1 bis K 3.4 und K 4 auch trockene Löschwasserleitungen zugelassen werden, 
wenn die Brandschutzdienststelle zustimmt. Neben der erforderlichen Löschwasserversorgung kann 
das Vorhalten anderer Löschmittel, wie Schaummittel oder Pulver, verlangt werden. 

Werden Rettungs- und/oder Angriffswege über offene Gänge und/oder über begehbare Dächer auf das 
Grundstück geführt, sind Wandhydranten oder Entnahmestellen trockener Löschwasserleitungen an 
diesen Ausgängen vorzusehen.  

An Einspeisestellen müssen Bewegungsflächen für Fahrzeuge der Feuerwehr vorgesehen werden, die 
nicht mehr als 15 m von der Einspeisestelle entfernt sein dürfen. 
 
5.14.2 Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle sind für Industriebauten mit einer Summe der 
Grundflächen der Geschosse aller Brandabschnitte bzw. aller Brandbekämpfungsabschnittsflächen von 
insgesamt mehr als 2.000 m² Feuerwehrpläne anzufertigen und fortzuschreiben. In den 
Feuerwehrplänen ist die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und aussteifenden Bauteile 
darzustellen. Die Feuerwehrpläne sind der Feuerwehr zur Verfügung zu stellen.  
 
5.14.3 Der Betreiber eines Industriebaus mit einer Summe der Grundflächen der Geschosse aller 
Brandabschnitte bzw. aller Brandbekämpfungsabschnittsflächen von insgesamt mehr als 5.000 m² hat 
einen geeigneten Brandschutzbeauftragten zu bestellen.  
Der Brandschutzbeauftragte hat die Aufgabe, die Einhaltung des genehmigten Brandschutzkonzeptes 
und der sich daraus ergebenden betrieblichen Brandschutzanforderungen zu überwachen und dem 
Betreiber festgestellte Mängel zu melden. Die Aufgaben des Brandschutzbeauftragten sind im 
Einzelnen schriftlich festzulegen. 
Der Name des Brandschutzbeauftragten und jeder Wechsel sind der Brandschutzdienststelle auf 
Verlangen mitzuteilen.  
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Tabelle 6: Anforderungen an die Baustoffe und Bauteile 

 1 2 3 4 

1 erf tF nach  
DIN 18230-

1  
in Minuten 

Feuerwiderstandsfähigkeit und 
Brandverhalten von  
1. Decken, die Brandbekämp-

fungsabschnitte trennen und 
Bauteile, die diese Decken 
tragen, aussteifen oder 
überbrücken 

2. Abschlüssen von Öffnungen in 
Bauteilen nach Nr. 1 und in 
Brandbekämpfungsabschnitts-
trennwänden  

3. Lüftungsleitungen, 
Installationsschächten und -
kanälen  
oder Vorkehrungen gegen 
Brandübertragung bei 
Leitungen, Lüftungsleitungen, 
Installationsschächten und -
kanälen ohne Feuerwider-
standsfähigkeit, die Brandbe-
kämpfungsabschnitte überbrü-
cken 

Feuerwiderstandsfähigkeit und 
Brandverhalten von  
1.  Bauteilen in der 
Brandsicherheitsklasse SKb3, die 
nicht in Zeile 1, Spalte 2, Nr. 1 
einzuordnen sind 
 

2. Abschlüssen von Öffnungen in 
Geschossdecken mit 
Feuerwiderstandsfähigkeit 
 

3. Lüftungsleitungen, 
Installationsschächten und -
kanälen oder Vorkehrungen 
gegen Brandübertragung bei 
Leitungen, Lüftungsleitungen, 
Installationsschächten und -
kanälen ohne 
Feuerwiderstandsfähigkeit, die 
Geschossdecken mit 
Feuerwiderstandsfähigkeit 
überbrücken 

Feuerwiderstandsfähigkeit und 
Brandverhalten von  
1. Bauteilen 
 
 
 
2. Abschlüssen von Öffnungen in 

Bauteilen mit Feuerwider-
standsfähigkeit 
 

3.  Lüftungsleitungen, Installations-
schächten und -kanälen oder 
Vorkehrungen gegen 
Brandübertragung bei 
Leitungen, Lüftungsleitungen, 
Installationsschächten und  
-kanälen ohne 
Feuerwiderstandsfähigkeit, die 
Bauteile mit 
Feuerwiderstandsfähigkeit 
überbrücken 

in der Brandsicherheitsklasse SKb2 
und SKb1��

2 �d 15 zu 1. feuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen  
zu 2. feuerhemmend, dicht- und 
selbstschließend 
zu 3. feuerhemmend 

keine 
Feuerwiderstandsfähigkeit,  

normalentflammbare Baustoffe3)  

keine 
Feuerwiderstandsfähigkeit,  

normalentflammbare Baustoffe3) 

3 > 15 bis �d 
30 

zu 1. feuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen  
 
zu 2. feuerhemmend, dicht- und 
selbstschließend 
zu 3. feuerhemmend 

zu 1. feuerhemmend und in den 
wesentlichen Teilen aus nicht-
brennbaren Baustoffen1) 
zu 2. feuerhemmend, dicht- und 
selbstschließend 
zu 3. feuerhemmend 

zu 1. feuerhemmend  
 
 
zu 2. feuerhemmend, dicht- und 
selbstschließend 
zu 3. feuerhemmend 

4 > 30 bis �d 
60 

zu 1. hochfeuerhemmend und 
aus nichtbrennbaren Baustoffen  
 
zu 2. hochfeuerhemmend, dicht- 
und selbstschließend 
zu 3. hochfeuerhemmend 

zu 1. hochfeuerhemmend und in 
den wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen1) 
zu 2. hochfeuerhemmend, dicht- 
und selbstschließend 
zu 3. hochfeuerhemmend 

zu 1. hochfeuerhemmend und aus 
brennbaren Baustoffen 
 
zu 2. hochfeuerhemmend, dicht- 
und selbstschließend 
zu 3. hochfeuerhemmend 

5 > 602) zu 1. feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen 
zu 2. feuerbeständig, dicht- und 
selbstschließend 
zu 3. feuerbeständig 

zu 1.feuerbeständig 
 
zu 2. feuerbeständig, dicht- und 
selbstschließend 
zu 3. feuerbeständig 

zu 1. feuerbeständig und aus 
brennbaren Baustoffen 
zu 2. feuerbeständig, dicht- und 
selbstschließend 
zu 3. feuerbeständig 

 
1) Für Bauteile in Industriebauten bis zu 2 Geschossen oder 1 Geschoss mit maximal 1 Ebene je Brandbekämpfungsabschnitt 

feuerhemmend bzw. hochfeuerhemmend und aus brennbaren Baustoffen zulässig; wenn in der Ermittlung erf tF die 
brennbaren Baustoffe berücksichtigt sind. 

2) Die Werte der Spalten 2 bis 4 gelten auch für eine rechnerisch erforderliche Feuerwiderstandsdauer erf tF von mehr als 
90 Minuten, die sich insbesondere aus einem Teilflächennachweis ergeben können. 

3)  Zu Zeile 1 Spalten 3 und 4 Nr. 3: Der Raum zwischen solchen Leitungen, Schächten oder Kanälen und dem umgebenden 
Bauteil ist jedoch mit Baustoffen aus Mineralfasern oder mit im Brandfall aufschäumenden Baustoffen vollständig zu 
verschließen. Der lichte Abstand zwischen solchen Leitungen, Schächten oder Kanälen und dem umgebenden Bauteil darf 
bei Verwendung von Baustoffen aus Mineralfasern nicht mehr als 50mm, bei Verwendung von im Brandfall aufschäumenden 
Baustoffen nicht mehr als 15 mm betragen. Die Mineralfasern müssen eine Schmelztemperatur von mindestens 1.000°C 
aufweisen. Werden Hüllrohre verwendet, müssen diese nichtbrennbar sein; Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend. 

 
7.5.2 Brandbekämpfungsabschnittsflächen ohne Bemessung der Bauteile 

Eingeschossige Industriebauten ohne Ebenen sind, sofern es sich nicht bereits aus den Regelungen 
nach Abschnitt 7.5.1 ergibt, ohne Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und 
aussteifenden Bauteile des oberirdischen Geschosses zulässig, wenn die tatsächliche Fläche des 
Brandbekämpfungsabschnitts nicht größer, die Wärmeabzugsflächen (in von 100 bezogen auf die 
Fläche des Brandbekämpfungsabschnitts) nicht kleiner und die Breite des Industriebaus nicht größer 
sind als die Werte der Tabelle 7 und bei der Berechnung nach DIN 18230-1 eine äquivalente 
Branddauer von weniger als 90 min berechnet wird. Dies gilt nicht für Bauteile nach Abschnitt 7.3.2. 
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Tabelle 7: Zulässige Größe der Brandbekämpfungsabschnittsfläche eingeschossiger 

Industriebauten ohne Ebenen und ohne Anforderungen an die Feuerwider-
standsfähigkeit der tragenden und aussteifenden Bauteile in m² 

 äquivalente Branddauer tä in Min. 

Sicherheits- 
kategorie 

15 30 60 90 

K 1  9.000  5.500  2.700  1.800 

K 2  13.500
 2) 

 8.000
 2) 

 4.0002)  2.7002) 

K 3.1  16.000  10.000  5.000  3.200 

K 3.2  18.000  11.000  5.400  3.600 

K 3.3  20.700  12.500  6.200  4.200 

K 3.4  22.500  13.500  6.800  4.500 

K 4  30.0001)  20.0001)  10.0001)  10.0001) 

Mindestgröße der Wärme-
abzugsflächen 

in % nach  
DIN 18230-1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Zulässige Breite des 
Industriebaus in m 

 
80 

 
60 

 
50 

 
40 

1) Die Anforderungen hinsichtlich der Wärmeabzugsflächen und der Breite des Industriebaus 
gelten nicht für Brandbekämpfungsabschnitte der Sicherheitskategorie K 4.  

2) Die zulässige Größe darf um 10 % überschritten werden, wenn in dem 
Brandbekämpfungsabschnitt die Produktions- und Lagerräume Rauchabzugsanlagen haben, 
bei denen 
�� je höchstens 200 m² der Grundfläche mindestens ein oder mehrere Rauchabzugsgeräte 

mit mindestens insgesamt 1,5 m² aerodynamisch wirksamer Fläche im Dach angeordnet 
wird,  

�� je höchstens 1.600 m² Grundfläche mindestens eine Auslösegruppe für die Rauchabzugsgeräte 
gebildet wird,  

�� Zuluftflächen mit einem freien Querschnitt von mindestens 36 m² im unteren Raumdrittel 
vorhanden sind sowie 

�� die Anforderungen der Nrn. 5.7.4.3 und 5.7.4.4 erfüllt sind. 
 

Zwischenwerte dürfen linear interpoliert werden. 
 

7.6 Brandbekämpfungsabschnittsflächen mit einer Größe von mehr als 60.000 m²  
Brandbekämpfungsabschnittsflächen, die größer als 60.000 m² sind, sind nur zulässig in 
eingeschossigen Industriebauten ohne Ebenen, und wenn 

�� ihre rechnerische Brandbelastung nicht mehr als 100 kWh/m² beträgt und  
�� eine Werkfeuerwehr vorhanden ist. 

 
Dabei sind in Abhängigkeit von der Hallenhöhe folgende Flächengrößen zulässig: 
- bis zu 90.000 m² bei einer lichten Raumhöhe von mehr als 7,0 m, 
-  bis zu 120.000 m² bei einer lichten Raumhöhe von mehr als 12,0 m. 
 
Dabei sind folgende Anforderungen zu erfüllen: 
�� Bei einer rechnerischen Brandbelastung von mehr als 15 kWh/m² ist eine selbsttätige 

Feuerlöschanlage anzuordnen. 
�� Brandbekämpfungsabschnitte ohne selbsttätige Feuerlöschanlage müssen für Fahrzeuge der 

Feuerwehr befahrbar sein. 
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�� Die Brandbekämpfungsabschnitte müssen durch geeignete automatische Brandmeldeanlagen 
überwacht sein. 

�� Innerhalb der Brandbekämpfungsabschnitte sind Vorkehrungen für die Alarmierung des Personals 
und für die Brandbekämpfung (Selbsthilfeeinrichtungen) ausreichend anzuordnen. 

�� Die Löschwassermenge muss mindestens 192 m³/h über einen Zeitraum von 2 Stunden betragen 
�� Eine zusätzliche Löschwasserversorgung für die Entnahme im Brandbekämpfungsabschnitt, die mit 

der Brandschutzdienststelle abzustimmen ist, muss vorhanden sein. 
 
Dabei sind in Brandbekämpfungsabschnitten ohne selbsttätige Feuerlöschanlagen rechnerische 
Brandbelastungen bis zu 45 kWh/m² zulässig, wenn die zugeordneten Flächen nicht mehr als 400 m² 
betragen. 
 
In allen Brandbekämpfungsabschnitten sind zulässig: 
�� Konzentrierte Brandbelastungen bis zu 200 kWh/m², wenn diese sich für eine Fläche von nicht mehr 

als 10 m² ergeben, 
�� rechnerische Brandbelastungen bis zu 200 kWh/m², wenn die zugeordneten Flächen nicht mehr als 

400 m² betragen und hierfür eine geeignete selbsttätige Feuerlöschanlage angeordnet ist. 
Diese Flächen müssen untereinander einen Abstand von mindestens 6,0 m einhalten. 
Die tragenden und aussteifenden Bauteile des oberirdischen Geschosses dieser 
Brandbekämpfungsabschnitte werden brandschutztechnisch nicht bemessen.  
 
7.7 Sonstige Anforderungen 
7.7.1 Brandbekämpfungsabschnitte mit einer Grundfläche von mehr als 10.000 m² sind durch für die 
Feuerwehr zugängliche Verkehrswege in Flächen von höchstens 10.000 m² zu unterteilen. Diese 
Verkehrswege müssen eine Mindestbreite von 5,0 m haben und möglichst geradlinig zu Ausgängen 
führen. Bei Vorhandensein einer Werkfeuerwehr, einer selbsttätigen Feuerlöschanlage und bei einer 
rechnerischen Brandbelastung von weniger als 100 kWh/m² beträgt die Mindestbreite 3,5 m. 
 
7.7.2 Für den Fall geringer Brandbelastungen von bis zu 15 kWh/m² auf Einbauten in 
Brandbekämpfungsabschnitten, wie z. B. bei Wartungs- und Montageflächen oder Verkehrswegen, 
bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich deren Grundfläche und Anordnung. 
 

8 Zusätzliche Bauvorlagen 
Die Bauvorlagen müssen, soweit erforderlich, zusätzlich zu § 11 Abs. 1 MBauVorlV16 folgende 
Angaben erhalten: 

�� zur Zuordnung des Industriebaus zu den Sicherheitskategorien 
�� über das gewählte Verfahren nach Abschnitt 6, 7 oder Anhang 1 
�� zur Gebäudefunkanlage 
�� Lagerbereiche unter Vordächern, vor Außenwänden und auf Freiflächen 
beim Nachweis nach Abschnitt 6  

�� zur Größe der Brandabschnitte, Flächen und Lage von Einbauten in den Geschossen, Lage der 
Brandwände und zu den Freiflächen nach 6.4.1 

beim Nachweis nach Abschnitt 7  

�� zur Berechnung nach DIN 18230-1 mit den Unterlagen zur Dokumentation mit den festgelegten 
Eingangsparametern, insbesondere der rechnerischen Brandbelastung nach DIN 18230-1  

�� Größe der Brandbekämpfungsabschnitte, Höhenlage und Flächen der Ebenen, Fläche und Lage 
von Einbauten innerhalb der Brandbekämpfungsabschnitte 

Im Übrigen gilt § 11 Abs. 2 Sätze 1 und 3 MBauVorlV17 entsprechend. 
  

                                                      
16 § 11 Abs. 1 MBauVorlV siehe Anlage 2 Nr. 7.4 zum BVErL 
17 § 11 Abs. 2 Sätze 1 und 3 MBauVorlV siehe Anlage 2 Nr. 7 zum BVErL 
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9 Pflichten des Betreibers 

Änderungen der brandschutztechnischen Infrastruktur sowie eine Erhöhung der Brandlast erfordern 
eine Überprüfung des Brandschutzkonzeptes. Ergibt sich daraus eine niedrigere Sicherheitskategorie, 
eine höhere äquivalente Branddauer tä oder eine höhere rechnerisch erforderliche 
Feuerwiderstandsdauer erf tF, so liegt eine Nutzungsänderung vor. Solche Nutzungsänderungen 
bedürfen dann eines Bauantrages und einer Baugenehmigung, wenn sich aus ihnen höhere 
Anforderungen ergeben. Dies gilt auch bei Änderungen und Ergänzungen des Brandschutzkonzeptes 
nach Erteilung der Baugenehmigung. 
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Tabelle 1 

Fensterloser Raum Luftvolumenstrom [m3/h] 
Betriebsfall A1 Betriebsfall B2 

1 2 3 
Küche:   
- Grundlüftung 40 60 
- Stoßlüftung 200 200 
   
Kochnische 40 60 
Bad (auch mit WC) 40 60 
Toilettenraum 20 30 

 
1 Betriebsfall A 

Nutzungsunabhängige Betriebsdauer von mindestens 12 Stunden täglich, Stoßlüftung 
muss möglich sein. 

2 Betriebsfall B 
Nutzungsabhängige Betriebsdauer, Stoßlüftung muss möglich sein. 

 
2.1.1 Zuluft über Lüftungsanlagen und -einrichtungen 

Die Zuluft kann außerhalb der fensterlosen Räume an zentraler Stelle der Wohnung oder durch 
Öffnungen in den Außenwänden der Wohnung unmittelbar zugeführt werden, wenn zu den 
fensterlosen Räumen eine Verbindung durch Nachstrom-öffnungen oder -spalte besteht.  
 
Für die Stoßlüftung von Küchen muss die Zuluft über eine Lüftungsanlage mit Ventilator oder 
über dichte Leitungen vom Freien oder über Außenluftöffnungen unmittelbar zugeführt werden. 

 
Außenluftöffnungen, Leitungen vom Freien und Lüftungsanlagen mit Ventilator sind so zu 
bemessen, dass sich für den planmäßigen Zuluftvolumenstrom rechnerisch kein größerer 
Unterdruck in der Wohnung als 8 Pa gegenüber dem Freien ergibt. Befinden sich in der 
Wohnung raumluftabhängige Feuerstätten, sind die Öffnungen, Leitungen und Lüftungsanlagen 
so zu bemessen, dass sich für die Summe aus dem planmäßigen Zuluftvolumenstrom und dem 
Verbrennungsluft-Volumenstrom (= 1,6 m³/h je kW Nennleistung) kein größerer Unterdruck in 
der Wohnung als 4 Pa gegenüber dem Freien errechnet. Anlagentechnisch muss gewährleistet 
sein, dass die Feuerstätten nur bei ausreichender Verbrennungsluftversorgung betrieben 
werden können.  
 
Außenluftöffnungen und Leitungen, die auch der Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten 
dienen, dürfen nicht verschlossen oder zugestellt werden, sofern nicht durch besondere 
Sicherheitseinrichtungen gewährleistet ist, dass die Feuerstätten nur bei ausreichender 
Verbrennungsluftversorgung betrieben werden können. Andere Außenluftöffnungen und 
Leitungen vom Freien sowie Belüftungsanlagen mit Ventilatoren, die nicht vorgewärmte Luft 
fördern, sollen in der Wohnung absperrbar sein. 

 
2.1.2 Entlüftungsanlagen 

Die Lüftungsanlage muss die Abluft über dichte Leitungen ins Freie fördern. 
 

Die Entlüftungsanlagen müssen Ventilatoren mit steiler Kennlinie haben. Lüftungsanlagen, die 
für einen Luftvolumenstrom nach Spalte 2 der Tabelle 1 bemessen sind, müssen mit 
selbsttätigen Einrichtungen ausgestattet sein, die eine tägliche Betriebsdauer von mindestens 
12 Stunden sicherstellen. Bei Lüftungsanlagen mit einem Luftvolumenstrom nach Spalte 3 der 
Tabelle 1 dürfen die Ventilatoren - ausgenommen von Zentralentlüftungsanlagen nach 
Nr. 2.2 - vom Nutzer abzuschalten sein (Bedarfslüftung). 
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Befinden sich in der Wohnung raumluftabhängige Feuerstätten, bleibt § 4 Abs. 2 MFeuV3 
unberührt.  

 
2.1.3 Abluftöffnungen 

Die Abluftöffnungen der Entlüftungsanlagen dürfen in jedem fensterlosen Raum von Hand 
absperrbar sein oder selbsttätige Rückschlagklappen haben.  

 
2.2 Lüftungsanlagen für mehrere Wohnungen 

Die fensterlosen Räume mehrerer Wohnungen dürfen über gemeinsame Anlagen oder 
Lüftungsleitungen be- und entlüftet werden. 
Die Entlüftungsanlage muss dazu 

 
- in allen Wohnungen mit Ventilatoren und selbsttätigen Rückschlagklappen für alle 

Abluftöffnungen ausgestattet sein (Einzellüftungsgeräte) oder 
- einen zentralen Ventilator besitzen, der ganztägig betrieben wird und in den Wohnungen 

nicht abgeschaltet werden kann (Zentralentlüftungsanlagen); Zentral-entlüftungsanlagen 
dürfen für eine nächtliche Absenkung des Abluftvolumenstroms um bis zu 50 % eingerichtet 
sein.  

 
Bei Einzellüftungsgeräten sollen die Zuluftöffnungen in den Wohnungen von Hand absperrbar 
oder mit selbsttätigen Absperrklappen versehen sein.  

 
2.3 Lüftungsanlagen nach DIN 18017 

Lüftungsanlagen nach DIN 18017-3:2009-09 für fensterlose Bäder und Toilettenräume in 
Wohnungen erfüllen die lüftungstechnischen Anforderungen nach den Abschnitten 2 bis 2.2, 
wenn die Wohnungen keine fensterlosen Küchen und Kochnischen aufweisen.  

 

3 Schallschutzanforderungen (§ 15 Abs. 2 MBO4) 
Lüftungsanlagen und -leitungen für fensterlose Räume in Wohnungen müssen gegen die 
Weiterleitung von Schall in andere Wohnungen oder fremde Räume entsprechend DIN 4109 
gedämmt sein.  

 
4 Brandschutzanforderungen (§ 41 Abs. 2 MBO5) 

Lüftungsanlagen und -leitungen für fensterlose Räume in Wohnungen müssen der Muster-
Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen M-LüAR genügen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 § 4 Abs. 2 MFeuV siehe § 4 Abs. 2 FeuVO (Hessen) 
4 § 15 Abs. 2 MBO siehe § 15 Abs. 2 HBO 
5 § 41 Abs. 2 MBO siehe § 44 Abs. 2 HBO 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Richtlinie gilt für Gebäude der Gebäudeklasse 4 und 5, deren tragende, aussteifende oder 
raumabschließende Bauteile hochfeuerhemmend oder feuerbeständig nach § 26 Abs. 2 Satz 3 MBO2 

sein müssen und die davon abweichend nach § 26 Abs. 2 Satz 4 MBO3 aus brennbaren Baustoffen 
bestehen dürfen. 

Abschnitt 4 dieser Richtlinie gilt auch für Wände anstelle von Brandwänden gemäß § 30 Abs. 3 Satz 2 
Nr. 2 MBO4 in Gebäuden der Gebäudeklasse 3.  

Darüber hinaus regelt die Richtlinie Außenwandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen nach 
§ 28 Abs. 5 Satz 2 MBO5 an Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5. 

Diese Richtlinie gilt nicht für Fahrschachtwände gemäß § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MBO6. 
 
 
2 Begriffe 

2.1 Allgemeines 

Die Richtlinie regelt Anforderungen an Bauteile in Holzbauweisen, die einen gewissen Grad der 
Vorfertigung aufweisen. Es wird unterschieden in Holzbauweisen mit Hohlräumen (Abschnitt 4) und in 
Holzbauweisen ohne Hohlräume bzw. ohne verfüllte Hohlräume (Abschnitt 5), die eine durchgehend 
massive monolithische Konstruktion aufweisen (sog. Massivholzbauweise). 

 
2.2 Standardgebäude 

Ein Standardgebäude nach Abschnitt 5 dieser Richtlinie ist ein Gebäude, das keine Anlagen oder 
Räume besonderer Art oder Nutzung nach § 2 Abs. 4 MBO7 enthält. Es darf mit Mittel- oder 
Großgaragen nach § 1 Abs. 8 MGarVO8 verbunden sein. 

 
2.3 Fugen 

Konstruktiv wird unterschieden in Plattenfugen/-stöße der Bekleidung, Elementfugen (Fuge zwischen 
zwei einzelnen Elementen, die zu einem flächigen Bauteil zusammengefügt werden) und Bauteilfugen 
(Fuge zwischen zwei Bauteilen, die zusammengefügt werden, z. B. Anschluss Wand/Geschossdecke). 

 
2.4 Außenwandbekleidung 

Unter dem Begriff Außenwandbekleidung ist die gesamte, auf die tragende oder nichttragende 
Außenwand aufgebrachte Bekleidung aus Holz oder Holzwerkstoffen zu verstehen, die aus mehreren 
Schichten einschließlich der hierfür notwendigen Unterkonstruktionen sowie eventueller Dämmstoffe 
und der Oberfläche bestehen kann. 

Außenwandbekleidungen können als hinterlüftete, belüftete oder ohne Hohlraum aufgebrachte 
Konstruktion ausgeführt werden. 

 

                                                      
2 § 26 Abs. 2 Satz 3 MBO siehe § 29 Abs. 2 Satz 4 HBO 
3 § 26 Abs. 2 Satz 4 MBO siehe § 29 Abs. 2 Satz 5 HBO 
4 § 30 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 MBO siehe § 33 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 HBO 
5 § 28 Abs. 5 Satz 2 MBO siehe § 31 Abs. 5 Satz 3 HBO 
6 § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MBO siehe § 42 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 HBO 
7 § 2 Abs. 4 MBO siehe § 2 Abs. 9 HBO 
8 § 1 Abs. 8 MGarVO siehe § 1 Abs. 8 GaV 
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Prinzipskizze 3a: Anschluss feuerhemmende, raumabschließende, nichttragende Wand an Decke mit durch-
laufender Brandschutzbekleidung (Vertikalschnitt) 

 

 

Prinzipskizze 3b: Anschluss Wand ohne Feuerwiderstandsfähigkeit an eine hochfeuerhemmende Wand mit 
durchlaufender Brandschutzbekleidung (Horizontalschnitt) 

 
4.6.2 Anschlüsse von Wänden an Wände 

Die Anschlüsse von Wänden an Wände sind so auszubilden, dass die jeweiligen Stiele in den Wänden 
miteinander verschraubt werden können, ggf. sind zusätzliche Stiele einzubauen. Die Stiele der 
Wandkonstruktionen sind in Abständen von höchstens 500 mm kraftschlüssig miteinander zu 
verschrauben (siehe Prinzipskizzen 4a und 4b).  
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Prinzipskizze 4a: Anschluss tragende, raumabschließende Wand an durchlaufende Wand mit zusätzlichem Stiel, 
Brandschutzbekleidung mit Fugenversatz (Horizontalschnitt) 

 

 

Prinzipskizze 4b: Anschluss tragende, raumabschließende Wände an durchlaufende Wand mit zusätzlichem Stiel, 
stumpf gestoßene Anschlüsse an durchlaufende Brandschutzbekleidung (Horizontalschnitt) 

 
4.6.3 Anschlüsse von Wänden und Stützen an Decken 

Bei Anschlüssen von Wänden an Decken sind die Deckenbalken und die Verblockung mit den 
umlaufenden Rahmenhölzern der Wände in Abständen von höchstens 500 mm zu verschrauben (siehe 
Prinzipskizze 1). Dieser Abstand gilt auch für den Anschluss von Decken an vertikal durchlaufende 
Wände (Spannrichtung der Deckenbalken parallel zum Rahmenholz der Wandkonstruktion, siehe 
Prinzipskizze 5). 
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Prinzipskizze 5: Anschluss Decke an durchlaufende, raumabschließende Wand (z. B. Treppenraumwand), 
(Vertikalschnitt) 

Bei Anschlüssen von hochfeuerhemmenden Wänden mit Brandschutzbekleidung nach Abschnitt 4.2, 
ausgenommen nichttragende Außenwände, an Decken in Massivholzbauweise ohne Brand-
schutzbekleidung nach Abschnitt 4.2 sind die umlaufenden Rahmenhölzern der Wände in Abständen 
von höchstens 500 mm zu verschrauben. Die Rauchdichtigkeit der Fuge ist durch Einlegen eines im 
nicht eingebauten Zustandes 20 mm dicken Streifens aus Dämmstoffen nach Abschnitt 3.4 
herzustellen, der durch eine kraftschlüssige Verschraubung quer zur Fuge zu komprimieren ist. 

 
4.7 Öffnungen für Türen, Fenster, sonstige Einbauten und Durchführungen 

Werden in hochfeuerhemmenden Bauteilen Öffnungen für Einbauten wie Fenster, Türen, Verteiler und 
Lampenkästen oder Durchführungen hergestellt, ist die Brandschutzbekleidung in den Öffnungs-
leibungen mit Fugenversatz, Stufenfalz oder Nut- und Federverbindungen auszuführen (siehe 
Prinzipskizze 6). 

 

 

Prinzipskizze 6: Bauteilöffnung mit Brandschutzbekleidung zum Einbau von Türen, Fenstern und sonstigen 
Einbauten (obere Abbildung Ansicht, untere Abbildung Horizontalschnitt) 
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Prinzipskizze 8b: Anschluss Trennwand / Wand notwendiger Flur, Bauteilfuge (Horizontalschnitt) 

 

Prinzipskizze 8c: Anschluss Trennwand / Massivholzdecke, Bauteilfuge (Vertikalschnitt) 

Bei Bauteilanschlüssen an eine Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen (z. B. Treppenraumwand aus 
Stahlbeton) ohne kraftschlüssige Verbindung ist zusätzlich in die Stoßfuge beidseitig eine mindestens 
schwerentflammbare Fugendichtmasse einzubringen, die das Herausfallen des Dämmstoffs im 
Brandfall ausreichend lang verhindert. Das gilt als erfüllt, wenn eine mindestens schwerentflammbare 
Fugendichtmasse mit einer Mindesteindringtiefe von 25 mm verwendet wird (siehe Prinzipskizze 9). 
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Prinzipskizze 9: Anschluss Trennwand / Treppenraumwand, Bauteilfuge mit Dämmstoff nach Abschnitt 3.4 und 
beidseitig eingebrachter Fugendichtmasse (Horizontalschnitt) 

Beim Anschluss einer unbekleideten Massivholzdecke an eine durchlaufende massive Wand aus 
nichtbrennbaren Baustoffen (z. B. Brandwand, Treppenraumwand) ist die Bauteilfuge an der Stirnseite 
des Massivholzbauteils mit einem nichtbrennbaren Estrichranddämmstreifen zu versehen und mit 
einem Dämmstoff nach Abschnitt 3.4 auszustopfen sowie mit einer Fugendichtmasse zu verschließen, 
die das Herausfallen des Dämmstoffs im Brandfall ausreichend lang verhindert. Das gilt als erfüllt, wenn 
eine mindestens schwerentflammbare Fugendichtmasse mit einer Mindesteindringtiefe von 25 mm 
verwendet wird (siehe Prinzipskizze 10). 

 

 

Prinzipskizze 10: Bauteilanschluss unbekleidete Massivholzdecke / Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen 
(Vertikalschnitt) 
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Prinzipskizze: 13: Ausbildung Außenwandbekleidung bei Außenecken (Horizontalschnitt) 

 
6.3 Wirksame Löscharbeiten für die Feuerwehr  

Jede Gebäudeseite mit einer Außenwandbekleidung aus Holz oder Holzwerkstoffen muss für wirksame 
Löscharbeiten erreicht werden können. Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle sind auf 
Grundstück ggf. Zu- oder Durchfahrten und Bewegungsflächen entsprechend der Technischen Regel 
lfd. Nr. A 2.2.1.1 der MVV TB20 herzustellen. 
 
 
7 Installationen 

7.1 Allgemeines 

Installationen (Leitungs- und Lüftungsanlagen) dürfen in Bauteilen nach dieser Richtlinie nicht geführt 
werden. Sie sind vor Wänden in Vorsatzschalen bzw. unterhalb von Decken oder in Schächten und 
Kanälen zu führen. Für Öffnungen in Wänden und Decken zur Durchführung von Schächten, Kanälen 
und von Installationen gilt Abschnitt 4.7 entsprechend. 

 
7.2 Elektrische Leitungen in Bauteilen nach Abschnitt 4 

Abweichend von Abschnitt 7.1 dürfen einzelne Leitungen oder einzelne Hüllrohre aus nichtbrennbaren 
Baustoffen mit bis zu drei Leitungen mit einem Durchmesser von insgesamt bis zu 32 mm, die zur 
Versorgung des angrenzenden Raumes innerhalb derselben Nutzungseinheit dienen, innerhalb von 
Wänden und Decken geführt werden. Werden Leitungen durch die Brandschutzbekleidung nach 
Abschnitt 4.2 geführt, sind die verbleibenden Hohlräume in der Brandschutzbekleidung mit 
nichtbrennbaren Baustoffen zu verspachteln. 

Bei Wänden und Decken dürfen abweichend von Abschnitt 7.1 einzelne Hohlwanddosen zum Einbau 
von Steckdosen, Schaltern und Verteilern eingebaut werden, wenn der Abstand zum nächsten Holzstiel 
bzw. zur nächsten Holzrippe mindestens 150 mm beträgt. Gegenüberliegende Hohlwanddosen müssen 
gefachversetzt eingebaut werden. Sie müssen innerhalb des Wandhohlraumes vollständig von 
Dämmstoffen nach Abschnitt 3.4 umhüllt werden, wobei der Dämmstoff im Bereich der Hohlwanddosen 
auf eine Mindestdicke von 30 mm gestaucht werden darf. 

                                                      
20 Nr. A 2.2.1.1 der MVV TB siehe Nr. A 2.2.1.1 der H-VV TB 

Holzlatten zur Verblockung des 
Hinterlüftungsspaltes 

Schalung aus Holz oder Holzwerkstoff 
nichtbrennbare Trägerplatte nach 
Abschnitt 6.2.1 
 
Massivholzwand 
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